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Vorwort 
 
Kommunale Kriminalprävention wird seit Anfang der 1980er Jahre auch in 
Deutschland diskutiert. Jedoch dauerte es bis Anfang/Mitte der 1990er Jahre, bis 
sich – häufig nach skandinavischen Vorbildern – kommunale Strukturen etablie-
ren konnten. In Mecklenburg-Vorpommern war das Nachbarland Schleswig-
Holstein Vorbild für den 1994 gebildeten Landesrat für Kriminalitätsprävention 
und die auf seine Anregung hin gebildeten örtlichen (kommunalen) Präventions-
räte. Das Thema Kriminalprävention allgemein ist geradezu zu einem Mode-
thema und das Schrifttum fast unüberschaubar geworden. Umgekehrt proportio-
nal dazu sind aber empirische Bestandsaufnahmen oder die Evaluation von 
Präventionsprojekten, die bislang nur vereinzelt stattgefunden haben. Von daher 
ist es verdienstvoll, dass die Verfasserin es unternommen hat, die Strukturen der 
kommunalen Prävention in Mecklenburg-Vorpommern empirisch zu erfassen 
und zu beschreiben. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die verschiedenen in Mecklen-
burg-Vorpommern entstandenen kommunalen Präventionsgremien zu erfassen 
und zu vergleichen. Schwerpunkte der Erhebung waren innerer Aufbau, perso-
nelle bzw. institutionelle Zusammensetzung der Gremien, Ziele und Inhalte der 
präventiven Aktivitäten, deren Finanzierung und Evaluation etc. Dabei wurden 
quantitative und qualitative Methoden angewendet. Die empirische Erhebung 
wurde im Zeitraum 2004-2006 durchgeführt. Die Untersuchung möchte zur 
„Optimierung kommunaler Präventionsgremien in Mecklenburg-Vorpommern “ 
beitragen. 

Die Entwicklung der kommunalen Kriminalprävention in Deutschland kann 
nach zwei Modellen differenziert werden: einmal das schleswig-holsteinische 
Modell, dem auch die Struktur in Mecklenburg-Vorpommern entspricht (Grün-
dung von Landespräventionsräten durch die Innenministerien und Aufbau kom-
munaler Strukturen auf Initiative der Landesräte) und das Modell sog. Kusto-
dialisierungsdienste nach dem Vorbild von Bayern andererseits, im Rahmen 
derer einzelne Bürger zu präventiven Hilfsaufgaben ausgebildet und herangezo-
gen werden. Diese „Sicherheitswachten“ sind noch stärker als die unabhängigen 
kommunalen Gremien polizeiorientiert organisiert und sind praktisch direkt in 
die polizeiliche Arbeit integriert. 

Das Konzept der Kommunalen Prävention wird im dritten Kapitel entwi-
ckelt. Die Verfasserin zeigt hierbei auf, dass die Kriminalpräventionsbewegung 
aus zum Teil enttäuschenden Ergebnissen der repressiven Straftatbekämpfung 
bzw. der general- und spezialpräventiven Wirkungsforschung hervorgegangen 
ist. Allerdings verweist sie zu Recht darauf, dass neuere Evaluationsstudien ei-
nen vorsichtigen Behandlungsoptimismus rechtfertigen („something works“). 
Die kommunale Ausrichtung der Kriminalprävention wird ist im Hinblick auf 
die örtlichen Entstehungszusammenhänge von Kriminalität sinnvoll (vgl. Kap. 
3.2). Ein wesentliches Element ist der Ansatz, Kriminalprävention als gesamtge-
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sellschaftliche Aufgabe zu sehen und die Bürgerbeteiligung besonders zu beto-
nen (Kap. 3.3). Ferner ist jedenfalls nach dem schleswig-holsteinischen Modell 
die Gremienbildung eine wesentliche organisationsstrukturelle Voraussetzung 
(Kap. 3.4). In Kap. 3.5 werden die organisationsstrukturellen Rahmenbedingun-
gen, wie sie auch vom Landespräventionsrat Mecklenburg-Vorpommern emp-
fohlen wurden, und Empfehlungen zur Arbeitsweise aufgeführt. Interessant sind 
die Ausführungen zu kritischen Aspekten der Kommunalen Kriminalprävention, 
die in der bisherigen – weitgehend polizeidominierten Literatur – häufig zu kurz 
kommen. Die Gefahren einer präventiven Selbstjustiz und von aufgebrachten 
Bürgern ist ebenso wie die Gefahr einer Ubiquität der Sozialkontrolle nicht von 
der Hand zu weisen. Schließlich betrifft ein Kernpunkt der Kritik die gelegent-
lich offenbar fehlende Umsetzung und die weithin nicht vorhandene Begleitfor-
schung, beides Aspekte, die die vorliegende Arbeit unmittelbar aufgreift. 

Das vierte Kapitel bringt weitere Systematisierungen des Konzepts der 
Kommunalen Kriminalprävention und vor allem eine Definition der entspre-
chenden Begrifflichkeiten. „Kommunale Kriminalprävention ist demnach eine 
praktische Strategie auf lokaler Ebene, bei der in einem ressortübergreifend be-
setztem Gremium, Ursachen von Kriminalität ermittelt werden, um daran an-
knüpfend geeignete Maßnahmen zur Reduzierung von Ausmaß und Schwere der 
Kriminalität zu entwickeln (S. 29). Ausführlicher wird der Begriff der Präven-
tion im polizei- und ordnungsrechtlichen Kontext erläutert (Kap. 4.5). Dabei 
wird deutlich, dass nach den Polizeigesetzen der Länder die vorbeugende Be-
kämpfung von Straftaten eine polizeiliche Aufgabe ist, jedoch zitiert die Verf. 
zu Recht § 1 Abs. 2 SOG M-V, wonach staatliche und nichtstaatliche Träger öf-
fentlicher Aufgaben zusammenwirken sollen, also die gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und die Bürgerbeteiligung in kriminalpräventiven Räten deutlich ange-
sprochen ist. 

Im fünften Kapitel widmet sich die Verfasserin Fragen der Zuständigkeit 
und der gesetzlichen Grundlagen bzgl. kommunaler Kriminalprävention. Unter 
Bezugnahme auf das SOG M-V wird der in Kap. 4 entwickelte Gedanke fort-
entwickelt, dass Kriminalprävention einerseits auch staatliche Aufgabe in der 
Zuständigkeit der Polizei ist, jedoch das SOG darüber hinaus die Mitzuständig-
keit der Kommunen konstituiert. Zutreffend gelangt die Verf. zum Ergebnis, 
dass gesetzliche Regelungen möglich wären, wonach – ähnlich der Situation 
hinsichtlich des Datenschutzes oder der Gleichstellung – auch für den Bereich 
der Kommunalen Kriminalprävention hauptamtliche oder zumindest ausrei-
chend freigestellte Mitarbeiter verpflichtend eingeführt werden könnten.  

Im 6. Kap. geht die Verfasserin auf den bisherigen Forschungsstand zur 
kommunalen Prävention ein und differenziert dabei zwischen projektbezogener 
und gremienbezogener Forschung. Projektbezogene Forschung betrifft u. a. Be-
völkerungsumfragen zur Vorbereitung von Präventionsprojekten im Hinblick 
auf lokale Problemlagen, das Sicherheitsgefühl etc. Weiterhin fallen hierunter 
Evaluationen kommunaler Präventionsprojekte. Die Forschungslandschaft in 
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Deutschland weist hierzu erhebliche Defizite auf, die die Verfasserin unter Be-
zugnahme auf den ersten Periodischen Sicherheitsbericht und Heinz wie folgt 
zusammenfasst: „Eine systematischen und methodischen Standards genügende 
Wirkungsforschung findet in Deutschland so gut wie nicht statt“ (S. 47). Im-
merhin liegt mit dem sog. Düsseldorfer Gutachten (Bannenberg/Rössner 2003) 
eine umfassende Sekundär-Analyse zu kriminalpräventiven Projekten und Stra-
tegien vor, aus der sich der Forschungsstand übersichtlich erschließen lässt. Der 
eigene Forschungsansatz der Verfasserin betrifft eine gremienbezogene For-
schung, die die kommunalen Präventionsräte und ihre Arbeitsweise zum Ge-
genstand nimmt. Insoweit gibt es weit weniger Studien, die jedoch gleichfalls 
eher die Defizite des bisherigen Forschungsstandes verdeutlichen.  

Ausführlich entwickelt die Verf. im 7. Kap. die eigene Fragestellung und 
Methodik. Dabei geht sie auch auf grundsätzliche methodische Forschungs-
probleme ein. Das Forschungsdesign betrifft ein „multimethodisches Vorgehen 
in Form eines Phasenmodells“. Es wurden im Jahr 2005 sämtliche Präventions-
gremien in Mecklenburg-Vorpommern schriftlich befragt (Rücklauf n = 46 von 
59, d. h. 78%) und anschließend mit 20 Koordinatoren bzw. Vorsitzenden kom-
munaler Präventionsgremien vertiefende Interviews geführt. Die Durchführung 
und Auswertung der Befragungen durch eine „Einzelkämpferin“ wie im vorlie-
genden Fall verdient angesichts des erheblichen Aufwands in einem großflächi-
gen Bundesland schon allein besondere Anerkennung. Es ist der Beharrlichkeit 
der Verfasserin zu verdanken, dass sie eine so hohe Rücklaufquote erreichte. 
Auch bei der Auswertung der transkribierten qualitativen Interviews war ein er-
heblicher Aufwand notwendig, der sich aber letztlich gelohnt hat. Von daher ist 
ihr „Plädoyer für den Methodenmix“ (Kap. 7.6) überzeugend. 

Im 8. Kap. beschreibt die Verf. zunächst die Aktivitäten des Landesrats für 
Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern, der 1994 gegründet wurde. 
Die Aktivitäten des Gremiums werden durch die vom Landesrat herausgegebene 
Zeitschrift „impulse“ paradigmatisch deutlich (vgl. hierzu den Anhang, in dem 
die Themen der bisher erschienenen Hefte aufgeführt werden). Der Landesrat 
wirkt über die inhaltlichen Arbeitskreise (wie z. B. zur Jugendkriminalität, zum 
Extremismus etc.) in die örtlichen Gremien hinein, die sich u. U. wiederum ei-
gene Themenstellungen geben. Dass der Landesrat mit einer hauptamtlichen Ge-
schäftsstelle im Innenministerium gut funktioniert und eine gute Zusammenar-
beit mit den örtlichen Gremien etabliert hat, geht aus zahlreichen Zitaten aus den 
qualitativen Interviews hervor. 

Die Koordination der örtlichen Präventionsarbeit wird im Zeitraum der 
Befragung nur in einer kreisfreien Stadt (Greifswald) und zwei Landkreisen 
hauptamtlich mit einer vollen Personalstelle wahrgenommen, im Übrigen liegt 
die Arbeit in den Händen – teilweise nur minimal – freigestellter anderweitig 
Beschäftigter (Gleichstellungsbeauftragte, Leitung Fachbereich Jugendarbeit u. ä.) 
oder Ehrenamtlicher. Nach dem Gründungsboom Mitte der 1990er Jahre sind in 
den 2000er Jahren nur noch wenige Gremien neu gegründet worden. Anlass 
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waren – abgesehen von Anregungen „von oben“ – häufiger Probleme mit 
speziellen Delikten oder mit der rechten Szene. Nur in wenigen Städten oder 
Kreisen hat das Interesse an der Präventionsarbeit in jüngster Zeit abgenommen. 
Allerdings wird deutlich, dass die finanziellen Restriktionen der Gemeindefinan-
zen dafür von wesentlicher Bedeutung sind. 

In Kap. 8.3 beschreibt die Verfasserin den in einigen Städten und Landkrei-
sen zu beobachtenden interessanten Entwicklungsprozess vom Präventionsgre-
mium zu einem Gremiensystem mit Lenkungsgremium, Arbeitsgruppen und 
Förderverein, wie dies am umfassendsten wohl in Greifswald realisiert ist. Die 
Koordinatoren der Präventionsgremien sind i. d. R. teilweise freigestellte Ver-
waltungsangestellte, teilweise ehrenamtlich Tätige und – wie erwähnt – nur in 
drei Fällen hauptamtlich Angestellte (Kap. 8.4). Nachfolgend wird auf die Vor-
sitzenden und weitere Mitglieder der Präventionsgremien und deren Aufgaben 
sowie Aktivitäten eingegangen, immer wieder illustriert und angereichert durch 
qualitative Ergebnisse aus den Interviews (Kap. 8.4). Des Weiteren wird die Zu-
sammenarbeit und Kommunikation (Kap. 8.5) und die Frage regelmäßiger Sit-
zungen und der Weiterbildung in den Präventionsgremien behandelt (Kap. 8.6). 
Die inhaltliche Arbeit (Kap. 8.7) ist schwerpunktmäßig von Themen der Kinder- 
und Jugendarbeit sowie von schulbezogenen Projekten geprägt, ferner spielen 
Rechtsextremismus, Sport und Suchtprävention eine besondere Rolle (vgl. Abb. 8). 

Die Finanzierung der Präventionsarbeit gehört zu den neuralgischen Punkten 
Kommunaler Kriminalprävention (vgl. Kap. 8.8). Nur wenige Städte oder Land-
kreise in Mecklenburg-Vorpommern verfügen diesbezüglich über einen eigenen 
Etat. Die Kommunen haben allerdings seit Mitte der 1990er Jahre – wie bei den 
Ausgaben für Jugendarbeit generell – z. T. erhebliche Kürzungen vorgenom-
men, was durch die vereinzelt existierenden Fördervereine nur teilweise aufge-
fangen werden kann. Die Verfasserin verweist in diesem Zusammenhang zu 
Recht auf den Jugendhilfebericht der Bundesregierung, wonach in den ostdeut-
schen Flächenländern die Zahl von Vollzeitstellen für die Jugendarbeit seit 1998 
um 40% (und damit überproportional im Vergleich zur demografischen Ent-
wicklung) gesunken ist. „Der Kommunalen Kriminalprävention, welche die 
Vernetzung und Koordinierung aller Präventionsbemühungen bewirken soll, 
wird das Fundament entzogen, wenn in den zu vernetzenden Bereichen Mittel 
eingespart werden“ (S. 133). Im ländlichen Raum scheinen die Probleme ange-
sichts der geringen Bevölkerungsdichte und großer zu betreuender Gebiete z. T. 
noch akzentuierter (vgl. Kap. 8.9). Rein qualitative Bedeutung haben die aus den 
Interviews gewonnenen Eindrücke zu positiven Auswirkungen der Präventions-
arbeit und den Zukunftsaussichten aus Sicht der Koordinatoren. Offenbar gab es 
hierzu nur vereinzelt Äußerungen, so dass eine statistische Aufbereitung der Er-
gebnisse nicht möglich war. 

Im abschließenden 9. Kap. entwickelt die Verf. Empfehlungen für die kom-
munale Präventionsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Im Abschnitt 9.1 wer-
den das „Soll-Konzept“ und der „Ist-Zustand“ im Hinblick auf die Präventions-
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gremien gegenübergestellt. Insofern ist teilweise auch Kritik angebracht, denn 
Anspruch und Wirklichkeit fallen doch gelegentlich weit auseinander. Als Bei-
spiel ist auf die Frage der Bürgerbeteiligung zu verweisen (Kap. 9.1.4). Man hat 
hier den Eindruck, dass die Beteiligung „funktionsloser“ Bürger theoretisch 
bzw. grundsätzlich erwünscht ist, jedoch selten realisiert wird. Andererseits 
verweist die Verfasserin zu Recht auf die Gefahr, dass die Gremienarbeit durch 
populistische oder gar verfassungsfeindliche Einflüsse boykottiert werden 
könnte (S. 141). In den Schlussbemerkungen (Kap. 9.4) stellt die Verfasserin 
ihre Auffassung vor, dass die Bürgerbeteiligung gar nicht erwünscht ist und man 
von derartigen „sozialromantischen“ Vorstellungen abrücken sollte (S. 146). 
Unverzichtbarer Bestandteil eines funktionierenden Präventionsrats ist ein 
hauptamtlicher Koordinator oder ein zumindest im wesentlichen Umfang freige-
stellter Mitarbeiter der Verwaltung. Auch aus der Sicht der Befragten gehören 
zu den wesentlichen Faktoren einer erfolgreichen Kommunalen Präventionsar-
beit, dass Entscheidungsträger der Kommunen den Vorsitz in den Präventions-
gremien führen (Prävention als „Bürgermeisterpflicht“), hauptamtliche Mitar-
beiter der Verwaltung die Gremienarbeit koordinieren, die Gremien in eine 
Lenkungs- und Arbeitsebene differenziert werden, Arbeitsgruppen mit speziel-
len, zeitlich begrenzten Inhalten befasst werden und eine ausreichende Finanzie-
rung durch die Kommunen und/oder Fördervereine gewährleistet wird (vgl. 
Kap. 9.1). Was Verbesserungsvorschläge (Kap. 9.3) anbelangt, so sieht die Ver-
fasserin zutreffend das größte Problem in der weitgehend fehlenden personellen 
Absicherung durch hauptamtliche Koordinatoren. Im Jahr 2008 verfügten sogar 
nur noch zwei der befragten 46 Gremien über eine hauptamtliche Koordi-
nierungsstelle (S. 141). Da Kommunen in Zeiten budgetärer Engpässe und 
Restriktionen dazu tendieren, nur noch die gesetzlichen Pflichtaufgaben zu er-
füllen, erörtert die Verfasserin die Möglichkeit, ein Präventionsgesetz zu 
verabschieden, das – ähnlich wie in den Bereichen Datenschutz und Gleichstel-
lung – ab einer bestimmten Einwohnerzahl die Gebietskörperschaften verpflich-
tet, eine hauptamtliche Koordinierungsstelle einzurichten. Diese Lösung erscheint 
interessant und könnte der Förderung der Kommunalen Prävention hilfreich 
sein. Der gesetzliche Lösungsvorschlag der Verfasserin lautet wie folgt: 
 

„Die Kreise, kreisfreien Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden haben 
eine Geschäftsstelle zur Koordination der Kommunalen Kriminalprä-
vention einzurichten und einen Koordinator zu bestellen, welcher in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten hauptamtlich tätig ist.“ 

 
Alternativ kämen Zielvereinbarungen zwischen der Landesregierung und 

den Städten und Landkreisen in Betracht, die einen vergleichbaren Regelungs-
gehalt wie ein Präventionsgesetz haben könnten und vermutlich weniger Wider-
stände der kommunalen Spitzenverbände provozierten. Angesichts der doch 
weithin bescheidenen bzw. begrenzten Entwicklung der Präventionsgremien in 
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Mecklenburg-Vorpommern bedürfte es jedoch eines kräftigeren „Schubs“ als 
lediglich weitgehend unverbindlicher Zielvereinbarungen, um die kommunale 
Prävention wirksam fortzuentwickeln.  

Einige wichtige Aspekte der Präventionsarbeit in Mecklenburg-Vorpom-
mern finden sich in den Anhängen. So findet man ein Verzeichnis der bisher 
veröffentlichten Ausgaben der Zeitschrift „impulse“ des Landesrats für Krimi-
nalitätsvorbeugung M-V, die Geschäftsordnung des Landesrats und die Förder-
richtlinie für Präventionsprojekte. Ferner sind der Fragebogen und der Inter-
viewleitfaden abgedruckt. 
 

Die Arbeit stellt die Kommunale Präventionsarbeit in Mecklenburg-Vor-
pommern erstmals in einer umfassenden und vertieften Analyse dar. An einer 
vergleichbaren Bestandsaufnahme fehlt es bislang in praktisch allen anderen 
Bundesländern. Schon darin ist ein Erkenntnisfortschritt zu sehen. Es bleibt zu 
wünschen, dass der mit der vorliegenden Arbeit deutlich gewordene weitere Re-
formbedarf anerkannt und aufgegriffen werden wird. 

Die Arbeit wurde im Wintersemester 2008/09 als Dissertation an der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald angenommen. 
 

Besonders zu danken ist dem Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung 
Mecklenburg-Vorpommern, der die Studie finanziell unterstützt hat, insbeson-
dere dem Geschäftsführer Armin Schlender, der mit großem Engagement die 
Studie beratend begleitet hat.  

Ferner ist dem Kollegen Prof. Dr. Manfred Bornewasser, Institut für Psy-
chologie der Universität Greifswald, für die zügige Anfertigung des Zweitgut-
achtens herzlich zu danken. Kornelia Hohn hat sich wie immer mit großer Sorg-
falt der Erstellung der Druckvorlage gewidmet. Dafür gebührt ihr Dank und 
Anerkennung. 
 
Greifswald, den 6. September 2009 
 
 
 
 
Frieder Dünkel 
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Kommunale Kriminalprävention in 

Mecklenburg-Vorpommern 

– Eine empirische Untersuchung der Präventionsgremien – 

1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Fragestellung der Untersuchung 
 
Vorbeugen ist besser als Heilen – dieses Motto besitzt eine unbestreitbare Plau-
sibilität und der Begriff der Prävention ist üblicherweise positiv konnotiert. Die 
Kriminalprävention wird als Pendant zur repressiven Kriminalitätsbekämpfung 
verstanden, mit der Interventionsstrategien verbunden werden, welche die Ursa-
chen von Kriminalität beseitigen sollen.1 Doch der Gegenstandsbereich präven-
tiven Handelns ist offen und nimmt erst im vorbeugenden Zugriff selbst Gestalt 
an.2 Das Ziel, mit präventiven Mitteln Sicherheit und Lebensqualität zu erhöhen, 
kann sehr verschiedene Maßnahmen legitimieren.3 Die Kriminalprävention ist 
ein missbrauchsfähiger Begriff4 – auch Todesstrafe, Konvertitendatei und mili-
tärische Erstschläge sind Präventionsstrategien. Es lohnt sich also, präventive 
Maßnahmen und Strategien genauer zu betrachten und sich mit ihnen wissen-
schaftlich zu befassen. 
 

Die vorliegende Arbeit wird ihren Fokus auf die präventive Strategie der 
Kommunalen Kriminalprävention richten, ein Phänomen, welches in den 1990er 
Jahren seinen Siegeszug antrat und infolgedessen eine außerordentlich große 
Verbreitung gefunden hat. Zuvor war Kriminalprävention in Deutschland zu-
meist ein Lehrbuchkonzept, welches sich mit möglichen Wirkungen polizeili-

                                                 

1 Lehne 2002, S. 169. 

2 Bröckling 2002, S. 40. 

3 Trotha 1995, S. 155. 

4 Walter 2004, S. 17. 
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chen, justiziellen und sozialpolitischen Handelns befasste.5 Heute wird mit Kri-
minalprävention auch das praktische Konzept der Kommunalen Kriminalprä-
vention verbunden, welches vorwiegend durch seine Gremien und deren Aktivi-
täten geprägt ist. 
 

Erlebte die Idee der Kommunalen Kriminalprävention in den 1990er Jahren 
einen wahren Boom, mehren sich in den letzten 10 Jahren nun auch kritische 
Beiträge,6 die unter anderem bemängeln, dass zwischen propagiertem Konzept 
und tatsächlicher Umsetzung große Diskrepanzen bestehen. Da Untersuchungen 
über die praktische Realisierung der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene 
kaum vorhanden sind, fehlt dieser Kritik jedoch die empirische Grundlage. Sie 
kann ihren Ansatzpunkt lediglich in Einzelbeobachtungen oder in den verschie-
denen propagierten Konzepten zur Kommunalen Kriminalprävention finden.7 
 

Ein nationales Programm, welches ein einheitliches Konzept der Kriminal-
prävention in Deutschland implementierte, gab es nicht.8 Vielmehr wurde auf 
föderaler Ebene, zumeist ausgehend von den Innenministerien, die Idee der 
Kommunalen Kriminalprävention in die Kommunen getragen.9 Dementspre-
chend kann die Ausgestaltung von Bundesland zu Bundesland recht unter-
schiedlich sein. Unter dem Etikett der Kommunalen Kriminalprävention sam-
meln sich Konzepte, die durch die Gründung von Gremien das Arbeitsfeld der 
Kriminalprävention in die Kommune tragen aber auch solche, wie die Sicher-
heitswachten in Bayern oder die ganz ähnlichen Sicherheitspartnerschaften in 
Brandenburg.10 Einige Publikationen11 bieten zwar einen Überblick über krimi-
nalpräventive Aktivitäten auf Ebene der jeweiligen Landesregierungen und den 
dort propagierten Konzepten, andere nehmen ein einzelnes Präventionsgremium 
einer bestimmten Kommune in den Untersuchungsfokus,12 doch Arbeiten, wel-
che eine Vielzahl von Kommunalen Präventionsgremien zum Untersuchungsge-
genstand haben, diese miteinander vergleichen und so einen Überblick darüber 
geben können, wie die Idee der Kommunalen Kriminalprävention tatsächlich 
umgesetzt wird, gibt es bisher nicht. 
                                                 

5 Lehne 2002, S. 180. 

6 Heinz 1997, S. 67 f.; Kant/Pütter/Hohmeyer 2000, S. 201. 

7 Vgl. dazu Heinz 1997, S. 45 f. 

8 Obergfell-Fuchs 2001, S. 42, der diesbezüglich Koetzsche 1994 zitiert; Heinz 1997, 
S. 97. 

9 Elsbergen 1998, S. 25. 

10 Kant/Pütter/Hohmeyer 2000, S. 202. 

11 Obergfell-Fuchs 2001; Elsbergen 1998. 

12 Van den Brink 2005; Schneiders/Franke 2006. 
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Deshalb will diese Arbeit die Gremienlandschaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern abbilden, um zu überprüfen, ob zwischen dem propagierten Konzept zur 
Kommunalen Kriminalprävention und der tatsächlichen institutionellen Umset-
zung Diskrepanzen bestehen.  

Im Vordergrund dieser im Jahr 2005 durchgeführten deskriptiven Be-
standsaufnahme stehen die landesweite Struktur der Präventionsgremien sowie 
der interne Aufbau der einzelnen Gremien, die personelle bzw. institutionelle 
Zusammensetzung sowie die Arbeitsweise und Ausstattung. Beschrieben wer-
den soll zudem, wie die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Gre-
mien des Landes erfolgt und wie die Aktivitäten sichtbar gemacht werden. Bei 
der Betrachtung der inhaltlichen Arbeit interessieren die Quantität der Projekte 
und deren Zielrichtung. Zudem soll ein Augenmerk auf die Problemfeldaufde-
ckung, Finanzierung und Evaluation gerichtet werden. Das Forschungsdesign 
ermöglicht durch die Verbindung quantitative und qualitative Methoden, Ein-
schätzungen, Wünsche und Probleme der kommunalen Akteure zu eruiert, um 
daraus Empfehlungen für die Verstetigung und Verbesserung der Kommunalen 
Kriminalprävention in Mecklenburg-Vorpommern abzuleiten. 

Die Entscheidung, die Gremien eines Bundeslandes in den Fokus zu neh-
men, entstand zum einen aus Machbarkeitserwägungen und zum anderen aus 
dem Interesse heraus, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Umsetzung der 
kommunalen Präventionsarbeit durch die Gremien aufzudecken, die Adressaten 
des gleichen Konzepts, nämlich dem des Landesinnenministeriums Mecklen-
burg-Vorpommerns, sind. 
 

Die vorliegende empirische Untersuchung möchte der Optimierung kom-
munaler Präventionsgremien in Mecklenburg-Vorpommern dienen. Zielgruppe 
dieser Arbeit sind neben anderen Wissenschaftlern vor allem die Akteure der 
Kriminalprävention. Da es sich hierbei auch um Nichtjuristen handelt, werden in 
dieser Arbeit teilweise rechtliche Hintergründe zur Erläuterung geschildert, die 
dem juristisch ausgebildeten Publikum bekannt sein dürften. Adressaten besag-
ter Erläuterungen sind jedoch auch juristische Laien, deren Verständnis über die 
Qualität dieser Ausführungen den Maßstab bildet. 
 

In dieser Arbeit kam grundsätzlich das generische Maskulinum zur An-
wendung. Soweit der nachfolgende Text also beispielsweise von Koordinatoren 
spricht, bezieht sich dies sowohl auf Koordinatorinnen als auch auf Koordinato-
ren. Die weiblichen Akteure Kommunaler Kriminalprävention werden so leider 
nicht sichtbar gemacht. Dies ist dem Vorhaben des Erhalts der Übersichtlichkeit 
und Lesbarkeit des Textes geschuldet. Im auswertenden Teil der Arbeit, wurde 
selbst dann die weibliche Form nicht verwendet, wenn es sich um konkrete Ein-
zelpersonen handelt und die Verwendung des Femininums keinerlei Umstände 
bereitet hätte. Dies geschah, um die Anonymität der Interviewpartner zu ge-
währleisten. Insofern wurde das gesprochene Wort dahingehend abgeändert, 
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dass beispielsweise die Landrätin im transkribierten Text als Landrat bezeichnet 
wird. 
 
1.2 Aufbau der vorliegenden Arbeit 
 
Im nachfolgenden Kapitel 2 wird die Entwicklung der Kommunalen Kriminal-
prävention in Deutschland aufgezeigt und festgestellt, dass sich grundsätzlich 
zwei unterschiedliche Konzepte in Deutschland herausgebildet haben, denen die 
Strategien der einzelnen Bundesländer zugeordnet werden können. 
 

Kapitel 3 verdeutlicht, dass die Kommunale Kriminalprävention in Deutsch-
land keine Bewegung ist, die ihren Ursprung in den Kommunen der Bundes-
länder hat. Die Umsetzung der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene ist 
überwiegend eine Folge der Implementierungsmaßnahmen der zuständigen 
Ministerien der Landesregierungen. Durch Veröffentlichungen der Landesprä-
ventionsräte, öffentliche Reden, Tagungsbände und Artikel in Fachzeitschriften 
hat sich ein Diskurs über Kommunale Kriminalprävention entwickelt, dessen 
Elemente in diesem Kapitel am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns dargestellt 
werden. Zum Abschluss des Kapitels werden die wesentlichen Kritikpunkte an 
diesem propagierten Konzept dargestellt. 
 

In Kapitel 4 wird der Begriff der Kriminalprävention erläutert, indem die 
gängigen Definitionen und Systematisierungen Darstellung finden. In diesem 
Zusammenhang macht die Verfasserin ein Definitionsangebot für das Konzept 
der Kommunalen Kriminalprävention und erläutert zur Abgrenzung den Begriff 
der Kriminalprävention im strafrechtlichen und ordnungsrechtlichen Kontext. 
 

Das 5. Kapitel prüft die rechtlichen Zuständigkeiten für die Querschnittsauf-
gabe der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass für die Kommunen eine Mitzuständigkeit für dieses Aufgabenfeld be-
steht. 
 

Das 6. Kapitel gibt einen Überblick zur Forschung im Bereich der Kommu-
nalen Kriminalprävention und geht auf Arbeiten, welche die Gremien zum For-
schungsgegenstand haben, näher ein. 
 

Fragestellung, Forschungsgegenstand, -design und -verlauf der vorliegenden 
Untersuchung sowie eine Methodendiskussion sind Inhalt des 7. Kapitels. 
 

Im 8. Kapitel werden die Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Be-
fragung dargestellt. 
 



5 

Den Abschluss bildet das 9. Kapitel. Darin werden die wesentlichen Ergeb-
nisse der Arbeit in der Form abgebildet, dass das Soll-Konzept mit dem Ist-Zu-
stand der Gremien verglichen wird und die Bedingungen erfolgreicher Präventi-
onsarbeit formuliert werden. Zum Schluss werden Verbesserungsvorschläge 
unterbreitet und geprüft, ob die Kritik am Konzept der Kommunalen Kriminal-
prävention auch bei der tatsächlich umgesetzten Kriminalprävention in den 
Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns greift. 
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2. Entwicklung in Deutschland 
 
Kriminalprävention auf kommunaler Ebene wurde bis Anfang der 1990er Jahre 
in Deutschland nur sehr vereinzelt thematisiert. Ab den 1960er Jahren gab es in 
der kriminologischen Forschung einige kriminalgeographische Untersuchun-
gen,13 die zum Ziel hatten, mehr Informationen über die räumliche Verteilung 
von Kriminalität zu gewinnen, aber auch als Basis kriminalpräventiver Konzepte 
zu dienen.14 
 

Schwind gründete 1978 als Justizminister Niedersachsens den interministe-
riellen Arbeitskreis „Präventive Kriminalpolitik“, dem neben ihm auch Vertreter 
der Ministerien für Inneres, Finanzen, Soziales, Kultur sowie Wissenschaft an-
gehörten. Dieser Arbeitskreis machte sich zur Aufgabe, die verschiedenen kri-
minalpolitischen bedeutsamen Maßnahmen und Vorgaben der Landesregierung 
zu sammeln und in ein ressortübergreifendes Programm zueinander in Bezie-
hung zu setzten.15 1980 veröffentlichte Schwind u. a. einen Band,16 der erstma-
lig einen breiten Überblick zur Kriminalprävention bot. Dabei gingen die Auto-
ren auf Aspekte der Präventionsmöglichkeit auf kommunaler Ebene ein und 
sahen einen Schwerpunkt in der Vernetzung und Koordinierung der verschiede-
nen Strategien und Ansätze vorbeugender Sozialarbeit auf lokaler Ebene.17 
 

Zudem wurde in den 1970er Jahren die Theorie des „defensible-space“ von 
Newman,18 ein Konzept der kriminalitätsabwehrenden Architektur,19 diskutiert. 
Es fand jedoch vorwiegend Ablehnung,20 da bestimmte Verbrechen nicht aus-
schließlich durch gewisse Formen des Städte- und Wohnungsbaus erklärt wer-
den könnten,21 sondern die soziale Struktur der Bewohner von entscheidender 
Bedeutung sei.22 
 
                                                 

13 Herold 1968; Opp 1968; Helldörfer 1974; Schwind/Ahlborn/Weiß 1978; Stephan 1976; 
Plate u. a. 1985. 

14 Obergfell-Fuchs 2001, S. 40. 

15 Schwind 2009, § 18, Rn. 25. 

16 Schwind/Breckhauer/Steinhilper 1980. 

17 Obergfell-Fuchs 2001, S. 40. 

18 Newman 1973. 

19 Vgl. dazu Riedel 2003, S. 2 f., sowie Schwind 2009, § 16, Rn. 14 ff. m. w. N.  

20 Rolinski 1980; Kube 1982. 

21 Kaiser 1979, S. 225. 

22 Frehsee 1982, S. 263; vgl. dazu auch Flade 1996, S. 114 ff. 



7 

In den 1980er Jahren leisteten einzelne Veröffentlichungen und Projekte Pi-
onierarbeit für den dann folgenden Durchbruch der Kriminalprävention auf 
kommunaler Ebene. Schäfer23 veröffentlichte 1980 die Ergebnisse eines Semi-
nars zum Thema „Beiträge zur Entwicklung eines Präventionskonzepts“. In sei-
nem Aufsatz „Prävention – nichts als ein Fremdwort“ stellte Koetzsche24 1986 
fest, dass die Kriminalprävention ein Schattendasein führe und forderte ver-
stärkte gesamtgesellschaftliche Bemühungen.  
 

Doch erst in den 1990er Jahren wurde die Kriminalprävention zu einem 
breit diskutierten Thema. Das diese nun nicht mehr lediglich als Aufgabe straf-
rechtlicher Kontrollorgane sondern als interdisziplinäres, prädeliktisches Ar-
beitsfeld betrachtet wird, hat nach Meier verschiedene Ursachen.25 Die „nothing 
works“- Debatte,26 über die ernüchternden Erkenntnisse zur präventiven Wir-
kung strafrechtlicher Sanktionen, habe die Suche nach alternativen Ansatz-
punkten zur Verhinderung von Straftaten eröffnet. Zudem entwickelte sich ein 
verstärktes kriminalpolitisches Interesse für die Opfer von Kriminalität – 1976 
ist das „Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten“ in Kraft ge-
treten und danach mehrfach modifiziert und ergänzt worden; 1986 folgte dann 
das „Erste Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzen im Strafverfah-
ren“ – 27 sodass sich die Frage stellte, wie verhindert werden kann, dass es über-
haupt zu einer Viktimisierung kommt. Als wichtigste Triebfeder benennt Meier 
jedoch, dass gewachsene Bewusstsein für die gesamtgesellschaftlichen Kosten 
der Kriminalität und ihrer Sanktionierung in den 1990er Jahren. Diese ökonomi-
schen Überlegungen hatten zur Folge, dass die Verhinderung von Straftaten zu 
einem wichtigen kriminalpolitischen Ziel wurde.  
 

Im Oktober 1990 gründete sich dann der erste Landesrat für Kriminalitäts-
verhütung in Schleswig-Holstein.28 Nach skandinavischem Vorbild sollte das 
Gremium durch die Schaffung kriminalpolitischer Netzwerke, die Unterstützung 
und Durchführung von Präventionsprojekten, die Förderung der Erforschung 
von Kriminalitätsursachen, kriminologische Fortbildungsangebote und die Un-
terstützung der Einrichtung kommunaler Präventionsgremien, als Koordinie-
rungsstelle, Impulsgeber und Beratungsgremium arbeiten.29 Dabei hatte vor al-
                                                 

23 Schäfer 1980. 

24 Koetzsche 1986. 

25 Meier 2007, § 10 Rn. 4. 

26 Siehe dazu Kap.3.1. 
27 Schwind 2009, § 20, Rn. 37 f. 

28 Koetzsche 1997, S. 412. 

29 Northoff 1997, 1.3.1. Rn. 29. 
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lem das Nachbarland Dänemark mit seinem nationalen „SSP-Programm“30 
prägenden Einfluss auf Schleswig-Holstein.31 Nun bahnte sich eine Gründungs-
welle von Präventionsgremien auf föderaler und kommunaler Ebene ihren Weg, 
die den Eindruck erweckte, dass die weit fortgeschrittenen Entwicklungen im 
Ausland jetzt eingeholt werden sollten.32 
 
2.1 Notwendige Differenzierung unterschiedlicher Strategien 
 
Da es kein nationales Programm zur Kommunalen Kriminalprävention gab, 
entwickelten sich in den Bundesländern unterschiedliche Strategien. Eine große 
Schwäche der Kommunalen Kriminalprävention ist, dass sich noch keine Ter-
minologien entwickelt haben, die in verkürzender Form verdeutlichen könnten, 
welches Konzept gerade gemeint ist. Zudem wird zwischen den Präventionsan-
sätzen häufig überhaupt nicht differenziert. 
 

Es lassen sich aber durchaus zwei unterschiedliche kommunale Präventions-
strategien ausmachen. Zum einen hat sich das schleswig-holsteinische Modell 
verbreitet. Bei diesem Modell wird ein Präventionsgremium auf Bundesland-
ebene gegründet, welches dann die Etablierung kommunaler Präventionsgre-
mien im Bundesland lanciert. Haben sich kommunale Gremien gebildet, werden 
diese ideell und in einigen Fällen auch finanziell gefördert, sodass die kommu-
nalen Gremien vor Ort konkrete Präventionsprojekte anregen oder selbst durch-
führen können.33 

Zum anderen wurden in einigen Bundesländern sogenannte Kustodialisie-
rungsdienste eingeführt, „... die [ebenfalls] unter der Flagge von [kommunaler 
Kriminal-]Prävention segeln“.34 Dabei bildet Bayern für diese Strategie das Mo-
dellbundesland, indem 1993 das „Sicherheitswachterprobungsgesetz“ durch den 
bayerischen Landtag beschlossen wurde.35 Bürger werden hier zu Sicher-
heitswächtern ausgebildet, die „... vor allem dort präsent sein [sollen], wo Straf-
                                                 

30 Der nationale Rat für Kriminalitätsvorbeugung Dänemarks regte 1977 die Gründung 
kommunaler Ausschüsse an, in denen die Sozial- und Gesundheitsbehörden, die Schul- 
und Freizeitbehörden sowie die Polizei vertreten sein sollten, um behördenübergrei-
fende, kriminalpräventive Projektarbeit, die auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist, 
zu ermöglichen. Vgl. dazu Kyvsgaard 1996, S. 141 ff. sowie Jensen 1996, S. 306 ff. 

31 Vgl. Frehsee 1998, S. 742 f., der die starke Fokussierung auf die Jugendkriminalität der 
deutschen Gremien aus dem Vorbildcharakter des dänischen Jugendprojekts zurück 
führt. 

32 Vgl. Obergfell-Fuchs 2001, S. 5. 

33 Elsbergen 1998, S. 27. 

34 Elsbergen 2005, S. 67. 

35 Elsbergen 1998, S. 40; siehe dazu auch Behring/Göschl//Lustig 1996. 
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taten drohen, die Gefährdung aber dennoch nicht so groß ist, dass Polizeibeamte 
ständig vor Ort sein müssen. Als Tätigkeitsgebiete kommen hauptsächlich in 
Betracht: größere Wohnsiedlungen, öffentliche Parks und Anlagen, die Umge-
bung von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, das Umfeld von Gebäuden 
oder Einrichtungen, bei denen es immer wieder zu mutwilligen Zerstörungen 
oder zu Schmierereien kommt [sowie] das Umfeld von Asylbewerber-Unter-
künften. Die Angehörigen der Sicherheitswacht werden den Polizeidienststellen 
ihres Wohngebiets zugeteilt. Erfahrene Polizeibeamte entscheiden nach der ak-
tuellen Sicherheitslage, wo und wann die Sicherheitswacht auf Streife geht. Die 
Angehörigen der Sicherheitswacht sollen vor allem dem Vandalismus und der 
Straßenkriminalität entgegenwirken. Sie sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad un-
terwegs und [sollen] schon durch ihre Präsenz die Sicherheitslage und das sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Bürger [verbessern]. Bei verdächtigen Vorkomm-
nissen informiert die Sicherheitswacht über das Handsprechfunkgerät die 
nächste Polizeistreife. Selbst eingreifen wird sie nur im Ausnahmefall, zum Bei-
spiel, wenn dies zur Hilfe von Bürgern dringend geboten ist. Die Angehörigen 
der Sicherheitswacht führen aus Gründen der Eigensicherung ein Reizstoff-
sprühgerät mit sich“.36 Die Sicherheitswächter sind über das „Jedermannsfest-
nahmerecht“ des § 127 StPO37 und die allgemeinen Notwehrrechte hinaus, mit 
besonderen Befugnissen ausgestattet. Sie können „... Personen anhalten, sie 
befragen und ihre Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr oder 
zur Beweissicherung notwendig ist. Außerdem können sie bei Gefahr im Verzug 
einen Platzverweis erteilen, das heißt eine Person anweisen, sich zu entfernen.“ 
Es wird betont, dass die „Sicherheitswacht keine Hilfspolizei [ist]. Sie kann und 
soll die Arbeit der Polizei nicht ersetzen, sondern ergänzen“. Sie sei „... auch 
keine ‚Bürgerwehr’ (unkontrollierte Zusammenschlüsse von Bürgern, die glau-
ben, selbst für Recht und Ordnung sorgen zu müssen). Die Sicherheitswacht 
[sei] ... die bessere und rechtstaatliche Alternative.“38 

Diese Strategie39 steht in der anglo-amerikanischen Tradition der „Neigh-
bourhood-Watch“-Programme40 und hat im Jahr 1997 in Sachsen41 Nachah-

                                                 

36 Homepage der bayerischen Polizei: 
http://www.polizei.bayern.de/wir/sicherheitswacht/index.html/300. 

37 Joecks 2009, vor § 32, Rn. 39. 

38 Homepage der bayerischen Polizei: 
http://www.polizei.bayern.de/wir/sicherheitswacht/index.html/304. 

39  Zur Vertiefung siehe Wurtzbacher 2004; Elsbergen 1998 und 2005, S. 66 ff. 

40 Berner 1999, S. 16 der zur Übersichtgewinnung über Neighbourhood-Watch-Pro-
gramme auf Bennet 1990; Brown 1992 und Hope/Shaw 1988 verweist. 

41 Vgl. dazu Diederichs 1997. 
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mung gefunden. Auch in Brandenburg besteht ein ähnliches Konzept.42 Hier 
werden „Sicherheitspartner“ „... gemäß Erlass vom 10.11.1995 durch die 
Einwohnerversammlung vorgeschlagen und mit ihrem Einverständnis von der 
Polizei auf Eignung überprüft. Die Bestellung erfolgt in Verantwortung des ört-
lich zuständigen Polizeipräsidiums. Sicherheitspartner werden durch die Polizei 
eingewiesen. Sie erhalten auf Antrag eine pauschalierte Aufwandsentschädigung 
in Höhe von monatlich 25,56 Euro. Mit Stand vom 31. Dezember 2004 gab es in 
Brandenburg 112 Sicherheitspartnerschaften mit 847 Sicherheitspartnern.“43  

Aber auch in diesen Ländern bestehen Präventionsgremien auf kommunaler 
Ebene, die sich als Vernetzungsplattformen für Akteure verstehen, die einen 
Beitrag zur Kriminalprävention in der Kommune leisten wollen. In Bayern sind 
es die sogenannten „Sicherheitsbeiräte“,44 die jedoch keine Unterstützung durch 
ein Landespräventionsgremium finden. 
 

In allen Bundesländern und Stadtstaaten bestehen kommunale Präventions-
gremien. In einigen Bundesländern bleiben diese aber auf sich gestellt und er-
halten keine Unterstützung durch eine Organisationseinheit auf Landesebene. 
Für die vorliegende Untersuchung ist die Präventionsstrategie schleswig-hol-
steinischer Prägung von Interesse, da dieses Modell in Mecklenburg-Vorpom-
mern Umsetzung fand. 
 
2.2 Verbreitung des schleswig-holsteinischen Modells 
 
Ähnlich des schleswig-holsteinischen Modells, richtete Hessen auf Vorschlag 
des hessischen Justizministeriums durch einen Kabinettbeschluss 1992 die 
„Sachverständigenkommission für Kriminalprävention“ auf Landesebene ein.45 
Das hessische Innenministerium wandte sich mit dem Anliegen an die kommu-
nalen Spitzenverbände, regionale und örtliche Gremien einzurichten, deren Auf-
gabe es wäre, regelmäßig über kriminalitätsfördernde Faktoren zu beraten und 
Vorbeugungsmaßnahmen zu erarbeiten.46 
 

In Nordrhein-Westfalen wurde 1992 unter Federführung des Innenministeri-
ums eine interministerielle Arbeitsgruppe „Kriminalitätsvorbeugung“ einge-

                                                 

42 Siehe dazu Gräf 1997, S.504 ff., Newiger 1995. 

43 Homepage des brandenburgischen Innenministeriums: http://www.brandenburg.de/ 
sixcms/detail.php?id=208427. 

44 Siehe dazu Steffen 1998, S. 251 ff. 

45 Sachverständigenkommission für Kriminalprävention der Hessischen Landesregierung 
2005, S. 5. 

46 Heinz 1997a, S. 56; Pütter/Diedrichs 1997, Abs. 4. 
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richtet. Die Strategie dort ist sehr „polizeilastig“. Zum einen war es die Polizei, 
die durch Runderlass beauftragt wurde, auf die Gründung kommunaler Präven-
tionsgremien hinzuwirken. Zum anderen wurde in allen Polizeipräsidien und 
Oberkreisdirektionen ein Kriminalkommissariat „Vorbeugung“ eingerichtet.47 

1994 wurde in Mecklenburg-Vorpommern auf Initiative des Innenministeri-
ums der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung gegründet.48 Landräte, Ober-
bürgermeister und Leiter der Polizeidienststellen wurden über die Gründung in-
formiert und um Unterstützung durch Gründung kommunaler Präventionsgremien 
gebeten.49 
 

1996 konstituierte sich ein Landespräventionsrat in Niedersachsen. Die Ge-
schäftsstelle ist am Justizministerium angesiedelt. Das Gremium soll „als Koor-
dinierungs- und Bündelungsinstanz zum einen die örtlichen Initiativen bei der 
Entwicklung ihrer Präventionskonzepte unterstützen und ihnen theoretische und 
praktische Hilfestellung leisten. Zum anderen hat es die Aufgabe, die überörtli-
che Entwicklung der Kriminalität und ihre Entstehungsbedingungen zu analysie-
ren, die Landesregierung in kriminalpolitischen Fragen zu beraten und ihr wis-
senschaftliche Erkenntnisse sowie praktische Erfahrungen aus der Präventionsarbeit 
zu vermitteln“.50 
 

Auch in Sachsen-Anhalt gründete sich 1999 auf Beschluss der Landesregie-
rung ein Landespräventionsrat, dessen Geschäftsstelle an das Innenministerium 
angegliedert ist und der die kommunalen Gremien auch finanziell unterstützt.51 
 

In Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 2000 ein Landespräventionsrat als eigen-
ständiges Beratungsorgan der Landesregierung gegründet. Die Geschäftstelle ist 
im Innenministerium angesiedelt. „Zur Sicherung der Finanzierung der Arbeit 
des Landespräventionsrates, wurde im Jahr 2002 der Förderverein ‚Kriminal-
prävention in Rheinland-Pfalz’ e. V. ins Leben gerufen“.52 
 

                                                 

47 Elsbergen 1998, S. 59; Koetzsche 1994, S. 33. 

48 Besch/Dünkel/Geng 1997, S. 523, siehe dazu Kap. 8.1.1. 
49 Babl/Bässmann 1996, MV 2; Northoff 1997, 2.3.1. Rn. 40. 

50 Heinz 1997a, S. 57, der an dieser Stelle eine Presseinformation des Niedersächsischen 
Innenministeriums vom 11.03.1996 zitiert. 

51 Homepage des Landespräventionsrates Sachsen-Anhalt: http://www.sachsen-anhalt.de/ 
LPSA/index.php?id=4806. 

52 Homepage des Innenministeriums Reinland-Pfalz: http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/ 
c75/c75966b4-2aaa-4d96-bbed-e8bc1f6e0a0a.htm. 
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Seit 2002 besteht in Baden-Württemberg ein Präventionsgremium mit dem 
Namen „Projektbüro Kommunale Kriminalprävention“ auf Landesebene.53 Die 
Geschäftsstelle ist beim Innenministerium angesiedelt. Allerdings initiierte das 
Innenministerium Baden-Württembergs bereits 1993 das Pilotprojekt „Kommu-
nale Kriminalprävention“. In drei Modellstädten wurden die Möglichkeiten der 
Umsetzung und die Erfolge Kommunaler Kriminalprävention untersucht, ehe 
eine landesweite Implementierung vorgesehen war.54 Die Landesregierung initi-
ierte von vornherein eine wissenschaftliche Begleitung dieses Projekts.55 Die 
Forschungsgruppe wurde von der Fachhochschule Villingen-Schwenningen ko-
ordiniert und bestand aus Vertretern des Instituts für Kriminologie der 
Universität Heidelberg, der Forschungsgruppe Kriminologie des Max-Planck-
Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg und des In-
stituts für Rechtstatsachenforschung der Universität Konstanz.56 Unter anderem 
sind diesem Umstand die großen publizistischen Aktivitäten der 1990er Jahre 
von Kury (Max-Planck-Institut Freiburg), Kerner (Kriminologisches Institut Tü-
bingen), Heinz (Universität Konstanz), Dölling (Universität Heidelberg) sowie 
von Feltes (Fachhochschule Villingen-Schwenningen) zu verdanken. 
 

                                                 

53 Homepage des Projektbüros Kommunale Kriminalprävention http://www.praevention-
bw.de/index.php?seitle=../t-aktuell/frame.php. 

54 Obergfell-Fuchs 2001, S. 1. 

55 Northoff 1997, 2.3.1. Rn 33, Heinz 1997a, S. 52. 

56 Heinz 1997a, S. 52. 
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3. Das Konzept der Kommunalen Kriminalprävention 
 
Die Gründungswelle kommunaler Präventionsgremien in Bundesländern, wel-
che eine Strategie der Kommunalen Kriminalprävention nach dem Vorbild 
Schleswig-Holsteins verfolgen, beruht vorwiegend auf Implementierungsmaß-
nahmen der Innen- oder Justizministerien der Länder. Das Konzept der Kom-
munalen Kriminalprävention fand seine Verbreitung durch Erlasse, Überzeu-
gungsarbeit, Veröffentlichungen der Landespräventionsräte, öffentliche Reden, 
Tagungsbände und Artikel in Fachzeitschriften.57 Es entwickelten sich also zu-
nächst neue Zielvorstellungen auf der diskursiven Ebene,58 die dann institutio-
nalisiert und in organisatorisches Handeln umzusetzen waren.59 

Dadurch erklärt sich auch die Quellenlage zum Themenbereich der Kom-
munalen Kriminalprävention. Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen, 
welche das achtbare Ziel verfolgen, die Verbreitung des kommunalpräventiven 
Konzepts zu fördern. Diesen Aspekt vielleicht verkennend, „reihen sich [auch 
unabhängige Autoren] in den Chor derjenigen ein, die nahezu vorbehaltlos die 
Vorzüge und die Notwendigkeit von Aktivitäten anpreisen, die unter ‚kommu-
nale Kriminalprävention’ subsumiert werden“.60 Veröffentlichungen, die auch 
kritisch hinterfragender Aspekte beinhalten, sind bei genauerer Betrachtung 
selten. 
 

Um das Konzept der Kommunalen Kriminalprävention nach schleswig-hol-
steinischem Vorbild zu verdeutlichen, welches als Abgrenzungsmerkmal zu an-
deren Strategien Präventionsgremien auf kommunaler und föderaler Ebene auf-
weist, sollen im Folgenden die einzelnen Elemente dieses kriminalpräventiven 
Diskurses dargestellt werden. Dies dient im Kapitel, welches sich dem empiri-
schen Teil der Arbeit widmet, als Kontrastfolie gegenüber der tatsächlichen 
Umsetzung. 
 

                                                 

57 Berner/Groenemeyer 2003, S. 89, die darauf hinweisen, dass „...Anfang der 90er Jahre 
[auch] innerhalb der Fachdiskussion der Polizei viele Artikel lanciert [wurden], in denen 
ausländische Projekte und Konzepte beschrieben wurden (z.B. Koetzsche 1992 und 
Koetzsche 1993) ... Beispielhaft für die massenmediale Verbreitung der Idee der kom-
munalen Kriminalprävention ist die Entwicklung in Gießen (Schneider 1995).“ 

58 Vgl. Hohmeyer 1999, die die kommunale Kriminalprävention in Deutschland durch ei-
nen großen rhetorischen „Überbau“ gekennzeichnet sieht. 

59 Berner/Groenemeyer 2003, S. 88; siehe zum Diskurs der Kommunalen Kriminalpräven-
tion Berner 1999. 

60 Berner 1999, S. 4. 
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3.1 Kriminalprävention als notwendige Ergänzung der 
Repression 

 
Grundlage des Kommunalpräventiven Konzepts ist die Aussage, dass die klassi-
sche Bekämpfung der Kriminalität in Form der Repression durch die Kriminal-
prävention ergänzt werden muss.61 Begründet wird dies damit, dass Repression 
allein nicht in der Lage ist, die objektive Kriminalitätsbelastung und subjektive 
Kriminalitätsfurcht zu reduzieren.62 Das erfolgt vor dem Hintergrund, dass zahl-
reiche empirische Untersuchungen belegen, dass der generalpräventive Einfluss 
von Strafe nur sehr gering ist. Eindeutige Kausalzusammenhänge zwischen ver-
hängter Strafe, Strafmaß und Abschreckungswirkung sind kaum feststellbar.63 
Und auch in Hinblick auf die spezialpräventive Wirkung von Strafe zeichneten 
empirische Befunde der 70er Jahre ein ernüchterndes Bild. Unter dem Schlag-
wort „nothing works“ wurden die Ergebnisse einer Meta-Evaluation Matinson´s 
über die rückfallhemmenden Wirkung von Resozialisierungsbemühungen im 
US-amerikanischen Strafvollzug diskutiert.64 In spezialpräventiver Hinsicht er-
gab sich daraus ein Bild der weitgehenden Austauschbarkeit von Sanktionen, 
denn es zeichnete sich keine Überlegenheit von stationären gegenüber ambu-
lanten, von eingriffsintensiven gegenüber eingriffsschwachen Sanktionsformen 
ab.65 Neuere Untersuchungen geben jedoch Anlass zur Hoffnung – that „so-
mething works“.66 Sie deuten unter anderem darauf hin, dass die Erfolglosigkeit 
der Resozialisierungsbemühungen auf die unspezifischen Behandlungsstrategien 
zurück zu führen ist. Bessere Erfolge versprechen Behandlungsformen, welche 
die Deliktsart und die darin zum Ausdruck gekommene individuelle Fehlent-
wicklung berücksichtigen.67 Das verdeutlicht aber auch, dass die lediglich 
quantitative Ausweitung der Repression kein adäquates Mittel zur Verhinderung 
von Straftaten ist.68 

Der vermutlich geringe Präventionseffekt von Repression steht zudem auch 
noch in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu den zu leistenden materiellen und 

                                                 

61 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 12 f. 

62 Innenministerium Baden-Württemberg 1996, S. 16 f. 

63 Kury 2001, S. 70 ff.; Schneider 1996, 574 ff.; Meier 2007, § 9 Rn. 84. 

64 Martinson 1974, siehe dazu auch Weigend 1982, S. 808 ff. 

65 Albrecht/Dünkel/Spieß 1981, S. 310 ff.; Dünkel 1987, S. 36; Walter 2003, S. 128; ders. 
2004, S. 115. 

66 Andrews u.a. 1990; Lösel/Köferl/Weber 1987; siehe dazu auch Kury 1999, S. 251 sowie 
Dünkel/Drenkhahn 2001, S. 387 f. 

67 Meier 2009, S. 32 f. 

68 Vgl. dazu Heinz 2005a, S. 13ff.  
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immateriellen Kosten.69 So kommt Goldblatt in einer Kosten-Nutzen-Analyse 
des Präventionsprojektes „Safer Cities“ zu dem Ergebnis, dass die Kosten des 
Projekts in Höhe von 38 Millionen Pfund zu einer Reduzierung der Kriminali-
tätsrate um 0,6 Prozent führen würde. Um die Kriminalitätsrate im gleichen 
Umfang durch erhöhte Inhaftierungsraten zu erreichen, müssten Mittel in Höhe 
von 380 Millionen Pfund aufgewandt werden. Werden Straftaten verhindert, 
bleiben zudem die Folgekosten der Taten, wie beispielsweise Sachschäden, 
Heilbehandlungskosten und Kosten der Strafverfolgung aus. Goldblatt errech-
nete so eine Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1 : 2,5.70  

Aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Rechtsstaatsprinzips ergibt 
sich, dass das Strafrecht immer nur dann Anwendung finden darf, wenn mildere 
Mittel keinen ausreichenden Erfolg versprechen.71 „Denn es verstößt gegen das 
Übermaßverbot, wenn der Staat zum scharfen Schwert des Strafrechts greift, wo 
andere sozialpolitische Maßnahmen ein bestimmtes Rechtsgut ebenso gut oder 
wirkungsvoller schützen können ... die Strafe [ist] die ‚ultima ratio der Sozial-
politik’ und ... ihre Aufgabe [ein lediglich] subsidiärer Rechtsgüterschutz“.72 
 
3.2 Kommunale Ausrichtung 
 
Als weiteres Diskurselement wird die Notwendigkeit der kommunalen Aus-
richtung der Kriminalprävention betont. 

„Dem liegt die nach wie vor triviale Annahme zugrunde, daß Kriminalität 
immer [auch] in Gemeinden stattfindet oder dort wenigstens ihren Ursprung hat. 
Einer Trivialität nämlich kommt es gleich, wenn auf Grundlage der Polizeili-
chen Kriminalstatistik festgelegt wird, dass der ganz überwiegende Teil der auf-
geklärten Straftaten, solchen Tatverdächtigen zugerechnet werden kann, die im 
unmittelbaren Umfeld des Tatorts auch ihren Wohnsitz haben. (53% Tatortge-
meinde, 17% Landkreis des Tatorts, 26 % Bundesland, 7 % übriges Bundesge-
biet)“.73 Deshalb sei Kriminalität vorrangig ein örtliches Phänomen, dessen 
Ursachen und Entstehungsbedingungen dort erkannt und beseitigt werden, wo 
sie entstehen – auf kommunaler Ebene.74 

                                                 

69 Kury 2001, S. 70; Boese 1996, S. 41; Meier 2007, Rn. 4; siehe dazu auch die Studie von 
Goldblatt/Lewis 1998, S. 123 ff. sowie Sherman u. a. 1997, Kapitel 9. 

70 Goldblatt 1998, S.134 f. 

71 Roxin 2006, § 2 Rn. 97 ff.; Ostendorf 1996, S. 33; Meier 2009, S. 10f.; BVerfGE 39, 
S. 1 (45). 

72 Roxin 1994, § 2 Rn. 28f.  

73 Albrecht 1997, S. 148 der dabei das Bundeskriminalamt 1995, S. 128. zitiert. 

74 Müller 2004, S. 1; Landespräventionsrat Hessen 2002, S. 10; Landeskriminalamt Meck-
lenburg-Vorpommern 1997, S. 12. 
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Natürlich werden Faktoren, die Kriminalität begünstigen, auch kommunal 
beeinflusst und mitgestaltet.75 Dass die Kommune mit all ihren sozialumfeld-
gestaltenden Einrichtungen für die Kriminalprävention entdeckt wurde, wird 
wohl eher darauf zurückzuführen sein, dass die geringe Geeignetheit der („Lan-
desbehörden“) Polizei und Justiz als Präventionsinstanzen erkannt wurde.76 So 
könnte die Polizei, durch die Erhöhung ihrer Präsenz, nur auf den beschränkten 
Bereich der Straftaten im öffentlichen Raum vorbeugend Einfluss zu nehmen 
versuchen.77 Wenn es dann eventuell zu einer erhöhten Entdeckung von Straf-
taten käme, würde die ohnehin bereits überlastete Strafjustiz, wiederum zum 
Instrument der Sanktion greifen (müssen), dessen sehr begrenzte präventive 
Eigenschaft zuvor verdeutlicht wurde. Zudem ist die Polizei im Aufgabenbe-
reich der Gefahrenabwehr durch den Begriff der „Gefahren“ beschränkt.78 
 
3.3 Gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Bürgerbeteiligung 
 
Die Kriminalprävention wird fortwährend als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
bzw. Querschnittsaufgabe charakterisiert. Weil Kriminalität so unterschiedliche 
und komplexe Ursachen hat79 und gesellschaftliche Defizite häufig als Ursache 
von Kriminalität benannt werden,80 müssen auch die unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Kräfte einen Beitrag zur Kriminalprävention leisten – „Multikau-
sale Delinquenzursachen verlangen multikausale Lösungen“.81 
 

Dabei bilden differenzierte Darstellungen dieser vielschichtigen Ursachen 
von Kriminalität in den Veröffentlichungen zur kommunalen Kriminalpräven-
tion eine große Ausnahme.82 Berner kommt zu dem Schluss, dass im „Diskurs 
der kommunalen Kriminalprävention ... offensichtlich ein vorwissenschaftliches 
Verständnis von Kriminalität und ihren Ursachen angesprochen [wird], dem es 
intuitiv plausibel scheint, daß bestimmte negativ bewertete soziale Sachverhalte 
in der modernen Gesellschaft ... Ursachen für Kriminalität sind.“ 
 

                                                 

75 Heinz 1998, S. 51. 

76 Feltes 2006, S. 827. 

77 Heinz 1997a, S. 38; Feltes 1994, S. 5. 

78 Siehe dazu Kap. 5.2 sowie Kap. 4.5.1 ff. 
79 Kober 2005, S. 7. 

80 So auch Landespräventionsrat MV 2000, S. 3 u. 4.  

81 Northoff/Stroht 1996, S. 582. 

82 Vgl. etwa Northoff 1997, 1.1.3. Rn. 1 ff. 
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Der gesamtgesellschaftliche Ansatz schließt dabei die Bürger als Träger 
kriminalpräventiver Aufgaben ein83 und markiert die Bürgerbeteiligung als 
Qualitätsmerkmal der Kommunalen Kriminalprävention: „Die problemorien-
tierte Zusammenführung von fachlichem Sachverstand und Einwohnerengage-
ment ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Kriminalprävention und 
ermöglicht unabhängige Politikberatung. Behörden- und institutionsübergrei-
fende Fachkompetenz kann ebenso zu neuen Lösungsansätzen und zur Erschlie-
ßung von Ressourcen führen, wie die soziale Kompetenz der Bürger. Daher ist 
der in der jeweiligen Kommune lebende Bürger Ausgangs- und Zielpunkt jegli-
chen präventiven Bemühens. Der Erfolg aktiver Präventionsarbeit steht in di-
rekter Beziehung zur Bürgerbeteiligung und zur Berücksichtigung des Bürger-
willens“.84 

Kober bezeichnet die Bürgerbeteiligung sogar als „konstituierendes Merk-
mal des kommunalen Präventionsansatzes“. Ohne bürgerliches Engagement 
laufe dieser Gefahr, das aufzugeben, „... was eigentlich ihr Auslöser war: Die 
Idee in einer Gemeinde ‚gemeinschaftlich’ für ein lebenswertes Umfeld zu sor-
gen“.85 Dies deutet an, dass die Herstellung bürgerschaftlicher Gemeinschaft 
durch ehrenamtliches Engagement quasi als Nebenprodukt kommunaler Prä-
ventionsbemühungen entstehen soll. 

Dass „funktionslose“ Bürger tatsächlich in den Gremien vertreten sind, wird 
jedoch häufig bezweifelt.86 An anderer Stelle87 soll deshalb für Mecklenburg-
Vorpommern geklärt werden, ob dieses „sozialromantische Gemeinde-Kon-
zept“88 tatsächlich Umsetzung findet. 
 

Dass gesellschaftliche Defizite als Ursachen für Kriminalität benannt wer-
den und bürgerliches Engagement erwünscht und sogar als wesentlich beschrie-
ben wird, lässt Berner Parallelen zwischen dem Diskurs der Kommunalen Kri-
minalprävention und der Theorie der sozialen Desorganisation erkennen.89 
Denn auch „Shaw [und] MacKay,90 auf die das Konzept der sozialen Desorgani-
sation zurückgeht, führen abweichendes Verhalten primär auf soziale Ursachen 
                                                 

83 Vgl. Feltes 1994, S. 7; Heinz 1998, S. 53; Ringstorff 2004, S. 8. 

84 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 4 f. 

85 Kober 2005, S. 9 der an dieser Stelle Feltes 2004, S. 12 zitiert; siehe aber auch Feltes 
2006, S. 835. 

86 Siehe beispielsweise Steffen 2006, S. 1146; Hohmeyer 1999, S. 1. 

87 Siehe dazu Kap. 8.4.3. 
88 So Heinz 1997a, S. 87 und S. 45 Fn. 150. 

89 Berner 1999, S. 57 und S. 48; vgl. in diesem Zusammenhang den Beitrag von Hanak 
1996. 

90 Shah/MacKay 1969. 
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zurück. Die Persönlichkeit und das Verhalten der delinquenten Person werden 
durch die Merkmale des Wohngebietes (fehlende oder schlecht ausgebaute In-
frastruktur, Grad der Segregation, Sozialstruktur im Wohngebiet, etc.) determi-
niert. Dieser Ansatz zielt auf die räumliche Verteilung von abweichendem Ver-
halten ab.91 Laut Shaw/MacKay tritt delinquentes Verhalten dann verstärkt auf, 
wenn eine (lokale) Gemeinschaft oder Nachbarschaft sozial desorganisiert ist, 
das heißt, wenn sie unfähig ist, die gemeinsamen Werte und Normen ihrer Be-
wohner zu verwirklichen und eine wirksame soziale Kontrolle auszuüben.92 So-
ziale Kontrolle wird definiert als die Fähigkeit einer Gemeinschaft, sich selbst 
durch informelle und formale Prozesse zu regulieren.93 Mit informellen Prozes-
sen sozialer Kontrolle ist die Einbindung der Gemeinschaftsmitglieder in infor-
melle lokale Netzwerke, wie zum Beispiel in die Familie oder den Freundes-
kreis, gemeint. Diese Netzwerke funktionieren als primäre Kontrollgruppen, in 
denen man sich intim kennt und die das Einhalten von sozialen Verhaltensnor-
men garantieren. Das Grundmaß an Kontrolle basiert auf der Vertrautheit dieser 
primären Kontrollgruppen in der Kommune. Soziale Kontrolle wird üblicher 
Weise durch Zustimmung oder angekündigten Widerspruch zu bestimmten An-
sichten, gesellschaftlicher Unterstützung und gegenseitiger Wertschätzung er-
reicht.94 Laut Sampson/Groves ist die Einbindung in informelle Netzwerke das 
zentrale Element der Kontrollfähigkeit der Gemeinschaft, denn: je größer die 
Dichte der Netzwerke zwischen den Personen einer Kommune ist, desto größer 
ist die Zwangslage bei abweichendem Verhalten innerhalb des Bereiches des so-
zialen Netzwerkes.95 Unter formalen Prozessen sozialer Kontrolle ist die Teil-
nahme der Gemeinschaftsmitglieder an lokalen formalen und freiwilligen Netz-
werken, wie zum Beispiel der örtlichen Feuerwehr oder Glaubensgemeinschaft, 
zu verstehen. Auch dieser sekundäre Kontrollsektor erfüllt eine wichtige Funk-
tion für die soziale Kontrolle innerhalb einer Gemeinschaft: Kommunale Orga-
nisationen haben einige Funktionen primärer Kontrollgruppen eingenommen 
und wirken so für Integration und folglich auch für die Fähigkeit interner Kon-
trolle der Gesellschaft mit96.”97 

 
 

                                                 

91 Vgl. Lamnek 2007, S. 98. 

92 Vgl. Sampson/Groves 1989. 

93 Vgl. Bursik 1988, S. 520. 

94 Taylor 1997, S. 113 f., durch die Verfasserin ins Deutsche übertragen. 

95 Sampson/Groves 1989, S. 779, durch die Verfasserin ins Deutsche übertragen. 

96 Figueira-McDonough 1992, S. 6, durch die Verfasserin ins Deutsche übertragen. 

97 Berner 1999, S. 57, Fn. 56, englische Passagen des Zitats wurden durch die Verfasserin 
ins Deutsche übertragen. 
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3.4 Gremienbildung 
 
Im Konzept der Kommunalen Kriminalprävention ergibt sich aus der Feststel-
lung, dass diese eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe ist, die Forde-
rung, alle Kräfte, die einen Betrag zur Kriminalprävention leisten könnten, in 
kommunalen Gremien zu bündeln. Aus einem Nebenprodukt sonstiger Aufga-
benerfüllung soll so ein institutionalisiertes, ressortübergreifendes und dauer-
haftes Arbeitsfeld der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene entstehen.98 

„Die Kennzeichnung der Kriminalprävention als Querschnittsaufgabe be-
deutet in erster Linie, vorhandene Tätigkeitsfelder‚ in ihrer kriminalpräventiven 
Bedeutung zu erkennen, sie durch Vernetzung vorhandener Ressourcen effi-
zienter und effektiver zu erfüllen und die Nebenwirkung kommunalen Handelns 
in kriminalpräventiver Hinsicht mitzubedenken.’ Hinsichtlich der Zusammen-
setzung örtlicher Präventionsgremien bedeutet dies, dass die Vielfalt krimino-
gener Entstehungsbedingungen und der Entwicklung entsprechender präventiver 
Maßnahmen durch die Zusammenführung einer möglichst großen Zahl relevan-
ter Träger der formellen und informellen Sozialkontrolle Rechnung getragen 
werden sollte.“99 
 
3.5 Organisation und Arbeitsweise kommunaler 

Präventionsgremien 
 
In Mecklenburg-Vorpommern wurden über Veröffentlichungen des Landeskri-
minalamtes und des später eingerichteten Landesrates für Kriminalitätsvorbeu-
gung konkrete Empfehlungen für die Organisationsstruktur und die Arbeitsweise 
für die kommunale Präventionsgremien gegeben. 
 
3.5.1 Mitglieder des Präventionsgremiums 
 
Für die Besetzung der Präventionsgremien wird empfohlen, dass „... die perso-
nelle Zusammensetzung ... die Mannigfaltigkeit der Entstehungsbedingungen 
von Kriminalität widerspiegeln“ sollte und deshalb die Mitglieder der Präventi-
onsgremien aus im Folgenden aufgezählten Bereichen stammen können: 
 

- Kommunale Selbstverwaltung; 
- Bildung und Schule; 
- Jugend, Jugendarbeit und Jugendhilfe; 
- Jugendbehören; 

                                                 

98 Kober 2005, S. 7; Heinz 1998, S. 51; Trenczek/Pfeiffer 1996, S. 29. 

99 Kober 2005, S. 7 der an dieser Stelle Heinz 1997a, S. 86 zitiert. 
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- Sport (Sportvereine); 
- Schutz- und Hilfsverbände (Weisser Ring, Opferhilfeorganisationen, 

Kinderschutzbund, Frauenhäuser, Obdachlosenorganisationen); 
- Frauen-, Familien- und Jugendpolitik; 
- Soziales (z. B. Sozialverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Sucht-

hilfe, Schuldnerberatung); 
- Justiz (Staatsanwaltschaft, Gerichte, Strafvollzug, Bewährungshilfe); 
- Polizei; 
- Anwaltschaft; 
- Wissenschaft (z. B. Kriminologie, Soziologie, Psychologie, Medizin) 
- Wirtschaft (z. B. Architekten, Arbeitsverwaltung, Gewerkschaften, Ge-

werbe, Industrie, Banken, Versicherungen, Einzelhandelsverbände) 
- Straßenverkehr; 
- Medien; 
- Ausländerorganisationen.100 

 
Auffällig ist, dass hier im Rahmen der konkreten Empfehlungen, wie die 

Gremien zu besetzten sind, „funktionslose Bürger“ nicht mehr genannt werden. 
Lediglich in den operativen „Tochtergremien“, den Arbeits- und Projektgruppen 
der Präventionsgremien, sollen Bürger einbezogen werden.101 
 
3.5.2 Aufspaltung in Entscheidungs- und Arbeitsebene 
 
Die Einrichtung eines entscheidungsbefugten Lenkungsgremiums und mehrerer 
Arbeitsgruppen, in denen konkrete Aufgaben umgesetzt werden sollen, wird be-
reits in der Veröffentlichung des Landeskriminalamtes aus dem Jahr 1996 ange-
raten.102 

Dem Lenkungsgremium gehören nach diesen Empfehlungen leitende Mitar-
beiter der beteiligten Bereiche an, denn hier sollen „z. B. auf der Grundlage ei-
ner vorangegangenen Regionalanalyse, die Arbeitsschwerpunkte festgelegt, auf-
gabenbezogene Arbeitsgruppen eingerichtet und Koordinierungsaufgaben 
wahrgenommen [werden]. Auf dieser Ebene [soll]... über die Umsetzung der 
von den Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Konzepte entschieden werden.“103 
Durch die Präsenz entscheidungsbefugter Mitarbeiter soll das Erarbeitete auch 
tatsächlich umsetzbar werden. 

Die Personelle Zusammensetzung der Arbeits- und Projektgruppen sollte 
sich an den Arbeitsinhalten orientieren. So könnten beispielsweise in einer Ar-
                                                 

100 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 15. 

101 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 6. 

102 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 16. 

103 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 16. 
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beitgruppe, die sich mit der Thematik Sucht beschäftigt, Mitarbeiter der Caritas, 
des Deutschen Roten Kreuzes, des Gesundheitsamts, der Jugendarbeit, der Poli-
zei und des Ordnungsamtes vertreten sein;104 in einer Arbeitsgruppe, die sich 
mit Gewalt an Schulen befasst, Vertreter des Jugend- und Schulamtes, der 
Schulen, der Eltern- und der Schülervertretung beteiligt sein.105 
 
3.5.3 Bürgermeisterpflicht 
 
Auch wenn in kleineren Gemeinden die zuvor beschriebene Gliederung in Ent-
scheidungs- und Arbeitsebene nicht möglich ist, so müsse die Kriminalpräven-
tion unabhängig von der Größe der Kommune „Bürgermeisterpflicht“ sein. 
(Ober-)Bürgermeister und Landräte müssten sich an die Spitze des kommunalen 
Präventionsgremiums stellen, damit „gewährleistet [ist], daß erarbeitete Präven-
tionskonzepte zur Kommunalpolitik erhoben und auch tatsächlich, über Vorur-
teile und Ressortdenken hinweg, umgesetzt werden können.“106 
 
3.5.4 Koordination 
 
Als notwendige Voraussetzung für eine kontinuierliche Arbeit gilt die Koordi-
nation des Präventionsgremiums im Sinne einer Geschäftsführung. Ideal sei eine 
hauptamtliche Geschäftsführung durch einen Koordinator. Zumindest müsste die 
Koordination durch eine festgelegte Person erfolgen, die mit einem bestimmten 
Zeitbudget ausgestattet ist.107 Der Koordinator soll fester und kompetenter An-
sprechpartner für die Querschnittsaufgabe Kriminalprävention sein, auf allen 
Ebenen inhaltlich mitwirken, den institutionellen Informationsaustausch sichern, 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Sitzungen organisieren.108 
 
3.5.5 Projekte  
 
Für die inhaltliche Arbeit wird vorgeschlagen, dass Präventionsgremien Vor-
schläge entwickeln sowie Empfehlungen und Hinweise geben, „deren Umset-
zung durch die aktive Einbeziehung entsprechender Entscheidungsträger mög-

                                                 

104 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 6. 

105 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 16. 

106 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 16; Landesrat für Kriminali-
tätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern ohne Datum b, S. 8. 

107 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 6 f.; ders. in 
10 gute Gründe, S. 9. 

108 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 6 f.; ders. in 
10 gute Gründe, S. 9. 
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lich wird. Auch aktive Projektarbeit ... [könne] durch ein Präventionsgremium 
geleistet werden. Vorrang sollten bei der praktischen Umsetzung von Projekt-
ideen jedoch vorhandene Vereinsstrukturen u. ä. haben. Es ... [gelte] der Grund-
satz, dass kriminalpräventive Aktivitäten von Präventionsgremien vor allem ini-
tiiert, gefördert und begleitet werden. Allerdings ... [könnten] Präventionsgremien 
auch Träger von Projekten sein.“109 
 
3.5.6 Kriminologische Regionalanalyse 
 
Grundlage der inhaltlichen Arbeit sollen kommunale Kriminalitätslagebilder 
bilden.110 Um diese zu erstellen, wird als ein hochwertiges Instrument die 
kriminologische Regionalanalyse angeführt.111 Diese beinhaltet neben kriminal-
statistischen Daten auch sozialdemographische Basisdaten,112 Etat- und Sozial-
daten113 sowie Informationen über die Infrastruktur einer Kommune.114 Gleich-
zeitig wird jedoch auch auf den hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand 
verwiesen, denn die zu erhebenden Daten seien umfangreich und müssten von 
externen Fachleuten bewertet werden. Wenn die Kapazitäten nicht ausreichten, 
solle sich die analytische Tätigkeit auf einen bestimmten Deliktsbereich oder auf 
einen örtlichen Schwerpunkt konzentrieren. 
 
3.5.7 Dokumentation und Evaluation 
 
Der Verlauf kommunalpräventiver Projekte sollte nach Vorstellung des Landes-
rates lückenlos dokumentiert werden. Auch wird eine Prozessevaluation115 an-
geraten, indem „… in regelmäßigen Abständen eine Reflexion des bisherigen 
Projektverlaufs, der Ziele und Methoden des Projekts“ erfolgt, um diese gegebe-

                                                 

109 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 5. 

110 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 21 f. 

111 Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 1997, S. 21 und 67. Dabei wird auf eine 
Broschüre des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg 1996, S. 42 ff. verwiesen. 

112 Beispielsweise: Bevölkerungsentwicklung, Alters- und Geschlechtsstruktur, Wanderungs-
verhalten der Einwohner, Informationen über einpendelnde Schüler und Berufstätige. 

113 Beispielsweise: Haushaltslage, Sozialausgaben, Einkommensstruktur, Kulturausgaben, 
Schuletat. 

114 Beispielsweise: Einrichtungen der Jugend- und Kinderhilfe, Wohnraumsituation, Sport- 
und Freizeitangebote, Geschäftsleben. 

115 Siehe dazu Haubrich/Holthusen/Struhkamp 2005, S. 2. Im Gegensatz zur Ergebniseva-
luation, die auf die Überprüfung der Resultate abzielt, begleitet die Prozessevaluation 
das Projekt und untersucht, welche Aktivitäten und Ereignisse die Umsetzung des 
Projekts prägen. 
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nenfalls zu modifizieren.116 Zum Abschluss sollen die Erfolge und auch die 
Misserfolge des Projekts mit Blick auf die formulierten Ziele überprüft werden. 
Ob die Prozess- und Ergebnisevaluation durch interne oder externe Kräfte er-
folgt, solle vom Umfang, dem Anliegen und der Bedeutung des Projekts abhän-
gig gemacht werden. Ziel der Dokumentation und (Selbst- oder Fremd-)Evalua-
tion sei es, einen Erfahrungsfundus zu schaffen, auf den andere Kommunen 
dann zurückgreifen könnten.117 
 
3.5.8 Finanzierung 
 
Zur Realisierung von Präventionsprojekten wird eine Mischfinanzierung emp-
fohlen. Ideal sei es, wenn die Kommune einen eigenen Haushaltstitel für die 
Belange der Kriminalprävention bereit hielte, um so eine Grundsicherung der 
Projekte zu ermöglichen.118 Weitere Mittel könnten dann aus Fördermitteln der 
Landesregierung, insbesondere des Landesrates für Kriminalprävention ge-
schöpft werden. Zudem sei die Einrichtung eines gemeinnützigen Fördervereins 
empfehlenswert. Weil die Kriminalprävention als besonders förderungswürdig 
im Sinne des § 10 b Abs. 1 Einkommenssteuergesetz eingestuft ist, können 
Spenden und Mitgliedsbeiträge von Unternehmen und Privatleuten steuerlich 
geltend gemacht werden. Außerdem könnte ein solcher gemeinnütziger Verein 
bei den Gerichten und der Staatsanwaltschaft darum bitten, in die Liste der 
Empfänger von Geldbußen und -auflagen aufgenommen zu werden. 
 
3.6 Zwischenergebnis 
 
Das Konzept der Kommunalen Kriminalprävention, wie es in Mecklenburg-
Vorpommern Verbreitung gefunden hat, beinhaltet neben der Argumentation, 
warum es Kriminalprävention auf kommunaler Ebene bedarf, auch ganz kon-
krete Umsetzungsvorschläge. Diese reichen von der Vorstellung, dass auf Ebene 
von Landkreisen, Städten, Gemeinden und einzelnen Stadtteilen Präventions-
gremien gebildet werden sollten, bis hin zu Vorschlägen zur Organisation und 
Arbeitsweise dieser Gremien. Die Elemente dieser Umsetzungsvorschläge las-
sen sich wie folgt benennen: 
 

- die Gesamtgesellschaft abbildende Zusammensetzung der Präventions-
gremien; 

- Vorsitz durch Verwaltungsspitze; 
- Koordination durch eine im Idealfall hauptamtliche Kraft; 

                                                 

116 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 9. 

117 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 10. 

118 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 2000, S. 13. 
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- Bürgerbeteiligung; 
- Aufspaltung der Gremien in Lenkungs- und Arbeitsebene (Lenkungs-

gremium und Arbeitsgemeinschaften); 
- Erstellung eines kommunalen Kriminalitätslagebildes; 
- Durchführung von Präventionsprojekten;  
- Dokumentation und Evaluation der Projekte; 
- Mischfinanzierung. 

 
Das Konzept der Kommunalen Kriminalitätsprävention in Mecklenburg-

Vorpommern unterscheidet sich kaum von denen anderer Bundesländer, die sich 
am schleswig-holsteinischen Modell orientiert haben.119 So lassen sich die zu-
vor aufgezeigten Umsetzungsempfehlungen und Diskurselemente durchaus auf 
andere rein gremienorientierte Bundesländer übertragen.120 
 
3.7 Kritik am Konzept der Kriminalprävention auf 

kommunalen Ebene 
 
Neben Zustimmung ernten diese Gremien jedoch auch verschiedenartige Kritik. 
Diese knüpft zum einen an die Idee der Kriminalprävention auf kommunaler 
Ebene selbst an. Zum anderen wird die vermutet mangelhafte Umsetzung des 
Konzepts beanstandet. 
 

Im Rahmen der grundsätzlichen Kritik an der Idee der Kommunalen Krimi-
nalprävention steht vor allem der Aspekt der Bürgerbeteiligung im Vordergrund. 
Das Arbeitsfeld, welches sich durch den „neuen Ansatz“ eröffnet, ist sehr weit. 
Diese Weite bringt in der Kombination mit der „Jedermannszuständigkeit“, die 
auch laienhaften Volksmeinungen Gehör verschafft, eine unübersichtliche Viel-
falt von Aktivitäten, sodass rechtsstaatliche Grenzen überschritten werden 
könnten.121 So liegt unserem Grundgesetz wegen der bitteren historischen Er-
fahrung die Idee der mittelbaren Demokratie zu Grunde, in der „Volksstimmun-
gen“ über Parteiprogramme kanalisiert werden.122 Dieser Kritikpunkt leuchtet 
unmittelbar ein, denn gerade die Kriminalpolitik, die emotionalisiert und deren 
Komplexität für Bürger kaum zu fassen sein dürfte, ist für ein unmittelbares 
Mitsprache- und Beteiligungsrecht ungeeignet. So lässt sich beispielsweise das 
Szenario entwerfen, dass Bürger – angestachelt durch eine Präventionsratssit-
                                                 

119 Vgl. dazu Kap. 2.1.1. 
120 Vgl. dazu Rat für Kriminalitätsverhütung des Landes Schleswig-Holstein/ Landesprä-

ventionsrat Niedersachsen/ Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vor-
pommern ohne Datum S. 10 ff.; Landespräventionsrat Hessen 2002; Kober 2005. 

121 Walter 2003, S. 128 u. 2004, S. 117; Lehne 2002, S. 183; Jasch 2003, S. 413 f. 

122 Walter 2004, S. 129. 
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zung – beschließen, ihre Mitbürger vor Straftätern oder psychisch Erkrankten in 
ihrem Stadtteil zu warnen. Ihr Handeln könnte lediglich der strafrechtlichen oder 
zivilrechtlichen Kontrolle unterzogen werden, die auch mit dem Ergebnis ver-
laufen könnte, dass sich keine Handhabe gegen derartige Aktionen findet. Hin-
gegen müsste staatliches Handeln der Prüfung eines Grundrechtseingriffs und 
der Verhältnismäßigkeit standhalten. 

Womit bereits der nächste Kritikpunkt des ungeklärten rechtlichen Status 
der Präventionsgremien angesprochen wird.123 Zwar werden Maßnahmen des 
Präventionsgremiums der Verwaltung zuzurechnen sein, wenn den Vorsitz ein 
Mitarbeiter der Verwaltungsspitze inne hat und entsprechende Maßnahmen 
durch öffentliche Gelder finanziert werden. Abgesehen von einer wünschens-
werten Rechtssicherheit, sind jedoch auch andere Konstellationen denkbar, bei 
denen kaum Mitglieder der Verwaltung im Präventionsgremium vertreten sind 
und die finanziellen Mittel vorwiegend aus Spenden stammen, sodass eine Klä-
rung des rechtlichen Status, der Verantwortlichkeiten und der Kompetenzen 
durch eine Satzung erforderlich ist. 

Kritische Stimmen befürchten, dass durch die kommunale Kriminalpräven-
tion, Kriminalität verstärkt ins Blickfeld geraten könnte und so die Sicherheits-
hysterie gefördert werde.124 Es wird vorgebracht, dass sich hinter dem Begriff 
der Kommunalen Kriminalprävention eine Ubiquität von Sozialkontrolle ver-
berge, was unter anderem zu Folge hat, dass auch bei kleineren Delikten 
sogleich der „kriminalpolitische Notstand“ ausgerufen werde.125  

Die Bedenken gehen auch dahin, dass Bedürfnislagen und Interessen von 
Jugendlichen, Arbeitslosen und Randständigen durch die Kriminalprävention 
über Kriminalität definiert werden könnten und diesen Problemen nicht als sol-
chen entsprochen werde.126 So würden Maßnahmen der Jugendfreizeitförderung 
in Präventionsprojekte umetikettiert, weil so mit mehr Akzeptanz und finanziel-
ler Unterstützung zu rechnen wäre.127 

Eine Sorge bezieht sich auf die mit dem Konzept der Kommunalen Krimi-
nalprävention verknüpfte Gemeinschaftsidee.128 Sie biete die Möglichkeit, dass 
gerade durchsetzungsstarke Interessengruppen ihre Sicherheitsinteressen und 

                                                 

123 Jasch 2003, S. 412. 

124 Kappeler 2000, S. 23. 

125 Kubink 2002, S. 654. 

126 Vgl. Frehsee 1998, S. 749 u. 760, der in seinem Beitrag zum Ausdruck bringt, dass er 
die Idee der Kommunalen Kriminalprävention insgesamt für verfehlt hält. 

127 Lindenberg 2001, S. 54; Walter 2003, S. 129 u. 2005, S. 490. 

128 Jasch 2003, S. 417. 
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Ordnungsvorstellungen als Grundlage der Problemdefinition um den Preis der 
sozialen Ausgrenzung zur Geltung brächten.129 
 

Im Rahmen der Umsetzungskritik wird zunehmend die Frage nach den Ef-
fekten der Projekte und Programme und ihrer Nachhaltigkeit aufgeworfen und in 
diesem Zusammenhang die Evaluation selbiger gefordert.130  

Die Partizipation der Bürger sei in der Praxis nicht annähernd so ausge-
prägt, wie die Theorie es verheißt.131 So wird angenommen, dass die Polizei 
eine dominante Rolle in den Gremien einnehme. 

Auch die inhaltliche Ausrichtung der Präventionsräte sei problematisch. 
Soll die registrierte Kriminalität, die Kriminalitätsfurcht oder beides reduziert 
werden? Im Unklaren blieben auch die zugrunde gelegten Kriminalitätsmodelle. 
Kriminalitätstheoretische Überlegungen würden kaum angestellt, sodass sich die 
theoretische Basis auf dem Niveau einer Art Volkskriminologie abspiele.132 

Es wird gar befürchtet, dass die Gremien bei der Suche nach dem eigenen 
Profil auf der Entwicklungsstufe der eigenen Institutionalisierung stecken 
geblieben und nun reine „Debattierclubs“ oder „Labergremien“ zum immerwäh-
renden Thema Kriminalität seien.133 
 

Einige dieser Kritikpunkte, insbesondere jene, die sich an der Umsetzung 
des Konzepts der Kommunalen Kriminalitätsprävention und dem Diskursele-
ment der Bürgerbeteiligung fest machen, werden im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit beleuchtet und teilweise entkräftet.134 

                                                 

129 Lehne 2002, S. 183 und 1996, S. 314; Ziegler 2001, S. 31 f. 

130 Steffen 2003, S. 13. 

131 Hohmeyer 1999; Steffen 2003, S. 11. 

132 Frehsee 1998, S 741. 

133 Jasch 2003, S. 411 f. 

134 Siehe dazu das Abschlusskapitel 9. 
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4. Definitionen und Systematisierung 
 
Neben einer Vielzahl von Definitionsvorschlägen des Begriffs der Kriminalprä-
vention, sind auch vielfältige Begriffsalternativen zum gleichen Sachverhalt im 
Sprachgebrauch festzustellen. Kriminalitätsvorbeugung Straftatenprävention, 
Delinquenzprophylaxe oder Verbrechensverhütung und die sich weiter ergeben-
den Kombinationsmöglichkeiten aus erstem und zweitem Wortteil meinen zu-
meist Gleiches.135 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Kriminalprä-
vention verwendet, weil sich dieser Begriff im wissenschaftlichen Diskurs 
durchzusetzen scheint und die erneute Verwendung einen Beitrag zur Heraus-
bildung eines Fachbegriffs leistet. Zudem überzeugt das Plädoyer Northoffs für 
den Begriff Kriminalprävention. Er führt unter anderem an, dass der Wortteil 
„Kriminal-„ weniger stigmatisierenden Charakter hat als die Alternativbegriffe 
„Kriminalität“ oder „Verbrechen“. Auch der Wortteil „-prävention“ ist geeig-
neter als beispielsweise „-verhütung“. Denn dieser Begriff ist weniger verbots-
gerichtet und schließt schützende Maßnahmen ein. Des weiteren ist die Ähn-
lichkeit zu ausländischen Begriffen wie: crime prevention (engl.), prévention de 
la délinquance (franz.), kriminalpraevention (dän.) für den internationalen Aus-
tausch hilfreich. 

Ein Definitionsvorschlag, welcher durch seinen abkürzenden Charakter ein 
leichteres Verständnis vom Konzept der „Kommunalen Kriminalprävention“ 
herbei führen könnte, unterbreitet lediglich ein Autor. Dagegen sind Definiti-
onsangebote des Begriffs „Kriminalprävention“ weiter verbreitet. Zudem hat 
sich eine Systematisierung des Begriffs etabliert.  

Deshalb werden zunächst die geläufigen Definitionsangebote des Begriffs 
der „Kriminalprävention“ und seine Systematisierungen dargelegt. Im Anschluss 
wird das spärliche Angebot der Definition für das Konzept der „Kommunalen 
Kriminalprävention“ dargestellt und um einige Aspekte ergänzt. Im weiteren 
Verlauf wird dann eine Abgrenzung der „Kommunalen Kriminalprävention“ 
zum Begriff der Prävention im strafrechtlichen und polizeilichen Kontext vor-
genommen. Denn häufig kommt es bei Begriffsbestimmungsversuchen zu dies-
bezüglichen Diffusionen. Der Abschnitt, in dem die Abgrenzung zum polizeili-
chen Präventionsbegriff vorgenommen wird, bildet eine wichtige Grundlage für 
die später erfolgende Klärung der Zuständigkeiten für die Aufgabe der Kommu-
nalen Kriminalprävention. 
 
4.1 Definition des Begriffs der Kriminalprävention 
 
Der häufig zitiert Definitionsvorschlag von Kube beschreibt als „... Kriminal-
prävention alle Maßnahmen, die Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen 

                                                 

135 Vgl. Northoff 1997, 1.2.1. Rn. 15. 
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(Makroebene) und Straftaten als individuelles Ereignis (Mikroebene) quantitativ 
verhüten, qualitativ mindern oder zumindest die unmittelbaren Folgen der De-
liktsbegehung (z. B. Schadensausmaß) gering halten sollen. Zum Geringhalten 
negativer Folgen, zählt auch die Vermeidung überzogener Verbrechensfurcht. 
Dagegen stellt die Beseitigung der unmittelbaren Schäden oder die Vermeidung 
sekundärer (etwa durch das soziale Umfeld oder die Strafverfolgungsorgane 
verursachter) Viktimisierung bzw. die Beseitigung mittelbarer Schäden eine Fra-
ge der Opferhilfe dar.“136 

Bei diesem Definitionsvorschlag fällt auf, dass er zunächst sehr umfangreich 
ist und dennoch klarstellender Ergänzungen bedarf. Die Definition wird zudem 
unnötig aufgebläht, was dem gewünschten abkürzenden Charakter einer Defini-
tion nicht zuträglich ist. Die Unterscheidung in Makro- und Mikroebene ist in 
diesem Zusammenhang überflüssig, denn die Summe der Straftaten als indivi-
duelles Ereignis bildet doch das gesellschaftliche Phänomen der „Kriminalität“. 

Northoff bietet eine Definition an, welche die Kriminalitätsfurcht einbezieht 
und versteht unter Kriminalprävention „alle Maßnahmen, die zukünftiges straf-
bares Verhalten verringern und/oder das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
verbessern.“137 

Den Hintergrund, die Bekämpfung der Kriminalitätsfurcht ebenfalls mit ein-
zubeziehen, bildet die Annahme, dass eine übertriebe Angst vor Kriminalität in-
direkt kriminogen wirke.138 So wird angeführt, dass übersteigerte Kriminalitäts-
furcht zu erhöhtem Meideverhalten und damit zu faktisch abnehmender sozialer 
Kontrolle führen kann, sodass Raum für risikoloseres Begehen von Straftaten 
entsteht.139 Des weiteren habe übersteigerte Kriminalitätsfurcht einen Vertrau-
ensverlust in staatliche Institutionen und in die Rechtsordnung zur Folge, was 
wiederum Tendenzen zur Selbstjustiz und Selbstbewaffnung verstärke.140 Au-
ßerdem ruft übersteigerte Kriminalitätsfurcht Forderungen nach einer Verschär-
fung des Strafrechts hervor.141 Dies steht dem Ansatz der Kriminalprävention, 
welcher das strafrechtlichen Sanktionssystem ergänzen will, weil die Wirkung 
von härterer Strafe bezweifelt wird,142 diametral entgegen. 

Wenn überhaupt, ist die Kriminalitätsfurcht jedoch lediglich ein kriminali-
tätsrelevanter Faktor unter vielen. So wäre auch denkbar, dass Kriminalitäts-
                                                 

136 Kube/Schneider/Stock 1996, S. 17; Kube 1996 , S. 135. 

137 Northoff 1997, 1.2.1. Rn. 59. 

138 Obergfell-Fuchs 2001, S. 203 ff.; Heinz 1997, S. 21 ff.; Heinz 1998, S. 23; Schnei-
ders/Franke 2006, S. 30. 

139 Obergfell-Fuchs 2001, S. 203.; Heinz 1997, S. 21. 

140 Schwind 2009, § 20, Rn. 14; Kube/Schneider/Stock 1996, S. 17; Bull 1993, S. 5. 

141 Boers 1993, S. 65 ff.; Schwind 2009, § 20, Rn. 14. 

142 Heinz 2005b, S. 17. 
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furcht sich kriminalitätsreduzierend auswirkt, weil potentielle Opfer sich 
vorsichtiger verhalten und sich daraus resultierend die Tatgelegenheiten vermin-
dern. Warum ausgerechnet der Aspekt der Kriminalitätsfurcht in einer Defini-
tion von Kriminalprävention aufgenommen werden soll, ist nicht einzusehen. 
Deshalb wird in dieser Arbeit die Definition von Trenczek/Pfeiffer zu Grunde 
gelegt. 

Sie verstehen unter Kriminalprävention „...alle Maßnahmen und Initiativen, 
die das Ausmaß und die Schwere der Kriminalitätserscheinungen vermindern 
[sollen].“143 
 
4.2 Definitionsangebot für die Kommunale 

Kriminalprävention 
 
Lediglich Dreher bietet eine allgemeine Begriffsbestimmung für die Kommu-
nale Kriminalprävention an. Er beschreibt diese „als eine praktische Strategie im 
örtlichen Bereich, bei der die individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen 
abweichenden Verhaltens festgestellt werden, um danach ressortübergreifend 
und unter Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen praktikable Methoden 
der Kriminalprävention zu entwickeln, [zu] realisieren und [zu] bewerten“.144 
 

In Hinblick auf die gesetzlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen im Be-
reich der Kommunalen Kriminalprävention,145 erscheint es notwendig, bereits 
in einem Definitionsangebot zu verdeutlichen, dass durch ein Präventionsgre-
mium selbst lediglich Maßnahmen ergriffen werden können, die nicht in Rechte 
anderer eingreifen. Deshalb soll im Rahmen dieser Arbeit eine Begriffsbestim-
mung für das Konzept der Kommunalen Kriminalprävention, wie es in Meck-
lenburg-Vorpommern verbreitet ist, angeboten werden, die diesen Aspekt mit 
aufgreift: 
 

Kommunale Kriminalprävention ist demnach eine praktische Strategie auf 
lokaler Ebene, bei der in einem ressortübergreifend besetztem Gremium, Ursa-
chen von Kriminalität ermittelt werden, um daran anknüpfend geeignete Maß-
nahmen zur Reduzierung von Ausmaß und Schwere der Kriminalität zu 
entwickeln und diese selbst – bzw. insbesondere bei Maßnahmen mit Eingriffs-
charakter durch Veranlassung der zuständigen Behörden – zu verwirklichen. 
 

                                                 

143 Trenczek/Pfeiffer 1996, S. 14. 

144 Dreher 1996, S. 174. 

145 Vgl. dazu Kap. 4.5.3. 
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4.3 Systematisierung verschiedener Präventionsansätze 
 
Im wissenschaftlichen Diskurs zur Kriminalprävention hat sich neben der Klas-
sifizierung verschiedener Präventionsansätze in eine täter-, opfer- oder situati-
onsbezogenen Perspektive auch die Unterscheidung von primärer, sekundärer 
und tertiärer Kriminalprävention durchgesetzt.146 
 

Unter primärer Kriminalprävention werden Maßnahmen verstanden, die sich 
an die Gesamtbevölkerung richten und die Entstehungsbedingungen von Krimi-
nalität beeinflussen sollen. Um der Kriminalität an der „Wurzel“ ihrer Entste-
hung zu begegnen, sollen sich Maßnahmen auf die Stärkung des Rechts- und 
Wertebewusstseins, die Beseitigung von Sozialisationsdefiziten, die Beseitigung 
von soziostrukturellen Mängellagen und die Förderung von Integration rich-
ten.147 Mögliche Maßnahmen im Bereich der Kommunalen Kriminalprävention 
wären beispielsweise: Konflikttraining in Schulen, Sprachförderung für Minder-
heiten oder Wohnungsbaukonzepte, welche die Durchmischung der Bevölke-
rung in den Stadtquartieren fördert. 
 

Maßnahmen der sekundären Kriminalprävention zielen auf Personen oder 
Situationen, bei denen die Gefahr der Straftatenbegehung wahrscheinlicher ist. 
Hier stehen tatgeneigte Personen oder potentielle Opfer und gefährdete Objekte 
im Fokus. Durch individuelle Hilfe und Stützung von tatgeneigten Personen; 
durch Warnung, Aufklärung oder Sicherheitstraining potentieller Opfer; durch 
Veränderungen der Tatgelegenheitsstruktur, durch Reduzierung tatfördernder 
Faktoren, durch die Erhöhung des Entdeckungsrisikos und Minderung des Tat-
ertrages, soll strafbares Verhalten verhindert werden. Konkrete Maßnahmen wären 
hier beispielsweise: Hilfe und Stützung für delinquenzgefährdete Personen (z. B. 
Familienhilfe, Erziehungsberatung, Schuldenberatung, Streetworker), Schulungen 
für Personengruppen mit erhöhtem Viktimisierungsrisiko (z. B. Taxifahrer, Bank-
angestellte), technische Vorkehrungen (z. B. Wegfahrsperren, Pin- oder Pass-
wortsicherung von Geräten), kein Alkoholausschank bei Fußballspielen oder 
eine ausreichende Beleuchtung gefährdeter Plätze. 

Es ist jedoch zu beachten, dass Maßnahmen, die auf potentielle Täter abzie-
len, von erheblichen Erkenntnisproblemen belastet sind. Retrospektiv lässt sich 
bei Mehrfachauffälligen zwar eine Häufung von Problemen wie Frühauffällig-
                                                 

146 Heinz 1998, S. 24; ders.1997, S. 25; Trenczek/Pfeiffer 1996, S. 14; Eisenberg 2005, 
§ 50, Rn. 40 ff, S. 16; Kube/Schneider/Stock 1996, S. 13; Northoff 1997, 1.2.1. Rn. 15; 
Ostendorf 2004, S. 11; Schneiders/Franke 2006, S. 31; Ammer 1993, S. 9; Elsbergen 
2005, S. 27; van den Brink 2005, S. 19; Koetzsche 1997, S. 389; Albrecht 1983, S. 7; 
Meier 2007, § 10 Rn. 13 ff. 

147 Northoff 1997, 1.2.1. Rn. 16; Heinz 2005b, S. 21; ders. 1997, S. 25 ff.; Ammer 1993, 
S. 10, u. a. 
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keit, sozio-ökonomisch belasteter Familienhintergrund, gestörte Erziehungsver-
hältnisse, Schulstörungen, Lehrabbruch usw. erkennen. Derartige Belastungs-
merkmale treten jedoch auch bei später Unauffälligen auf, sodass sich 
potentielle Täter im Voraus nicht erkennen lassen.148 
 

Die tertiäre Kriminalprävention zielt darauf ab, die erneute Straffälligkeit 
des individuellen Täters zu verhindern oder zu mindern. Dies betrifft vornehm-
lich die sanktionierenden, behandelnden und wiedereingliedernden Tätigkeiten 
der strafrechtlichen Kontrolle. Dieser nachdeliktische Ansatz betrifft Maßnah-
men wie: Therapie, Maßregeln der Besserung und Sicherung, Straffälligenhilfe 
und Bewährungshilfe sowie Resozialisierungsfonds. Als konkrete Maßnahmen 
auf kommunaler Ebene wären hier lokale Integrationsangebote für entlassene 
Strafgefangene, wie die Bereitstellung von Wohnraum oder Schuldnerberatung 
denkbar.149 
 

Diese Klassifizierung sollte jedoch nicht als theoretische Basis der Kommu-
nalen Kriminalprävention betrachtet werden.150 Es handelt sich lediglich um 
eine recht unscharfe Einteilung möglicher Ansatzpunkte bzw. beabsichtigter 
Wirkungsebenen für Projekte. Die Differenzierung in primäre, sekundäre und 
tertiäre Prävention ermöglicht keinen Rückschluss auf die Mittel der Umsetzung 
bestimmter Präventionsstrategien. Konkrete Projekte werden häufig schwerlich 
nur der primären oder sekundären Kriminalprävention zuzuordnen sein.151 Die 
Kategorien sind derart weiträumig, dass sich beispielsweise sogar die Repres-
sion mit ihrer general – und spezialpräventiven Zielsetzung einordnen lässt.152 
 

„Im Sinne einer Systematik, die Prävention in Kategorien einteilt, die solche 
Ansätze zusammenfasst, die mit vergleichbaren Mitteln auf vergleichbaren Ebe-
nen ansetzen... “, schlägt Lehne eine Differenzierung in täter- und tatorientierte 
Präventionsansätze vor:153 
 

                                                 

148 Heinz 1997, S. 29 der dazu Albrecht 1993, S. 307 zitiert. 

149 Northoff 1997, 1.2.1. Rn. 16; Heinz 2005b, S. 21; ders. 1997, S. 25 ff., Ammer 1993, 
S. 10, u. a. 

150 So auch Obergfell-Fuchs 2001, S. 73. 

151 Gegenüber dieser Systematisierung ebenfalls kritisch: Holthusen/Lüders 2003, S. 20 f. 

152 Siehe dazu Kap. 4.4. 

153 Lehne 2002, S. 171 f., der dabei den Bereich der tertiären Prävention weitgehend außer 
Acht lässt, weil nach seiner Einschätzung der darunter fallende Bereich der Straffälli-
genhilfe ein separates Thema darstellt. 
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Täterbezogene Ansätze 
a) Förderung individueller Kompetenz 
b) Verbesserung des sozialen Umfelds und der Lebenssituation 
c) Normverdeutlichung, Stabilisierung des Rechtsbewusstseins  

Tatbezogene Ansätze 
a) Reduzierung/Erschwerung von Tatgelegenheiten 
b) Erhöhung des Entdeckungsrisikos 

 
Eine derartige Einteilung von Projekten würde einen wesentlich konkreteren 
Eindruck von der Zielrichtung der Maßnahme ermöglichen. 
 
4.4 Der Begriff der Prävention im strafrechtlichen Kontext 
 
Im strafrechtlichen Kontext sind die Begriffe der General- und Spezialpräven-
tion geläufig. Die Theorien der General- und Spezialprävention sowie die Ver-
geltungstheorie beantworten auf unterschiedliche Weise die Frage nach dem 
Sinn und Zweck strafrechtlicher Sanktionierung.154 Dabei stehen die relativen 
Straftheorien der General- und Spezialprävention im extremen Gegensatz zur 
Vergeltungstheorie. 

Nach der Vergeltungstheorie liegt der Sinn des Strafens darin, die Schuld, 
welche der Täter durch seine Tat auf sich geladen hat, zu vergelten, auszuglei-
chen und zu sühnen.155 Durch die Auferlegung des Strafleids erfährt der Staat 
Genugtuung für den Schaden, welcher der Rechtsordnung durch das Fehlver-
halten zugefügt wurde.156 Dagegen finden die relativen Straftheorien die 
Legitimation des Strafens in der Aufgabe des Staates, weitere Normbrüche zu 
verhindern. Nach diesen Theorien verfolgt die staatliche Repression das Ziel der 
Prävention von Straftaten.157 Die Ziele der Strafe im Sinne der relativen Straf-
theorien und die der Kommunalen Kriminalprävention sind also identisch. Der 
gravierende Unterschied findet sich in den zum Einsatz kommenden Mitteln. 
Während die strafrechtliche Sanktion am tiefsten in die Rechtsstellung des 
Bürgers eingreift, haben die Maßnahmen der Kommunalen Kriminalprävention 
keinen Eingriffscharakter.158  
 

                                                 

154 Ausführlich dazu Roxin 2006, § 3; Kaenel 1981, S. 28 ff.; Frommel 1987; Hassemer 
1987, S. 257 ff.; Meier 2009, S. 15 ff. 

155 Vgl. dazu Kant 1798, Erster Teil, II. Teil, Anmerk. E I, S. 452 ff.; Hegel 1821, §§ 99-
104, S. 187 ff. 

156 Meier 2009, S. 19. 

157 Meier 2009, S. 221 

158 Vgl. Kap. 4.2 sowie Kap. 4.5.3. 
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Die relativen Straftheorien gliedern sich nach ihrer Wirkungsrichtung in die 
Theorie der Generalprävention, d. h. der Einwirkung auf die Allgemeinheit und 
die Theorie der Spezialprävention, d. h. der Einwirkung auf den einzelnen Täter. 

Die Theorie der Spezialprävention sieht die alleinige Aufgabe der Strafe 
darin, den Täter durch individuelle Abschreckung und Sicherung (negative Spe-
zialprävention) und Resozialisierung (positive Spezialprävention) von der Bege-
hung weiterer Straftaten abzuhalten.159 Diese, durch die Vergeltungstheorie 
zeitweise zurückgedrängte aber bereits aus vorchristlicher Zeit stammende, Idee 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch die „soziologische Strafrechtsschule“, 
deren Wortführer Franz v. Liszt war, wiederbelebt und hat in der Reformgesetz-
gebung der Bundesrepublik seit 1969 in Normen der Strafzumessung und des 
Strafvollzugsrechts Einzug gehalten.160 

Die Theorie der Generalprävention, die in ihrer historisch wirkungsmäch-
tigsten Form von Paul Johann Anselm v. Feuerbach zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts entwickelt worden ist, sieht den Zweck der Strafe weder in der Vergeltung 
noch in der Einwirkung auf den einzelnen Täter.161 Strafe zielt in dieser Theorie 
auf die Beeinflussung der Allgemeinheit ab. Durch die Stärkung des Vertrauens 
in die Bestands- und Durchsetzungskraft der Rechtsordnung (positive General-
prävention) und die Abschreckungswirkung von Strafen auf potentielle andere 
Täter (negative Generalprävention) soll die Allgemeinheit über gesetzliche Ver-
bote belehrt und von Straftaten abgehalten werden.162 

Somit lässt sich auch die Repression mit ihrer präventiven Zielsetzung in die 
zuvor dargelegte Systematisierung der Kriminalprävention eingliedern.163 Nach 
der Theorie der Generalprävention ist Strafe dem Bereich der primären Krimi-
nalprävention zuzuordnen, weil sie auf die Allgemeinheit präventive Wirkung 
entfalten soll. Dagegen fällt die Strafe nach der Theorie der Spezialprävention 
mit ihrem postdeliktischen, auf den konkreten Täter zielenden Ansatz in den Be-
reich der tertiären Kriminalprävention. 
 

Heute wird keine der Straftheorien noch mit einem Ausschließlichkeitsan-
spruch vertreten. In der heutigen Rechtssprechung und Lehre sind verschiedene 
Vereinigungstheorien vorherrschend, welche Elemente mehrer Grundauffassun-
gen miteinander verknüpfen. Zu unterscheiden sind dabei die „vergeltenden“ 
von den „präventiven“ Vereinigungstheorien. Erstere, welche heute noch für die 
Rechtssprechung bestimmend sind, sehen die Vergeltung, Spezial- und General-

                                                 

159 Roxin 2006, § 3 Rn. 11 ff.; Meier 2009, S. 24. 

160 Roxin 2006, § 3 Rn. 11 ff.;  

161 Roxin 2006, § 3 Rn. 21 f., Meier 2009, S 22 f. 

162 Fischer 2008, § 46 Rn. 2; Roxin 2006, § 3 Rn. 21; BGHSt 45, 46, 66. 

163 Vgl. dazu Kap. 4.3. 
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prävention als nebeneinander zu verfolgende Strafzwecke an.164 Dagegen 
herrscht unter den Vertretern der „präventiven Vereinigungstheorien“ die Auf-
fassung, dass der Zweck von Strafe nur präventiver Art sein darf und der 
Vergeltungsgedanke aufzugeben sei.165 Denn Strafe benötige einen „...verfas-
sungslegitimen Zweck, der ihre Androhung, Verhängung und Vollstreckung 
rechtfertigt.“166 Dieser findet sich für Strafnormen nur dann, „...wenn sie auf 
den Schutz der individuellen Freiheit und einer ihr dienenden Gesellschafts-
ordnung abzielen.“167 Für den Strafzweck der Vergeltung bleibt dabei kein 
Raum.168 
 
4.5 Der Begriff der Prävention im polizei- und 

ordnungsrechtlichen Kontext 
 
Im Bereich des Sicherheits- und Ordnungsrechts werden Gefahrenabwehr und 
Prävention meist synonym verwendet. Eine genauere Betrachtung von Begriffen 
wie „Gefahrenabwehr“, „vorbeugende Bekämpfung von Straftaten“ und „Kri-
minalprävention“ ist notwendig, weil diese Aufgaben und Befugnisse zwar alle 
Straftaten verhütenden Charakter haben, aber die Qualität der Maßnahmen, wel-
che die Polizei und die Ordnungsbehörden ergreifen können, jedoch höchst un-
terschiedlich ist. Dies ergibt sich aus der Differenzierung zwischen Aufgaben- 
und Befugnisnormen. Wenn es zu einem Eingriff in Rechtsgüter kommen soll, 
so braucht es dafür eine Befugnisnorm, auf deren Grundlage die Ordnungsbe-
hörde oder die Polizei tätig werden kann. Dieser Gesetzesvorbehalt in Form des 
Eingriffsvorbehalts ist sowohl im Rechtsstaatsprinzip als auch in den Grund-
rechten verankert.169 Berührt eine Maßnahme der Ordnungsbehörde die Rechts-
sphäre des Einzelnen nicht – liegt also kein Rechtseingriff vor – so kann die 
Ordnungsbehörde bereits aufgrund einer Aufgabenzuweisungsnorm handeln.170 
 

                                                 

164 BVerfGE 45, 187, 253 sowie 39, 1, 57. 

165 Vgl. Roxin 2006, § 3 Rn. 37 ff. m. w. N.; Meier 2009, S. 33 m. w. N.; Fischer 2008 
§ 46, Rn. 4. 

166 Meier 2009, S. 33. 

167 Roxin 2006, § 3 Rn. 37. 

168 Ausführlich dazu Roxin 2006, § 3 Rn. 44 ff. der als Mittel zur Begrenzung der Strafe 
das Element des Schuldprinzips aus der „Vergeltungslehre“ entnimmt. Siehe dazu ders. 
2006, § 3 Rn. 51 ff. 

169 Kugelmann 2003, S. 782. 

170 Kneymeyer 2007, Rn. 77; Heyen 1999, S. 255. 



35 

Im Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns,171 wel-
ches zu großen Teilen die Aufgaben und Kompetenzen der Ordnungsbehörden 
und der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern regelt, ist neben den Formulie-
rungen wie „Gefahren abwehren“, „Straftaten verhüten“ und „vorbeugende Be-
kämpfung von Straftaten“ seit neuestem auch der Begriff der „Kriminalpräven-
tion“ explizit genannt. Um an späterer Stelle herauszustellen, wer für die 
Kommunale Kriminalprävention zuständig ist, bedarf es einer Klarstellung, wel-
che Aufgaben sich für die Polizei- und Ordnungsbehörden aus dem Sicherheits- 
und Ordnungsgesetz M-V ergeben. 
 
4.5.1 Gefahrenabwehr 
 
Die Gefahrenabwehr gehört zu den ureigensten präventiven Aufgaben der Ord-
nungsbehörden und der Polizei. Die Aufgabe der Gefahrenabwehr knüpft an das 
Vorliegen einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung an.172 Der 
Rechtsbegriff der „Gefahr“ ist durch Rechtsprechung und Lehre mit allgemein 
anerkannten Inhalten versehen. Eine Gefahr besteht, wenn nach verständiger, 
auf allgemeiner Lebenserfahrung beruhender Beurteilung, in näherer Zeit der 
Eintritt eines Schadens für die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung zu er-
warten ist.173 Der Rechtsbegriff „Gefahr“ hat eine elementare rechtsstaatliche 
Funktion, indem er die Möglichkeiten ordnungsbehördlichen und polizeilichen 
Handels in Form eines Eingriffs in Rechtsgüter auf das Vorliegen einer be-
stimmten Gefahrenlage174 begrenzt.175 Ein Eingriff in Grundrechte muss durch 
eine Befugnisnorm in bestimmter und voraussehbarer Weise für den Betroffenen 
eingegrenzt werden, was bei den hergebrachten Standardmaßnahmen und der 
Generalklausel insbesondere der Begriff der konkreten Gefahr übernimmt.176 
Jedoch erfolgte eine Abkehr von der Notwendigkeit des Vorliegens einer kon-
kreten Gefahr für Rechtseingriffe, indem der Polizei die neuen Aufgabenfelder 
der Gefahren- und Verfolgungsvorsorge übertragen wurden. 
 

                                                 

171 Folgend SOG M-V. 

172 Vgl. § 1 I SOG. 

173 Kneymeyer 2007, Rn. 87; Kugelmann 2006, Rn. 82 f.; Heyen 1999, S. 224. 

174 Zu den verschiedenen Gefahrbegriffen, wie konkrete Gefahr, allgemein bestehende Ge-
fahr, abstrakte Gefahr, etc. vgl. Kneymeyer 2007, Rn. 87 ff.; Pieroth/Schlink/Kniesel 
2007, § 4 Rn. 1 ff.; Schenke 2005, Rn. 69 ff. 

175 Kugelmann 2006, Rn. 84; Pieroth/Schlink/Kniesel 2007, § 4 Rn. 1. 

176 Kugelmann 2003, S. 783. 
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4.5.2 Gefahren- und Verfolgungsvorsorge als Unterpunkt der 
Gefahrenabwehr 

 
In fast allen Bundesländern wurden die Aufgaben der Gefahren- und Verfol-
gungsvorsorge in die Polizeigesetze aufgenommen.177 In Mecklenburg-Vor-
pommern eröffnet § 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V178 der Polizei dieses Aufgaben-
feld. Die Normierung wurde nötig nachdem das Bundesverfassungsgericht im 
sog. „Volkszählungs-Urteil“179 aus dem Jahr 1983 das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung gem. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat. 
Nun stellte das Sammeln, Archivieren und Nutzen von personenbezogenen 
Daten einen Eingriff in Rechte Einzelner dar, sodass es einer Rechtsgrundlage 
bedurfte. Weil das Sammeln von Informationen häufig auch im Vorfeld einer 
konkreten Gefahr stattfindet, war eine Abkopplung der Befugnis zur Daten-
erhebung vom Begriff der konkreten Gefahr nötig.180 Jetzt sind derartige 
Informationseingriffe möglich, auch wenn eine Gefahr sich noch nicht 
konkretisiert hat, sondern bereits bei einer allgemein bestehenden Gefahr. 
Dogmatisch betrachtet gehört jedoch auch diese „Vorfeldtätigkeit“ zum Bereich 
der Gefahrenabwehr.181 Dies verdeutlicht bereits der Gesetzestext, denn in § 7 
Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V heißt es: „... im Rahmen der Gefahrenabwehr auch 
Straftaten zu verhüten und für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen 
(vorbeugende Bekämpfung von Straftaten)... “. Die Abgrenzung zwischen der 
Abwehr konkreter Gefahren und allgemein bestehender Gefahren liegt in der 
unterschiedlichen Graduierung der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts.182 
Eine allgemein bestehende Gefahr liegt vor, wenn in bestimmten Lebens-
sachverhalten eine konkrete Gefährdung eines polizeilichen Schutzgutes zu 
erwarten ist.183 

Diese Definition soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bezüglich 
des Gefahrenbegriffs, seit der zuvor beschriebenen Aufgabenerweiterung der 
Polizei, große Rechtsunsicherheiten gibt. Kritische Stimmen sehen den polizeili-

                                                 

177 Einen Überblick dazu gibt Kneymeyer 2007, Rn. 75. 

178 „Die Polizei hat ... im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten und für 
die Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straf-
taten) sowie andere Vorbereitungen zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu kön-
nen.“ 

179 BVerfGE 65, 1. 

180 Kneymeyer 2007, Rn. 72. 

181 Kneymeyer 2007, Rn. 71; Schenke 2005, Rn. 10; Pieroth/Schlink/Kniesel 2007, § 4 
Rn. 15 ff. 

182 Kneymeyer 2007, Rn. 72, vgl. dazu auch Pieroth/Schlink/Kniesel 2007, § 4 Rn. 16 ff. 

183 Kneymeyer 2007, Rn. 89; Schenke 2005, Rn. 71. 
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chen Gefahrenbegriff und damit seine rechtsstaatliche und grundrechtssichernde 
Funktion in Gefahr.184 

Auch ist der Bereich der Verfolgungsvorsorge äußerst umstritten.185 Kriti-
ker sehen hier die klaren Grenzen zwischen Gefahrenabwehr und Strafverfol-
gung schwinden,186 denn polizeiliche Informationsgewinnung zur Verfolgungs-
vorsorge kann potentiell sowohl der Gefahrenabwehr als auch der Strafta-
tenverfolgung dienen.187  

Festzuhalten bleibt, dass die in § 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V verwandten 
Formulierungen der Polizei das Aufgabenfeld für die Erhebung und die Verar-
beitung von Informationen zur Gefahrenabwehr im Anwendungsbereich des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung eröffnen.188 Dieses präventive 
Aufgabenfeld der Polizei ist fest mit dem Begriff der Gefahr verknüpft („... im 
Rahmen der Gefahrenabwehr ...“). Es muss also zumindest ein „Gefahrver-
dacht“189 vorliegen, damit die Polizei tätig werden kann.190 Defizitäre Sozial-
strukturen, ungünstige Wohn- und Lebensverhältnisse oder fehlende Möglich-
keiten der Werte- und Normenorientierung – Felder der primären 
Kriminalprävention191 die an den Wurzeln potentieller Bedingungen für Delin-
quenz ansetzten soll – stehen außerhalb der in § 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V vor-
ausgesetzten Gefahrenlage.192 
 
4.5.3 Kriminalprävention 
 
Seit dem 30. Oktober 2001 findet sich im § 1 Abs. 2 SOG M-V folgende Aufga-
benzuweisung: „Unbeschadet der Zuständigkeit der Polizei zur vorbeugenden 

                                                 

184 Ausführlich dazu Kugelmann 2003, S. 781 ff.; Roggan 2000; Müller 1995, S. 602 ff.; 
Hoffmann-Riem 1978, S. 335 f. 

185 Siehe dazu Kugelmann 2006, Rn. 157 ff.; Kniesel 1992, S. 164 ff.; krit. Sydow 1977, 
S. 119 ff. 

186 Behrendes 1988, S. 220 ff. 

187 Müller 1995, S. 604. 

188 Kugelmann 2006, Rn. 153. 

189 Knemeyer 2007, Rn. 96 f. definiert „Gefahrverdacht“ als eine Gefahr mit geringerem 
Wahrscheinlichkeitsgrad. Es fehlt noch an der erforderlichen Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenseintritts. Sind aber die Gefahrenverdachtsmomente durch Tatsachen begrün-
det, so geht man von einer Gefahr im Rechtssinn aus. Nach Kugelmann 2006 Rn. 112 
ist der Gefahrverdacht eine Vorstufe der Gefahr und damit Teil der Aufgabe der Gefah-
renabwehr; Deutsch 1992, S. 208. 

190 Moritz 2001, S. 86; Aulehner 1998, S. 462. 

191 Siehe dazu Kap. 4.3. 
192 Moritz 2001, S. 83. 
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Bekämpfung von Straftaten (§ 7 Abs. 1 Nr. 4) sollen staatliche und nichtstaatli-
che Träger öffentlicher Aufgaben im Rahmen ihres jeweiligen gesetzlichen Zu-
ständigkeitsbereichs zusammenwirken und zur Vermeidung strafbarer Verhal-
tensweisen (Kriminalprävention) beitragen.“ 
 

Zur Begründung des Entwurfs des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
SOGs M-V wird ausgeführt: „Aufgrund der überragenden Bedeutung der vor-
beugenden Kriminalitätsbekämpfung für die Erhaltung und ständige Erhöhung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird eine Bestimmung aufgenommen, 
die sich an alle staatlichen und nichtstaatlichen Träger öffentlicher Gewalt wen-
det, im jeweiligen Zuständigkeits- oder Aufgabenbereich besonderes Augen-
merk auf kriminalpräventive Aspekte zu richten. Dabei bleibt die gesetzlich 
festgelegte ausschließliche Zuständigkeit der Polizei für die Aufgabe der vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten unangetastet. Das Ziel der Vorschrift 
liegt darin, die Kriminalprävention als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung 
gesetzlich festzuschreiben und alle Bereiche zur Mitwirkung und Zusammenar-
beit zu veranlassen.“193 
 

§ 1 Abs. 2 SOG M-V eröffnet damit allen Trägern öffentlicher Gewalt in 
Mecklenburg-Vorpommern das Arbeitsfeld der Kriminalprävention. Es ist, im 
Gegensatz zur polizeilichen Gefahren- und Verfolgungsvorsorge des § 7 Abs. 1 
Nr. 4 SOG M-V, nicht in den Rahmen der Gefahrenabwehr gestellt. Eine umfas-
sende Kriminalprävention, wie sie als Strategie der Kommunalen Kriminalprä-
vention in Mecklenburg-Vorpommern propagiert wird,194 ist hier als gesetzli-
cher Auftrag formuliert. Als Aufgabennorm ermöglicht sie natürlich lediglich 
Maßnahmen, die nicht in Rechte Einzelner eingreifen, die also keinen Eingriffs-
charakter haben. 
 

                                                 

193 Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 3/2049 S. 21. 

194 Siehe dazu Kap. 3.1 ff. 
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5. Zuständigkeit und gesetzliche Grundlage 
 
Nach wie vor besteht Rechtsunsicherheit über die kommunale Verpflichtung zur 
Übernahme von Verantwortung für die Kriminalprävention.195 Dahinter stehen 
Befürchtungen der Kommunen, dass staatliche Aufgaben auf sie abgewälzt wer-
den sollen, kommunale Entscheidungsfreiheit beschränkt wird und die Kommu-
nen zusätzlich finanziell belastet werden sollen.196 Jedoch ist die generelle 
Negierung rechtlicher Zuständigkeit von den kommunalen Spitzenverbänden197 
durch ein allmähliches Einräumen von „Mitzuständigkeiten“ abgelöst wor-
den.198 Dies entspricht nunmehr auch dem Charakter der Kommunalen Krimi-
nalprävention als Querschnittsaufgabe, bei der es naturgemäß keine Alleinzu-
ständigkeit eines bestimmten Trägers öffentlicher Aufgaben geben kann, weil 
sie sich an alle richtet, die Einfluss auf Entstehungsbedingungen von Kri-
minalität haben. 
 

Im Folgenden wird dargelegt, dass die Kriminalprävention keine aus-
schließliche Angelegenheit der Polizei ist und dass kommunale Eigenverant-
wortung aus eigenem und übertragenem Wirkungskreis besteht. 
 
5.1 Staatliche Zuständigkeit 
 
Aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG ergibt sich für den Staat 
eine umfassende Schutzpflicht für jedes menschliche Leben, die auch zum Inhalt 
hat, dass die staatlichen Organe das Leben vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter 
zu bewahren haben.199 Der Schutz vor Kriminalität ist also konstitutive 
Aufgabe des Staates.200 Zur Umsetzung dieser Aufgabe stehen dem Staat mit 
seinen Legislativorganen – Bundesparlament und Landesparlamente –, seinen 
Exekutivorganen, wie beispielsweise den Polizei- und Ordnungsbehörden, und 
den Organen der Rechtspflege entsprechende Mittel zur Verfügung. Diese 
Schutzpflicht, welcher ehemals vorwiegend mittels der Repression gerecht zu 
werden versucht wurde,201 soll zunehmend auch mit Mitteln der Kriminalprä-
                                                 

195 Dreher 1996, S. 179. 

196 Moritz 2001, S. 79. 

197 Knemeyer 1999, S. 18, Fn. 20. 

198 Moritz 2001, S. 11 ff. mit zahlreichen Beispielen von Aussagen kommunaler Spitzen-
verbände; Pitschas 2001, S. 27. 

199 BVerfGE 49, 24 S. 57; Knemeyer 1999, S. 19; Pitschas 1993 , S. 858 u. 2004, S. 17, 
Feltes 1994, S. 6. 

200 Knemeyer 1999, S. 19. 

201 Knemeyer 1999, S. 15 f. 
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vention erfüllt werden. Das machen die hier beispielhaft angeführten Program-
me und Einrichtungen, wie das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes (ProPK)202, die Forschungs- und Beratungsstelle 
Kriminalprävention des BKA203 und nicht zuletzt die in zahlreichen Bundeslän-
dern eingerichteten Landesräte für Kriminalitätsprävention, deutlich.204  

Auch die in den achtziger Jahren, durch den Ergänzungsentwurf zum 
Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetztes, in die meisten Landespoli-
zeigesetzte eingeflossenen Gefahrenverhütungs- und Verfolgungsvorsorgeauf-
gaben, die originär der Polizei zugeordnet werden, sind Ausdruck der verstärkten 
präventiven Ausrichtung des Staates bei der Erfüllung seines Schutzauftrages.205 
Auf diese Aufgaben ist an dieser Stelle nochmals ein Augenmerk zu richten, 
weil daraus fälschlicherweise häufig eine Alleinzuständigkeit der Polizei für die 
Kriminalprävention hergeleitet wird.206 
 
5.2 Keine polizeiliche Alleinzuständigkeit aus 

§ 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V 
 
§ 2 Abs. 1 SOG M-V weist den Ordnungsbehörden und der Polizei die Gefah-
renabwehr als Aufgabe zu. Ordnungsbehörden sind die in § 3 Abs. 1 S. 1 SOG 
M-V genannten Behörden, also Ministerien, Landräte, Oberbürgermeister, 
Amtsvorsteher, Bürgermeister und Sonderordnungsbehörden. Grundsätzlich 
sind gem. § 4 SOG M-V die untersten Ordnungsbehörden vor den oberen Ord-
nungsbehörden und vor der Polizei zuständig.207 Die Polizei ist also grundsätz-
lich subsidiär zuständig. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bilden die in § 7 
Abs. 1 SOG M-V genannten, originär polizeilichen Aufgaben. Hierin werden 
die Aufgaben der Polizei darauf beschränkt, Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung festzustellen und aus gegebenem Anlass zu ermitteln (§ 7 
Abs. 1 Nr. 1 SOG M-V),208 sowie die Ordnungsbehörden unverzüglich über alle 
Gefahren zu unterrichten, die ein Eingreifen der Ordnungsbehörde erfordert oder 
für deren Entschluss von Bedeutung werden könnte (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 SOG M-
V).209 Des weiteren ist die Polizei im Fall der Unaufschiebbarkeit einer Maß-

                                                 

202 Vgl. http://www.polizei-beratung.de/. 

203 Vgl. http://www.bka.de/vorbeugung/fachbereichki14/flyerdt.pdf. 

204 Vgl. dazu auch Schwind 2009, § 18, Rn. 64 f. 

205 Knemeyer 1999, S. 16. 

206 Moritz 2001, S. 79. 

207 Heyen 1999, S. 226; Kneymeyer 2002, Rn. 79ff. 

208 Krech § 7, Anm. 2. 

209 Krech § 7, Anm. 3. 
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nahme – der sog. subsidiären Eilfallkompetenz der Polizei (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 
SOG M-V), d. h. wenn eine wirksame Gefahrenabwehr durch die eigentlich zu-
ständige Ordnungsbehörde aus Sicht der Polizei nicht rechtzeitig möglich er-
scheint, vorrangig zuständig.210 Und zuletzt ist hier die, in zweierlei Hinsicht 
umstrittenen211 und bezüglich der Zuständigkeitsfrage für die Kriminalpräven-
tion für Verwirrung sorgenden, originär polizeilichen Aufgaben des § 7 Abs. 1 
Nr. 4 SOG M-V zu benennen, welche der Polizei auftragen „im Rahmen der 
Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten und für die Verfolgung künftiger 
Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) sowie andere 
Vorbereitungen zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu können“. 
 

Hieraus ergibt sich jedoch keine Alleinzuständigkeit der Polizei für die Kri-
minalprävention, da dieser Aufgabenbereich in den Rahmen der Gefahrenab-
wehr gestellt wird,212 es also für die Eröffnung dieses Aufgabenbereiches einer 
Gefahrenlage bedarf, die insbesondere in Bereichen, an denen die primäre Kri-
minalprävention ansetzten soll, nicht vorliegt.213 Auch liefe die Regelung des 
§ 1 Abs. 2 SOG M-V,214 die alle Träger öffentlicher Aufgaben auffordert, im je-
weiligen Zuständigkeitsbereich ihren Beitrag zur Vermeidung strafbaren Ver-
haltens zu leisten, ins Leere, wenn sich aus § 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V eine Al-
leinzuständigkeit der Polizei für die Kriminalprävention ergeben sollte, die 
damit allen anderen Trägern diesen Aufgabenbereich verschließen würde.  
 
5.3 Aufgabenerweiternder Charakter des § 1 Abs. 2 SOG M-V 
 
Die im Jahr 2001 eingefügte Regelung des § 1 Abs. 2 SOG M-V wird der Natur 
der Kriminalprävention als Querschnittsaufgabe gerecht, indem sie keine allei-
nige Zuständigkeit eines bestimmten Trägers für die Aufgabe Kriminalpräven-
tion bezeichnet, sondern alle Träger öffentlicher Aufgaben auffordert, einen 
Beitrag zur Kriminalprävention zu leisten und dabei zusammenzuarbeiten. Je-
doch ist der Regelungsinhalt dieser Norm, in Anbetracht der noch nicht erfolg-
ten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit selbiger, sowie der wider-
sprüchlichen Gesetzesentwurfsbegründung der damaligen Landesregierung, 
noch recht nebulös. Denn darin heißt es: „... Jede öffentliche Stelle ist daher 
                                                 

210 Heyen 1999, S. 227. 

211 Siehe dazu Kap. 4.5.2. 
212 Götz 2008, § 17, Rn. 22 ff.; Kneymeyer 2002, Rn. 71. 

213 Vgl. dazu Kap. 4.5.2. 
214 Gem. § 1 Abs. 2 SOG MV „... sollen staatliche und nichtstaatliche Träger öffentlicher 

Aufgaben im Rahmen ihres jeweiligen gesetzlichen Zuständigkeitsbereichs zusammen-
wirken und zur Vermeidung strafbarer Verhaltensweisen (Kriminalprävention) beitra-
gen.“ 
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aufgefordert, im Zuge der Erfüllung ihrer jeweils gesetzlich zugeordneten Auf-
gaben kriminalpräventive Gesichtspunkte stets und möglichst frühzeitig in den 
Abwägungs- und Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dieser Appell zur Zu-
sammenarbeit und Mitwirkung bei der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung 
stellt jedoch keine Erweiterung der Aufgabenfelder öffentlicher Stellen dar“,215 
und an anderer Stelle: „Das Ziel der Vorschrift liegt darin, die Kriminalpräven-
tion als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung gesetzlich festzuschreiben und 
alle Bereiche zur Mitwirkung und Zusammenarbeit zu veranlassen.“216  

Fraglich ist nun, ob dieser Norm eine reine Klarstellungsfunktion zukommt 
oder ob diese allen Trägern öffentlicher Gewalt eine Aufgabe zuweist. 

Die historische Auslegung kann kein eindeutiges Ergebnis erbringen, denn 
der Widerspruch, der sich daraus ergibt, dass auf der einen Seite keine Erweite-
rung der Aufgabenfelder erfolgen, jedoch auf der anderen Seite eine Verpflich-
tung zur Mitwirkung und Zusammenarbeit festgeschrieben werden soll, lässt 
sich auf Grundlage der Aussagen des Gesetzgebers nicht auflösen.  

Auch der Wortlaut „... sollen ... im Rahmen ihres jeweiligen gesetzlichen 
Zuständigkeitsbereichs zusammenwirken und zur Vermeidung strafbarer Ver-
haltensweisen (Kriminalprävention) beitragen“ verdeutlicht den antagonisti-
schen Charakter dieser Norm. Auf der einen Seite werden alle Träger öffentli-
cher Gewalt beauftragt, sich mit der Kriminalprävention zu befassen, einen 
Beitrag zu leisten und diesbezüglich zusammenzuarbeiten, anderseits soll dies 
im (bisherigen) Rahmen des gesetzlichen Zuständigkeitsbereichs217 erfolgen.  

Dieses ambivalente Erscheinungsbild der Norm ist dem Regelungsinteresse, 
die Kriminalprävention als Querschnittsaufgabe zu implementieren, geschuldet. 
Mit diesem Aufgabentypus soll keinem einzelnen Träger ein bestimmtes neues 
Aufgabenfeld zugeordnet, sondern die bisherige Aufgabe in ihrer kriminal-
präventiven Bedeutung erkannt und ausgefüllt werden.218 Zudem beinhaltet § 1 
Abs. 2 SOG M-V Zusammenwirkungs- bzw. Kooperationsauftrag für alle Trä-
ger öffentlicher Aufgaben.  

§ 1 Abs. 2 SOG M-V formuliert also einen Befassungs- und Kooperations-
auftrag, welcher einen Aufgabenzuwachs für alle Träger öffentlicher Aufgaben 
darstellt. 
 

                                                 

215 Landtag Mecklenburg-Vorpommern Drucksache 3/2049 S. 24. 

216 Landtag Mecklenburg-Vorpommern Drucksache 3/2049 S. 21. 

217 Gesetzlicher Zuständigkeitsbereich beinhaltet den sachlichen Zuständigkeitsbereich. 
Dieser wiederum ist mit dem Aufgabenbereich gleichzusetzen – siehe Creifelds unter 
Zuständigkeit. 

218 Vgl. Heinz 1997, S. 61. 
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5.4 Mitzuständigkeit der Kommune durch Aufgaben im 
eigenen und übertragenen Wirkungskreis 

 
Zu prüfen ist, ob der Befassungs- und Kooperationsauftrag des § 1 Abs. 2 SOG 
M-V auch Bindungswirkung für die Kommunen entfaltet, denn wie der Entzug 
von gemeindlichen Aufgaben, kann auch die Übertragung neuer Aufgaben in die 
Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinde eingreifen.219 Dies erscheint auf den 
ersten Blick paradox, da die Zuweisung neuer Aufgabenbereiche an die Ge-
meinde, diese wegen des damit verbundenen Zuwachses an Entscheidungsmacht 
in ihrer Stellung als autonome Selbstverwaltungseinheit stärkt. Jedoch kann, bei 
der Übertragung von kostenintensiven Aufgabenfeldern und dabei gleich blei-
bender finanzieller Ausstattung eine finanzielle Überlastung der Gemeinden 
eintreten, sodass diese bislang wahrgenommene Aufgaben nicht mehr erfüllen 
können und somit ein Eingriff in die autonome Gestaltungsfreiheit vorliegen 
könnte.220 
 

Dies hat der Gesetzgeber Mecklenburg-Vorpommerns in der Landes- und der 
Kommunalverfassung berücksichtigt, indem er gem. § 2 Abs. 3 KV M-V221 die 
Möglichkeit eröffnet, Gemeinden durch Gesetz zur Erfüllung einzelner Selbst-
verwaltungsaufgaben zu verpflichten und gem. § 3 Abs. 1 KV M-V staatliche 
Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu übertragen. Diese Möglichkeit wird 
jedoch, sofern solche Aufgaben zu einer zusätzlichen Belastung der Gemeinden 
führen, gem. Art. 72 Abs. 3 S. 2 Verf M-V222 i. V. m. § 4 Abs. 2 KV M-V an 
die Verpflichtung geknüpft, einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu 
schaffen. 
 

Die Aufgaben sind in § 1 Abs. 2 SOG M-V so formuliert, dass deren Erfül-
lung kostenneutral erfolgen kann. Es kann nur spekuliert werden, dass sich der 
Landesgesetzgeber, angesichts der angespannten Haushaltslage, nicht zu finanz-
ausgleichsbedürftigen Regelungen durchringen konnte, obwohl von Seiten des 
Landesrates für Kriminalprävention beispielsweise immer wieder gefordert 
wird, die Koordination der Präventionsgremien in die Hände hauptamtlich Be-
schäftigter zu legen.223 So wäre es denkbar, eine Regelung zu erlassen, die bein-

                                                 

219 Schütz 1999, S. 337.  

220 Schütz 1999, S. 337. 

221 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. 

222 Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern. 

223 Vgl. Kap. 3.5.3. 
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haltet, dass, ähnlich wie in den Aufgabenfeldern des Datenschutzes224 oder der 
Gleichstellung,225 die durchaus einen vergleichbaren Querschnittscharakter ha-
ben, auch für das Aufgabenfeld Kriminalprävention hauptamtliche oder zumin-
dest ausreichend freigestellte Präventionsbeauftragte auf bestimmten Verwal-
tungsebenen zu berufen seien. 

Dies würde auch nicht mit der Organisationshoheit der Gemeinden, ein 
Element der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, kollidieren. Denn diese 
beschränkt sich auf eine interne Organisationshoheit, wie etwa die Geschäfts-
verteilung oder -ordnung.226 Das zeigt die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes227 zur Vorgabe an die Gemeinden, eine Gleichstellungsbeauf-
tragte zu bestellen. Denn darin heißt es, die “... Pflicht der Gemeinden zur 
Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten verletzt nicht den Kernbereich der 
kommunalen Organisationshoheit. [Die Norm] ... verpflichtet die Gemeinden 
allein in einem bestimmten Sachbereich in sich begrenzte Organisationsmaß-
nahmen zu ergreifen, lässt die Befugnis der Gemeinden zur organisatorischen 
Regelung ihrer Angelegenheiten im übrigen aber unberührt. Die Vorschrift 
beschränkt sich darauf, den allgemeinen organisatorischen Rahmen der 
Gemeinden punktuell näher auszuformen. Auch in Verbindung mit den anderen 
Vorschriften ... erstickt die Vorschrift die organisatorischen Handlungs-
möglichkeiten der Kommunen nicht. Sie fügt diesen Vorschriften nur eine wei-
tere hinzu, die sich von sonstigen im deutschen Kommunalrecht bekannten 
Vorgaben wie etwa der Verpflichtung zur Einrichtung eines Rechnungsprü-
fungsamts ..., eines Ausländerbeirates ... oder zur Bestellung des Hauptaus-
schusses ... nicht grundlegend unterscheidet.228 ... [Die Vorgabe] genügt auch 
den Anforderungen, die über die Beachtung des Kernbereichs hinaus gelten. Die 
den Gemeinden verbleibenden organisatorischen Befugnisse für eine selbst ges-
                                                 

224 Vgl. § 20 Datenschutzgesetz M-V. Dieser führt die ausnahmslose Verpflichtung jeder 
Daten verarbeitenden Stelle des Landes ein, einen behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen. Je nach Größe der Daten verarbeitenden Stelle ist der behördliche Da-
tenschutzbeauftragte ganz oder teilweise von anderen Aufgaben freizustellen. Bei 
größeren öffentlichen Stellen sollte aufgrund der Aufgabenfülle ein hauptamtlicher Da-
tenschutzbeauftragter bestellt werden. Auf der Seite http://www.lfd.m-v.de/dschutz/ 
ges_ver/erldsg/erldsgmv02.html#p20 findet sich eine ausführliche Kommentierung des 
§ 20 DSG M-V. 

225 Vgl. § 41 KV M-V Dieser regelt, dass in hauptamtlich verwalteten Gemeinden mit mehr 
als 10000 Einwohnern eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen ist. 
Vgl. auch § 11 Gleichstellungsgesetz M-V der regelt, welche Dienstellen Gleichstel-
lungsbeauftragte zu bestellen haben. § 13 GSG M-V gibt vor, inwieweit die Gleichstel-
lungsbeauftragte von ihren sonstigen Arbeiten freizustellen ist. 

226 Schütz 1999, S. 343. 

227 BVerfGE 91, 228. 

228 Vgl. Erichsen 1991, S. 58 ff. 
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taltete Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Gleichstellung von Frau und 
Mann tragen der Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden in vertretbarer Weise 
Rechnung ...“229 
 

§ 1 Abs. 2 SOG M-V entfaltet also Bindungswirkung auch für die Kommu-
nen. Denn gem. § 2 Abs. 3 KV MV und gem. § 3 Abs. 1 KV M-V ist die Über-
tragung pflichtiger Selbstverwaltungsaufgaben oder Aufgaben im übertragenen 
Wirkungskreis möglich. Eine Entscheidung über die Deckung der Kosten gem. 
§ 4 Abs. 4 KV M-V i. V. m. Art. 73 Abs. 3 S. 2 Verf M-V war nicht nötig, da 
der Befassungs- und Kooperationsauftrag des § 1 Abs. 2 SOG M-V so for-
muliert ist, dass dieser kostenneutral erfüllt werden kann. Weitergehende 
Regelungen, wie etwa die Verpflichtung, hauptamtliche bzw. ausreichend 
freigestellte Präventionsbeauftragte zu bestellen, wären möglich, sind jedoch 
aufgrund des Konnexitätsprinzips damit verbunden, dass das Land für eine 
entsprechende Kostendeckung zu sorgen hätte. 
 

Dabei knüpft der Befassungs- und Kooperationsauftrag des § 1 Abs. 2 SOG 
M-V zum einen an die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (Fremdauf-
gaben) und zum anderen an die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben an. Diese 
Ambivalenz liegt darin begründet, dass sich der Auftrag des § 1 Abs. 2 SOG M-
V an alle öffentlichen Aufgabenbereiche heftet, also sowohl an Aufgaben aus 
übertragenem Wirkungskreis, wie beispielsweise die Gefahrenabwehr, als auch 
an Aufgaben der Kommunen aus eigenem Wirkungskreis, wie etwa die Förde-
rung der Jugend- und Sozialarbeit, des Schulwesens, der Erwachsenenbildung, 
der Wohlfahrtspflege oder der Ortsgestaltung.230 
 

                                                 

229 BVerfGE 91, 228 (242 ff.); vgl. dazu auch Schmidt-Jortzig 1995, 568 ff.; Schaffarzik 
1996, 152 ff. 

230 Knemeyer 1999, S. 25. 
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6. Forschungsstand 
 
Das junge Forschungsfeld der Kommunalen Kriminalprävention wird derzeit auf 
mannigfaltige Weise bearbeitet. Es gelingt jedoch, den Überblick zu bewahren, 
wenn die vielfältigen wissenschaftlichen Arbeiten nach ihrem Forschungsinte-
resse kategorisiert werden. 
 
6.1 Projektbezogene Forschung 
 
Auf der einen Seite stehen projektbezogene Arbeiten, die zur Vor- oder Nachbe-
reitung von Präventionsprojekten erstellt werden. 
 

Zur Vorbereitung von Präventionsprojekten werden Bevölkerungsbefragun-
gen zur Abschätzung der Opferprävalenz, des subjektiven Sicherheitsgefühls 
oder der lokalen Problemlagen durchgeführt.231 Als Beispiele für Forschungs-
projekte dieser Ausrichtung seien hier die Bevölkerungsbefragung der Forschungs-
gruppe Kommunale Kriminalprävention in Baden-Württemberg232 und die Schü-
lerbefragung des Lehrstuhls für Kriminologie der Universität Greifswald233 
genannt. 

Zu diesem Bereich sind auch die kriminologischen Regionalanalysen zu 
zählen.234 In Mecklenburg-Vorpommern wurden Regionalanalysen für die 
kreisfreien Städte Rostock235 und Greifswald236 durchgeführt. Dabei handelt es 
sich um Analysen gebietsbezogener Informationen, welche der zielgerichteten 
Implementierung von Präventionsprojekten dienen, aber auch zur Bewertung 
von Präventionsmaßnahmen herangezogen werden können, wenn derartige 
Analysen zu mindestens zwei Zeitpunkten nämlich vor Beginn und nach Been-
digung des Projekts durchgeführt werden.237 Grundlage der Informationsgewin-
nung sind zumeist amtliche Datensätze, Bevölkerungsbefragungen sowie eine 

                                                 

231 Vgl. Obergfell-Fuchs 2005, S. 54, der in diesem Zusammenhang auf das Handbuch zur 
Planung und Durchführung von Bevölkerungsbefragungen der Forschungsgruppe Kom-
munale Kriminalprävention in Baden-Württemberg 2000 verweist. 

232 Forschungsgruppe Kommunale Kriminalprävention in Baden-Württemberg 1996. 

233 Dünkel/Geng 2003. 

234 Vgl. dazu Bornewasser 2003, S. 91 ff., der in seinem Beitrag einen guten Überblick zur 
Entwicklung und Umsetzung der kriminologischen Regionalanalyse gibt. 

235 Herrmann/Jasch/Rütz 2000. 

236 Bornewasser/Mächler/Krense 2000, abrufbar unter http://www.greifswald.de/pdf-cms/ 
praevention-kriminologische-regionalanalyse.pdf. 

237 Meier 2007, § 10 Rn. 27. 
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Analyse der kriminalitätsbezogenen Medienberichterstattung.238 Bei den Befra-
gungen sind für gewöhnlich Erkenntnisse zu Viktimisierung, Kriminalitäts-
furcht, Anzeigeverhalten, stadtteilbezogenes Sicherheitsgefühl sowie die Bewer-
tung der Polizeiarbeit von Interesse. Zur Informationsgewinnung aus vorhandenen 
Datensätzen werden die polizeiliche Kriminalstatistik, Statistiken der Justiz 
sowie der örtlichen Behörden genutzt, um beispielsweise Auskünfte zur Bevöl-
kerungs-, Sozial- und Gelegenheitsstruktur zu erlangen.239 Dies ermöglicht, 
kleinräumige Belastungsmuster zu erstellen und diese dann mit den ausge-
wählten Strukturmerkmalen sowie mit der subjektiven Kriminalitätsperspektive 
(Bürgerbefragung, Medienanalyse) zu konfrontieren.240  
 

Des Weiteren werden die Ergebnisse kommunaler Präventionsprojekte be-
leuchtet. Dabei ist die Zahl veröffentlichter Studien aber sehr begrenzt.241 Eine 
systematischen und methodischen Standards genügende Wirkungsforschung 
findet in Deutschland so gut wie nicht statt.242 Diesen Missstand zeigen die Se-
kundäranalyse kriminalpräventiver Wirkungsforschung – das „Düsseldorfer 
Gutachten“243 – sowie die Projektsammlung des Deutschen Jugendinstitutes – 
„Evaluierte Kriminalprävention in der Kinder- und Jugendhilfe“244 – zutreffend 
auf. So konnten Rössner u. a. in ihrer Sekundäranalyse nationaler und internatio-
naler Wirkungsforschung lediglich 5 deutsche Projekte aufnehmen.245 Ober-
gfell-Fuchs zählt für seinem Beitrag über die „Wirkung und Effizienz Kommu-
naler Kriminalprävention“ unter dem Stichwort „Evaluierung/Begleitforschung“ 
13 Projekte im „Infopool Kriminalprävention“246 sowie 25 weitere Projekte in 
der Datenbank „PrävIS“.247 Dabei kommt er jedoch zu dem Ergebnis, dass bei 
genauerem Hinsehen eine erhebliche Heterogenität zwischen den Projekten be-
steht, denn auf „der einen Seite werden mehrmalige oder gar nur einfache Be-
                                                 

238 Vgl. Papendorf/Neth 1996, S. 106 f.; Bornewasser/Mächler/Krense 2000, S. 5; Rüther 
2005, 17 ff.. 

239 Schwindt 2009, § 18, Rn. 36 f. 

240 Papendorf/Neth 1996, S. 106 f. 

241 Vgl. dazu Obergfell-Fuchs 2005, S. 52 f. 

242 So auch Bundesministerium des Inneren/Bundesministerium der Justiz 2001, S. 39; 
Heinz 2005b, S. 25. 

243 Rössner/Bannenberg u. a. 2002; siehe dazu ebenfalls Bannenberg/Rössner 2003 sowie 
Rössner 2005 der in diesem Beitrag Projektarten beschreibt, die versprechen, unmittel-
bar kriminalitätssenkende Wirkung zu haben. 

244 Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2003. 

245 Vgl. Rössner/Bannenberg u. a. 2002, S. 7. 

246 Vgl. http://www.bka.de/vorbeugung/infopool.html. 

247 Vgl. http://www.praevis.de/. 
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fragungen von Experten oder Beteiligten als Evaluation ‚verkauft’, auf der 
anderen Seite stehen kontrollierte Prä-Post-Untersuchungen.“248 Dies ist nur ein 
weiteres Indiz dafür, dass die Evaluation in der Kriminalprävention in Deutsch-
land ganz am Anfang ihrer Entwicklung steht, denn es existiert weder ein theo-
retisch fundierter Umgang mit dem Begriff der Evaluation noch sind die ver-
schiedenen Formen der Evaluation hinlänglich bekannt.249 Es herrscht auch 
noch kein Konsens bezüglich einheitlicher methodischer und konzeptioneller 
Standards.250  
Dieser Zustand mag angesichts der schlechten finanziellen und personellen Aus-
stattung der Kommunalen Kriminalprävention in Deutschland kaum verwun-
dern, denn Evaluation benötigt gerade Teile dieser Ressourcen. Je anspruchs-
voller und damit aussagekräftiger das Forschungsdesign ist desto kostspieliger 
wird die Evaluation.251 

Dieser finanzielle zu betreibende Aufwand ist überdies vor dem Hintergrund 
zu betrachten, dass es durchaus fraglich erscheint, ob es gelingen kann, einen 
Wirkungsnachweis kriminalpräventiver Projekte zu erbringen. Kriminalität ist 
multifaktoriell verursacht.252 Persönlichkeitsmerkmale, Sozialisationseinflüsse, 
Lernprozesse, sozialstrukturelle Merkmale sowie Stigmatisierungswirkungen 
bilden ein Konglomerat von Faktoren, die durch kein kriminalpräventives Pro-
jekt vollumfänglich beeinflusst werden können. Ein Projekt kann sich nur auf 
einzelne Aspekte konzentrieren und ist dann als erfolgreich zu bewerten, wenn 
es gelingt, verbessernden Einfluss auf den ausgewählten Faktor zu nehmen.253 
Wer erwartet, dass Projekte aus dem primärpräventiven Bereich positiven Ein-
fluss auf die polizeiliche Kriminalstatistik der Folgejahre nehmen können, über-
fordert derartige Maßnahmen. Insbesondere die Wirkungsmechanismen von 
Projekten der primären Kriminalprävention, die eher allgemein und unspezifisch 
auf die Stärkung des Rechts- und Wertebewusstseins und auf die Beseitigung 
von Sozialisationsdefiziten abzielen, sind „… in dem komplexen Sozialisations-
geschehen nicht zu isolieren und deshalb der gezielten Wirkungsforschung 
kaum zugänglich“.254 Aber auch das Auffinden „… von – möglichst zufallsver-
teilt gebildeten – Experimental- und Kontrollgruppen“, die sich lediglich in 
einem Punkt unterscheiden – nämlich in der Durchführung des Präventionspro-
                                                 

248 Obergfell-Fuchs 2005, S. 52 f. 

249 Eine Übersicht bieten Holthusen/Lüders 2003, S. 24 ff. m. w. N.; Obergfell-Fuchs 2005, 
S. 55; Haubrich/Holthusen/Struhkamp 2005, S. 2. 

250 Holthusen/Lüders 2003, S. 11. 

251 Obergfell-Fuchs 2005, S. 57. 

252 Meier 2007, § 3 Rn. 118 ff. 

253 Holthusen/Lüders 2003, S. 10. 

254 Rössner 2005, S. 44. 



49 

jektes – dürfte sich schwierig gestalten.255 Nur weil die Wirkung derartiger 
Maßnahmen einer Messung nicht zugänglich ist, heißt dies natürlich noch lange 
nicht, dass sie keine (positive) Wirkung entfalten. Solche Präventionsprojekte 
sollten sich nicht in die Falle begeben, ihre „… [Existenz-]Berechtigung von 
dem empirisch belegbaren Nachweis ihrer Wirkung abhängig zu machen, das 
Strafrecht macht es auch nicht“.256 

Wenn die methodischen und finanziellen Voraussetzungen fehlen, „...sollte 
man ‚kleiner Brötchen backen’ und mit überschaubaren Ansätzen beginnen, die 
einerseits zeigen können, dass Kriminalprävention wirken kann und zudem, die 
in aller Regel gegebenen, finanziellen Grenzen nicht sprengen.“257 So könnte 
der Forderung nach systematischer Wirkungs- und Begleitforschung entspro-
chen werden, wenn diese im Bereich der situationsbezogenen Kriminalpräven-
tion erfolgt. Die Wirkungsmechanismen in diesem Bereich sind weniger 
komplex, denn hier sind die Faktoren, auf die Einfluss genommen werden soll 
und die Ziele dieser Maßnahmen, wesentlich einfacher zu benennen und zu 
isolieren, der Wirkungsnachweis also einfacher zu führen.258 

Um die Fachlichkeit in der Kriminalprävention fortzuentwickeln, sollten au-
ßerdem zunächst die zugrundeliegenden Konzepte, die darin enthaltenen Ar-
beitsschritte, Ziele und Zwischenziele von Projekten, ihre Umsetzung, förderli-
che und hinderliche Rahmenbedingungen und die Zielerreichung dokumentiert 
werden.259 
 
6.2 Gremienbezogene Forschung 
 
Auf der anderen Seite steht das Gremium selbst im Fokus einiger veröffentlich-
ter Untersuchungen. Diese Untersuchungen sind für die vorliegende Arbeit von 
besonderer Relevanz, weil sie ebenfalls die Gremien zum Untersuchungsge-
genstand haben, und sollen deshalb im Folgenden kurz beschrieben werden. 
 

                                                 

255 Heinz 2005b, S. 25. 

256 Heinz 1998, S. 17 ff. 

257 Obergfell-Fuchs 2005, S. 61. 

258 Obergfell-Fuchs 2005, S. 60. 

259 Holthusen/Lüders 2003, S. 23; Vgl. auch das „Beccaria-Programm“ unter http:// 
www.beccaria.de/, im Zuge dessen unter anderem hilfreiche Arbeitmaterialien und 
Standards erarbeitet worden sind sowie die Broschüre des Landespräventionsrates 
Nordrhein-Westfalen 2004. 
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Elsbergen hat sich im Rahmen seiner Diplomarbeit260 und Dissertation261 
den kommunalen Präventionsgremien zugewandt. Seine erste Arbeit hat eine 
bundesweite Bestandsaufnahme der, in den einzelnen Bundesländern verfolgten, 
Präventionsstrategien zum Gegenstand. Er unterscheidet in Strategien, welche 
die Gründung von Präventionsgremien in den Kommunen verfolgen und solche, 
die sogenannte Kustodialisierungsdienste262 installieren, und verdeutlicht die 
Unterschiede durch die genauere Beschreibung der propagierten Konzepte in 
Schleswig-Holstein und Bayern. Dazu analysiert er sämtliche Quellen- und Do-
kumentenbestände, wie beispielsweise Satzungen, Gesetzestexte, Broschüren 
der Ministerien, Infoblätter, Aufsätze und Forschungsberichte.  

Die zweite Arbeit ist eine qualitativ empirische Analyse mit der Fragestel-
lung, welche Chancen und Risiken die Kommunale Kriminalprävention mit sich 
bringt. 

Dazu eruierte Elsbergen die subjektiven Einstellungen und Meinungen von 
Mitgliedern dreier Präventionsgremien in Niedersachsen, welche sich diese zum 
Themenkomplex „Chancen und Risiken kommunaler Kriminalprävention“ ge-
bildet haben.263 Die Mitglieder stammten aus den Bereichen „soziale Institutio-
nen“, „Wissenschaft“, „Politik“ und „Polizei“. Das angewendete Erhebungsin-
strument waren Experteninterviews. 
 

Elsbergen selbst bringt die Weite seiner Forschungsfrage im Schlusskapitel 
zur Sprache, indem er dieses mit dem Satz einleitet, dass es ein hoffnungsloses 
Unterfangen sei, „ein komplettes, sprich endgültiges Fazit über alle Chancen 
und Risiken der kommunalen Kriminalprävention abzugeben“.264 Risiken der 
Kommunalen Kriminalprävention sieht er zum einen in der vorschnellen Rezep-
tion kriminalpolitischer Trends angloamerikanischer Länder. Exemplarisch führt 
er dabei die „zero tolerance“ – Strategie an, von der keiner seiner Interviewpart-
ner fundierte Kenntnisse aufweisen konnte. Zudem kritisiert er das geringe En-
gagement von Politikern und Wissenschaftlern in den kriminalpräventiven Gre-
mien.265 Dass Jugendliche vorwiegend im Fokus kommunalpräventiver 
Aktivitäten stehen, deutet für Elsbergen auf eine Übersensibilisierung gegenüber 
dieser Gruppe hin, was seiner Ansicht nach wiederum zur Stigmatisierung Jung-
endlicher führen könnte. Zudem befürchtet er einen Selektionsprozess, „...wenn 
‚nur’ über blue-collar, nicht aber über white-collar Kriminalität gearbeitet 

                                                 

260 Elsbergen 1998. 

261 Elsbergen 2005. 

262 Vgl. dazu Kap. 2.1. 
263 Elsbergen 2005, S. 98. 

264 Elsbergen 2005, S. 285. 

265 Elsbergen 2005, S. 285. 
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wird.“266 Als Chance begreift Elsbergen die Möglichkeit des Austausches ver-
schiedener Berufsgruppen in einem Präventionsgremium. Des weiteren erhofft 
er sich, dass „das gemeinsame ‚Ziehen an einem Strang [...] Energie für Syner-
gieeffekte freisetzen [könnte].“267 
 

Auch van den Brink interviewte im Rahmen seiner Diplomarbeit sieben 
Mitglieder zweier verschiedener Präventionsgremien und hatte zum Ziel, fol-
gende Forschungsfragen zu beantworten: 
 

� „Welchen Nutzen ziehen die Akteure aus ihrer Mitarbeit in einem Prä-
ventionsgremium? 

� Welche Erwartungen knüpfen sie an die Zusammenarbeit? 
� Welche Probleme tauchen in diesen Kooperationen auf? 
� Wie stehen die Akteure zu den Forderungen nach mehr Bürgerbeteili-

gung und Evaluation in Präventionsgremien? 
� Wie bewerten sie die Arbeit des Präventionsgremiums? 
� Welche konzeptionellen oder organisatorischen Veränderungen halten 

sie für notwendig und wünschenswert?“268 
 

Van den Brink kommt zu dem Ergebnis, dass den Mitgliedern der Gremien 
durch ihre Mitarbeit in selbigen die Möglichkeit eröffnet wird, „...sich in Sach-
fragen gegenseitig mit ihrem jeweiligem Fachwissen zu ergänzen, für Projekte 
Kooperationspartner zu finden und ihre bisherigen Teilbeiträge zur Prävention 
zu bündeln und aufeinander abzustimmen.“269 Die interviewten Mitglieder ha-
ben gegenüber dem geringen Formalisierungs- und Organisationsgrad jedoch 
unterschiedliche Ansichten. Während die einen dies als Voraussetzung für ein 
engagiertes, effizientes und motiviertes Zusammenwirken benennen, halten an-
dere es für notwendig, dass eindeutige Verantwortlichkeiten und Aufgabenzu-
weisungen bestehen sowie „...verbindliche Zielvereinbarungen getroffen und 
Zeit- und Arbeitspläne aufgestellt und eingehalten würden.“270 

Einige Mitglieder sehen die eigentliche Aufgabe der Gremien im Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch der verschiedenen Professionen und verweisen 
auf die erfolgreiche Beratungs-, Vermittlungs- und Koordinierungsarbeit. Nach 
ihrer Vorstellung sollen Präventionsprojekte dann in „Eigenregie“ bei den ein-
zelnen in den Gremien vertretenen Bereichen erfolgen. Andere erhoffen sich 

                                                 

266 Elsbergen 2005, S. 286. 

267 Elsbergen 2005, S. 287. 

268 Van den Brink 2005, S. 12. 

269 Van den Brink 2005, S. 103. 

270 Van den Brink 2005, S. 103 f. 
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vom Gremium selbst die Umsetzung konkreter Präventionsmaßnahmen und sind 
enttäuscht, wenn die Arbeit der Gremien auf einer theoretischen Ebene ver-
bleibt.271 

Van den Brink beschreibt die Interessenlagen der Akteure kommunaler Prä-
ventionsgremien als vielschichtig und diffus. Das Verhältnis der Akteure zuein-
ander oszilliere ständig zwischen Konkurrenz und Kooperation. Ob die Arbeit 
im Gremium nun dazu beiträgt, dass gegenseitige Vorbehalte und Frontstellun-
gen aufgelöst oder verfestigt werden, konnte nicht eindeutig geklärt werden.  

Gegenüber der Beteiligung von Bürgern in den Arbeitsgremien herrscht 
vorwiegend Skepsis. Zwar halten die Interviewpartner ein an Bürgerinteressen 
und -bedürfnissen ausgerichtetes Verwaltungshandeln für erstrebenswert, jedoch 
wird auf die Gefahr verwiesen, dass Bürger nur mangelnde Fachkompetenz 
aufweisen, die finanziellen und rechtlichen Restrektionen der Verwaltung nicht 
kennen und es so zur zeitlichen Ausdehnung der Verhandlungs- und Entschei-
dungsprozesse käme, wenn Bürger Mitglieder der Gremien wären.272 

Gegenüber dem Thema der Evaluation von Präventionsmaßnahmen zeigen 
sich die Interviewten aufgeschlossen und befürworten die Durchführung durch 
unabhängige Institutionen. Die mangelhafte Finanzausstattung und Datenlage 
sowie die Frage nach geeigneten Bewertungsmaßstäben lassen die Akteure 
Kommunaler Kriminalprävention aber an der Durchführbarkeit von Evaluation 
zweifeln.273 
 

Born bildete in ihrer Arbeit die kommunalen Präventionsstrategien Berlins 
ab und bewertete u. a. die Bemühungen, auch in Berlin eine Gremienstruktur 
nach schleswig-holsteinischem Vorbild zu implementieren.274  

Die Erläuterungen zum methodischen Vorgehen sind sehr knapp. Es lässt 
sich aber ersehen, dass die Autorin zum Erkenntnisgewinn auf Interviews frühe-
rer Studien zurückgriff sowie (wahrscheinlich) die Sitzungen von Präventions-
gremien teilnehmend beobachtete.  

Sie zeichnet ein weitgehend düsteres Bild der Präventionsgremien in Berlin. 
Auf Landesebene besteht seit 1994 die „Landeskommission Berlin gegen Ge-
walt“.275 Die Geschäftsstelle der Kommission entwickelte ein Konzept, welches 
vorsah, „...in jedem Bezirk einen hauptamtlichen Präventionsbeauftragten einzu-
setzen [sowie] Sachmittel für die bezirkliche Präventionsarbeit aufzubringen, 
[um] die Finanzierung einer Bestandsaufnahme in den Bezirken in Hinblick auf 

                                                 

271 Van den Brink 2005, S. 103. 

272 Van den Brink 2005, S. 103. 

273 Van den Brink 2005, S. 104. 

274 Born 2005, S. 45. 

275 Born 2005, S. 47. 
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Gewalt und Kriminalität und die Finanzierung der Qualifizierung von Präventi-
onsbeauftragten sicher zu stellen.“276 Das Land sollte sich dabei finanziell 
beteiligen. Es war jedoch vorgesehen, dass die Bezirke die Finanzierung nach 
drei Jahren eigenständig tragen würden. Doch dieses Konzept scheiterte, weil 
die Bezirke die Umsetzung aus finanziellen Gründen ablehnten.277 So besteht 
auf Landesebene „die Landeskommission als das Wunschbild eines übergeord-
neten Präventionsnetzwerkes, [welches] sich aller Voraussicht nach durch seine 
zu starke Innenausrichtung und seiner politischen Abhängigkeiten einen appel-
latorischen Charakter bewahren [wird].“278 Den wenigen Gremien auf Bezirks-
eben fehle es an finanziellen Ressourcen und an einer verbindlichen Organisati-
onsstruktur. Durch die permanente Fluktuation der Gremienmitglieder befänden 
sich die Gremien in einem fortlaufenden Institutionalisierungsprozess, der mög-
lichen Ergebnissen kommunaler Präventionsarbeit im Wege stehe.279 

Born empfiehlt deshalb den Gremien echte demokratische Befugnisse, wie 
einem Anhörungs- und Antragsrecht in der Bezirksverordnetenversammlung, zu 
verleihen sowie die Gremien mit einem finanziellen Etat auszustatten. Zudem 
sollten jährlich Rechenschaftsberichte vorgelegt werden, welche die Arbeit der 
Gremien transparent macht und damit eine große Außenwirkung entfalten 
könnte.280 
 

Das „Institut des Rauhen Hauses für soziale Praxis“ führte in drei Regionen 
Mecklenburg-Vorpommerns281 ein Projekt durch, welches die Kooperation von 
Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichten sowie der Jugendhilfe untersu-
chen und Verbesserungsimpulse geben sollte.282 In diesem Zusammenhang er-
folgte eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunalen Präventionsgre-
mien, um auch hier entsprechend dem Projektvorhaben die Kommunikation und 
Kooperation der Akteure zu verbessern. Dazu wurden anfangs Experteninter-
views durchgeführt, um Schwachpunkte in diesen Bereichen aufzudecken. „Die 
Ergebnisse dieser Befragungen wurden im Sinne einer aktivierenden Forschung 
wieder in den Diskussionsprozess um Arbeitsweisen und Schwerpunkte der Prä-
ventionsgremien hineingegeben.“283 Im Anschluss wurden die Gremien drei 
                                                 

276 Born 2005, S. 49. 

277 Born 2005, S. 50. 

278 Born 2005, S. 93. 

279 Born 2005, S. 86. 

280 Born 2005, S. 87. 

281 Landkreise Ludwigslust und Ostvorpommern sowie die kreisfreie Stadt Rostock. 

282 Pleiger/El Zaher/Friedrich 2002; siehe dazu auch den zusammenfassenden Beitrag von 
Pleiger 2003. 

283 Pleiger 2003, S.111. 
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Jahre lang teilnehmend beobachtet und beraten. Die Einflussnahme auf die Ar-
beit der Präventionsgremien an den drei Modellstandorten stand im Fordergrund 
dieses Projekts.284 Die wissenschaftliche Begleitung war eng mit der Entwick-
lung und der Umsetzung der regionalen Präventionsvorhaben verwoben. Die 
Mitarbeiter der Forschungsgruppe waren aktiv Handelnde, „...deren Aufgabe es 
war, Präventionskonzepte zu entwickeln, Vorhaben zu initiieren, vorbereitende 
Verhandlungen zu führen, Mitstreiter zu gewinnen [sowie] Arbeitsgruppen kon-
tinuierlich zu leiten.“285 Sie moderierten die Gremien und gaben ihnen 
Anregungen durch das Vorstellen von „...systematischen Analysen der Ent-
wicklung von Jugendkriminalität oder das Aufmerksammachen auf Maßnahmen 
für erfolgversprechende Prävention. Themen waren hier z. B. Informationen 
über Untersuchungshaft vermeidende Einrichtungen oder über Möglichkeiten 
der Verfahrensbeschleunigung oder über Interventionsmodelle der Polizei bei 
Kleinst- und Einmalkriminalität. Nicht zuletzt wurde auch über regionale Be-
sonderheiten von gewaltbereiten Jugendszenen gesprochen.“286 Das Projekt war 
also darauf angelegt, spezifische Handlungsempfehlungen für die begleiteten 
Gremien zu entwickeln und diese dann sogleich mit Unterstützung der Projekt-
mitarbeiter in den Arbeitsgremien umzusetzen. Diese starke Fokussierung und 
Spezialisierung auf diese drei Gremien bot diesen Gremien eine große Hilfe-
stellung, die Kommunikation und Kooperationen der Beteiligten Institutionen zu 
verbessern. So konnte das Projekt die Akteure Kommunaler Kriminalprävention 
qualifizieren und die interinstitutionelle Kooperation und Kommunikation 
verbessern. Auf der anderen Seite hatte diese starke Konzentration auf die Mo-
dellstandorte aber auch zur Folge, dass als Ergebnis dieses Projekts nur wenige 
verallgemeinerbare Handlungsempfehlungen für andere Gremien abzuleiten 
sind. 

So empfehlen die Autoren des Abschlussberichtes, dass die Arbeit der Gre-
mien „...von einer zentralen Stelle koordiniert [...] und immer wieder transparent 
gemacht [werden muss], welche unterschiedlichen Interessen die Beteiligten mit 
ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit jeweils verfolgen.“287 Zudem fordern sie, dass 
die Präventionsarbeit zur „Chefsache“ gemacht und mit angemessenen finan-
ziellen Mitteln ausgestattet werden muss. “Da wo sie weitgehend ehrenamtlich 
und nebenbei geleistet werden muss, ist immer wieder zu beobachten, dass sie 
zu versanden droht.“288 
 

                                                 

284 Pleiger/El Zaher/Friedrich 2002, S. 90. 

285 Pleiger 2003, S.110. 

286 Pleiger 2003, S.111. 

287 Pleiger/El Zaher/Friedrich 2002, S. 96. 

288 Pleiger/El Zaher/Friedrich 2002, S. 96. 
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Schneiders und Franke suchten und entwarfen im Rahmen ihrer Analyse die 
effektivste Organisationsstruktur für die kommunale Sicherheitsvorsorge der 
Stadt Osnabrück.289 Zunächst formulierten sie auf Grundlage der Analyse der 
vorhandenen Literatur zur Kommunalen Kriminalprävention zehn Schlüsselkri-
terien als Erfolgsfaktoren: 
 

� „Systematik bei präventivbezogener Arbeit 
� hoher Stellenwert der kommunalen Sicherheitsvorsorge 
� Bestandsaufnahme kommunaler Kriminalität und Analyse ihrer 

Entstehungsbedingungen 
� Ganzheitlicher Ansatz der kommunalen Sicherheitsvorsorge 
� Kriminalprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Bürgerbe-

teiligung 
� Vernetzung durch eine Beteiligung aller Behörden, Institutionen und 

Träger formeller und informeller Sozialkontrolle: Ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit 

� Zusammenarbeit mit kriminalpräventiv arbeitenden Institutionen auf 
Länder- und Bundesebene 

� Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
� Öffentlichkeitsarbeit 
� Angemessene, schlanke Organisationsform“.290 

 
Der mit Hilfe des Erhebungsinstruments der Experteninterviews ermittelte 

Ist-Zustand der Organisationsstruktur und Arbeitsweise wurden sodann anhand 
der zuvor formulierten Schlüsselkriterien überprüft. Daraus leiteten die Autorin-
nen ein sog. Soll-Konzept eines Strukturmodells der – wie sie es nennen – 
Kommunalen Sicherheitsvorsorge ab. Dieses Soll-Konzept wurde darauf durch 
Gruppen- und Einzelgespräche mit Experten bewertet.  

Im Ergebnis empfehlen die Autorinnen die Berufung eines Präventionsbe-
auftragten, dem ein Beratungsgremium zur Seite gestellt wird. Der Präventions-
beauftragte sollte in der Kommunalverwaltung direkt unter der Verwaltungs-
spitze angesiedelt sein und von ihr finanziert werden. Er sollte ohne Anbindung 
an ein bestimmtes Fachressort arbeiten und einen eigenen präventionsgebunde-
nen Haushaltstitel zu Verfügung gestellt bekommen. Zudem müsste der Präven-
tionsbeauftragter mit umfassenden Teilnahme- und Mitspracherechten ausges-
tattet werden. Das ihm zur Seite gestellte Beratungsgremium sollte aus sechs bis 

                                                 

289 Schneiders/Franke 2006; vgl. zu den Ergebnissen ihrer Analyse zudem den zusammen-
fassenden Beitrag von Franke/Schneiders 2007. 

290 Schneiders/Franke 2006, S. 111, dazu sei angemerkt, dass in dieser Veröffentlichung 
ein Fehler in der Nummerierung der Seitenzahlen unterlaufen ist: es gibt die S. 111 
zweimal mit unterschiedlichen Inhalten. 
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acht Mitgliedern in leitenden Positionen aus den Bereichen Stadtverwaltung, 
Polizei, Justiz und Wissenschaft bestehen.291 
 

Die zuletzt beschriebene Forschungsarbeit erschien erst nach Abschluss der 
dieser Arbeit zugrunde liegenden empirischen Untersuchung, sodass bei der 
Konzeption nicht auf die Ergebnisse von Schneiders und Franke aufgebaut wer-
den konnte. Die Forschungsprojekte verliefen mit zum Teil verwandtem Inte-
resse parallel zueinander und kommen in Hinblick auf die Empfehlungen zur 
Organisationsstruktur erfreulicherweise zu ähnlichen Ergebnissen. 
 

                                                 

291 Franke/Schneiders 2007, S. 136 ff. 
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7. Methodische Vorgehensweise 
 
Am Anfang jeder wissenschaftlichen Untersuchung steht die Frage, mit welcher 
Methode der jeweilige Forschungsgegenstand in adäquater Weise erfasst werden 
kann. Dieser Frage soll im Folgenden für den Untersuchungsgegenstand der 
kommunalen Präventionsgremien in Mecklenburg-Vorpommern nachgegangen 
werden. 

Das Ermitteln und Auffinden einer angemessenen Methode für die Erfas-
sung eines empirischen Phänomens erfordert zunächst die Darstellung des For-
schungsfeldes. Dem folgt die Erläuterung der verschiedenen Forschungsstrate-
gien. Ziel dieser Darstellung ist, auf die noch immer andauernde Kontroverse 
über das Verhältnis von quantitativen und qualitativen Methoden in der empiri-
schen Sozialforschung einzugehen und den Standpunkt zu erläutern, dass zwi-
schen beiden Methodentypen kein Verhältnis der Inkompatibilität, sondern eines 
der Komplementarität besteht.  

Sodann findet, unter dem Leitgedanken, dass der Zweck die Mittel bestimmt, 
eine Gegenüberstellung und Zuordnung von Forschungsgegenstand und –frage 
(Zweck) und den verschiedenen Forschungsstrategien (Mittel) statt, um in der 
darauf folgenden Anwendung auf den konkreten Gegenstand ein adäquates 
Forschungsdesign zu entwickeln. Die Darstellung des tatsächlichen Forschungs-
verlaufs und ein Plädoyer für den Methodenmix bilden den Abschluss dieses 
Kapitels. 
 
7.1 Forschungsgegenstand und Fragestellung 
 
In Mecklenburg-Vorpommern haben sich seit Mitte der 1990er Jahre zahlreiche 
„Kommunale Präventionsgremien“ gebildet. Dies geschah auf Anregung des 
Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, der auf Initiative des Innenministeri-
ums Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 1994 gegründet wurde.292 Der Landes-
rat erfüllt die Funktion eines Dachverbandes für die Kommunalen Präventions-
räte, der sich um die ministeriell übergreifende Koordination und Kooperation 
zahlreicher Initiativen bemüht293 und die kommunalen Präventionsgremien 
durch finanzielle Förderung und als ideeller Impulsgeber unterstützt. Die finan-
zielle Förderung erfolgt durch die jährliche Bereitstellung von Fördermitteln für 
kommunalpräventive Projekte. Die inhaltlichen Anregungen werden in den ver-
schiedenen Gremien des Landesrates, hier insbesondere den Arbeitsgemein-
schaften, erarbeitet und durch landesweite Tagungen und die vom Landesrat he-
rausgegebene Zeitschrift „Impulse“ verbreitet. 
 
                                                 

292 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 1999, S. 9. 

293 Besch/Dünkel/Geng 1997, S. 523. 
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Um Problemlagen in Städten, Landkreisen und Gemeinden zu generieren 
und Präventionsprojekte anzuregen und/oder in eigener Trägerschaft durchzu-
führen, sollen sich in den verschiedenen Gebietskörperschaften kommunale Prä-
ventionsräte bilden, die diese Aufgaben wahrnehmen. Denn Präventionsarbeit 
könne dort am wirkungsvollsten erfolgen, wo Kriminalität entsteht und wo sie 
zuerst und am stärksten wahrgenommen wird.294 Die kommunalen Präventions-
gremien sollen unter der Leitung des Landrates, bzw. Oberbürgermeisters, Bür-
germeisters oder Amtsvorstehers möglichst alle staatlichen und nichtstaatlichen 
Träger von Präventionsarbeit einbeziehen,295 um durch lokale Ausrichtung, res-
sortübergreifende Vernetzung und Bürgernähe die Idee der kommunalen Krimi-
nalprävention in ihrer Gemeinde zu verwirklichen.296 Ein Gremium also, wel-
ches durch die Mitarbeit von Mitgliedern aus den verschiedensten Bereichen 
einer Gebietskörperschaft und der dadurch erhofften Bündelung verschiedener 
Kapazitäten und Kompetenzen, ganzheitliche Problemlagenanalysen und effek-
tive Lösungsstrategien im Hinblick auf die Kriminalitätsverhütung entwickeln 
soll. Derlei kommunale Präventionsräte haben sich in Mecklenburg-Vorpom-
mern viele gebildet.297 Fraglich ist jedoch, ob Organisation und Arbeitsweise 
dieser Gremien den Vorstellungen und Vorschlägen des Landesrates für Krimi-
nalprävention entsprechen. 
 

Bisher konnte verdeutlicht werden, dass es kaum Informationen über die tat-
sächliche Umsetzung von Konzepten zur Kriminalprävention auf kommunaler 
Ebene gibt. Deshalb besteht das Forschungsinteresse der vorliegenden Untersu-
chung darin, die Gremienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern abzubilden, 
um zu überprüfen, ob zwischen dem propagierten Konzept zur Kommunalen 
Kriminalprävention und der tatsächlichen institutionellen Umsetzung Diskre-
panzen bestehen. 

Im Vordergrund der empirischen Untersuchung stehen die Struktur, Zu-
sammensetzung, Arbeitsweise und Ausstattung der Gremien. Zudem sollen Ein-
schätzungen, Wünsche und Probleme der kommunalen Akteure eruiert werden, 
um daraus Empfehlungen für die Verstetigung und Verbesserung der kommu-
nalen Kriminalprävention in Mecklenburg-Vorpommern abzuleiten. 
 

In den Vorschlägen des Landesrates für Kriminalprävention zur Organisa-
tion und Arbeitsweise der Präventionsgremien in Mecklenburg-Vorpommern, 
liegen zur Konzeption des Befragungsinstrumentes, folgende Einzelfragen zu 
Grunde: 
                                                 

294 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 1999, S. 12. 

295 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern 1999, S. 12. 

296 Schwind 2009, § 18, Rn. 9 ff. 

297 Zum Zeitpunkt der Erhebung bestehen schätzungsweise 59 Präventionsräte. 
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� Hat ein Mitglied der höchsten Verwaltungsebene den Vorsitz? 
� Erfolgt die Koordination mittels einer festen Stelle? 
� Ist eine angemessene Büroausstattung vorhanden? 
� Stehen Haushaltsmittel der eigenen Gebietskörperschaft zur Verfü-

gung? 
� Finden regelmäßige oder bedarfsgerechte Sitzungen des Gremiums 

statt? 
� Werden die Sitzungen protokolliert? 
� Erhalten die Koordinatoren Fortbildungsmöglichkeiten? 
� Besteht eine Rechenschaftspflichtigkeit? 
� Aus welchen Bereichen kommen die Mitglieder der Gremien? 
� Werden sorgfältige und differenzierte Regionalanalysen der Problem-

lagenaufdeckung zu Grunde gelegt? 
� Sind klare Zielbestimmungen vorhanden? 
� Findet Bürgerbeteiligung statt? 
� Werden Prozessevaluationen und Effektivitätskontrollen durchge-

führt? 
 

Das der Arbeit zugrunde liegende Forschungsinteresse erforderte eine krea-
tive Konzeption der Rahmenbedingungen des wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winns, denn mit der Analyse der kommunalen Präventionsgremien eines ge-
samten Bundeslandes wird Neuland betreten. Insbesondere die Entscheidung für 
den grundsätzlichen Forschungsansatz fiel vor dem Hintergrund fehlender theo-
retischer Konzepte, welche forschungsleitend hätten sein können, schwer. Zum 
einen soll ein Überblick zu vorhandenen Gremienmodellen im Bundesland ge-
geben werden. Zum anderen liegt der Analyse die Annahme zugrunde, dass un-
terschiedliche Gebietskörperschaften sehr heterogene Gremien hervorbringen, 
die neben unterschiedlichen Erfordernissen für ein gut funktionierendes Gre-
mium auch ganz verschiedene Problemlagen aufweisen, denen man mit undiffe-
renzierten Handlungsanleitungen oder Optimierungskonzepten nicht gerecht 
wird. 
 

Deshalb soll im Folgenden zunächst der theoretische Hintergrund beleuchtet 
werden, um so aufzudecken, welches Forschungsdesign der Fragestellung und 
dem Untersuchungsgegenstand gerecht wird. 
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7.2 Theoretischer Hintergrund 
 
In der Kriminologie verhält es sich nicht anderes als in ihren Bezugswissen-
schaften:298 Quantitative Forschungsverfahren dominieren gegenüber qualitativen 
Verfahren.299 Auch ist die Methodendiskussion, wie in den meisten sozialwissen-
schaftlichen Forschungsgebieten, von erheblichen Meinungsverschiedenheiten 
und Auseinandersetzungen zwischen Anhängern quantitativer und Anhängern 
qualitativer Forschungsansätze geprägt. Dabei gab es in der empirischen Sozial-
forschung300 und auch speziell in der Kriminologie301 bereits im ersten Drittel 
des 20. Jahrhunderts Forschungsansätze mit qualitativer Ausrichtung bzw. mit 
Entwürfen die qualitative und quantitative Methoden zusammenführten, wobei 
es zu jener Zeit keine dezidierte Unterscheidung qualitativer und quantitativer 
Methodologie gab und somit diese Begrifflichkeiten nicht geläufig waren.302 
Jedoch ist im 20. Jahrhundert eine Dominanz der quantitativ ausgerichteten 
Sozialforschung zu konstatieren, an der in Deutschland erst Anfang der 1970er 
Jahre gerührt wurde.303 Das Interesse an qualitativer Sozialforschung nahm nun 
durch den Positivismusstreit,304 neue amerikanische Arbeiten zur Methodendis-
kussion305 und die verstärkte Rezeption von Arbeiten der verstehenden Sozio-

                                                 

298 Vgl. Schwind 2009, § 1, Rn 14 u. § 9, Rn. 5, der die Kriminologie als eigenständige 
Disziplin bezeichnet, die jedoch ohne ihre Bezugswissenschaften nicht auskommt. Die 
kriminologische Methode ist damit folgerichtig ein Zusammenschnitt methodologischer 
Erkenntnisse der Bezugswissenschaften. 

299 Meuser/Löschper 2002, Abs. 1; Meyer 2001, S. 429. 

300 Beispielhaft seien hier folgende Untersuchungen genannt: „Fünf Dorfgemeinden auf 
dem hohen Taunus“ (1883) von Schnapper-Arndt; Untersuchung des „Vereins für Soci-
alpolitik“ zur Arbeits- und Lebenssituation von Industriearbeitern (1907) unter der Lei-
tung von Weber; „Die Arbeitslosen von Marienthal“(1933) von Jahoda, u. a. 

301 Beispielhaft seien hier folgende Untersuchungen genannt: „The Hobo“ (1923) von An-
derson; „The Gang“ (1927) von Trascher; „The Jack-Roller“ (1930) von Shaw; „Or-
ganized Crime in Chicago“ (1929) von Landesco; „The Unadjusted Girl“ (1923) von 
Thomas, die bei Meyer 2000, S. 31 zusammenfassend dargestellt werden. 

302 Seipel/Rieker 2003, S. 14. 

303 Flick 2009, S. 31. 

304 Im sog. Positivismusstreit der 1960er Jahre debattieren Vertreter des Positivismus und 
des kritischen Rationalismus einerseits (Popper, Albert) und Vertreter der kritischen 
Theorie andererseits (Adorno, Habermas) darüber, ob und unter welchen Bedingungen 
empirische Forschung in der Lage ist, lediglich „neutrale“ Informationen über soziale 
Tatbestände zur Verfügung zu stellen oder ob dies auch immer bedeute, bestehende ge-
sellschaftliche Verhältnisse zu stabilisieren oder kritisch in Frage zu stellen (vgl. 
Adorno et al., 1972). 

305 Cicourel 1974; Glaser/Strauss 1967. 
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logie,306 der Phänomenologie und des Symbolischen Interaktionismus, wieder 
zu. 

Angeregt durch die in den 1970er Jahren einsetzende Forschungstätigkeit 
mittels qualitativer Methoden, entwickelte sich eine Methodendiskussion, die bis 
heute anhält und zum Teil recht unsachlich geführt wird. 
 

Der quantitativen Forschung wird Messfetischismus, Distanz zum For-
schungsobjekt, Formalisierung um ihrer selbst willen, Missachtung der Prozess-
haftigkeit und Kontextbestimmtheit sozialen Handelns, eine geringe Validität, 
die mangelnde Berücksichtigung unerwarteter Aspekte des Untersuchungsfeldes 
und die Reduzierung des Menschen auf ein auf diverse, kontrollierbare Faktoren 
reagierendes Wesen vorgeworfen.307 Qualitativen Methoden wird umgekehrt oft 
ein Mangel an Transparenz, Systematik, Verallgemeiner- und Nachvollziehbar-
keit zugeschrieben.308 Auch wird qualitativer Methodik vorgehalten, eine ge-
schickte Tarnung mangelnder methodischer Präzision und Systematik zu sein, 
denn wem eine statistische Vorgehensweise zu kompliziert sei, der könne ja sein 
Vorgehen immer noch als qualitativ verkaufen.309 Weitere Vorwürfe zielen auf 
die kleine Stichprobengröße, auf die Art der Stichprobenwahl, auf die Ungeeig-
netheit zur Darstellung von Variablenzusammenhängen und auf die zu starke 
Bestimmtheit durch das subjektive Urteil des Forschenden ab.310 

Derartige Grabenkriege lassen vermuten, dass es gar kein Bestreben gibt, 
den jeweils anderen Ansatz zu ergründen, sondern dass es sich hier um zwei La-
ger handelt, die sich mehr um eine Abgrenzung als um den Versuch bemühen, 
Vorzüge und Nachteile einzelner Methoden jeweils auf eine konkrete For-
schungsfrage hin zu beurteilen.311 Erfreulicherweise gibt es in den letzen Jahren 
vermehrt Bestrebungen, die methodischen Verfahren aus ihren unproduktiven 
Verschränkungen mit erkenntnistheoretischen Paradigmen zu befreien, indem 
man qualitative und quantitative Methoden miteinander kombiniert. Dieser An-
satz verspricht einen kritischen Blick auf die Stärken und Schwächen beider 
Forschungsstrategien. Durch ihn gelingt es, einseitiges Schulendenken zu über-
winden und ermöglicht einer der Fragestellung und dem Gegenstand adäquates 
Forschungsdesign zu entwickeln.312  
 
                                                 

306 Weber 1980; Schütz 1974. 

307 Bässler 1987, S. 31 ff.; ausführlich bei Lamneck 2005, S. 6 ff. 

308 Ernst 2004, Abs. 3. 

309 Kritik übersichtlich dargestellt bei Kardorff 1995, S. 6 f. 

310 Lamneck 2005, S. 3; Kardorff 1995, S. 6 f. 

311 Treumann 1986, S. 193. 

312 Mayring 2001, Abs. 6. 
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Unter den Vorzeichen, qualitative und quantitative Sozialforschung nicht als 
Dichotomie, sondern in einem bipolaren Ergänzungsverhältnis zu verstehen, soll 
für den zuvor beschriebenen Forschungsgegenstand ein geeignetes Forschungs-
design entwickelt werden. Dies macht jedoch eine Methodenkritik keinesfalls 
überflüssig. Im Gegenteil erfordert die Suche nach einem geeigneten Design 
unter diesem Vorzeichen, eine Reflexion der Forschungsmethoden, um die be-
sondere Leistungsfähigkeit der verschiedenen Forschungsansätze und ihre Gren-
zen herauszuarbeiten. Dies soll nun im Folgenden geschehen. 
 
7.2.1 Gegenüberstellung qualitativer und quantitativer Sozialforschung 
 
Zur Verdeutlichung der Differenzen zwischen qualitativer und quantitativer So-
zialforschung werden gerne Gegensatzpaare wie in der folgenden Auflistung 
gebildet. 
 

Erklären Verstehen 
Nomothetisch Idiographisch 

Theoretischer 
Anspruch 

Hypothesenprüfend Hypothesengenerierend 

Deduktiv Induktiv 
Objektiv Subjektiv 
Ätiologisch Interpretativ 
Ahistorisch Historisierend 

Methodologischer 
Ansatz 

Distanz Identifikation 

Geschlossen Offen 
Statisch Dynamisch (Prozess) 

Methodisches 
Vorgehen 

Starres Vorgehen Flexibles Vorgehen 

Zufallsstichprobe Theoretical sampling 
Datenferne Datennähe 

Prinzipien der 
Datenerhebung 

Hohes Messniveau Niedriges Messniveau 
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 Quantitative Verfahren Qualitative Verfahren 

(Prä-)Determination des 
Forschers 

Relevanzsysteme 
der Beforschten 

Auswertungsphase 

Partikularistisch Holistisch 

Reduktive Datenanalyse Explikative Datenana-
lyse 

Unterschiede Gemeinsamkeiten 
Messen Beschreiben 

Ergebnisse/ 
Ziele 

 
Generalisierung durch 
Verallgemeinerung 

Generalisierung 
durch Typisierung313 

 
Dies erfolgt aber nicht ohne den Hinweis, dass derartige Auflistungen na-

türlich mit Vorsicht zu genießen sind. Es werden Ideal- oder Extremtypen gebil-
det, um die konträren Positionen zu verdeutlichen. Derartig strikte Dichotomi-
sierungen produzieren ein verzerrtes Bild der Forschungspraxis. So würden 
beispielsweise Verfahren, die nicht quantifizierend vorgehen, aber wegen ihres 
makroskopischen Anspruchs nicht als qualitativ bezeichnet werden können, 
nicht erfasst.314 Die Ungenauigkeit lässt sich auch am Beispiel der Gegenüber-
stellung „Messen – Beschreiben“ verdeutlichen, denn mit quantitativen Daten 
könnte die Entwicklung des Frauenanteils im Bundestag wahrscheinlich viel 
besser „beschrieben“ werden.315 Eine solche Darstellung ist trotzdem gerecht-
fertigt. Denn erst das Kennen relevanter Unterscheidungskriterien ermöglicht 
einen reflektierten Umgang mit ihnen. Doch bevor nun elementare Divergenzen 
näher erläutert werden, erscheint es notwendig, die entscheidende Gemein-
samkeit herauszustellen. 
 

Gemein ist beiden Ansätzen, dass theoretische Aussagen nur dann Anerken-
nung finden, wenn sie prinzipiell einer Nachprüfung mit der beobachteten Welt 
zugänglich sind.316 Doch in den jeweiligen wissenschaftstheoretischen Grund-
annahmen wird deutlich, dass bereits Uneinigkeit über die jeweilige Be-
schaffenheit dieser Welt herrscht. Grundannahme der quantitativen Forschung 
ist häufig der von Popper begründete „Kritische Rationalismus“.317 In dieser 
                                                 

313 Modifiziert nach Lamnek 2005, S. 272; Bortz/Döring 2006, S. 298; Treumann 1986, 
S. 197. 

314 Lamnek 2005, S. 242. 

315 Bortz/Döring 2006, S. 298. 

316 Bohnsack 2008, S. 13. 

317 Bortz/Döring 2006, S. 300. 
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Theorie existiert eine soziale Welt, in der Ereignisse nach gleich bleibenden Re-
geln ablaufen und in der es für jedes Ereignis eine oder mehrere Ursachen gibt. 
Dadurch hat nach dieser Ansicht die Beziehung von Menschen und ihrem Han-
deln relativ konstante Strukturen. Derartige Strukturen und Gesetzmäßigkeiten 
gilt es zu „erklären“.318 Dagegen liegt qualitativen Ansätzen die Annahme zu 
Grunde, dass die Menschen durch ihr Handeln die gesellschaftlichen Strukturen 
selbst schaffen und damit auch ständig verändern.319 Das Vorliegen konstanter 
Strukturen wird also abgelehnt und das Suchen nach ihnen macht keinen Sinn. 
Soziale Wirklichkeit lässt sich als Ergebnis gemeinsam in sozialer Interaktion 
hergestellter Bedeutungen und Zusammenhänge verstehen.320 Sie ist kommuni-
kativ bedingt. Realität ist nicht als relative konstante Wirklichkeit vorhanden, 
sondern entwickelt sich im Diskurs.321 Dass Realität interaktiv hergestellt und 
subjektiv bedeutsam wird, sowie über kollektive Interpretationsleistungen 
vermittelt und handlungswirksam wird, bewirkt, dass die Strategie der Datener-
hebung selbst einen kommunikativen, dialogischen Charakter aufweist.322 Es 
gilt die komplexen Zusammenhänge über die Rekonstruktion der subjektiven 
Sichtweisen und Deutungsmuster der sozialen Akteure zu „verstehen“.323 
 

Diese unterschiedlichen Grundannahmen machen auch deutlich warum die 
quantitative Forschung zumeist hypothesentestend und die qualitative Forschung 
vorwiegend hypothesengenerierend vorgeht. Wird davon ausgegangen, dass 
menschliches Handeln nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten abläuft, so können 
darüber theoretische Aussagen gemacht werden. Um die Übereinstimmung von 
theoretischen Aussagen mit der Realität zu prüfen, werden Vermutungen über 
Zusammenhänge zwischen Sachverhalten, also Hypothesen, gebildet. Die Über-
prüfung erfolgt dann, indem die operationalisierten Hypothesen der Falsifikation 
ausgesetzt werden.324 Wird dagegen davon ausgegangen, dass die soziale Wirk-
lichkeit ein Ergebnis beständig ablaufender sozialer Konstruktionsprozesse ist, 
kann die Formulierung und Überprüfung isoliert betrachteter Ursache-Wir-
kungs-Beziehungen die soziale Wirklichkeit nicht angemessen abbilden. Durch 
formulierte Hypothesen könnten nur die Informationen aus dem Forschungsfeld 
aufgenommen werden, die nicht im Vorfeld durch das methodische Filtersystem 
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ausgesiebt worden sind.325 Daraus ergibt sich auch das Prinzip der Offenheit in 
der qualitativen Forschung. Denn Erkenntnisprinzip ist das Verstehen komple-
xer Zusammenhänge.326 Deshalb soll der Wahrnehmungstrichter so weit wie 
möglich offen gehalten werden, um auch unerwartete und instruktive Informati-
onen zu erhalten.327 In der qualitativen Forschung werden zumeist Einzelfälle 
analysiert, um dann in einem zweiten Schritt Fälle zu vergleichen und verallge-
meinernd zusammenzufassen oder gegenüberzustellen.328 Aus den beobachteten 
Einzelfällen wird also induktiv auf allgemeingültige Theorien geschlossen. Da-
bei wird betont, dass derartige Theorien oder empirische Generalisierungen 
keine Abbildungen von Fakten, sondern relative und vorläufige Versionen oder 
Perspektiven der sozialen Wirklichkeit sind. 

Das wesentliche Merkmal der Quantitativen Sozialforschung besteht in der 
Zielsetzung, Hypothesen deduktiv an Erfahrungen zu überprüfen. Im Unter-
schied zur qualitativen Forschung ist dabei nie der Einzelfall in seinem spezifi-
schen Kontext von Interesse, sondern der Durchschnitt aller erhobenen Da-
ten.329 Daten sind dabei sprachlich-begriffliche Repräsentationen der sozialen 
Wirklichkeit, die nach bestimmten Regeln gewonnen werden und verschiedene 
Arten der symbolischen Formalisierung, und das heißt auch der Quantifizierung, 
zulassen.330 Auf das numerische Datenmaterial können dann komplexe mathe-
matisch-statistische Auswertungsverfahren angewandt werden.331 Der Grad der 
Standardisierung ist deshalb so groß, damit der Prüfvorgang der Hypothesen 
möglichst intersubjektiv kontrollierbar und reproduzierbar ist.332 Der Informa-
tionsgewinn besteht bei der quantitativen Forschung in der Datenreduktion. Bei 
der reduktiven variablenorientierten Datenanalyse sollen übergreifende und ge-
nerelle Zusammenhänge herausgestellt werden.333 Individuelle Besonderheiten 
werden zugunsten genereller Tendenzen eher ausgeblendet. 
 

In der qualitativen Forschung geht es dagegen zumeist um den Nachvollzug 
subjektiv gemeinten Sinns, die Deskription sozialen Handelns und sozialer Mi-
lieus und/oder die Rekonstruktion deutungs- und handlungsgenerierender Tie-
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fenstrukturen.334 Aus der Analyse von Einzelfällen sollen im induktiven 
Schlussverfahren Aussagen über typische Strukturen oder Prozesse des 
Handelns abgeleitet werden. Bei der Suche nach Typischem ist es unumgäng-
lich, den empirischen Horizont eines individuellen Falles durch den Vergleich 
mit anderen Fällen zu erweitern.335 Zur Datenerhebung werden nicht standardi-
sierte Methoden verwandt. Dadurch gewinnt man verbale, nichtnumerische Da-
ten, die mit interpretativen Methoden ausgewertet werden.336 Aus den Basisan-
nahmen der qualitativen Forschung ergeben sich die Prinzipen der Offenheit, der 
Forschung als Kommunikation, des Prozesscharakters von Forschung und Ge-
genstand, der Reflexivität von Gegenstand und Analyse, der Explikation und der 
Flexibilität.337 

Mit quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen werden zwei ver-
schiedene sozialwissenschaftliche Aussagetypen angestrebt. Ihre wichtigsten 
Merkmale sind Repräsentanz und Spezifität.338 Bedient man sich bei der Be-
schreibung des Verhältnisses zwischen „Breite“ und „Tiefe“ des anschaulichen 
Bildes des Scheinwerfers, kann man sagen, dass es in dem einen Fall darum 
geht, das Licht des Scheinwerfers so zu streuen, dass damit ein möglichst breiter 
Raum, wenn gleich auf Kosten der Tiefe ausgeleuchtet wird. Demgegenüber 
wird im anderen Fall das Licht derart gebündelt, dass die Tiefe des Raums auf 
Kosten seiner Breite so tief wie möglich erhellt wird.339 
 
7.3 Komplementäre Verwendung quantitativer und 

qualitativer Methoden 
 
Die zuvor erläuterten Differenzen quantitativer und qualitativer Methoden lassen 
deutlich werden, dass diesen Methoden unterschiedliche Realitätsdefinitionen 
zugrunde liegen und sie unterschiedliche Forschungsinteressen und Operationa-
lisierungsstrategien verfolgen. Die Parteinahme für eine dieser Methoden liefe 
darauf hinaus, die Legitimität der Realitätskonstruktion, der inhaltlichen Prob-
lemdefinition und der entsprechenden Fragestellung des anderen Methodentyps 
grundsätzlich zu bestreiten. Es gibt Fragestellungen, die eine auf eine Quantifi-
zierung abzielende Forschungsstrategie erfordern. Umgekehrt gibt es Untersu-
chungsziele, bei denen eine quantitative Untersuchungsmethode zu erheblichem 
Informationsverlust führen würde. Daneben existieren aber auch Fragestellun-
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gen, die es nötig machen, den „Scheinwerfer“ auf Breite und Tiefe zu richten. 
Um solchen Fragestellungen gerecht zu werden, bietet sich ein multimethodi-
sches Vorgehen an. Methodentriangulation oder Methodenmix sind weitere Be-
nennungen dieses Verfahrens. Der Begriff der Triangulation stammt aus der 
Landvermessung und meint die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von 
mindesten zwei Punkten.340 Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, 
qualitative und quantitative Forschungsmethoden zu kombinieren. Diese Mög-
lichkeiten sollen folgend im Überblick dargestellt werden.341 
 

Typ 1 Nebeneinander – Qualitative und quantitative Daten werden inner-
halb des gleichen Zeitraums getrennt nebeneinander erhoben und aus-
gewertet. 

 
Typ 2 Miteinander – Qualitative und quantitative Daten werden innerhalb 

des gleichen Zeitraums erhoben und ausgewertet, wobei die Arbeit-
schritte aufeinander bezogen werden. 

 
Typ 3 Nacheinander qualitativ und quantitativ – In einer ersten Phase wer-

den Daten mittels qualitativer Methoden erhoben und ausgewertet, wo-
bei die Exploration theoretischer Konzepte im Vordergrund steht. In 
der zweiten Phase werden theoretische Konzepte durch den Einsatz 
quantifizierender Methoden überprüft. 

 
Typ 4 Nacheinander quantitativ und qualitativ – In einer ersten Phase wer-

den mittels standardisierter Erhebungsmethoden und quantifizierender 
Auswertung Ergebnisse erzielt, die in einer zweiten Phase durch quali-
tative Methoden vertieft und ergänzt werden. 

 
Besonders ertragreich ist multimethodisches Vorgehen dann, wenn es ge-

lingt, die besonderen Potenziale der einzelnen Verfahren auszuschöpfen und 
aufeinander zu beziehen. Quantitative Methoden bieten sich vor allem an, wenn 
Informationen zu eindeutigen, klar umrissenen sozialen Phänomenen erhoben 
werden sollen, wenn es um die Ermittlung der Verbreitung sozialer Merkmale 
geht und wenn die Ergebnisse auf größere Populationen generalisiert werden 
sollen. Qualitative Verfahren sind dann geboten, wenn man es mit weithin un-
bekannten, widersprüchlichen oder komplexen Phänomenen zu tun hat, die 
gründlich beschrieben werden sollen, oder deren Struktur rekonstruiert werden 
soll.342 
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Der Methodenmix darf natürlich nicht als Allheilmittel gesehen oder mit 
überzogenen Ansprüchen belegt werden. So erscheint es beispielsweise fraglich, 
ob mit qualitativen und quantitativen Methoden generierte Daten zur gegenseiti-
gen Validierung herangezogen werden können.343 Ein unbekümmerter Umgang 
mit der Methodentriangulation birgt besondere Gefahren, denn die divergieren-
den theoretischen Hintergründe und erkenntnistheoretischen Basisannahmen der 
verschiedenen Methoden müssen reflektiert und berücksichtigt werden.344 
Ebenso verbinden sich mit der Verwendung unterschiedlicher Methoden beson-
ders hohe Anforderungen auf pragmatischer Ebene. So ist zu beachten, dass sich 
der zeitliche und finanzielle Aufwand in Erhebungs- und Auswertungsphase er-
höht. 
 

Der Sinn der Methodentriangulation muss vor dem Hintergrund der jeweili-
gen Forschungsfrage und des Forschungsgegenstandes begründet werden. Die-
ser Forderung soll durch die Konfrontation der Fragestellung und des For-
schungsgegenstands der Untersuchung kommunaler Präventionsgremien mit den 
verschiedenen Forschungsmethoden nachgekommen werden. 
 
7.4 Forschungsdesign 
 
Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Untersuchung ist eine heterogene, 
weitgehend unerforschte Gremienlandschaft, die zum einen erfasst und be-
schrieben werden soll. Zum anderen sollen Einschätzungen, Wünsche und 
Probleme der kommunalen Akteure eruiert werden, um daraus Empfehlungen 
für die Verstetigung und Verbesserung der Kommunalen Kriminalprävention in 
Mecklenburg-Vorpommern abzuleiten. Der „Scheinwerfer“ soll also auf Breite 
und Tiefe des Forschungsgegenstandes gerichtet werden. 
 

Das Kartographieren der ca. 60 bestehenden Gremien erfordert ein standar-
disiertes quantitatives Vorgehen, weil das Informationsinteresse ein aufwendige-
res qualitatives Verfahren nicht rechtfertigen würde. Die Einschätzungen, Wün-
sche und Probleme der kommunalen Akteure zu eruieren, erfordert ein qualitatives 
Vorgehen, denn nur dieses kann durch seinen weit geöffneten „Wahrnehmungs-
trichter“ die unbekannten und komplexen Strukturen erfassen. 
 

Deshalb wird ein multimethodisches Vorgehen in Form eines Phasenmo-
dells gewählt.345 In einem ersten Schritt soll ein standardisiertes Instrument, in 
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Form eines kurzen Fragebogens, das gesamte Feld beschreiben. Nachdem die 
Daten der schriftlichen Befragung dann ausgewertet sind, wird auf dieser 
Grundlage eine bestimmte Anzahl von Gremien ausgewählt, mit deren Koordi-
natoren oder Vorsitzenden sodann vertiefende Leitfadeninterviews geführt wer-
den. Die durch die Auswertung des Fragebogens gewonnenen Informationen 
zum Untersuchungsfeld machen es möglich, eine qualifizierte Auswahl von 
Untersuchungsteilnehmern für die sich anschließende qualitative Untersuchung 
treffen zu können. Weiterhin kommt der schriftlichen Befragung und der mit ihr 
verbundenen postalischen und telefonischen Kommunikation eine „Türöffner-
funktion“ zu. So wird der Zugang zu den Interviewpartnern erleichtert. Das 
durch die schriftliche Befragung erworbene Kontextwissen zum jeweiligen 
Gremium macht es im Rahmen der qualitativen Befragung möglich, den Kennt-
nisunterschied zwischen den Gesprächspartnern zu verringern. So kann die In-
formationstiefe der Interviews erhöht werden. Durch die qualifizierte Auswahl 
der Untersuchungsteilnehmer und dem damit einhergehenden repräsentativen 
Sampling, wird die Generalisierbarkeit der Analyseergebnisse der qualitativen 
Teiluntersuchung ermöglicht.  
 
7.5 Forschungsverlauf 
 
Die Vorarbeiten für die Untersuchung begannen im Januar 2004. Die Aufarbei-
tung der Literatur, die Teilnahme an Fachtagungen und -veranstaltungen, Ge-
spräche mit ehemaligen oder aktuellen Mitgliedern von Präventionsgremien und 
die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft „Kommunale Prävention“ des Landes-
rates für Kriminalitätsvorbeugung stellten die Grundlage für die Herleitung der 
Fragestellung sowie die theoretische Fundierung der Untersuchung dar. Die Ge-
samtuntersuchung gliedert sich in eine schriftliche Befragung aller kommunalen 
Präventionsgremien Mecklenburg-Vorpommerns und eine mündliche Befragung 
von 20 ausgewählten Gremien. 
 
Untersuchungsschritte Anzahl 

(n) 
Zeitraum 

Beginn - Januar 2004 

Literaturaufarbeitung - - 

Gespräche mit Mitgliedern von 
Präventionsgremien 

6 Januar 2004 – August 2005

Teilnahme an Fachtagungen und -
veranstaltungen 

- - 

Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft - ab April 2004 
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Untersuchungsschritte Anzahl 
(n) 

Zeitraum 

Schriftliche Befragung 59 September 2005 

Auswertung schriftliche Befragung - ab Oktober 2005 

Mündliche Befragung 20 November/Dezember 2005 

Auswertung mündliche Befragung - ab April 2006 
 
7.5.1 Schriftliche Befragung 
 
Alle, zum Zeitpunkt der Erhebung vermutlich bestehenden, 59 kommunalen 
Präventionsgremien wurden im September 2005 mittels eines sechsseitigen Fra-
gebogens befragt. Adressaten der Fragebögen waren die Koordinatoren, ersatz-
weise die Vorsitzenden der Gremien. Informationen über den Bestand und die 
Ansprechpartner der Gremien wurden beim Landesrat für Kriminalitätsvorbeu-
gung und über die Internetseiten der Gebietskörperschaften recherchiert. Über 
den tatsächlichen Bestand und die genaue Anschrift der Gremien informierte 
sich die Verfasserin zuvor telefonisch. Diese telefonischen Gespräche wurden 
auch genutzt, um den zu Befragenden das Übersenden des Fragebogens anzu-
kündigen und bei Nachfrage einige Informationen über die Untersuchung zu ge-
ben. Die Fragebögen wurden im September 2005 gleichzeitig versandt. Dieser 
Zeitpunkt schien günstig, weil die Schulferien und die Urlaubszeit abgeschlos-
sen waren und der Fragebogen so nicht in der über den Urlaub aufgelaufenen 
Post unter gehen konnten. Die Fragebögen wurden mit einem frankierten Rück-
umschlag und einem Anschreiben versehen. Im Anschreiben wurde das Projekt 
kurz vorgestellt, eine Rücksendefrist von 14 Tagen benannt und die Anonymi-
sierung der gewonnen Daten zugesichert. Des Weiteren wurden die sich an-
schließenden Expertengespräche und die damit verbundene telefonische Anfrage 
angekündigt. Innerhalb der benannten Frist wurde ein Großteil der Fragebögen 
zurückgesandt. Die Koordinatoren oder Vorsitzenden, die bis Fristablauf noch 
nicht geantwortet hatten, wurden nochmals telefonisch erinnert. So kam ein er-
freulicher Rücklauf von 46 Fragebögen (78 %) zustande. Drei der Fragebögen 
wurden unausgefüllt mit der Begründung zurückgesandt, dass zum einen zwei 
Gremien nur noch „auf dem Papier“ bestehen und zum anderen die Selbstwahr-
nehmung eines befragten Gremiums nicht der eines Präventionsgremiums im 
„klassischen Sinne“ entspräche.346 Abzüglich dieser drei Gremien konnten für 
die Auswertung der schriftlichen Befragung somit 43 Fragebögen (73 %) ver-
wandt werden, darunter waren acht Rückmeldungen von Gremien auf Ebene der 
Landkreise, fünf auf Ebene der kreisfreien Städte und 30 örtlicher Gremien. Der 
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Fragebogen enthielt 28 geschlossene und offene Fragen. Bei einigen wenigen 
Fragen bestanden Antwortmöglichkeiten in einer 3-4 stufigen Skala mit unter-
schiedlichem Antwortformat. 
 
Abbildung 1: Rücklaufübersicht (n=59) 
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Rücklauf von Gremien auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte: 
Landkreis Demmin, Landkreis Ludwigslust, Landkreis Müritz, Landkreis Nord-
vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, Landkreis Ostvorpommern, 
Landkreis Rügen, Landkreis Uecker-Randow, Greifswald, Neubrandenburg, 
Rostock, Schwerin, Stralsund 
 

Keine Rücklauf von Gremien auf Ebene der Landkreise und kreisfreien 
Städte: Landkreis Bad Doberan, Landkreis Güstrow, Landkreis Mecklenburg-
Strelitz, Landkreis Parchim 
 
 Lediglich reaktiv ausgerichtetes Gremium auf Ebene der Kreisfreien 
Städte: Wismar 
 
 Rücklauf von örtlichen Präventionsgremien: Amt Carbäk, Amt Crivitz, 
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte 
Amt Niepars, Amt Stralendorf, Gemeinde Binz, Gemeinde Dranske, Gemeinde 
Löcknitz, Gemeinde Sanitz, Schwerin-Krebsförden, Schwerin-Lankow, Schwe-
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rin-Weststadt, Seebäder Ahlbeck Bansin Heringsdorf, Stadt Bad Doberan, Stadt 
Bergen, Stadt Boizenburg, Stadt Bützow, Stadt Friedland, Stadt Grimmen, Stadt 
Güstrow, Stadt Hagenow, Stadt Ludwigslust, Stadt Malchow, Stadt Marlow, 
Stadt Neubukow, Stadt Richtenberg, Stadt Sassnitz, Stadt Waren (Müritz), Stadt 
Wolgast 
 

Kein Rücklauf von örtlichen Präventionsgremien: Amt Barth, Amt Güst-
row-Land, Amt Löcknitz-Penkun, Amt Ludwigslust-Land, Amt Röbel-Müritz, 
Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Schwerin – Schelfstadt, Stadt Dassow, 
Stadt Eggesin 
 

Aufgelöste örtliche Gremien: Gemeinde Graal-Müritz, Stadt Schönberg 
 
7.5.2 Auswertung der schriftlichen Befragung  
 
Für die Eingabe der Fragebogendaten wurde ein Codierplan entwickelt. Die zur 
Exploration des Feldes notwendigen offenen Fragen wurden derart ausgewertet, 
dass nach der Durchsicht aller Antworten zunächst eine Liste aller verschiede-
nen Antworten und deren Häufigkeiten erstellt wurde. In einem zweiten Schritt 
wurden gleiche oder ähnliche Antworten zu neuen Kategorien zusammenge-
fasst. Diese Kategorien wurden sodann codiert und die gewonnenen Daten in 
SPSS übertragen.  
 
7.5.3 Mündliche Befragung 
 
Im Anschluss an die schriftliche Befragung wurden im November und Dezem-
ber 2005 Leitfadeninterviews mit 20 Koordinatoren bzw. Vorsitzenden kommu-
naler Präventionsgremien durchgeführt. Durch die zuvor erfolgte explorative 
schriftliche Befragung lagen nun Informationen zum Untersuchungsfeld vor, die 
es ermöglichten, eine Stichprobe für die mündliche Befragung zu ziehen, die das 
Feld inhaltlich repräsentiert.  

Bei welcher Gebietskörperschaft ein Gremium angesiedelt war, bildete das 
erste Kategorisierungsmerkmal für die Stichprobenbildung. Hierbei waren die 
Gebietskörperschaften kreisfreie Stadt, Landkreis sowie Stadt/Amt/Gemein-
de/Stadtteil relevant. Die nun gebildeten Gruppen durchliefen ein „Filter-
system“, das aus den zuvor formulierten Aspekten der propagierten Präventions-
strategie bestand. Ob diese vorlagen, konnte aus den durch die schriftliche 
Befragung gewonnenen Angaben generiert werden. So konnten die Gruppen der 
verschiedenen Gebietskörperschaften in vermutlich aktive und inaktive Gremien 
eingeteilt werden. Die Stichprobe wurde dann nach folgenden, eine Prioritäten-
liste bildenden Gesichtspunkten gezogen: 
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� Jede Gebietskörperschaftsart sollte wenn möglich mehrfach vertreten 
sein. 

� Vermutlich aktive und inaktive Gremien jeder Gebietskörperschaft 
sollten vertreten sein. 

� Die zu befragenden Gremien sollten möglichst aus allen Regionen des 
Bundeslandes stammen 

� Gremien die vermutlicht zusammenarbeiten oder Kenntnisse vonein-
ander haben und aus unterschiedlichen gebietskörperschaftlichen 
Hierarchiestufen stammen, sollten vertreten sein. 

 
Alle befragten Interviewpartner erklärten sich zu einem Gespräch, welches 

voraussichtlich eine Stunde dauern würde, bereit. Zwei Interviews konnten we-
gen Krankheit, bzw. eines anderen wichtigen Termins der Interviewpartner nicht 
durchgeführt werden, sodass acht Interviews mit Koordinatoren bzw. Vorsitzen-
den auf Ebene der Landkreise, sieben Interviews auf Ebene von Städten und 
Ämtern, vier Interviews auf Ebene der kreisfreien Städte und ein Interview auf 
Ebene eines Stadtteils durchgeführt wurden. Alle Interviews fanden am Arbeits-
platz der Gesprächspartner oder in Vereinsräumen statt. 

Bei allen Gesprächen kam ein strukturierter Interviewleitfaden zum Einsatz. 
Er enthielt offene Fragen zu Entstehung und Verlauf, Zusammensetzung, Ar-
beitsweise, Arbeitsgruppen, Informationsaustausch, inhaltlichen Schwerpunkten, 
Bilanz, Bedürfnissen und Zukunftsaussichten des Gremiums. Die Verwendung 
des Leitfadens verhinderte das Übersehen wesentlicher Aspekte und erhöhte die 
Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten. Der Pretest ergab keine Änderungen 
der inhaltlichen Struktur, sodass die gewonnen Daten in die Gesamtauswertung 
einfließen konnten. Die Kenntnisse aus der zuvor durchgeführten explorativen 
schriftlichen Befragung waren für die gremiumsgerechte Modifizierung des 
Leitfadens und für das Gesprächsklima sehr hilfreich. Intervieweinstieg und 
vertiefende Nachfragen wurden erheblich erleichtert. Die Interviews dauerten 
durchschnittlich eine Stunde (Minimum: 25 Minuten, Maximum: 100 Minuten). 
Sie wurden digital aufgezeichnet. Die Interviews führte die Verfasserin. 
 
7.5.4 Auswertung der mündlichen Befragung 
 
Grundlage der Datenauswertung waren die Aufzeichnungen der Interviews. 
Diese wurden wörtlich transkribiert. Weil die inhaltlich-thematische Auswer-
tung im Zentrum stand, wurden akustische Betonungen, außersprachliche 
Kommunikationsaspekte, nicht transkribiert. In Anlehnung an Mayrings zu-
sammenfassende Inhaltsanalyse347 und die Vorschläge zur Auswertung von Ex-

                                                 

347 Vgl. Mayring 1995, S. 211. 
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perteninterviews von Meuser/Nagel,348 wurden im Anschluss an die Transkrip-
tion folgende Auswertungsschritte für die Verdichtung des umfangreichen 
Textmaterials gewählt: 
 

� Anhand von fünf Interviews wurden exemplarisch in mehreren Durch-
gängen Schlüsselbegriffe zur Erschließung der Interviews generiert. Dies 
erfolgte zum einen auf zusammenfassend induktive Weise, indem erste 
Schlüsselbegriffe direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungs-
prozess abgeleitet wurden. Diese Technik wurde bei eher narrativen 
Passagen der Interviews angewandt. Zum anderen wurden Codierbegrif-
fe in deduktiver Weise aus dem Interviewleitfaden und den Fragestel-
lungen abgeleitet. Diese Technik kam bei strukturierteren Passagen des 
Interviews zum Einsatz, da die Themen und Vertiefungsfragen als 
übergeordnete Kategorien dienten, die dann anhand des Materials weiter 
ausdifferenziert und in einzelne Ausprägungen aufgespaltet wurden. 

 
� Der durch den ersten Schritt gewonnene Codierplan wurde nun auf alle 

Interviews angewandt. Dabei wurden neue Schlüsselbegriffe aufgenom-
men und der Codierplan modifiziert. Alle Texte wurden dann anhand des 
modifizierten Plans codiert. 

 
� Dann erfolgte die Zergliederung des gesamten Textmaterials, indem 

Textpassagen den zuvor herausgearbeiteten Schlüsselbegriffen zugeord-
net wurden. Die Textsegmente erhielten jeweils Angaben zum Her-
kunftstext, damit jederzeit eine eindeutige Zuordnung von Zitaten und 
Verweisen gesichert war. 

 
� Die so geordneten Textpassagen wurden nun nach Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden durchsucht, um Syndrome oder Grundtendenzen für ei-
nige oder alle Befragten ausfindig zu machen. 

 
7.6 Plädoyer für den Methodenmix 
 
Um die kommunalpräventive Gremienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
erstmals zu kartographieren und um Einschätzungen, Wünsche und Probleme 
der kommunalen Akteure zu eruieren, wurde ein multimethodisches Vorgehen 
eingesetzt. In einer ersten Phase ist ein standardisiertes Erhebungsinstrument zur 
Befragung aller Präventionsgremien Mecklenburg-Vorpommerns zum Einsatz 
gekommen. Dieses Instrument hatte die Aufgabe, das Untersuchungsfeld zu er-
kunden und zu beschreiben. Um in die komplexen Strukturen vertieft einzudrin-

                                                 

348 Meuser/Nagel 1991, S. 455 ff. 
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gen, um die heterogenen Rahmenbedingungen und Problemlagen der auf kom-
munaler Ebene unterschiedlich angesiedelten Gremien zu verstehen, kam in 
einem zweiten Schritt eine offene, qualitative Befragungstechnik zum Einsatz. 
20 Koordinatoren bzw. Vorsitzende kommunaler Präventionsgremien wurden 
mit Hilfe eines Leitfadeninterviews befragt. 

Der Methodenmix ermöglichte eine Erfassung des Untersuchungsfeldes in 
seiner Breite und Tiefe, eine Optimierung des Samplings, die Erhöhung der In-
formationstiefe der Interviews und die Generalisierbarkeit der Analyseergeb-
nisse der qualitativen Teilerhebung auf das gesamte Untersuchungsfeld. Als 
nachteilig ist der erhöhte materielle und zeitliche Aufwand bei Erhebung und 
Auswertung zu bewerten. 

Der Einsatz verschiedener Methoden kann den Blickwinkel einer Untersu-
chung erweitern, denn die Chance, unterschiedliche Aspekte einzubeziehen und 
blinde Flecken zu erkennen, steigt.349 Es gilt jedoch zu beachten, dass die Ver-
wendung verschiedener Methoden für sich genommen noch nicht die Qualität 
der Forschung erhöht.350 Sie steht und fällt mit der Auswahl einer angemesse-
nen Methode und mit deren sorgfältiger Anwendung. Doch der Denkansatz, das 
Verhältnis zwischen beiden Methodentypen nicht als eines der Inkompatibilität, 
sondern als eines der Komplementarität zu begreifen, veranlasst zu einer ergeb-
nisoffenen Suche nach der angemessenen Methode. Dabei kann im Ergebnis ein 
rein quantitatives oder rein qualitatives Verfahren oder der Methodenmix ste-
hen – in jedem Fall ist jedoch ein, dem Forschungsgegenstand und der For-
schungsfrage adäquates, Erhebungs- und Auswertungsinstrument gefunden. 

                                                 

349 Seipel/Rieker 2003, S. 252. 

350 Kelle 2001, S. 205. 
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8. Auswertung 
 
8.1 Landschaft und innere Struktur der Gremien 
 
Die Gremienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist drei- bzw. zweiglied-
rig. 
 

Auf Landesebene fungiert der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung als 
„Dachverband“351 für die Kommunalen Präventionsgremien. Auf kommunaler 
Ebene existierten nach Angaben des Landesrates im Jahr 2004 in allen sechs 
kreisfreien Städten und zwölf Landkreisen Präventionsgremien.352 In den Land-
kreisen gibt es Gremien, welche an die Verwaltung von kreisangehörigen Städ-
ten, Gemeinden und Ämtern353 gekoppelt sind (sog. örtliche Präventionsräte). 
In der kreisfreien Stadt Schwerin besteht die Besonderheit, dass sich Präventi-
onsgremien auf Stadtteilebene etabliert haben. Im Folgenden wird zwischen 
kommunalen Präventionsgremien auf Ebene der Landkreise, der kreisfreien 
Städten sowie den örtlichen Präventionsräten, zu denen die Gremien der kreis-
angehörigen Städte, Gemeinden, Ämter und der Stadtteile zählen, differen-
ziert.354 
 
8.1.1 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung 
 
1994 wurde auf Betreiben des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern 
der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung gegründet. 1999 erfuhr dieser in 
Folge einer kritischen Rückschau eine tiefgreifende Umstrukturierung. Nunmehr 
wurde erstmalig ein Vorstand gewählt und ein Beirat einberufen. Es erfolgte die 
Beschlussfassung einer Geschäftsordnung des Landesrates (s. Anhang), die 
Berufung bzw. Neuorganisation von Arbeitsgruppen sowie die Neufassung der 
Förderrichtlinie (s. Anhang).355 

                                                 

351 Besch/Dünkel/Geng 1997, S. 523. 

352 Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern ohne Datum a, S. 7. 

353 Ämter sind Zusammenschlüsse leistungsschwacher Gemeinden des selben Landkreises, 
welche die Aufgaben der amtsangehörigen Gemeinden an deren Stelle wahrnehmen. 
Durch Ämter wird sichergestellt, dass auch Kleinstgemeinden mit geringer Verwal-
tungskraft kommunale Aufgaben ordnungsgemäß erledigen können. Siehe dazu Schütz 
1999, S. 434 ff. 

354 Die Kürzel hinter den folgenden Interviewpassagen lassen Rückschlüsse auf Zugehörig-
keit des Gremiums zu einer bestimmten Gebietskörperschaft zu: KfS = kreisfreie Stadt, 
LK = Landkreis, Ö = örtliches Gremium. 

355 Landtag Mecklenburg-Vorpommern Drucksache 3/1514, S. 144 ff. 
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Der Vorstand besteht laut Geschäftsordnung aus 17 Mitgliedern, darunter 
von Amts wegen sechs leitende Mitarbeiter der obersten Landesverwaltung. Das 
sind im Einzelnen:  
 

� der Staatssekretär im Innenministerium,  
� der Leiter der Geschäftsstelle des Landesrates für Kriminalitätsvorbeu-

gung, 
� der Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium,  
� der Leiter der Abteilung Justizvollzug, Soziale Dienste im Justizminis-

terium,  
� der Leiter der Abteilung Allgemeinbildende Schulen im Bildungsmi-

nisterium sowie  
� der Leiter der Abteilung Jugend und Sport im Sozialministerium.356 

 
Die weiteren elf Mitglieder werden von der Mitgliederversammlung des 

Landesrates gewählt. Im Jahr 2008 sind dies: 
 
� der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages M-V,  
� ein Vorstandsmitglied des Landesjugendringes,  
� der Präsident des Landessportbundes,  
� der Geschäftsführer eines Radiosenders in Mecklenburg-Vorpommern, 
� der Koordinator des Präventionsrates Neubrandenburg,  
� ein Professor der Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie vom 

Institut für Psychologie der Universität Greifswald,  
� ein Vorstandsmitglied der Vereinigung der Unternehmerverbände M-V, 
� ein Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom Landesbüro M-V, 
� eine Vorstandsmitglied des Landesfrauenrates sowie 
� eine Vertreter der Liga der freien Spitzenverbände der freien Wohl-

fahrtspflege.357 
 
Im Jahr 2008 bestehen sieben, folgend aufgeführte Arbeitsgruppen:  
 

� Jugendkriminalität,358 
� Massenkriminalität,359 

                                                 

356 Ziffer 4.3 der Geschäftsordnung des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung M-V. 

357 Vgl. http://www.kriminalpraevention-mv.de/. 

358 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Bündnis für Bildung und Erziehung 
e. V. (Vorsitz), Sozialministerium M-V, Bildungsministerium M-V, Justizministerium 
M-V, Landesjugendamt, Landeskriminalamt M-V, Landesjugendring, Präventionsrat 
Landkreis Ludwigslust, Landeselternrat, Universität Greifswald Institut für Psycholo-
gie, Schulwerkstatt „Fit for Life“, Kulturforum Pampiner Hof, Unfallkasse M-V. 
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� Kommunale Kriminalprävention,360 
� Extremismus,361 
� Seniorensicherheit,362 
� Sport und Gewaltprävention363 sowie Stalking.364 

                                                                                                                                                         

359 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Verband norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen e.V. (Vorsitz), Justizministerium M-V, Landeskriminalamt M-V, Bundespo-
lizei, Staatsanwaltschaft Schwerin, Provinzialversicherung, Verband des Wach- und Si-
cherheitsgewerbes, Präventionsrat Hansestadt Rostock, Landeshauptstadt Schwerin, 
Filmland gGmbH, Deutsche Bahn AG, Rostocker Straßenbahn AG. 

360 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Präventionsrat Neubrandenburg (Vor-
sitz), Städte- und Gemeindetag M-V, Landkreistag M-V, Präventionsrat Landkreis 
Mecklenburg-Strelitz, Präventionsrat Landkreis Ludwigslust, Polizeiinspektion Wismar, 
Unternehmerverband Rostock und Umgebung e.V., Provinzialversicherung, Fachhoch-
schule Neubrandenburg - Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung, Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow. 

361 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Verfassungsschutz M-V (Vorsitz), 
Landesjugendamt, Landeszentrale für politische Bildung M-V, Landesjugendring, Sozi-
alministerium M-V, Landesinstitut für Schule und Ausbildung, Präventionsrat Hanse-
stadt Greifswald, Regionalzentrum für demokratische Kultur Ludwigslust, Landeskrimi-
nalamt M-V, Bürgerinitiative Bunt statt Braun e.V., Kommunaler Präventionsrat Bad 
Doberan. 

362 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Landesseniorenbeirat M-V (Vorsitz), 
Seniorenbeirat Schwerin, Sozialministerium M-V, Präventionsrat Landkreis Ludwigs-
lust, Landeskriminalamt M-V, Justizministerium M-V, Liga der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege, Hochschule Wismar – Fachbereich Wirtschaft – Allgemeine 
Soziologie, Sozialverband VdK, Hochschule Neubrandenburg - Fachbereich Gesund-
heit, Pflege, Management, AOK M-V, Medizinischer Dienst der Krankenkassen, Senio-
renbeirat Landkreis Bad Doberan – Seniortrainer. 

363 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Landessportbund M-V, Landesrat für 
Kriminalitätsvorbeugung M-V, Landesfußballverband, Verfassungsschutz MV, Lan-
despolizei - Innenministerium MV, SG Dynamo Schwerin e.V., FC Hansa Rostock, 
Kommunaler Präventionsrat Landkreis Nordwestmecklenburg, Bundespolizei, Sportmi-
nisterkonferenz, Deutsche Bahn AG, Kommunaler Präventionsrat Rostock, Fanprojekt 
Rostock. 

364 Besteht aus Vertretern folgender Organisationen: Staatsanwaltschaft Schwerin, Parla-
mentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung, Koordinierungsstelle 
CORA, Opferberatungsstelle Rostock, Weisser Ring, Landesarbeitsgemeinschaft Inter-
ventionsstellen, Landesarbeitsgemeinschaft Frauenhäuser, Innenministerium MV, Kri-
minalpolizeiinspektion Rostock. 
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Die finanzielle Ausstattung und damit die Fördermöglichkeiten des Landes-
rates wurden erheblich verbessert. Standen im Jahr 1995 noch 80.000 DM für 
die Förderung von Projekten zur Verfügung365, waren es im Jahr 1999 bereits 
261.000 DM und 54 geförderte Projekte. Im Jahr 2005 wurden 105 Projekte mit 
einem Finanzierungsvolumen von 277.700 EUR gefördert.366  

Der Landesrat gibt seit dem Jahr 1999 die Zeitschrift „impulse” heraus, 
welche dem Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Landes- und 
Kommunalebene, sowie einer professionalisierten Öffentlichkeitsarbeit dient. 
Dieser kostenlosen Zeitschrift, die auf den Seiten des Landesrates auch als pdf-
download zur Verfügung steht, bietet einzelnen Gremien die Möglichkeit, sich 
vorzustellen, zudem werden einzelne Präventionsprojekte und die Arbeit der 
Arbeitgemeinschaften des Landesrates vorgestellt sowie Themenfelder der 
Kommunalen Kriminalprävention behandelt.367 
 

Der Neuanfang ist vor allem auch durch die Einrichtung einer eigenständigen 
Geschäftstelle, die an das Innenministerium angegliedert ist, geprägt. Ihr obliegt 
die Bearbeitung der laufenden Geschäfte des Landesrates, die Anleitung und 
Unterstützung der Arbeitsgruppen des Landesrates und der kommunalen Prä-
ventionsgremien, die Koordinierung der finanziellen Förderung und die Bewirt-
schaftung der entsprechenden Haushaltstitel, die Herausgabe der Zeitschrift 
„impulse” und die Öffentlichkeitsarbeit.368 
 

Die Arbeit der Geschäftsstelle wird durch die Befragten durchweg positiv 
bewertet. Auf die Frage, wie sich die Zusammenarbeit in den letzten Jahren 
entwickelt habe, gab es beispielsweise folgende Antwort: 
 

„Ich habe alles erlebt, von Anfang an. Ich würde sagen, die Zusammenarbeit 
war gut mit allen. Damals war es auch noch einfach, weil es noch nicht so 
viele Präventionsräte gab. Es war auch telefonisch schnell vieles zu regeln. 
Aber die Struktur ist, seit dem Herr Schlender369 sie leitet, professioneller 
und besser. 
Woran liegt das? 
Zum Beispiel diese Treffen, dass es diese Förderrichtlinie dann gab, woran 
man sich orientieren kann. Der Austausch funktioniert gut und unkompli-

                                                 

365 Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern ohne Datum a, 
S. 2. 

366 Lenz 2007, S. 6. 

367 Im Anhang befindet sich eine Übersicht zu den bisher veröffentlichten Ausgaben und 
Inhalten der Zeitschrift „impulse“. 

368 Landtag Mecklenburg-Vorpommern Drucksache 3/940, S. 16 ff. 

369 Geschäftsführer des Landesrates für Kriminalitätsprävention. 
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ziert. Die Arbeitsgruppen gab es in dieser Fülle davor nicht. Die Tagungen 
gab es davor in dieser Form nicht. Ich finde, es ist unter Herrn Schlender 
besser geworden.“ (LK 1) 
 
„Gibt es von Ihrer Seite aus Wünsche an den Landesrat? 
Ich bin mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Das hat auch damit zu tun, 
dass dieses Land eine hauptamtliche Besetzung hat. Gut ist auf jeden Fall, 
dass man diesen Bereich in den letzten Jahren auch mit finanziellen Mitteln 
besser ausgestattet hat.“ (LK 2) 

 
„Reicht die Unterstützung, die Sie vom Landespräventionsrat bekommen 
aus oder gibt es Bereiche, wo Unterstützung fehlt? 
Nein. Wir haben jetzt in der Vorbereitung zu unserem neuen Präventionsrat 
Herrn Schlender zu einem Gespräch da gehabt. Einmal im Jahr findet auch 
ein Treffen der Koordinatoren in Schwerin statt. Insofern haben wir eine 
gute Unterstützung.“ (LK 3) 

 
Der Landesrat verfolgt nach eigenen Angaben folgende Ziele: 370 
 

- gesamtgesellschaftlichen Sachverstand und Initiativen bündeln; 
- Vorschläge und Empfehlungen für die Landesregierung erarbeiten (Po-

litikberatung); 
- länderübergreifende Zusammenarbeit ausbauen; 
- Aufbau und Tätigkeit kommunaler Präventionsräte unterstützen; 
- Kommunikation und Erfahrungsaustausch zwischen kommunalen Prä-

ventionsgremien und Projektträgern stärken, und 
- lokale Präventionsprojekte fördern. 

 
Den Aufbau und die Tätigkeit von Präventionsgremien unterstützt der Lan-

desrat mit Beratung zur inhaltlichen Arbeit und zur Organisationsstruktur. Dabei 
bildet die kostenlose Zeitschrift „impulse” eine gute Verbreitungsmöglichkeit. 

Kommunikation und Erfahrungsaustausch befördert der Landesrat seit den 
letzten Jahren durch regelmäßige Ausrichtung von Veranstaltungen, wie dem 
Landespräventionstag, auf spezielle Präventionsinhalte ausgerichtete Fachtagun-
gen oder das Jahrestreffen der Koordinatoren der Kommunalen Präventionsgre-
mien. 

Die finanzielle Förderung erfolgt in Form von direkter Projektförderung. 
Dabei haben die Präventionsgremien, und seit einer erneuten Veränderung der 

                                                 

370 Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung M-V ohne Datum a, S. 3. 
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Förderrichtlinie371 im Jahr 2006 auch freie Träger, Institutionen oder Einzelper-
sonen, die Möglichkeit, einen Zuschuss von bis zu 80 Prozent der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben zu erhalten. 

Das Vorhaben, einen Anteil der Mittel derart zu verteilen, dass die Präventi-
onsgremien auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte einen einwohner-
zahlabhängigen Festbetrag erhalten, konnte leider nicht verwirklicht werden. 
Dieser Betrag hätte für kleine Projekte Verwendung finden sollen und die Gre-
mien auf Ebene der Landkreise hätten die örtlichen Präventionsgremien der 
kreisangehörigen Kommunen finanziell unterstützen können. Dass eine derartige 
Mittelvergabe nach Einschätzung der Akteure die Arbeit der Kommunalen Prä-
ventionsgremien gestärkt hätte, sollen folgende Interviewpassagen verdeutli-
chen: 
 

„Wenn der Präventionsrat mal selbst entscheiden könnte, gewisse Gelder 
einem Projekt zur Verfügung zu stellen, ohne dass es über das Innenministe-
rium läuft, fände ich eine gute Sache.  
Dann halten Sie diese Förderung also für sinnvoll? 
Ja, auf alle Fälle. Aber es erhöht natürlich auch die Verantwortung der 
Kommunalen Präventionsräte. ... Wenn man plötzlich einen Topf zu verwal-
ten hat, muss man sich auch Gedanken über dessen Verwendung machen, 
oder?“ (KfS 5) 

 
So hätte die dezentrale Mittelvergabe die Verantwortlichkeit der Präventi-

onsgremien auf Ebene der Landkreise gestärkt und die Zusammenarbeit zwi-
schen diesem Gremium und den kreisangehörigen örtlichen Gremien verbessert. 
 

Einige Befragte wünschen sich vom Landesrat bzw. vom Land größere ge-
setzgeberische sowie inhaltliche Unterstützung: 
 

„Es fehlt uns eben auch die Unterstützung vom Land. Genauso, wie das 
Land sagt, wir brauchen eine Gleichstellungsbeauftragte, könnten die ge-
nauso gut sagen, wir brauchen einen Kommunalpräventionsrat, dem man 
auch genau sagen kann, was er machen soll. Dadurch hätte man es wesent-
lich leichter, aber so etwas gibt es ja nicht.“ (KfS 2)  

 
„Was mir fehlt ist, dass ein roter Faden an die kommunalen Räte ausgege-
ben wird. Einige betrachten es als Bevormundung, ich finde das nicht ... Ich 
meine wirklich, dass der Landesrat am Anfang des Jahres einen Arbeitsplan 
beschließt und festlegt, was die wichtigen Themen sind für das kommende 

                                                 

371 Förderrichtlinie auf den Seiten des Landesrates abrufbar: www.kriminalpraevention-
mv.de, Abdruck im Anhang. 
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Jahr. Die haben ja statistisch alle Möglichkeiten und könnten sagen, wo man 
eine Entwicklung bräuchte. So etwas kommt aber gar nicht.“ (KfS 1) 

 
Derartige inhaltliche Vorgaben würden jedoch den Vorteil der dezentralen 

Kriminalprävention zunichte machen. Denn gerade die kommunale Präventions-
arbeit verspricht an die örtlichen Verhältnisse angepasste Projekte. Dies sollte 
den Landesrat jedoch nicht davon abhalten Erkenntnisse und Vorschläge, die 
den kommunalen Gremien bei der Aufdeckung und Bearbeitung von kriminal-
präventiven Aufgabenfeldern helfen könnten, zu kommunizieren.  

Ferner wünschen sich viele Befragte vom Landesrat weitere Angebote, um 
den Austausch unter den Koordinatoren der Gremien zu ermöglichen. An ande-
rer Stelle wird aufgezeigt, dass es an der Kommunikation unter den verschiede-
nen Präventionsgremien beträchtlich mangelt: 
 

„Dabei ist Gedanken- und Erfahrungsaustausch die billigste Investition. Es 
ist sicher nie verkehrt, ein, zwei Veranstaltungen so zu organisieren, dass 
sich die Kreispräventionsräte einmal zusammensetzen und Entwicklungen 
diskutieren. Man muss nichts zweimal erfinden. Wir stellen das häufig fest. 
Da sollte sich das Land dann davor spannen...“ (LK 2) 

 
„Was wirklich schön wäre, wenn man sich doch häufiger mit den anderen 
Koordinatoren treffen und austauschen würde.“ (LK 1) 

 
8.1.2 Präventionsgremien in kreisfreien Städten 
 
In fünf der sechs kreisfreien Städte gibt es Präventionsräte. In diesen hat sich 
häufig eine vielschichtige Struktur aus Präventionsrat beziehungsweise Len-
kungsgremium, Koordinator, Arbeitsgruppen und Förderverein herausgebildet.  
 
Die Koordination erfolgt im Gegensatz zu den Aussagen der schriftlichen Be-
fragung, in der drei von fünf Befragten angaben, hauptamtlich tätig zu sein, nur 
in einer Stadt hauptamtlich. 
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Tabelle 1: Anzahl der für die Koordination der Präventionsarbeit 
zur Verfügung gestellten Wochenstunden (n = 5) 

 
Tätigkeit der Koordinatoren Wochenstunden 

Gleichstellung 7,24 

Datenschutz 8,00 

Ortsamtsleitung 4,00 

Jugendpflege 0,50 

Koordination Kriminalprävention 37,50 
 

So führen die anderen Koordinatoren die Arbeit neben ihrer Haupttätigkeit 
in der Verwaltung der kreisfreien Städte aus. In einem Fall wurde der Gleich-
stellungsbeauftragte die Koordinierungsarbeit für den Präventionsrat auferlegt. 
Sie kann pro Woche 7,24 Stunden für die Koordinierungsarbeit aufwenden. In 
einem weiteren Fall erhielt der ursprünglich hauptamtliche Koordinator die 
Zusatzaufgabe, als Datenschutzbeauftragter der Stadt tätig zu sein. Zum Befra-
gungszeitpunkt war seine Stelle so ausgestaltet, dass er für die Datenschutzbe-
auftragtentätigkeit 80% und für die Koordinierungsarbeit nur noch 20% auf-
wenden soll, was in diesem Fall acht Wochenstunden entspricht. In den weiteren 
Fällen haben ein Ortsamtleiter vier Wochenstunden und ein Jugendpfleger ge-
rade mal ein halbe Stunde in der Woche eine Freistellung für die den Präventi-
onsrat betreffende Arbeit. 

Die hauptamtliche Koordination wird vom Landesrat immer wieder als einer 
der entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Präventionsarbeit benannt. 
Deshalb verwundert es kaum, dass in diesem Punkt „imagegünstige“ bzw. sozial 
erwünschte Angaben gemacht werden. Dabei ist zu erwähnen, dass gerade im 
Bereich der Koordination starke Veränderungen stattgefunden haben. Diese er-
folgte einst in vier kreisfreien Städten hauptamtlich sowie in einem Fall doch 
zumindest mit einer Freistellung von 20 Wochenstunden. Sparzwänge und die 
Reduzierung der staatlich geförderten Arbeitsplätze (ABM) führten zum zuvor 
beschriebenen Zustand. 
 

In einer kreisfreien Stadt gibt es einen Arbeitskreis, der sich mit ordnungs- 
und sicherheitsrelevanten Fragen beschäftigt, sich jedoch nicht als Präventions-
rat betrachtet. Zwar findet hier institutions- und ressortübergreifende Koopera-
tion statt, die Arbeit ist jedoch eher reaktiv ausgerichtet: 
 

„Wir haben also keinen festen Tagungsrhythmus. Es hat sich auch bewährt, 
dass wir uns keine Themen suchen, sondern die Themen nehmen, die tat-
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sächlich aufgetreten sind, die die Sicherheit der Stadt berühren ... Aber wir 
setzen uns zusammen, wenn es Probleme gibt und treffen uns nicht einmal im 
Jahr, um vorauszusehen, was auf uns zukommen könnte.“ (KfS 3) 

 
8.1.3 Präventionsgremien in den Landkreisen 
 
Präventionsgremien auf Ebene der Landkreise weisen nur in wenigen Fällen 
Strukturelemente wie Arbeitsgemeinschaften oder Fördervereine auf. Zumeist 
besteht ein Präventionsrat, der von einem Mitarbeiter der Landkreisverwaltung 
koordiniert wird. In allen zwölf Landkreisen sollen Präventionsräte bestehen. 
Die Fragebögen wurden von acht Präventionsräten zurückgesandt, wobei ein 
Gremium weitgehend inaktiv ist, weil weder Sitzungen stattfanden, noch Pro-
jekte unterstützt oder initiiert wurden.  

Die Koordination erfolgte nur in zwei Fällen hauptamtlich. Zum Zeitpunkt 
der Befragung stand jedoch bereits fest, dass die hauptamtliche Koordinierung 
in einem Fall wegfallen würde: 
 

„Ich gehe in Rente. Es geht nun darum, ob es wieder eine Stelle dafür geben 
wird. Der Landkreis hat eigentlich Einstellungsstopp. Die Befürchtung liegt 
nahe, dass diese Koordinatorenstelle dann ganz wegfallen wird. Da die 
Leitungsebene des Landkreises aber sehr an dieser Sache interessiert ist, 
will sie das so machen, wie in anderen Gemeinden auch und es gibt Überle-
gungen, dass jemand anderes diese Tätigkeit zu seinen Aufgaben dazu neh-
men wird – zu 30% oder so. Man hat sich entschieden, dass die Gleichstel-
lungsbeauftragte das mit übernehmen soll...“ (LK 4) 

 
So ergibt sich für die Koordination der Landkreisgremien das Bild, dass le-

diglich zwei Gremien zum Zeitpunkt der Befragung hauptamtlich koordiniert 
wurden. In drei Gremien sind die Koordinatoren für eine gewisse Wochenstun-
denzahl von sonstigen Tätigkeiten freigestellt. In den übrigen Gremien führen 
die Koordinatoren die das Präventionsgremium betreffenden Arbeiten im Rah-
men ihrer Tätigkeit in der Kreisverwaltung ohne die Festschreibung eines be-
stimmten Zeitanteils für die Koordination aus. 
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Tabelle 2: Koordination der Gremien auf Landkreisebene (n = 8) 
 

Wochenstunden Tätigkeit der Koordinatoren 
haupt- 
amtlich 

Freige-
stellt 

im Rahmen der 
Tätigkeit ohne 
Zeitanteilsfest-
schreibung 

Mitarbeit Ordnungsamt   x 
Mitarbeit FB: Jugend, Kultur, Bildung  10  
Ordnungsamtsleitung   x 
Leitung FB: Jugend/Schule, Soziales, 
Gesundheit, Verkehr 

  x 

Leitung FB: Jugendarbeit, Kita, Sport   10  
Leitung FB: Jugendpflege, Sport  4  
Koordination Kriminalprävention 35   
Koordination Kriminalprävention 40   

 
In einigen Landkreisen hat das Präventionsgremium auf Landkreisebene 

eine Dachfunktion für die örtlichen Präventionsgremien, indem von hier aus In-
formationen sowie ideelle und finanzielle Unterstützung an die örtlichen Prä-
ventionsgremien fließen. Im Präventionsgremium auf Kreisebene wiederum 
fließen Informationen der örtlichen Gremien zusammen, sodass von dort eine 
Interessenbündelung und -vertretung stattfinden kann. 
 

Das ist jedoch eher die Ausnahme. Wie bereits erwähnt, bestehen unter Prä-
ventionsgremien erhebliche Kommunikationsdefizite, sodass folgende Aussage 
die häufige Losgelöstheit der Arbeit von Präventionsgremien auf Kreisebene 
und auf örtlicher Ebene repräsentiert: 
 

„Wie ist denn der Austausch mit dem Präventionsrat des Landkreises? 
Es gibt einen, das habe ich einmal gelesen! 
Darüber habe ich auch gelesen. Heißt das, dass Sie daher keine Unterstüt-
zung bekommen?  
Der existiert nur auf dem Papier ...“ (S 1) 

 



86 

8.1.4 Örtliche Präventionsgremien 
 
Als örtliche Präventionsräte werden Gremien auf Ebene von kreisangehörigen 
Städten, Ämtern372 und Gemeinden bezeichnet. Von 41 angeschriebenen örtli-
chen Gremien gab es 32 Rückmeldungen. Zwei der Gremien gaben an, aufgelöst 
bzw. nicht mehr aktiv zu sein. Daraus ergibt sich für die übrigen 30 Gremien 
folgendes Strukturbild: Hauptamtliche Koordinationsstellen sind auf Ebene der 
örtlichen Gremien nicht eingerichtet. Die Koordination von 18 Gremien erfolgt 
im Rahmen der Tätigkeit in der Verwaltung, der die Koordinatoren angehören. 
Weitere acht Gremien werden ehrenamtlich koordiniert. In vier Fällen erhalten 
die Koordinatoren gar eine Freistellung von einer bis zu zehn Wochenstunden. 
 
Abbildung 2: Status der Koordinatoren in örtlichen Gremien 

(n = 30) 
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Bei zehn Präventionsgremien haben sich Arbeitsgruppen herausgebildet. 

Diese sind entweder projektbezogen oder wurden zur Bearbeitung eines be-
stimmten Themenfelds gegründet. Fördervereine oder Lenkungsgremien sind 
nicht vorhanden. 
 

                                                 

372 Ämter sind Zusammenschlüsse leistungsschwacher Gemeinden des selben Landkreises, 
welche die Aufgaben der amtsangehörigen Gemeinden an deren Stelle wahrnehmen. 
Durch Ämter wird sichergestellt, dass auch Kleinstgemeinden mit geringer Verwal-
tungskraft kommunale Aufgaben ordnungsgemäß erledigen können. Siehe dazu Schütz 
1999, S. 434 ff. 
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8.1.5 Zusammenfassung 
 
Die Komplexität der inneren Struktur der Präventionsgremien ist vom Landes-
rat, über die Gremien der Kreisfreien Städte und die Gremien auf Landkreis-
ebene zu den örtlichen Präventionsräten hin abnehmend. Eine hauptamtliche 
Koordination der Gremien findet mittlerweile nur noch auf Landesebene sowie 
jeweils in einem Gremium auf Ebene einer kreisfreien Stadt und eines Landkrei-
ses statt. Dieser Rückgang der hauptamtlichen Koordinationsstellen ist auf die 
Reduzierung staatlich subventionierter Beschäftigungsverhältnisse (z. B. ABM) 
und die zeitweise desolate Haushaltssituation einiger Kommunen zurückzufüh-
ren. 

Die übrigen Koordinatoren sind auf Ebene der kreisfreien Städte aus-
nahmslos zumindest mit einem gewissen Zeitbudget von ihrer sonstigen Tätig-
keit freigestellt. Auf Ebene der Landkreise und der örtlichen Gremien sind fest-
geschriebene Freistellungen selten, die Koordinationstätigkeit wird im Rahmen 
der Tätigkeit in der Verwaltung miterledigt oder vollständig ehrenamtlich 
durchgeführt. 
 
8.2 Gründungswelle und Regression 
 
8.2.1 Gründungswelle 
 
Noch bevor sich auf Landesebene der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung 
gründete, wurde im Jahr 1993 in der kreisfreien Stadt Neubrandenburg das erste 
Präventionsgremium ins Leben gerufen, aus dem sich dann im weiteren Verlauf 
eines der lebendigsten Präventionsgremien herausgebildet hat. Der Entwick-
lungsverlauf und die später erfolgreiche Arbeit des Gremiums sind ein Beispiel 
für den positiven Einfluss einer Hochschule für eine Kommune. 
 

„Haben Sie damals hier studiert? 
 Ja. Ich habe mich beim Dezernenten um ein Praktikum beworben und durch 
einen Zufall habe ich mitbekommen, dass es einen Präventionsrat gibt, was 
aber noch eher nur ein Rudiment war, eine Gruppe, die sich gegründet 
hatte, um über ein paar Dinge mal zu reden. Ich habe dann vorgeschlagen 
im Rahmen meines Praktikums einen Präventionsrat daraus zu machen, 
nach dem Vorbild von Schleswig-Holstein. 
Haben Sie denn schon im Studium von solchen Gremien gehört? 
Ich hatte einen Professor, der aus Schleswig-Holstein kam. Der hat das 
Ganze auch ein bisschen forciert, wodurch wir vieles abstimmen konnten. 
Was wir dann aufgebaut haben ähnelte ganz stark dem, was es in Lübeck 
bereits gab. Damals war er [der Professor] noch in der Lenkungsgruppe in 
Lübeck und konnte dadurch direkt mit denen Erfahrungsaustausch machen.“ 
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Weitere Gremien folgten. Wobei eine Gründungswelle für die Gremien auf 
Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise in der Mitte der 1990er Jahre zu 
verzeichnen ist. Die Gründung von örtlichen Gremien dauert dagegen noch im-
mer an. 
 
Abbildung 3:  Gründungsjahre der Präventionsgremien (n = 43) 
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In Folge der Wiedervereinigung Deutschlands kam es in den neuen Bun-

desländern zu einer Neuordnung der Verwaltungsstruktur. Dabei orientierte sich 
der Gesetzgeber an Rechtsordnungen der alten Bundesländer. Diese Neuord-
nung machte die Verwaltungen der Kommunen für Anregungen sehr zugäng-
lich, sodass die Idee der Kommunalen Kriminalprävention, die sich in den 
1990er Jahren auf einem progressiven Kurs befand, bereitwillig angenommen 
wurde: 
 

„Der Präventionsrat hat sich 1995 gegründet auf Anregung des Innenmi-
nisters in Schwerin ... Als damals die Beamten aus den alten Bundesländern 
uns geholfen haben, unsere „vergammelte“ Verwaltung neu aufzubauen, 
wurde hier alles übernommen von – ich glaube – Schleswig-Holstein. Man 
hat alles, was die so gemacht haben übertragen und dabei, unter anderem 
eben auch, die Präventionsarbeit. Der Innenminister hat dabei eine Tagung 
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einberufen mit den Landräten usw. und hat dabei die Schaffung des Präven-
tionsrates angeregt. 
Der erste Referent hat alle seine Amtsleiter zusammengerufen, um eine erste 
Veranstaltung, eine sog. ‚Sicherheitskonferenz’, durchzuführen. Daraus ist 
ein Gremium entstanden, aus Ordnungsamt, Jugendamt, Gerichten usw. So 
lief es die ganze Zeit. Dann kam eine Anregung von Herrn Schlender,373 
woraufhin es los ging mit einem Koordinator. Es hatte noch kaum einer hier 
im Land einen Koordinator, was auch eine Finanzfrage ist bzw. von der ge-
sehenen Notwendigkeit abhängt. Unser erster Stellvertreter ist dann dort 
eingestiegen und hat es durchgesetzt, dass es einen Koordinator im Land-
kreis ... geben sollte.“ (LK 4)  

 
Die Gründung von Präventionsgremien ist zudem häufig ein Ergebnis der 

Überzeugungsarbeit der Vertreter der Landesregierung und -verwaltung gegen-
über leitenden Verwaltungsangehörigen der Landkreise und kreisfreien Städte: 
 

„Ursprünglich war es eine Empfehlung vom Innenministerium. Der dama-
lige Innenminister hat empfohlen auch hier Präventionsräte einzurichten, da 
es dies in Schleswig-Holstein bereits gab und dort sehr gut lief. Dieser 
Empfehlung ist man dann nachgekommen. Wir haben uns dann ’95 gegrün-
det.“ (LK 1) 
 
Zwar gab es auf Ebene der Städte, Ämter und Gemeinden teilweise bereits 

Präventionsgremien bevor sich ein Gremium in der entsprechenden Landkreis-
verwaltung konstituierte. Hatte sich jedoch ein Gremium auf Landkreisebene 
gebildet, gab es diesseitig wiederum Gründungsimpulse an die kreisangehörigen 
Kommunen: 
 

„Das ist über den Landkreis lanciert worden. Die sagten, dass wir es versu-
chen sollten, solch ein Gremium zu bilden. Auch im Zusammenhang mit den 
Schulen – wir hatten eine hohe Jugendkriminalität und versuchten, mit den 
Schulen so etwas auf die Beine zu stellen. Aber ausschlaggebend war der 
Landkreis, der es begrüßt hätte, wenn in jedem Amt so ein Gremium existie-
ren würde. Daraufhin haben wir das gemacht und weil auch wirklich der 
Bedarf da war.“ (S 2) 
 
„Es kam, weil wir mit dem Landkreis ... zusammenarbeiten und ich die Kol-
legin dort kennen gelernt habe. Dadurch haben wir festgestellt, dass wir 
eine Stadt sind, die noch keinen Präventionsrat hat. Da die Vernetzungen in 
der Stadt ... ganz gut sind, haben wir uns überlegt, auch einen Präventions-
rat ins Leben zu rufen.“ (S 3) 

                                                 

373 Geschäftsführer des Landesrates für Kriminalprävention M-V. 
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19 der 30 örtlichen Präventionsgremien gaben an, dass bestimmte Ereignisse 
oder Problemlagen zur Gründung führten. Darunter spezielle Delikte wie Van-
dalismus, Graffiti o. ä., Probleme mit der rechten Szene, die Jungendkriminali-
tätsentwicklung im Allgemeinen oder das Bestreben, die Jugendarbeit oder die 
Vernetzung zu stärken. 
 
Tabelle 3: Gründungsereignisse bei örtlichen Präventionsgremien 
 

Gründungsereignis Anzahl (n=19) 

Spezielle Delikte 5 

Entwicklung der Jungendkriminalität 4 

Stärkung der Jungendarbeit 3 

Vernetzungsbestrebungen 2 

Probleme mit der rechten Szene 5 
 

Auch wenn es zum Teil sehr frühe Gründungen von Präventionsgremien auf 
örtlicher Ebene gab, ist zu konstatieren, dass die Kommunale Kriminalpräven-
tion in Mecklenburg-Vorpommern zumeist eine Bewegung von oben nach unten 
war. Die Neuordnung der Verwaltung, die dadurch bedingte Offenheit der jun-
gen Gebietskörperschaften und der große Anklang, den die Idee der Kommuna-
len Kriminalprävention in den 1990er Jahren fand, begünstigten die Entstehung 
zahlreicher Präventionsgremien in Mecklenburg-Vorpommern. 
 
8.2.2 Regression 
 
Doch der Gründungseuphorie folgte zum Teil Ernüchterung – Gremien stellten 
ihre Arbeit ein oder setzten diese für einen längeren Zeitraum aus. So gaben fünf 
befragte Gremien an, für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr pausiert zu 
haben. Es ist jedoch kein verallgemeinerbarer Abwärtstrend auszumachen. Im 
Rahmen der standardisierten Erhebung gaben lediglich acht der 43 Befragten an, 
dass in ihrer Kommune das Interesse der leitenden Verwaltungsangehörigen an 
der Kommunalen Kriminalprävention seit Bestehen des Präventionsgremiums 
abgenommen habe. 
 

Es sind zudem nicht immer die gleichen Schwachstellen, die die betroffenen 
Gremien in die Regression versetzten oder noch immer versetzen. Im Gegen-
teil – die Gründe sind vielfältig. Vor allem in Gremien auf Ebene der Städte, 
Ämter und Gemeinden hat schon das Ausscheiden eines engagierten Mitglieds 
negative Folgen. Als von den Befragten häufig benannte Ursachen sind aber 
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fehlende inhaltliche Ausrichtung der Gremien und die schlechte Finanzlage der 
Kommunen auszumachen. 
 
Abbildung 4:  Interesse für Kriminalprävention in der Kommune 

(n = 43) 
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8.2.2.1. Fehlen konkreter Arbeitsinhalte 
 
Nachdem die Institutionalisierung eines Gremiums abgeschlossen war, verfielen 
einige Gremien bereits in eine Sinnkrise, denn es wurde weder reflektiert, wel-
che Funktion das gebildete Gremium einnehmen sollte, noch wurden konkrete 
Arbeitsziele formuliert: 
 

„Das Besondere ... ist, dass es davor schon einen so genannten Präventions-
rat gab. ... Das ging allerdings in die Brüche, weil es unstrukturiert lief. 
Dort waren bestimmte Mitarbeiter aus verschiedenen Behörden tätig, denen 
jedoch nicht klar war, was nun anders laufen sollte, als das, was sie in den 
Ämtern tun.“ (KfS 4)  
 
„Der Gleichstellungsbeauftragte hat berichtet, die Polizei hat berichtet, das 
Jugendamt hat berichtet etc. Dann wurde vielleicht mal etwas festgelegt. 
Aber richtige Projekte sind daraus nicht hervorgegangen. Von unserem 
Ausländerbeauftragten habe ich gehört, dass er sich bei der Zuarbeit von 
seiner Seite aus in Richtung Prävention ausgeklinkt hat. Er war da nur der 
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Auslöser aber viele haben ähnlich gedacht. Es ist schwierig, dieses Gre-
mium so zum Arbeiten zu bringen, dass sie wirklich steuern und lenken, so-
lange man nicht ein ganz konkretes Projekt hat. Bei einem Projekt fragt die 
Arbeitsgruppe ganz genau nach. Wir versuchen jetzt, das so auf die Beine zu 
stellen.“ (KfS 5) 

 
8.2.2.2 Finanzielle Notlagen 
 
Aber auch die schlechte finanzielle Situation der Kommunen setzt Ursachen für 
den Abwärtstrend in den kriminalpräventiven Gremien. Die staatlich subventio-
nierten Beschäftigungsverhältnisse der Koordinatoren wurden nicht in von der 
Kommune finanzierte Stellen überführt. Kommunen, die bereits eine hauptamt-
liche Koordinationsstelle aus eigenen Mitteln finanzierten, suchten und fanden 
Wege, die Höhe der Aufwendungen und damit die Ausstattung der Koordinato-
renstelle zu reduzieren. Träger sozialer Arbeit brachen mit der veränderten 
rechtlichen Ausgestaltung von ABM-Stellen und der Reduzierung finanzieller 
Zuschüsse weg. Damit schieden Vertreter wichtiger Organisationen aus den 
Gremien aus. Manchmal fehlte es schlicht am Eigenanteil für die Finanzierung 
kriminalpräventiver Projekte: 
 

„Mittlerweile steht auch bei uns in der Tageszeitung, dass der Oberbürger-
meister sagt, es gäbe nur noch zwei Bereiche für Einsparungen: Personal 
und freiwillige Leistungen – alles andere ist nicht mehr zu kürzen. 
Also am Personal und an den freiwilligen Aufgaben wird gekürzt? 
Genau. Alles andere ist schon so weit herunter gefahren. Trotzdem haben 
wir Schulden in einer Höhe, dass Schwerin uns die Zwangsverwaltung an-
droht, schon für das nächste Jahr. Von daher wäre es naiv zu glauben, dass 
es die Kriminalprävention noch lange als freiwillige Leistung komplett bei 
uns geben wird ... 
Was war das für ein Punkt, wonach es nicht mehr so lief? 
Ich mache es fest an einer einschneidenden Haushaltssituation vor etwa drei 
Jahren, wo man massiv im Bereich des Jugendhaushaltes Gelder gekürzt 
hat. Wir haben in einem Haushaltsjahr eine Halbierung erlebt. Das hat dazu 
geführt, dass viele Vereine aus dem Präventionsrat ausgetreten sind ... Weil 
die eingegangen sind oder weil die Person, die das gemacht hat, entlassen 
worden ist.  
Und Enthusiasten waren auch keine da und damit ganz böse Aussichten für 
die kommunale Kriminalprävention ... 
Insofern tut es mir leid, weil vieles von dem, was wir gemacht haben, wichtig 
war, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene.“ (KfS1) 
„Die beste Zeit war zu Beginn. Da war noch etwas Euphorie, auch in den 
anderen Landkreisen. Es war Wachstum zu spüren, als die Präventionsräte 



93 

entstanden sind. Auch die Zeit, als die Geschäftsstelle über Herrn Schlender 
neu eingestellt wurde. Ich denke, das war die beste Zeit. 
Jetzt, mit den fehlenden Haushaltsmitteln, merkt man, dass es kippt. Die 
Personaldecke ist zu dünn, es wird irgend jemandem mit aufgebrummt. Das 
kann nicht funktionieren.“ (LK 1) 

 
8.3 Die Entwicklung vom Präventionsgremium zum 

Gremiensystem 
 
Vereinzelt haben sich auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte aus 
schlichten Präventionsräten komplexere Gremiensysteme, bestehend aus Len-
kungsgremium, Arbeitsgruppe und Förderverein, herausgebildet, deren Existenz 
zuvor bereits angesprochen wurde und deren Funktion im Folgenden näher be-
trachtet werden soll.  
 
8.3.1 Lenkungsgremium 
 
Einige Kommunen verwenden den Begriff des Lenkungsgremiums oder  der 
Lenkungsgruppe, in anderen Kommunen tragen Gruppen mit ähnlicher Funktion 
weiterhin die Bezeichnung Präventionsrat. Das Lenkungsgremium tagt in der 
Regel seltener als die Arbeitsgruppen. Es ist sozusagen die Direktion im Gre-
miensystem, denn hier laufen die Informationen zusammen, werden Leitlinien 
für die kommunale Präventionsarbeit entwickelt, die Einsetzung von Arbeits-
gruppen beschlossen oder bestimmte Aufgaben an bereits bestehende Arbeits-
gruppen verteilt. Zudem übernimmt das Lenkungsgremium die Aufgabe, die 
Vertretungsorgane374 der Gebietskörperschaft zu informieren und zu beraten:  
 

„... Es ist so, dass das Lenkungsgremium in regelmäßigen Abständen tagt, in 
diesem Jahr relativ wenig. Es findet sich zu bestimmten Themen zusammen. 
Dort wird dann beschlossen, ob einerseits zu wichtigen Angelegenheiten 
eine Arbeitsgruppe oder ein Projekt gebildet werden muss oder es kommt 
von unten nach oben. Das heißt, dass von anderen Gremien eine Problema-
tik beschrieben wird, mit der Anfrage, ob man dazu vielleicht eine Arbeits-
gruppe schaffen könnte. Diese Anfrage geht dann ins Lenkungsgremium, wo 
ein Vorschlag gemacht und darüber entschieden wird. ‚Nein’ wird jedoch 
selten gesagt. 
Wenn der Lenkungsausschuss etwas beschließt, ist das dann verbindlich? 
Das wird dann umgesetzt. Wobei Korrekturen und Verbesserungen nicht 
ausgeschlossen sind. Erstmal ist das aber die Linie. 

                                                 

374 Bürgerschaft oder Kreistag. 
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Die haben ja keine festgelegten Kompetenzen. Es werden auch keine Be-
schlüsse gemacht, die sagen: ‚so ist es’. Sie geben vielmehr Aufgabenstel-
lungen rein in die Arbeitsgruppen. Sie sagen, welches Thema zu bearbeiten 
ist, dann wird es bearbeitet und ein Vorschlag entwickelt, der dann wie-
derum ins Lenkungsgremium zurückgeht, wo empfohlen wird, es in be-
stimmter Weise umzusetzen. Aber das ersetzt nicht die Bürgerschaft, nur sie 
kann etwas beschließen. 
Zum Beispiel ‚Graffiti’, da ist angegeben worden, ein Handlungskonzept zu 
erarbeiten, das wurde erarbeitet und dann ins Lenkungsgremium gegeben, 
wo festgestellt wurde, dass es etwas sein könnte und die Bürgerschaft hat 
dann gesagt, dass sie es so haben möchte. 
Das Lenkungsgremium kann nur eine Empfehlung aussprechen, es ist ja 
keine demokratisch legitimierte Institution.“ (KfS 4) 

 
Es ist gängige Antragspraxis, dass Gremien auf Ebene der Landkreise und 

kreisfreien Städte Förderanträge freier Träger sammeln und mit entsprechenden 
Voten versehen an den Landesrat weiterleiten: 

 
„In seiner Sitzung ... entschied der Kommunale Präventionsrat ... über Zu-
schussanträge von freien Trägern, die sich mit Präventionsprojekten zur 
Verhinderung von Kriminalität befassen. Insgesamt lagen 13 Anträge auf fi-
nanzielle Förderung durch den Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung M-V 
für 2006 vor. Vertreterinnen und Vertreter der freien Träger hatten die 
Möglichkeit, ihre Projektideen in einem kurzen Statement dem Gremium 
vorzutragen. Nach eingehender und gründlicher Beratung konnten zehn 
Projekte dem Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung zur finanziellen Unter-
stützung empfohlen werden. Inhalt der meisten Projektideen war die Verhin-
derung von Jugendkriminalität und die Stärkung von Demokratie und Tole-
ranz.“375 
 
„Die Lenkungsgruppe hat sich zu Beginn und zum Ende des Jahres getrof-
fen, um die Präventionsarbeit kurz- oder mittelfristig mitzubestimmen. Auf 
der letzten Sitzung des Jahres wurde festgelegt, zukünftig 3 Termine im Jah-
resverlauf festzuschreiben, der 1. im Februar, um über die Prioritäten hin-
sichtlich der Förderfähigkeit der eingereichten Projekte abzustimmen, der 2. 
im Mai mit den Schwerpunkten polizeiliche Kriminalstatistik und Jugend-
hilfestatistik und der 3. im Oktober als gemeinsame Sitzung mit den Projekt-
gruppenleitern bzw. Arbeitsgruppensprechern für die Auswertung des lau-
fenden Jahres und die Vorschau auf das kommende Jahr. Die Mitglieder der 
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Lenkungsgruppe arbeiten persönlich oder über ihre Institutionen in den Ar-
beitsgruppen des Präventionsrates mit.“ 376 

 
Wenn das Vorhaben des Landesrates umgesetzt worden wäre, den Präventi-

onsgremien der Landkreise und der kreisfreien Städte einen einwohnerzahlab-
hängigen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, welchen diese dann für eigene 
Kleinprojekte oder zur Förderung von Projekten der örtlichen Präventionsräte 
sowie freier Träger hätten nutzen können, wäre dem Lenkungsgremium die 
Aufgabe zugekommen, über diese Fördermittel zu entscheiden: 
 

„... Die Lenkungsgruppe dient mehr dem Informationsaustausch, was in den 
Arbeitsgruppen geschieht. ... Der Kern des Ganzen sind ja auch die Arbeits-
gruppen. Diese Lenkungsgruppe wird, wenn es diese neue Förderrichtlinie 
geben wird, sicherlich mehr an Bedeutung gewinnen. Ich hoffe, dass diese 
durchkommt. 
Warum? 
Weil sie [die Lenkungsgruppe] entscheiden wird. Wir werden hier sicherlich 
nach Vorlage arbeiten, wie die Mittel verteilt werden könnten.“ (LK 1) 

 
Das Lenkungsgremium besteht zumeist aus leitenden Mitarbeitern der Be-

hörden, Verbände und Organisationen: 
 

„In der Lenkungsgruppe sind die Leiter, also Behördenleiter, Ämter, der 
stellvertretende O.B., der Polizeichef, der Chef des Stadtsportbundes. Die 
Entscheider eben, solche, die auf Grund ihrer Aussagen auch eine Entschei-
dung herbeiführen können.  
Wie kam damals die Lenkungsgruppe zusammen? Hat der Oberbürger-
meister sie angesprochen? 
Der Ordnungsdezernent hat damals die Gründung gemacht und hat einfach 
alle zum Thema Jugendkriminalität dazu geholt, die ihm eingefallen sind, 
Polizei, Staatsanwaltschaft usw. Das war so der Start ... Man muss dazu sa-
gen, dass die Mitglieder auch Leiter sind und wenn ein Behördenleiter sagt, 
etwas wird gemacht, dann wird es auch so gemacht.“ (KfS 1) 
„Wer ist denn in dieser Lenkungsgruppe drin?  
Da sind drin: der Leiter des Präventionsrates, der Herr ..., als stellvertre-
tender Landrat, Herr ... von der Jugendgerichtshilfe, die Gleichstellungs- 
und Migrationsbeauftragte, der Fachdienstleiter ‚Ordnung’,... dann ist noch 
der Leiter des Amtsgerichtes mit drin, der Leiter der Polizeiinspektion, ein 
Vertreter der Kreisvereinigung ‚Städte- und Gemeindetag’, ein Jugendpfle-
ger, ein Vertreter des Kreisseniorenbeirates, eine Kollegin vom Fachdienst 
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‚Gesundheit’ und das staatliche Schulamt. Das ist die Lenkungsgruppe.“ 
(LK 1) 

 
In Kommunen, in denen sich ein Gremiensystem herausgebildet hat, bildet 

das Lenkungsgremium bzw. der Präventionsrat die strategische Ebene, die Ar-
beitsgruppen hingegen die operative Ebene. 
 
8.3.2 Arbeitsgruppen 
 
20 der 43 Gremien gaben im Rahmen der schriftlichen Befragung an, Arbeits-
gruppen gebildet zu haben. 
 
Tabelle 4: Bildung von Arbeitsgruppen (n = 43) 
 

Ebene des Präventionsgremiums ja nein 

Kreisfreie Stadt 4 1 

Landkreis 4 4 

Stadt oder Gemeinde 7 12 

Amt 3 5 

Stadtteil 2 1 

insgesamt 20 23 
 

Es lassen sich Arbeitsgruppen unterscheiden, die gegründet wurden, um ein 
bestimmtes Thema zu bearbeiten oder um ein konkretes Projekt durchzuführen 
oder zu unterstützen. Die projektbezogenen Arbeitsgruppen sind naturgemäß 
zeitlich begrenzt. In den themenbezogenen Arbeitsgruppen entstehen zum Teil 
ebenfalls Projektideen, die dann in eigener Trägerschaft durchgeführt werden 
(sollen) oder für die ein freier Träger gesucht wird: 
 

„[Die Arbeitsgruppen sind ganz] verschieden. Die AG ‚Handlungskonzept’ 
zum Beispiel, war eine Gruppe, die von behördlicher Seite empfohlen wurde, 
gegen Rechtsextremismus. Das ist eine Arbeitsgruppe, die momentan ruht. 
Der Druck ist ... nicht so da, sodass es keinen Sinn macht. Das ist jedoch 
eine AG, die man schnell reaktivieren könnte. Im Grunde genommen haben 
die ihre Aufgabe erfüllt. Sie machten eine Schülerbefragung, um die Schüler 
zu sensibilisieren, was ihnen auf jeden Fall gelungen ist.  
Die AG ‚Graffiti’ ist eine Gruppe, die kontinuierlich arbeitet. Wir treffen uns 
regelmäßig und besprechen, wer welche Aufgaben bekommt, welche neuen 
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Strategien man durchführen könnte: Eigenverantwortung, Jugend einbezie-
hen, freie Wände etc. Die Gruppe trifft sich etwa vier- bis fünfmal im Jahr. 
‚Opferschutz’ ist eine AG, die ziemlich kontinuierlich, ziemlich strukturiert 
gearbeitet hat. Die sind an einen Punkt gekommen, dass sie ein Arbeitser-
gebnis hatten, nämlich die ‚Opferhotline’. Damit bin ich dann in die Welt 
gegangen. Der Vorschlag ... war, es mit der Telefonseelsorge zu verknüpfen, 
die auch einverstanden war, und Unterstützung vom Land zu bekommen. 
Damit bin ich dann auch im Land hausieren gegangen. Da ist aber so ein 
Durcheinander der Zuständigkeiten, dass es im Grunde dort hinkt. Diese AG 
tut mir auch leid. Sie haben so viel Herzblut und Zeit investiert und jetzt 
hängt es in den Ministerien in Schwerin. Ich würde den Ministern so gerne 
einmal sagen, was mit Bürgerengagement gemacht wird!“ (KfS 4) 

 
Nach Aussage einiger Befragter ist es vorteilhaft, die Anzahl der Mitglieder 

einer Arbeitsgruppe zu begrenzen, konkrete Arbeitsziele zu formulieren und die 
Gruppe aufzulösen, wenn das Arbeitsziel erreicht ist: 
 

„Sie sagten: ‚nicht mehr als zehn’ , hat das einen bestimmten Grund? 
Ja – um eine arbeitsfähige Gruppe zu sein. 
Es ist also Ihre Meinung, dass es nicht zu viele werden sollten? 
Meine Erfahrungen zeigen, dass sechs bis zehn Leute eine Gruppe sind, die 
am Tisch sitzen und auch alle da sind, das ist viel wichtiger.“ 
(KfS 4) 
 
„Dieses Arbeitsgruppen-Modell ist nicht mehr flexibel genug für die Zeit, in 
der wir jetzt sind. Wir wollen eine Lenkungsgruppe haben und Arbeitsgrup-
pen. Wir wollen Arbeitsgruppen haben, die fest sind, aber [das soll] nicht die 
Regel [sein], sondern wir wollen uns darauf orientieren, in bestimmten Situ-
ationen eine AG gründen zu können. 
Das war bisher nicht so? 
Bisher hatten wir feste AGs. Wir wollen aber die Leute zusammensuchen, die 
wir brauchen, um eine AG zu gründen, die aber nicht statisch sein soll. Sie 
wird aufgelöst, wenn das Thema abgehandelt ist. Dadurch wird die Struktur 
flexibler. So etwas hat sicherlich auch Nachteile. Man lernt sich nicht richtig 
kennen, man arbeitet ein Thema ab. Vielleicht kennt man sich dann, wenn es 
ein längeres Prozedere ist, vielleicht auch nicht. In einer [festen] AG kennt 
man sich irgendwann.“ (KfS 1) 

 
„Also eine kleine Arbeitsgruppe, zeitlich begrenzt? 
Ja – die löst sich aber nachher sofort auf. Wenn eine Veranstaltung vorüber 
ist, wird noch eine Auswertung gemacht und dann ist die Arbeit erledigt. 
Man muss konkret bei bestimmten Veranstaltungen nur diejenigen haben, 
die etwas machen. Man trifft sich einmal, um die Grundlinie festzulegen. Bei 
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der nächsten Sitzung bekommt jeder seine Aufgabe und dann läuft das. Ins-
gesamt trifft man sich so drei- bis viermal.“ (LK4) 

 
Zu dieser Beurteilung kommen einige Befragte, weil die Dynamik fester, 

zeitlich unbegrenzter Arbeitsgruppen im Verlauf der Zeit verloren gehen kann, 
denn diese hängt von Einzelpersonen ab, deren Engagement auf Dauer nicht auf 
gleichem Niveau verbleibt: 
 

„Nur bei den statischen AGs mache ich mir Sorgen. Da kommt dann oft eine 
berufliche oder persönliche Veränderung mit ins Spiel. Da kommt das burn-
out-Syndrom in den Arbeitsbereich. Wenn man dann zwanghaft nach The-
men sucht, fragt man sich auch, warum man da sitzt. Wir haben deswegen 
gesagt, dass wir solche Arbeitsgruppen auflösen möchten.“ (KfS 1) 
  
„Wir haben einmal eine Arbeitsgruppe einstellen müssen. ... Die ganze Sa-
che war etwas verkrampft. Einige Mitglieder hatten auch gerade berufliche 
Veränderungen, sodass wir das dann eingestellt haben.“  
(LK 1) 

 
Es gibt aber durchaus auch positive Erfahrungen mit festen, auf Dauer an-

gelegten Arbeitsgruppen: 
 

„Es sind auch aus der Lenkungsgruppe ganz viele Leute in den Arbeitsgrup-
pen. Zum Beispiel leitet Herr ... selber eine Arbeitsgruppe. Die kommen 
auch nicht nur zweimal im Jahr zusammen.  
Sind Sie auch in einer Arbeitsgruppe? 
Ich bin in allen, weil ich als Koordinatorin sowieso in allen Gruppen bin, 
um Protokolle zu schreiben etc. 
Kommen immer alle Mitglieder zu den Sitzungen oder wer ist der ‚harte 
Kern’? 
Ich muss sagen, dass auch das sehr gut funktioniert. Wenn wir im Schnitt 
zehn, elf Leute sind, dann sind immer mindestens acht auch da. Wir haben 
auch in jeder Arbeitsgruppe jemanden, der nicht ganz so aktiv ist, der nur 
dann kommt, wenn es ihn interessiert. Aber im Großen und Ganzen haben 
wir damit keine Probleme. Die Arbeitsgruppen treffen sich auch nicht nur 
viermal im Jahr. Wenn wir etwas Aktuelles haben, dann treffen wir uns auch 
aus gegebenem Anlass. Damit bin ich ganz zufrieden. 
Die Struktur mit den Arbeitsgruppen hier, halten Sie diese für ideal oder 
steht da eine Veränderung an? 
Im Moment sind wir damit sehr zufrieden und haben nicht vor, daran etwas 
zu verändern. Die AGs sind sehr aktiv, es funktioniert gut und die Ergeb-
nisse sind handfest. Von daher besteht auch das Interesse der Mitglieder, 
weiter zu machen.“ (LK 1) 
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8.3.3 Förderverein 
 
Im Jahr 2008 bestehen nur in den kreisfreien Städten Greifswald und Stralsund 
Vereine, welche die Präventionsarbeit unterstützen. Diese Unterstützung ist zu-
meist finanzieller Art: 
 

„Es gibt [hier] auch einen Förderverein. Wurde dieser gegründet, damit 
die Stadt leichter an Geld heran kommt? 
So ist es. Er wurde im Jahr 2000 gegründet. [Unsere Stadt] hat, das möchte 
ich behaupten, einen der besten Fördervereine hier in M-V. So viele gibt es 
ja nicht.  
Warum kommt man durch einen Förderverein leichter an Geld? 
Es ist so, dass die Behörden immer auf Fördermittel angewiesen sind, sei es 
vom Land oder sonstiges. Ein gemeinnütziger Präventionsverein kann da-
durch auch Firmen ansprechen, bzw. es sind auch Firmen im Förderverein 
mit drin. Das ist die Aufgabe des Fördervereines. 
Die können dann Geld einfließen lassen? 
Ja. Der Verein bekommt dieses Geld und kann dafür Spendenbescheinigun-
gen ausstellen. Je nach Vereinszweck kann das Geld dann ausgegeben wer-
den. 
In [unserer Stadt] wurde der Verein gegründet, weil man sich sagte, man 
möchte Projekte im Bereich der Prävention fördern, also nicht selber initiie-
ren. Sie sind keine Initiatoren, sie wollen unterstützen. Die Vorstände gehen 
in die Firmen, stellen ein Projekt vor und fragen, ob die Firma dafür Geld 
aufbringen möchte.  
Wieso funktioniert das hier so gut? 
Das hat immer etwas mit Personen zu tun. Wir haben hier einen Vorsitzen-
den, ... er engagiert sich mit Herzblut. Es ist wichtig, dass jemand dahinter 
steht. Wenn ein Projekt gut läuft, man Erfolg hat, wird man auch wieder von 
anderen gelobt, was natürlich sehr motiviert. 
Die Firmen bekommen mit, dass das Geld für eine gute Sache investiert 
wurde, sie werden erwähnt und beim nächsten Mal geben sie wieder gern. 
Kann man sagen, dass der Förderverein ein nennenswerter Geldtopf ist, 
aus dem man schöpfen kann? 
Das ist der Geldgeber für die Präventionsarbeit. Die Stadt gibt nicht so viel, 
kann sie auch nicht. 
Werden die Firmen bei öffentlich wirksamen Veranstaltungen wie dem 
Präventionstag genannt? 
Genau. Die werden eingeladen, sehen was passiert. Dadurch laufen auch 
kleine Projekte, für die man ca. 500 Euro braucht ohne Probleme.“ (Greifs-
wald) 
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Die Befragten berichten durchweg von sehr positiven Erfahrungen, die sie 
mit den Fördervereinen machen. Die Unterstützung durch die Fördervereine be-
läuft sich jedoch nicht nur auf finanzielle Hilfe. In einer Kommune sind die ak-
tiven Mitglieder des Fördervereins zahlreich im Präventionsrat vertreten, ge-
stalten die präventiven Aktivitäten der Kommune also auch inhaltlich mit: 
 

„Ein paar Jahre nach Erschaffung des Präventionsrates hatten wir uns 
überlegt, dass wir auch ein Gremium bräuchten, in dem Förderprojekte um-
gesetzt werden, wo Spenden eingesetzt werden, als Stadt können wir ja keine 
Spenden einnehmen. Wir brauchten also einen gemeinnützigen Verein, der 
auch in der Lage ist, Spendenbescheinigungen auszugeben und deswegen 
haben wir diesen Verein gegründet.“ (Stralsund) 

 
Der Förderverein ist hier sogar Träger eigener Projekte, deren Reichweite 

folgende Auswahl an Kurzbeschreibungen einiger Projekte verdeutlichen soll: 
 

„Sport statt Gewalt – Unter diesem Motto steht eine Veranstaltungsreihe des 
Vereins. Unter anderem werden Selbstverteidigungskurse für Frauen oder 
Veranstaltungen für Senioren angeboten. 
Mehr Sicherheit für Senioren –‚Angst macht einsam, besonders im Alter – 
Vertrauen und Wissen löscht Angst und macht stark!’ 
Frauen zeigt Stärke – Frauen und Mädchen sind vielfältigen Belästigungen 
ausgesetzt. Sie müssen lernen mit der natürlichen Angst umzugehen, sie zu-
zulassen und in die Bahnen der erhöhten Aufmerksamkeit umzulenken, um 
sich im Notfall auch ‚schlagkräftig’ verteidigen zu können. 
Mein Körper gehört mir – Das Projekt richtet sich gegen sexuellen 
Mißbrauch von Kindern, stärkt das Ich, das Selbstvertrauen, die Bereitschaft 
zur Abwehr von Übergriffen und die Suche nach der Hilfe Dritter. Es hilft, 
das Schweigen zu brechen, das den Täter schützt und das Opfer isoliert.“377 

 
8.4 Die Akteure der Kommunalen Kriminalprävention 
 
8.4.1 Koordinatoren 
 
Die Koordination der Präventionsgremien erfolgt zumeist durch Mitarbeiter der 
Verwaltung der jeweiligen Gebietskörperschaften. Nur auf Ebene der Städte, 
Ämter, Gemeinden und Stadtteile gibt es Koordinatoren, die dieser Tätigkeit eh-
renamtlich nachgehen. Ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter führte die Ko-
ordinationsaufgaben im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Verwaltung als Zusatz-
aufgabe aus, ohne dass dafür ein bestimmtes Zeitbudget als Freistellung von der 
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Hauptaufgabe festgeschrieben ist. Mitarbeiter, die über eine Freistellung von ih-
rer sonstigen Tätigkeit für die Koordinierung der Präventionsräte verfügen, gibt 
es vorwiegend auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte378 – auf Ebene 
der örtlichen Präventionsgremien ist dies eine Ausnahmeerscheinung. Dabei bil-
det eine Freistellung von zehn Wochenstunden bereits das Maximum. 

Zwei Landkreisgremien und ein Gremium einer kreisfreien Stadt wurden 
zum Zeitpunkt der Befragung hauptamtlich koordiniert. 
 
Tabelle 5: Status der Koordinatoren (n = 43) 
 

Ebene des Präven-
tionsgremiums 

Hauptamt-
lich 

Freistellung i. R. d. 
Verwaltungs-

tätigkeit 

Ehrenamt-
lich 

kreisfreie Städte 1 4 0 0 

Landkreis 2 3 3 0 

örtliche Ebene 0 4 18 8 

insgesamt 3 11 21 8 
 

Ein Interviewpartner hebt hervor, dass es für die Kontinuität und die Ak-
zeptanz der Präventionsarbeit sehr bedeutend ist, dass die Koordinationsstelle an 
die Verwaltung der Gebietskörperschaft angebunden ist: 

„In der Verwaltung auf jeden Fall. Auf keinen Fall sollte es bei einem Ver-
ein angebunden sein, der jedes Jahr um Geld bitten muss, damit er diese 
Stelle halten kann. Es gibt in jedem Jahr neue Zuweisungen und auch die 
Akzeptanz ist eine ganz andere, ob ich mich mit ‚Landkreis’ melde oder als 
‚Verein’. Ich denke schon, dass das etwas ausmacht. Auch der Mittelfluss ist 
in Zeiten leerer Kassen ein anderer.“ (LK 1) 

 
Der berufliche Werdegang der Verwaltungsmitarbeiter in den neuen Bun-

desländern ist häufig von großen Veränderungen in den Wendejahren geprägt. 
Aufgrund dessen sind die beruflichen Hintergründe der Koordinatoren auch sehr 
verschiedenartig, was die folgenden Passagen verdeutlichen sollen: 
 

„Ich habe an der Universität gearbeitet, in der Lehre und hatte ein sehr 
exotisches Fach ... Ich fragte mich, ob sich [die] Uni solch ein exotisches 
Fach auf Dauer leisten wird ... In den Wirren der Wende fragte ich mich, ob 
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ich nicht vielleicht doch noch etwas anderes, mehr im politischen Bereich 
machen möchte. Das waren so die Motivationen.“ (KfS 4) 
 
„Ich war davor Lehrer, bin aber schon vor der Wende aus diesem Beruf 
ausgestiegen, weil man mir angeboten hatte, eine Behindertenwerkstatt auf-
zubauen.“ (LK 4) 

 
„Ich habe dann im Januar eine ABM-Stelle bekommen, über die Gleichstel-
lungsbeauftragte zum Thema ‚Prävention und Sexueller Missbrauch’. Wir 
waren mehrere Angestellte und ich wurde dann gefragt, ob ich die Koor-
dination übernehmen würde. Auch erst als ABM und dann LKZ [Lohnkos-
tenzuschuss]. Schließlich wurde ich fest übernommen. ... Ich war Lehrerin 
für Geschichte und Staatsbürgerkunde. Das war auch der Grund, warum ich 
aufhören musste.  
Mussten alle Staatskundelehrer aufhören? 
Sehr viele. Ich war an einer beruflichen Schule und dann war Schluss.“ (LK 
1) 

 
„Ich war früher Erzieherin und dadurch kennt man sich hier untereinan-
der.“ (S3) 

 
„Seit wann sind Sie in der Verwaltung tätig? Seit 1990. Und was haben Sie 
davor gemacht? Davor war ich Leiterin des Clubhauses der Werft ...“ (S4) 

 
Das Arbeitsfeld der Koordinatoren reicht von rein organisatorischen Tätig-

keiten bis hin zu einer umfassenden inhaltlichen Gestaltung der Präventionsar-
beit der Gebietskörperschaft: 
 

„Sind Sie dann in allen Arbeitsgruppen mit drin? 
Ich koordiniere. Ich bin grundsätzlich mit drin und mache die Logistik usw. 
Also Räume organisieren, Protokolle schreiben, Einladungen etc.? 
Ja – aber auch das Inhaltliche – wer ist dafür zuständig, wen kann man an-
fragen, wie sieht es aus mit Fördermitteln, Aufbereiten, Material mitbringen 
etc.“ (KfS 4) 

 
„Haben Sie sich diese Projekte selber ausgedacht oder mit dem Präventi-
onsrat erarbeitet? 
Manchmal denke ich mir so was auch alleine aus. Wir haben ja zwei Sitzun-
gen mit dem Präventionsrat. Dort werden dann solche Projekte besprochen. 
Die Ideen kommen meistens von mir. Die anderen sagen dann ja oder nein 
oder bringen etwas anderes auf den Tisch.  
Es muss in jedem Kreis einen Koordinator geben, weil die Arbeit meistens 
von einer Person abhängt.“ (LK 4) 
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„Sind Sie auch in einer Arbeitsgruppe? 
Ich bin in allen, weil ich als Koordinator sowieso in allen Gruppen bin, um 
Protokolle zu schreiben etc. 
Dann wissen Sie auch über alles Bescheid? 
Ja, genau. Da wir mit allen Arbeitsgruppen bisher noch nicht zusammenge-
kommen sind, informiere ich die einzelnen AGs auch immer über die ande-
ren.“ (LK 1) 
 
„[Der Koordinator ist] der Punkt, an dem alles zusammenläuft, an den die 
Anfragen gestellt werden. Ich stimme dann auch mit dem Bürgermeister ab, 
was man tun muss und welche Informationen nach draußen gegeben werden 
müssen. 
Wie viele Wochenstunden investieren Sie ungefähr in die Präventionsar-
beit? 
Eigentlich lässt sich das sehr schwer einschätzen. Insgesamt würde ich sa-
gen, ist die Präventionsarbeit in jeder meiner Tätigkeiten verankert. ... Ich 
würde sagen zwei bis vier Stunden pro Woche, mal mehr, mal weniger ... Es 
muss auch jemand da sein, der die Sache ständig betreut und am Laufen 
hält. Ich versuche so gut es geht, die Sitzungen einzuberufen, die Aufgaben 
zu formulieren, zu überwachen, damit die Arbeit erfolgen kann.“ (S4) 

 
Im Idealfall ist der Koordinator die Schnittstelle zwischen Verwaltungslei-

tung und Arbeitsgruppen, in der alle Informationen zusammenlaufen. Hier wer-
den theoretische Kenntnisse zur Kriminalprävention und Informationen zu För-
dermöglichkeiten bereitgehalten. Der Koordinator fungiert als inter- und 
außerkommunaler Ansprechpartner.  
 

Welches Aufgabenspektrum durch den Koordinator abgedeckt werden kann, 
ist davon abhängig, wie die Koordinationsstelle zeitlich und personell ausges-
tattet ist: 
 

„Reicht Ihnen die Zeit? 
Naja – es ist von Anfang an unser Problem gewesen, dies schwer einschät-
zen zu können. Wenn bestimmte Schwerpunkte anstehen, z. B. das Vorberei-
ten einer Sitzung des Präventionsrates oder eine Abstimmung mit der Poli-
zei, in Einzelfällen reicht die Zeit sicherlich nicht. Im Großen und Ganzen 
[erledige ich die] Aufgaben, strikt danach, wie die Arbeit vorgesehen war, 
einfach Vor- und Nachbereitung, ohne inhaltliche Beteiligungen kommt man 
mit der Zeit hin ... 
Ich gehe aber davon aus, dass, wie in allen Arbeitsgruppen jemand ge-
braucht wird, der richtig drückt. Es würde mich freuen, wenn ich das nicht 
machen müsste, aber allein um die Verbindung zwischen [Verwaltungs-
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spitze] und der Arbeitsgruppe zu halten, halte ich es für wichtig, dass ich 
dabei bin. Aber: Zeitproblem.“ (KfS 5) 

 
„Wir können uns nicht mit den kreisfreien Städten ... , die dann einen 
Hauptamtlichen haben, der nur oder überwiegend Präventionsarbeit leistet, 
vergleichen. Hier geht das mehr neben meinem eigentlichen Hauptaufga-
bengebiet.“ (LK 5) 

 
Einige Befragte berichteten von Zeitabschnitten, in denen die Koordinati-

onsarbeit durch weitere Mitarbeiter Unterstützung fand und bewerteten dies sehr 
positiv: 
 

„Ich hatte eine Zeit lang [eine] ABM[-Kraft] und jetzt habe ich einen Ein-
Euro-Jobber.... Momentan habe ich [auch] eine Praktikantin, die mir hilft 
...Es kommt auch immer darauf an, was man für Leute hat. Einmal hatte ich 
eine Studentin, die ihr Studium abgebrochen hatte. Sie konnte mir natürlich 
bei vielen Dingen helfen. Auch beim inhaltlichen Organisieren von Veran-
staltungen oder beim Beschaffen von Material. Ansonsten könnte ich viel 
weniger machen.“ (KfS 4) 

 
„Wir hatten eine Phase, in der es sehr gut lief. Da hatte ich einen Prakti-
kanten von der Fachhochschule für ein halbes Jahr. Da habe ich festgestellt, 
dass es das Optimum war, was die Koordination angeht. 
Konnte man sich gegenseitig gut befruchten? 
Einmal das. Zweitens konnte man auch viel direkter in Projektarbeit einstei-
gen ..., wodurch man den Projekten besser helfen konnte. ... Es ist wichtig, 
auch zu beraten.  
Ein Koordinationsteam wäre also ideal? 
Ja – das auch einen fachlichen Hintergrund hat ... Ein fachlicher Hinter-
grund sollte schon da sein. Und, was ich festgestellt habe, man sollte sich 
nicht nur bedingt mit Gesetzen auskennen.“(KfS 1) 

 
„Man könnte viel mehr schaffen, wenn man nicht alleine wäre, aber das ist 
dann schon zu ideal. Es wäre auch toll, wenn noch jemand in der Geschäfts-
stelle wäre, damit man sich austauschen könnte und auch die Arbeitsgrup-
pen besser betreuen könnte.“ (LK 1) 

 
So ist abzusehen, dass die Qualität der Präventionsarbeit abnehmen wird, 

wenn die Ausstattung der Koordinatorenstellen weiterhin rückläufig ist. Haupt-
amtliche Koordinatoren haben die Möglichkeit sich fortzubilden und die Prä-
ventionsarbeit inhaltlich zu prägen. So kann es kaum verwundern, dass die Be-
fragten sich für die hauptamtliche Koordination aussprechen und den Rückgang 
derartiger Stellen beklagen: 
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„Aber das Problem ist immer, wenn es jemand mit machen muss [als Zu-
satzaufgabe], kann noch so viel guter Wille da sein, das kann man nicht 
leisten. Es wird immer das fünfte Rad am Wagen sein. 
Was denken Sie über die Strukturen im Land? Woran liegt es, dass man-
che Koordinatoren wegfallen? 
Die beste Zeit war zu Beginn. Da war noch etwas Euphorie, auch in den an-
deren Landkreisen ... Jetzt, mit den fehlenden Haushaltsmitteln, merkt man, 
dass es kippt. Die Personaldecke ist zu dünn, es wird irgend jemandem mit 
aufgebrummt. Das kann nicht funktionieren.“ (LK1) 

 
„Hatten Sie früher dafür eine ganze Stelle, also 40 Wochenstunden? 
Ja – diese Konstellation mit der 20%- Stelle ist neu. Ich versuche so gut es 
geht, die Dinge weiterzumachen, aber es geht kaum.“ (KfS1) 

 
„Reicht dieser Zeitansatz? 
Der reicht sicherlich nicht. Wir hatten ja vorher eine 36-Stunden-Stelle. 
Wenn man das dementsprechend weiter führen wollte, dafür reichen zehn 
Stunden nicht. Von der Organisation haben wir das nun etwas anders gere-
gelt. Unser Sekretariat arbeitet jetzt viele organisatorische Dinge, wie z. B. 
die Post, ab. Dadurch kann ich mich mehr um die ... inhaltlichen Dinge 
kümmern.“ (LK 3) 

 
„Wenn man jemanden hauptamtlich beschäftigt, kann dieser viel mehr Mo-
torik hineinbringen. Ich, als Beispiel, habe noch eine Menge andere Aufga-
ben.“ (S1) 

 
„Wir hatten mehrere Koordinatorinnen, immer über ABM, also über den 
zweiten Arbeitsmarkt, weil das für uns eine freiwillige Aufgabe ist. Gesetz-
lich ist das nicht festgelegt, dass wir so etwas machen müssen. Demzufolge 
ist es genauso wie Theater etc. alles freiwillig. Die letzte Koordinatorin war 
... acht Jahre lang dabei. Sie hat alle Möglichkeiten der Förderung, die das 
Arbeitsamt geboten hatte, genutzt. Um daraus eine kontinuierliche Arbeit zu 
gestalten, haben wir uns überlegt, dass unsere Gleichstellungsbeauftragte, 
... die hauptamtlich tätig ist, von ihrer Stelle 20% abgibt, also einen Tag pro 
Woche, um Präventionsarbeit zu machen, die anderen 80% werden genutzt 
für Gleichstellungsbelange ... 
Es ist schwierig, wir hätten ja gerne ein bisschen mehr Geld, um jemanden 
hauptamtlich einzustellen. Das muss aber alles über ABM geregelt werden 
... 
Wir können uns auch vorstellen, noch mehr zu machen, das geht aber nur 
innerhalb eines bestimmten Bereiches, da unsere Koordinatorin nur einen 
Wochentag zur Verfügung hat ... 
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Es fehlt uns eben auch die Unterstützung vom Land. Genauso, wie das Land 
sagt, wir brauchen eine Gleichstellungsbeauftragte, könnten die genauso gut 
sagen, wir brauchen einen Kommunalpräventionsrat, dem man auch genau 
sagen kann, was er machen soll. Dadurch hätte man es wesentlich leichter, 
aber so etwas gibt es ja nicht ... 
Ich denke das Problem ist ähnlich gelagert wie in anderen Bereichen. Wir 
haben dieses im Behindertenbereich, im Ausländerbereich, im Bereich des 
Jugendschutzes, all das sind Aufgaben, die im Bereich der kommunalen 
Selbstverwaltung liegen. Da diese nicht vom Gesetzgeber vorgesehen sind, 
bzw. nicht genau geregelt sind, haben wir in diesen Bereichen das Problem 
der Finanzierung ...  
Genauso, wie sich jede Gemeinde einen Jugendschutzbeauftragten wünscht, 
wäre ein Präventionsbeauftragter auch wünschenswert.“ (KfS2) 

 
Die vorstehende Aussage verdeutlicht das strukturelle Problem der Kommu-

nalen Kriminalprävention. Die hauptamtliche Koordinierung der kriminalprä-
ventiven Aktivitäten auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte ist eines 
der wichtigsten Strukturmerkmale für eine dauerhafte und effektive Arbeit der 
Gremien. Für den Erhalt und Ausbau der Kommunalen Kriminalprävention in 
Mecklenburg-Vorpommern ist es deshalb von kaum zu überschätzender Rele-
vanz, den Abbau hauptamtlich koordinierter Gremien zu stoppen und eine 
Grundlage dafür zu schaffen, dass sich wieder mehr Kommunen dazu entschlie-
ßen, hauptamtliche Stellen für die Koordinierung ihrer Gremien bereit zu stellen. 
Die einzig wirksamen Instrumente hierfür wären ein Präventionsgesetzt, dass die 
Berufung von hauptamtlichen Koordinatoren ab einer bestimmten Einwohner-
zahl der Gebietskörperschaft vorsähe oder der Abschluss von Zielvereinbarun-
gen mit einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten, die u. a. diesbezügliche 
Verpflichtungen enthielten.379 
 
8.4.2 Vorsitzende 
 
Den Vorsitz der Präventionsgremien haben zum ganz überwiegenden Teil Bür-
germeister, Landräte oder andere leitende Verwaltungsmitarbeiter inne. 

                                                 

379 Vgl. hierzu auch Kap. 9.3. 
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Abbildung 5:  Vorsitzende der Gremien (n = 43) 
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In den fünf Gremien der kreisfreien Städte ist entweder der Oberbürger-

meister oder sein Beigeordneter bzw. Stellvertreter Vorsitzender des Gremiums. 
Und auch in den Landkreisen haben in fünf Fällen der Landrat oder dessen 
Stellvertreter den Vorsitz. In zwei Fällen sind die Vorsitzenden leitende Ver-
waltungsmitarbeiter. Auf Ebene der Städte, Ämter, Gemeinden und Stadtteile 
stehen in 19 von 30 Fällen der Bürgermeister oder Verwaltungsleiter dem Gre-
mium vor. In fünf Fällen sind die Vorsitzenden Verwaltungsmitarbeiter. In Form 
eines Ehrenamts üben auf der örtlichen Ebene fünf Vorsitzende diese Tätigkeit 
aus. 

Da die Vorsitzenden häufig der Verwaltungsspitze angehören und sie da-
durch entsprechende Einflussmöglichkeiten haben, prägt ihre Einstellung zur 
Kriminalprävention auf kommunaler Ebene entscheidend die Arbeit der Präven-
tionsgremien: 
 

„Wir haben das Glück, dass es bei uns so kontinuierlich läuft und die Arbeit 
von Verwaltungsebene und Vorstandsebene sehr akzeptiert wird. 
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Warum ist der Vorsitzende so engagiert? 
Weil das sein Hintergrund ist. Er ist stellvertretende Landrat und war vor-
her Jugendamtsleiter. Er erkennt den Sinn dieser Präventionsarbeit an. Er 
selbst ist auch im Vorstand des Freizeithauses. Auch der Landrat steht da-
hinter. Das ist natürlich auch Glück, dass die Personen, die Einfluss haben, 
diese Sache gut finden.“ (LK 1) 

 
8.4.3 Bürger 
 
Bürgerbeteiligung findet in den Präventionsgremien Mecklenburg-Vorpom-
merns kaum statt. Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise sind ledig-
lich in einem Gremium „funktionslose“ Bürger vertreten. Der Begriff „funkti-
onslos“ will hierbei zum Ausdruck bringen, dass diese Mitglieder nicht über ihr 
Engagement in Vereinen, Verbänden, Parteien o. ä. hinaus in den Gremien ver-
treten sind. In den 30 befragten Gremien auf Ebene der kreisangehörigen Städte, 
Ämter und Gemeinden gaben lediglich neun der Gremien an, dass unter ihren 
Mitglieder Bürger sind. In den Interviews wurde dann zum Teil deutlich, dass 
die Befragten den Aspekt der Bürgerbeteiligung als weniger wichtig oder gar als 
störend empfinden: 
 

„Für wie wichtig halten Sie Bürgerbeteiligung? 
Ehrlich gesagt halte ich es für nicht wichtig. Es steht ja auch keine Ent-
scheidungsgewalt dahinter. Über die Beratungsstellen haben wir ja Kontakt 
zu Bürgern. Von daher halte ich Bürgerbeteiligung in diesem Gremium nicht 
für wichtig.“ (LK1) 

 
„Bürgerbeteiligung muss natürlich sein, aber nicht im Präventionsrat. Wir 
haben hier einen Kern und laden dann Leute ein, die als Multiplikatoren 
fungieren, z. B. den Chef der Elternvertretung oder den Jugendclubleiter ... 
Die würden Sie dann aber einladen, oder? 
Ja, die würden wir einladen. Wir haben uns diese Frage noch gar nicht ge-
stellt, ob unsere Sitzungen öffentlich sind oder nicht. Wir haben eingeladen, 
aber nicht öffentlich. Doch, bei zwei Veranstaltungen haben wir das mal 
gemacht.  
Sie kommen gerade ins Grübeln? 
Das ist eine Frage, mit der man sich einmal beschäftigen müsste: Sollte man 
öffentlich einladen? Vielleicht gibt es ja Leute, die sich gerne einbringen 
würden. Es ist aber schwierig, weil man nie weiß, wen man sich heran holt. 
Ich möchte auch nicht, dass der Präventionsrat eine ‚Klönrunde’ wird. Ein 
Ziel muss verfolgt werden.“ (KfS 6) 

 
Zum einen wird also erwartet, dass das Gremium weniger effektiv arbeiten 

würde. Zum anderen kommen bei den Befragten die bereits in der Literatur for-
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mulierten Befürchtungen der „Jedermannszuständigkeit“ zum Tragen. So macht 
das folgende Beispiel deutlich, welche Folgen basisdemokratische Ausrichtun-
gen von Präventionsgremien haben können: 

„Kommen auch mal Bürger dazu? 
Nein, absolut nicht. Das ist auch bisher nicht gewollt. Welchen Sinn würde 
es machen, öffentliche Kreispräventionsratssitzungen zu machen, außer ein 
bisschen Medienrummel? Aus der Sicht, einmal alle Gemeindevertreter ein-
laden zu wollen, haben wir auch einmal versehentlich den Vorsitzenden der 
NPD eingeladen, er war Kandidat bei der Landtagswahl. Er stand dann mit 
15 Leuten vor der Tür. Wir sagten, dass es eine Einladungsveranstaltung sei 
und dass er alleine gerne hereinkommen könne. Man muss wissen, was man 
bei einer Veranstaltung möchte.“ ( LK 2) 

 
8.4.4 Weitere Mitglieder der Präventionsgremien 
 
Um einen Überblick über die Mitgliederstruktur der Gremien zu erhalten, wur-
den die vielen verschiedenen Angaben kategorisiert. Dabei konnten 10 Gruppen 
herausgestellt werden, weil die Mitglieder der Präventionsgremien relativ häufig 
aus diesen Bereichen stammen. Dieser Überblick macht keine Aussagen über 
die jeweilige Mitgliederanzahl in den Gremien, noch kann er der kreativen Zu-
sammensetzung der Gremien gerecht werden. So gibt es vereinzelt auch Mit-
glieder aus anderen Bereichen, die nicht in einer Kategorie zusammengefasst 
werden konnten und hier nicht abgebildet werden. Der Überblick kann aber In-
formationen darüber liefern, welche Interessensgruppen in den Präventionsgre-
mien vertreten sind. 

Auffällig ist, dass die Bereiche Verwaltungsleitung, Ordnungsamt, Polizei, 
Vereine und Verbände sowie die Interessenvertreter Jugendlicher sehr häufig in 
den Gremien vertreten sind. Dagegen sind Bürger, Vertreter von Kirchen und 
Unternehmen selten Mitglieder der Präventionsgremien.  
 

Für den Bereich der Justiz, dazu zählen Richter, Staats- und Rechtsanwälte, 
ergibt sich die Besonderheit, dass dieser auf Ebene der Landkreise und kreis-
freien Städte häufig und auf örtlicher Ebene recht selten in den Gremien vertre-
ten ist. Zudem war im Rahmen der schriftlichen Befragung auffällig, dass die 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft häufig kritisiert wurde. Durch die 
Interviews könnte der Grund, den die folgende Textpassage beispielhaft ver-
deutlicht, eruiert werden: 
 

„Das liegt an dem Rotationssystem bei der Staatsanwaltschaft. Wir hatten 
schon eine sehr gute Zusammenarbeit mit einer Staatsanwältin, die Jugend-
staatsanwältin war. Sie hat damals auch diese Arbeitsgruppe mit aufgebaut. 
Sie hatte auch ein großes Interesse, weiter mitzumachen. Aber durch dieses 
Rotationssystem sind dort ständig neue Leute. Von daher taucht mal einer 
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auf und beim nächsten Mal wieder nicht. Das ist für uns nicht so schön. Ge-
rade die Arbeitsgruppe ‚Jugenddelikte’ ist häufig zusammengekommen, wo 
die Staatsanwaltschaft nicht dabei war. Das ist dann für die anderen etwas 
frustrierend.“ (LK1) 

 
„Ist die Staatsanwaltschaft trotz des Rotationsprinzips dabei oder war sie 
schon einmal dabei? 
Ja. Man bekommt aber keine kontinuierliche Arbeit mit ihnen hin. Das ist 
sehr unbefriedigend. Sie haben auch eine interessante Perspektive, die einen 
selbst auch wieder auf den Boden bringt. Für [unsere Stadt] können wir uns 
das aber abschminken ... eine Kontinuität bekommen wir nicht hin. Da wir 
auch eine klare Mitgliedermenge haben � von nicht mehr als zehn � haben 
wir dann auf die Staatsanwaltschaft verzichtet.“ (KfS 4) 

 
In den Interviews bestätigte sich das Bild über die typische Zusammenset-

zung der Präventionsgremien. Den Kern der Gremien bilden Vertreter: 
- der Leitung der Kommunalverwaltung; 
- der Ordnungsverwaltung; 
- der Polizei; 
- der Justiz (auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte); 
- der Jugendarbeit3 und Schulen 
- und der Träger sozialer Arbeit (Vereine und Verbände). 

 
Tabelle 6: Vertretene Bereiche in den Gremien 
 
Bereich Anzahl der vertretenen Bereiche in den 

Gremien der Gebietskörperschaften 

 

K
reisfreie 

Städte 
n = 5 

Landkreise 
n = 8 

örtliche Ebene 
n = 30  

insgesam
t 

n = 43 

Bürgermeister/Landrat/o. ä. 5 5 27 37 
Jugendamt/Jugendhilfe 5 6 21 32 
Schulamt/Schule 5 5 30 40 
Ordnungsamt 5 6 18 29 
Polizei 5 6 30 41 
Justiz 4 6 5 15 
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Bereich Anzahl der vertretenen Bereiche in den 
Gremien der Gebietskörperschaften 

 

K
reisfreie 

Städte 
n = 5 

Landkreise 
n = 8 

örtliche Ebene 
n = 30  

insgesam
t 

n = 43 

Kirche 2 1 12 15 
Vereine/Verbände 5 4 20 29 
Unternehmen 2 0 6 8 
Bürger 1 0 9 10 
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„Der Kommunalpräventionsrat versteht sich so, dass er ein Gremium ist von 
Behördenleitern, also Leuten, die auch Dinge umsetzen können, weil sie den 
entsprechenden Hintergrund haben, z. B. die Amtsleiter des Amtes für Ju-
gend, Familie und Soziales, Chef der Polizei, Vertreter der Justiz, der Amts-
richter, der natürlich seine Kollegen kennt, die Staatsanwälte, dann der 
Amtsleiter des Ordnungsamtes für Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt. Ich, als Vorsitzender, mache das im Auftrag des Oberbürgermeis-
ters, ... [ein weiteres Mitglied ist] der Vorsitzende des Vereins zur Förde-
rung der Kriminalitätsprävention, er fungiert also als Schnittstelle zum Ver-
ein und ist deshalb auch bei uns mit drin.“ (KfS 2) 

 
„Weil die Arbeit stagniert hat, haben wir jetzt einen neuen Präventionsrat 
berufen. Am 12. Oktober ist ein neues Gremium berufen worden, das sich 
aus einigen Amts- und Sachgebietsleitern der Verwaltung zusammensetzt, 
aber auch Polizei, Amtsgerichtsdirektor, der Vorsitzende des Jugendhilfe-
ausschusses, der gleichzeitig auch Landtagsabgeordneter ist, die Gleich-
stellungsbeauftragte, sodass wir dann, je nach dem, welche Projekte wir in 
Zukunft anschieben wollen, weitere Personen mit einberufen, die Vorsitzen-
den der freien Träger, die hier ansässig sind, wie Deutsches Rotes Kreuz, 
Arbeiter-Samariter-Bund oder die Arbeiterwohlfahrt � das sind die drei, die 
hier Jugendclubs und Kindereinrichtungen betreiben.“ (LK 5) 
 
„Wer ist im Präventionsrat der ‚harte Kern’, wer ist regelmäßig dabei? 
Die Polizeiinspektion, der Amtsgerichtsdirektor, der Kollege vom Verein 
‚Der Weg e.V.’ � dort werden straffällig gewordene Jugendliche unterge-
bracht, stationär oder teilstationär. Immer dabei war auch der Bereich der 
Jugendhilfe, die Volkssolidarität und der Kreis-Jugendring. Das ist so der 
Stamm.“ (LK 2) 

 
8.4.5 Zusammenstellung der Gremien 
 
Wer Mitglied der Präventionsgremien wird, bestimmen zumeist die Vorsitzen-
den und Koordinatoren. Sie sprechen potentielle Mitglieder an und laden diese 
zu Sitzungen ein. Die meisten Präventionsgremien haben sich ihre ursprüngliche 
Stammbesetzung erhalten. Für Arbeitsgruppen oder bestimmte Projekte werden 
dann weitere Mitglieder akquiriert, die zu dem neu erschlossenen Arbeitsfeld 
passend erscheinen. 
 

„Wie kamen die damaligen Mitglieder hinzu? 
Wir haben uns damals einfach zusammengesetzt, mit dem damaligen und 
heutigen Vorsitzenden Herrn ... Damals war noch eine Kollegin aus diesem 
ABM-Team dabei. Zusammen haben wir uns überlegt, wer in einem solchen 
Gremium sein sollte und haben daraufhin die Personen angesprochen. Die 
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Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, sind heute noch gültig. Das 
hat ganz gut geklappt. Die meisten, die wir damals angesprochen haben, 
sind heute auch noch in dieser Lenkungsgruppe. ... 
Weil wir auch gemerkt haben, dass die Arbeit mit dieser großen Lenkungs-
gruppe etwas stagniert, haben wir uns dann eben thematisch gegliedert und 
uns noch zusätzliche Mitglieder gesucht, die in die Arbeitsgruppen reinge-
passt haben.“ (LK 1) 

 
„Wie kommen Sie an die Mitglieder, sprechen Sie die an? 
Ich spreche sie an. Ich mache das jetzt seit ’98 und entwickelte in der Zeit 
eine Art Netz. Sicherlich kann es vorkommen, dass Leute außen vor bleiben. 
Aber wenn jemand kommt, der sich einbringen möchte, wird er auf keinen 
Fall vor die Tür gesetzt. 
Vom Weg her ist es so, dass ich Leute anspreche. Meistens gibt es eine An-
fangsveranstaltung, in der sich herausstellt, welche Leute ins Boot gehören. 
Also die, die ich angesprochen habe, sagen mir, wer noch dazu sollte und so 
vervollständigt sich dann das Boot. Aber ich versuche immer darauf zu 
achten, dass es ein arbeitsfähiges Gremium [gemeint sind Arbeitsgruppen] 
bleibt, also nicht zu groß.“ (KfS 4) 

 
8.5 Zusammenarbeit und Kommunikation 
 
8.5.1 Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Gremien der 

Kreisfreien Städte und Landkreise 
 
Der Austausch zwischen den Präventionsgremien auf Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte hat erheblichen Ausbaubedarf. Würde der Landespräventions-
rat nicht einmal im Jahr ein Koordinatorentreffen organisieren, blieben viele 
Gremien völlig auf sich gestellt: 
 

„Arbeitet der Präventionsrat mit Präventionsräten anderer Landkreise zu-
sammen? 
Überhaupt nicht. Die Leiter treffen sich einmal im Jahr beim Innenministe-
rium zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Dort kann jeder einmal 
darlegen, wo es klemmt oder was besser oder schlechter ist als anderswo.“ 
(LK 5) 

 
„Gibt es Kontakte zu Landkreisen in der Umgebung? 
Überhaupt nicht. 
Bei den Gleichstellungsbeauftragten gibt es eine Landeskonferenz, ein 
Treffen, bei dem Richtlinien und Ideen besprochen werden. Wäre das im 
Bereich Prävention auch sinnvoll? 
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Ja. Man holt ja nicht nur Information, sonder auch ganz viel Motivation 
heraus.“ (KfS 5) 

 
Die Befragten betonen jedoch immer wieder, dass es sehr sinnvoll wäre, 

häufiger in Austausch zu treten. Denn neben Informationen über die strukturelle 
und inhaltliche Arbeit anderer Gremien, ist der Austausch auch motivierend und 
bringt Impulse für die eigene Arbeit: 
 

„Dabei ist Gedanken- und Erfahrungsaustausch die billigste Investition. Es 
ist sicher nie verkehrt, ein, zwei Veranstaltungen so zu organisieren, dass 
sich die Kreispräventionsräte einmal zusammensetzen und Entwicklungen 
diskutieren. Man muss nichts zweimal erfinden. Wir stellen das häufig fest. 
Da sollte sich das Land dann davor spannen, durch den Landespräventi-
onstag. Gäbe es noch eine zweite Veranstaltung, würde das schon ausrei-
chen.“ (LK 2) 

 
„Was ich als Verbesserung empfinden würde, wäre ein festes Netzwerk zwi-
schen den kommunalen Präventionsräten. Z. B. eine Vernetzung via Internet 
würde ich ganz toll finden. Wer seit Jahren dabei ist, der kennt sich. Aber 
ich bin neu dabei, mir würde das sehr weiter helfen ... Die Präventionsräte 
treffen sich ja einmal im Jahr. Das ist auch ganz interessant ...“ (KfS 2) 

 
Aber auch der Austausch und die Zusammenarbeit der Gremien untereinan-

der erfordert Zeit, die die Koordinatoren, welche diese Tätigkeit nicht haupt-
amtlich ausüben, kaum aufbringen können. Das wird an folgenden Beispielen 
deutlich: 
 

„Wie läuft der Austausch mit anderen kommunalen Gremien hier im 
Land? Vorwiegend über Sitzungen in Schwerin? 
Ja. Wir hatten, und das ist fast traurig, gute Kontakte zu anderen Gremien, 
insbesondere [zu den Nachbarlandkreisen], weil wir so in eine Region ge-
hörten. Leider sind die anderen beiden Koordinatoren aber nicht mehr da. 
Die Frau ... [aus der benachbarten kreisfreien Stadt] ist leider auch nicht 
mehr da. Wir waren eine Gruppe, die sich immer auch mal ausgetauscht hat. 
Das hat über Jahre sehr gut funktioniert. Aber seitdem die alle nicht mehr 
da sind ... 

 
Wäre das wichtig? 
Der Austausch zwischen den Koordinatoren findet ja auch statt, das wird 
über den Landesrat organisiert. Das finde ich auch sehr wichtig und läuft 
unter Herrn Schlender auch sehr gut. Einen Sprecher zu haben, könnte ich 
mir auch gut vorstellen, dass man sich vielleicht auch halbjährlich trifft. Auf 
dieses Treffen einmal im Jahr lege ich viel Wert.“ (LK 1) 
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„Gibt es einen Austausch mit anderen Präventionsgremien? Kommen an-
dere Gremien auf Sie zu? 
Das gibt es schon. Wir treffen uns einmal im Jahr, wo dieser Austausch dann 
stattfindet. Aber es ist weniger geworden. In den zurückliegenden Jahren 
habe ich wesentlich intensiver mit [der benachbarten kreisfreien Stadt und 
dem benachbarten Landkreis] gearbeitet. Wir haben auch gemeinsame Ver-
anstaltungen gemacht, z. B. ... haben wir mehrere Veranstaltungen gegen 
Rechtsextremismus gemacht, z. B. eine Tagung etc. Auch gemeinsame Sit-
zungen zu allgemeinen Fragen. Aber in den letzten drei Jahren haben wir 
das nicht mehr gemacht ...“ (KfS 4) 

 
Es gibt aber auch positive Beispiele für kreisübergreifende Zusammenarbeit 

unter den Gremien: 
 

„Dann ist eine Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat von [Nachbar-
landkreis] da? 
Ja, wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam eine Aktionswoche 
gemacht, zum Thema ‚Demokratie und Toleranz’ in beiden Landkreisen, 
über fünf Tage ... das ist völlig eigenständig geboren und auch finanziert von 
beiden Landkreisen, mit Hilfe des Landespräventionsrates. 
Das haben Sie selber konzipiert? 
Ja. Das ist von der Idee bis zur Verwirklichung gemeinsam gemacht worden. 
Punktuell ist es sehr gut gelaufen und angenommen worden. In einigen Fra-
gen werden wir nachhaken und auch im nächsten Jahr weitere Veranstal-
tungen machen, allerdings dann nicht eine ganze Woche, sondern eher Ta-
gesveranstaltungen.“ (LK 2) 

 
8.5.2 Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Gremien der 

Landkreise und ihren örtlichen Präventionsräten 
 
Auch örtliche Präventionsgremien sind zum Teil völlig auf sich gestellt und er-
fahren keine Unterstützung durch den Präventionsrat auf Ebene des Landkreises. 
Vor allem wenn die Präventionsgremien auf Kreisebene inaktiv sind, findet 
keine Zusammenarbeit mit den örtlichen Gremien statt. 

Dabei wäre vor allem die Unterstützung der örtlichen Gremien notwendig, 
weil die Koordinatoren hier häufig nur mit sehr geringer Stundenzahl freigestellt 
sind oder die Koordinierung ohne Freistellung neben ihrer Verwaltungstätigkeit 
mit übernehmen und deshalb nur ein sehr geringes Zeitbudget haben. So zeigt 
folgende Interviewpassage, welche Synergieeffekte erwartet werden: 
 

„Gibt es denn eine Möglichkeit, Sie stärker zu unterstützen? 
Sicherlich in der Form, dass es auf Landkreisebene einen Koordinator gäbe, 
der die Verbindung zu allen Präventionsräten hat. Damit man nicht Pro-
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jekte, die es schon einmal irgendwo gab, neu erfinden müsste. Damit man 
von anderen Projekten auch erfährt. Damit man sich inhaltlich auch austau-
schen könnte. Damit man weiß, wo es jemanden gibt, der ein bestimmtes 
Projekt schon einmal gemacht hat. 
Auch jemand, der einem sagen könnte, wie man an Fördermittel heran-
kommen könnte bzw. dass man darauf aufmerksam gemacht würde? 
Sicherlich auch das. Der einem sagen kann, welche Projekte wirklich 
durchgeführt werden könnten, welche Projekte es für welchen Bereich gibt 
und wer bei Projekten ein Ansprechpartner ist.“ (S 5) 

 
Ebenso gibt es auf dieser Ebene positive Beispiele der Zusammenarbeit. Es 

mag kaum verwundern, dass insbesondere die örtlichen Gremien derjenigen 
Landkreise positiv berichten, in denen auf Kreisebene eine hauptamtliche Koor-
dination besteht. Die zwei folgenden Interviewausschnitte stammen von einem 
Kreispräventionsrat und einem örtlichen Gremium des gleichen Landkreises: 
 

„Wie funktioniert die Kommunikation zu den örtlichen Präventionsräten? 
Wir treffen uns bei allen möglichen Gelegenheiten. Ich werde auch zu ge-
wissen Tagungen eingeladen. Ansonsten läuft die Kommunikation so, man 
sieht sich oder telefoniert miteinander.“ (LK 1) 

 
„Sie bestätigen mir, dass es hier sehr gut läuft. Hat der Landkreis auch 
Einfluss darauf? 
Vom Landkreis bekommen wir alles. Die Zusammenarbeit ist sehr gut ... Wir 
arbeiten hier im Landkreis zusammen und versuchen das auch zu koordinie-
ren.“ (S 3) 

 
In Landkreisen, in denen die Gremien zusammenarbeiten, ist der Koordina-

tor des Gremiums auf Landkreisebene fester Ansprechpartner für die örtlichen 
Gremien. Zudem besteht ein ständiger Informationsfluss zwischen den Gremien. 
Dieser wird meist durch Mitglieder hergestellt, die bei Sitzungen des örtlichen 
Gremiums und denen des Gremiums auf Kreisebene anwesend sind: 
 

„Wie tauschen sich die Koordinatoren der örtlichen Präventionsgremien 
im Landkreis mit Ihnen aus? 
Die sind mit im kreislichen Präventionsrat. Die werden in der Regel mitein-
geladen. Man muss dazu sagen, es sind meistens Vertreter der Verwaltung, 
also die Ordnungsamtsleiter, oder die Zuständigen für Soziales in den Amts- 
oder Stadtverwaltungen.“ (LK 2) 

 
„Der Landkreis macht einmal pro Jahr eine Sitzung und lädt dazu die Ver-
treter der einzelnen Präventionsräte ein. Dort wird ein vorrangiges Thema 
behandelt und immer auch einer der Vertreter vorgestellt. Ich habe damals 
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aufgezeichnet, wie es bei uns so funktioniert. Ganz wichtig ist immer: wie ist 
die Verwaltung, wie ist der Bürgermeister. Er muss offen sein dafür.“ (S 6) 

 
„Bekommen Sie Unterstützung vom Präventionsrat auf Landkreisebene? 
Wir arbeiten zusammen, jedoch nicht sehr intensiv ... Wir haben aber einen 
ständigen Vertreter des Landkreises bei uns im Präventionsrat immer dabei, 
sowie eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, sodass die überregionale 
Arbeit hergestellt ist.“ (S 4) 

 
8.5.3 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Gremien erfolgt zumeist über die Regionalzeitun-
gen und Amtsblätter: 
 

„Haben Sie die Präventionsarbeit auch schon mal sichtbar gemacht? 
Ja. Ich habe zu den verschiedenen Projekten Zeitungsartikel hier. 
Es wird also sichtbar gemacht? 
Ja. Die lassen wir auch kommen oder wir schreiben sie selber. Außerdem 
muss man das auch für die Bevölkerung machen. Wenn etwas nicht in die 
Zeitung kommt, versuchen wir das über das Amtsblatt zu machen, das be-
kommt jeder Haushalt kostenlos.“ (S 3) 

 
Zum Teil sind Medienvertreter in die Arbeit der Präventionsgremien inte-

griert: 
 

„Ist die Presse im Lenkungsgremium? 
Die ist nicht im Lenkungsgremium, sondern im Vorstand des 
Präventionsvereines und veröffentlicht auch sehr viele Sachen.“ (KfS 4) 

 
Sehr vereinzelt geben Präventionsgremien eigene Druckerzeugnisse heraus. 

Diese betreffen meist Projekte, die in der betreffenden Gebietskörperschaft 
durchgeführt werden. Nur 13 der befragten Gremien gaben an, einen eigenen 
Internetauftritt zu haben. Auch in diesem Bereich betonen die Befragten, dass 
Öffentlichkeitsarbeit Zeit kostet, welche die personell schlecht ausgestatteten 
Gremien nicht aufbringen können: 
 

„Sie haben hier sehr interessante Strukturen, die aber im Land nicht be-
kannt sind. 
Ja. Das „Sich-Nach-Außen-Darstellen“, darin haben wir sicherlich noch 
Nachholbedarf. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir die Präven-
tionsarbeit noch neben unserer eigentlichen täglichen Arbeit mitmachen ... 
Wäre es anders bezahlt, so wie mit hauptamtlichen Koordinatoren, könnte 
man natürlich auch eine Öffentlichkeitsarbeit ganz anders machen.“ (LK 6) 
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Abermals wird deutlich, dass das strukturelle Manko, fehlender hauptamtli-
cher Koordinatoren auch im Bereich des Sichtbarmachens kommunaler Präven-
tionsarbeit zu Einschränkungen führt. 
 
8.5.4 Berichterstattung 
 
Die Frage, ob die Koordinatoren oder andere Mitglieder der Präventionsgremien 
in den politischen Vertretungsorganen der Gebietskörperschaften, wie der Bür-
gerschaft, dem Kreistag oder der Gemeindevertretung, in der Vergangenheit Be-
richt erstattet hätten, wurde von 36 der 43 Befragten bejaht. Auch die Interviews 
bestätigen eine weit verbreitete Berichtspraxis. Durch die Berichterstattung wer-
den die Entscheidungsträger mit dem Themenkreis der Kommunalen Kriminal-
prävention konfrontiert. Dies erhöht die Akzeptanz und die Legitimation, über 
die Bereitstellung finanzieller Mittel zu entscheiden. Zudem zwingt die Bericht-
erstattung die Akteure, auf die zurückliegenden Aktivitäten zurückzuschauen 
und Bilanz zu ziehen: 
 

„Sie haben geschrieben, dass im Kreistag berichtet wird. War das aus ei-
nem besonderen Anlass heraus? 
Das machen wir regelmäßig, so einmal pro Jahr oder mindestens jedes 
zweite Jahr. 
 
Machen Sie das dann? 
Das macht der Präventionsratsvorsitzende. 
Weil ich hier einen Geschäftsbericht habe, in dem Sie auch drin stehen. 
Der Geschäftsbericht wird seit zwei oder drei Jahren auch regelmäßig ge-
macht.  
Das ist ja nicht schlecht. Dann zieht man auch selber mal Bilanz. 
Ja, und man sieht, dass es doch etwas war! Und man hat auch eine Über-
sicht und sieht, was auch in den vergangenen Jahren war. Vor allem erhöht 
das auch die Akzeptanz, wenn man regelmäßig berichtet und die anderen 
sehen, was dort gemacht wird. Dann werden auch die Mittel eher bereitge-
stellt, als wenn man nicht bekannt ist. Wir haben jetzt auch neue Kreistags-
mitglieder seit der letzten Wahl.“ (LK 1) 

 
Diese Berichterstattung erfolgt durch die Koordinatoren aber auch durch die 

Mitglieder der Präventionsgremien, die schon aufgrund ihrer Tätigkeit in politi-
schen Gremien vertreten sind: 
 

„Wer berichtet in der Bürgerschaft, Sie oder der Oberbürgermeister? 
Der Oberbürgermeister gibt seinen Namen aber ich verlese es und beant-
worte auch die Fragen. Aber es heißt: ‚Der Oberbürgermeister berichtet’. 
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Ist es so etwas, wie ein Rechenschaftsbericht? 
Ja, das kann man so sagen. 
Läuft das regelmäßig? 
Nicht alljährlich, aber etwa alle zwei Jahre. Das betrifft den mündlichen Be-
richt. Es gibt alljährlich einen schriftlichen Bericht. Das ist ein Verwal-
tungsbericht, in dem der Präventionsrat auch ein paar Seiten füllt.“ (KfS 4) 

 
„Wie oft berichten Sie in der Stadtvertretung? Ist das für Sie eine Pflicht-
aufgabe geworden? 
Nein. Ich bin regelmäßig bei den Sitzungen der Stadtvertretung dabei, jetzt 
aufgrund meiner Tätigkeit ohnehin. Der Präventionsrat wird in jeder Sit-
zung mindestens einmal angesprochen. Es kann schon mal sein, dass der 
Oberbürgermeister dann nach hinten zeigt und mich bittet, zu antworten. Es 
ist aber nicht so, dass wir sagen, wir berichten, was wir machen, und das ist 
auch so abgestimmt, wir treten in den Ausschüssen auf, die uns anfragen. 
Ich habe jetzt schon wieder eine Anfrage für das nächste Jahr vom Jugend-
hilfeausschuss. Der kümmert sich um das Thema ‚Gewalt an Schulen’. Wir 
haben das Thema aufgenommen und in diesem Jahr schon einmal zur aktu-
ellen Situation berichtet. Wir haben eine Befragung dazu gemacht. Im 
nächsten Jahr sollen wir sagen, wie es sich entwickelt hat. ... Mit der Rich-
tung können sie dann auch politische Entscheidungen treffen.“ (KfS 1) 

 
Ein Befragter macht deutlich, dass er in allen politischen Gremien seiner 

Gebietskörperschaft vertreten ist und so die Querschnittsaufgabe Kriminalprä-
vention immer wieder in das Bewusstsein der Beteiligten bringt – also regel-
rechte „Lobbyarbeit“ betreiben kann: 
 

„... die Berichterstattung erfolgt natürlich, wenn danach gefragt wird in den 
Ausschüssen des Kreistages. Im Jugendhilfeausschuss, im Sozial- und Ge-
sundheitsausschuss und auch in anderen Bereichen, wenn wir gefordert 
werden. 
Da sitzen Sie ja sowieso mit drin, oder? 
Ich habe die Möglichkeit aufgrund meiner Funktion, mich in allen Sitzungen 
der Ausschüsse mit einzuklinken. 
Also haben Sie überall ein Rederecht?  
Richtig. Ich bin dann immer in der Funktion da. Als entweder sachlich und 
fachlich Zuständiger oder als Stellvertreter des Landrates habe ich in jedem 
Fall auch Rederecht, um Hinweise zu geben oder Anregungen mitzunehmen 
und zu sagen, was in die Verwaltung weitergegeben werden sollte ... Man 
könnte das sozusagen als Lobbyarbeit betrachten. Dass man es anspricht, 
überall, wo man meint, dass es hingehört.“ (LK6) 
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8.6 Sitzungen und Weiterbildung 
 
Der überwiegende Teil (63%, n = 27) der Gremien hat einen regelmäßigen Sit-
zungsturnus. Von den 27 regelmäßig tagenden Gremien gaben neun Befragte an, 
zusätzlich Sitzungen einzuberufen, wenn Bedarf besteht. Dagegen gaben 14 Be-
fragte (33%) an, dass das Präventionsgremium ihrer Gebietskörperschaft nur un-
regelmäßig tagt und Sitzungen nur bei Bedarf einberufen werden. Diese Anga-
ben beziehen sich auf den Präventionsrat bzw. soweit vorhanden auf das 
Lenkungsgremium und nicht auf die Arbeitsgruppen. 
 
Abbildung 6:  Sitzungsturnus (n = 43) 
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Die Sitzungshäufigkeit der Präventionsgremien wurde zwar abgefragt, jedoch 
lassen sich keine Rückschlüsse auf den Aktivitätsgrad der Gremien ziehen. 
Denn es wurde durch die Befragten immer wieder betont, dass die eigentliche 
Arbeit in den Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen gemacht wird. Ein 
Lenkungsgremium, das nur ein oder zweimal im Jahr tagt, kann noch keine 
Auskunft darüber geben, wie aktiv die Mitglieder der Arbeitsgruppen sind. Des-
halb wird auf eine ausführliche Darstellung der Sitzungshäufigkeit verzichtet 
und lediglich angemerkt, dass die Gremien zwischen ein- und zehn mal im Jahr 
tagen, sich jedoch keine klaren Mehrheiten bei einer bestimmten Sitzungsanzahl 
pro Jahr ausmachen lassen. 



121 

Dagegen konnte die schriftliche Befragung verdeutlichen, dass 72% (n = 31) 
der Gremien ihre Sitzungen regelmäßig protokollieren. In weiteren elf Gremien 
(26%) wird während den Sitzungen zumindest unregelmäßig Protokoll geführt. 
Die Frage nach der Protokollierung wurde von keinem Gremium negativ beant-
wortet. Nur in einem Fall fehlte die Angabe.  

Die Frage ob die Koordinatoren oder andere Mitglieder des Gremiums 
schon einmal an Tagungen teilgenommen haben, welche die Präventionsarbeit 
betreffen, beantworteten 63% (n = 27) der Befragten positiv. Zudem haben 47% 
(n = 20) der Gremien ihrem Koordinator oder einem anderen Mitglied die Mög-
lichkeit gegeben, sich bezüglich der Kriminalprävention fortzubilden. 
 
Abbildung 7:  Tagungen und Fortbildungen (n = 43) 
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8.7 Inhaltliche Arbeit 
 
8.7.1 Projekte 
 
Viele Gremien sehen ihre Aufgabe nicht darin, eigene Projekte durchzuführen. 
Die Möglichkeiten dieser Gremien, kommunalpräventive Projekte zu imple-
mentieren, bestehen darin, die vorhandenen Träger sozialer Arbeit um Zusam-
menarbeit zu bitten und diese dann zu unterstützen: 
 



122 

„Sind Sie selbst als Präventionsrat auch Träger von Projekten? 
Nein, wir begleiten das. Als Träger treten wir nicht auf. Wir führen und wir 
begleiten das.“ (LK 3) 

 
„Der Präventionsrat führt eigentlich keine Maßnahmen durch, was auch  
nicht seine Aufgabe ist. Wenn wir bestimmte Schwerpunkte haben, delegie-
ren wir das weiter ... Die Aufgabe des Koordinators ist, jemanden zu finden, 
der das macht, ihn zu unterstützen, damit es funktioniert ... Dann delegiere 
ich das praktisch dahin und wir machen eine Veranstaltung, wo wir uns ge-
meinsam hinsetzen. Eine Vorbereitungsgruppe machen wir meistens, wo ich 
auch dabei bin, bringen alle Ideen zusammen und dann läuft das. Vom 
Landkreis aus kann ich da mehr machen. Ich kann das Technische Hilfswerk 
oder die Feuerwehr kommen lassen. Wenn ich dort nach dieser Zeit anrufe, 
dann wissen die schon, in wessen Auftrag ich anrufe und dann läuft das, 
egal ob Rotes Kreuz oder die Johanniter. So was machen wir natürlich auch 
mit den Vereinen, wie z. B. Kinderjugendhilfe usw. Die hatten z. B. eine Be-
ratungsstelle für sexuelle Aufklärung, aber nicht für die Kids, sondern für 
die Eltern. Da springen wir dann mit ein und versuchen, irgendetwas auf die 
Beine zu stellen.“ (LK 4) 

 
Einige Gremien treten selbst als Träger kriminalpräventiver Projekte in Er-

scheinung oder übertragen die Trägerschaft dem angegliederten Förderverein: 
 

„Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben sind die Dinge, die ein 
kleiner Träger nicht machen kann, die für den gesamten Landkreis Gültig-
keit haben. Zum Beispiel Flyer zur häuslichen Gewalt, die dann bei Ärzten 
ausgelegt werden oder Fachtagungen ...“ (LK 1) 

 
„War es hier so, dass Sie Projekte auch selber durchgeführt haben oder 
haben Sie die Träger vor Ort unterstützt? 
Beides, wir haben aber auch selber Projekte durchgeführt. Wir hatten auch 
die Option in der Förderrichtlinie drin, beides zu machen. So haben wir die 
Arbeitsgruppen auch nicht davon abhalten müssen, etwas zu machen.“ 
(KfS 1) 

 
8.7.2 Zielrichtung 
 
Um eine Vorstellung von der Zielrichtung der kriminalpräventiven Projekte zu 
erhalten, wurden im Rahmen der schriftlichen Befragung die verschiedensten 
Bereiche aufgelistet. Die Befragten wurden aufgefordert, die Bereiche zu be-
nennen, in denen die Präventionsprojekte ihrer Kommune angesiedelt waren. 
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Abbildung 8:  Themenfelder der Präventionsprojekte (n = 43) 
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Es wird deutlich, dass Projekte, deren Zielgruppe Kinder und Jugendliche 

darstellen, bereits von 93% (n = 40) der Gremien unterstützt oder durchgeführt 
wurden. Auf diese Gruppe zielen Projekte, die auf Schulen ausgerichtet sind, 
ebenfalls ab. Dass Projekte, im Bereich der Schulen angesiedelt waren, geben 32 
der 43 Gremien (74%) an. Dabei ist zu bedenken, dass durch ein Projekt natür-
lich mehrere Themenfelder angesprochen werden können. Ein Projekt welches 
sich zum Ziel gemacht hat der Jugendkriminalität vorzubeugen, könnte bei-
spielsweise zusätzlich den Bereich Schule, Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit sowie den der sozialen Kompetenzsteigerung tangieren. So lassen 
sich aus der Darstellung der Themenfelder von Präventionsprojekten keinesfalls 
Rückschlüsse auf die Anzahl durchgeführter Projekte ziehen. Jedoch lässt sich 
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ersehen, welche Themenfelder Schwerpunkte der Präventionsprojekte bilden. 
Dass Jugendliche vorwiegend Zielgruppe von Präventionsaktivitäten der Gre-
mien sind, wurde auch in den Interviews deutlich: 
 

„Ist hier im Landkreis überwiegend die Jugendarbeit Schwerpunkt der 
Präventionsarbeit? 
Ja, das kann man so sagen, zumal dort auch die meisten Förderrichtlinien 
vorhanden sind, mit denen man im Rahmen der Präventionsarbeit Projekte 
verwirklichen kann. Es hat auch immer etwas mit dem Geld zu tun.“ (LK 3) 

 
Stark vertreten sind zudem Projekte die sich gegen Suchtproblematiken 

(hiermit beschäftigten sich 24 der 43 Gremien = 56%), Gewaltdelikte (n = 22, 
51%), Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit (n = 25, 58%) und Sachbe-
schädigungsdelikte (n = 21, 49%) richten. 
 

Präventionsprojekte, die im Bereich des Sports angesiedelt sind, scheinen 
ebenfalls sehr beliebt zu sein. Denn 24 Gremien geben an, Projekte mit diesem 
Hintergrund durchgeführt zu haben. 
 

Projekte der Straffälligenhilfe, welche der Tertiärprävention zuzurechen 
sind, bilden zwar das „Schlusslicht“ unter den Themenfeldern, denen sich die 
Gremien zuwenden. Erfreulich ist aber, dass sowohl Gremien auf Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte als auch auf örtlicher Ebene sich bereits mit 
dieser Thematik befasst haben. 
 
8.7.3 Quantität 
 
In der schriftlichen Befragung wurden Angaben zur Anzahl der vom Gremium 
durchgeführten und unterstützten Projekte für das Jahr 2004 erfragt, um einen 
Eindruck von der Quantität der Projekte zu erhalten. 

Neun Gremien gaben an, im Jahr 2004 kein Projekt durchgeführt zu haben, 
vier Gremien machten keine Angaben, sodass die übrigen 30 Gremien (70%) im 
Jahr 2004 zumindest ein Projekt organisiert haben. 19 Gremien haben mindes-
tens ein bis vier Projekte durchgeführt, acht organisierten in diesem Zeitraum 
fünf bis zehn Projekte. 

Wenigstens ein Projekt anderer Träger unterstützten 33 der 43 Gremien, 
denn sieben Befragte gaben an, dass ihr Gremium diesbezüglich keine Akti-
vitäten entwickelt habe. Drei Gremien machten keine Angaben. 20 Gremien 
unterstützten ein bis vier Projekte anderer Träger. Weitere 13 Gremien gaben an, 
bis zu 20 Projekten anderer Gremien Hilfestellungen geleistet zu haben. 
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Abbildung 9:  Anzahl der Projekte 2004 
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8.7.4 Planungsphase, Durchführung und Evaluation 
 
Die Befragten wurden gebeten sich an das letzte größere Projekt zurück zu erin-
nern, welches ihr Gremien durchgeführt oder unterstützt hat, und anzugeben, ob 
folgende Aussagen auf dieses Projekt zutreffen: 
 

1) Das Ziel des Projekts wurde vor Projektbeginn definiert. 
2) Bei Projektplanung wurden Theorien (kriminologische, soziologische 

etc.) zugrunde gelegt. 
3) Das Projekt wurde dokumentiert. 
4) Die Erreichung der Projektziele wurde überprüft. 
5) Das Projekt wurde fremdevaluiert. 
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Tabelle 7: Planung, Durchführung und Evaluation 
 

Kreisfreie 
Städte 
n = 5 

Landkreise 
n = 8 

örtliche 
Ebene 
n = 30 

 

ja nein k.A. ja nein k.A. ja nein k.A. 

Bejaht 
insg. 

n = 43 

Ziel definiert 4 - 1 6 1 1 27 - 3 37 

Theoretisch fundiert 1 2 2 5 1 2 14 8 8 20 

Dokumentiert 4 - 1 6 - 2 21 3 6 31 

Selbstevaluation 4 - 1 5 1 2 21 3 6 30 

Fremdevaluation 1 2 3 - 5 3 14 4 12 15 

 
Dass 14 größere Projekte auf örtlicher Ebene fremdevaluiert wurden, er-

scheint zwar zunächst unglaubwürdig. Die örtlichen Präventionsräte treten je-
doch meist nicht als Träger der Projekte in Erscheinung, sondern arbeiten mit 
anderen Trägern sozialer Arbeit in ihrer Kommune zusammen, sodass die Mög-
lichkeit besteht, dass derartige Großprojekte anderer Träger durchaus von Au-
ßenstehenden evaluiert worden sind und nicht unbedingt davon auszugehen ist, 
das an dieser Stelle „sozial erwünscht“ geantwortet wurde. 
 

31 der 43 Befragten (72%) geben an, dass diese Projekte dokumentiert wor-
den sind. Wenn für derartige Projekte Fördermittel eingeworben wurden, müs-
sen für diese Projekte Anträge und Abschlussberichte erstellt werden. Es er-
scheint deshalb glaubwürdig, dass 72% (n = 31) der Befragten mitteilen, dass 
die Projekte dokumentiert wurden und 86% (n = 37) angaben, dass die Ziele des 
Projekts vor Beginn formuliert wurden. In diesem Zusammenhang ist zu beden-
ken, dass die Förderrichtlinien ein entscheidendes Instrument des Qualitätsma-
nagements bilden können. So können bestimmte Anforderungen an die Förde-
rungswürdigkeit der Präventionsprojekte gestellt werden, wenn die Mittelaus-
schüttung in einem angemessenen Verhältnis steht. 
 

Dass lediglich 20 Gremien theoretische Überlegungen in die Planung von 
Großprojekten einbeziehen, macht deutlich, dass es für die Professionalisierung 
der Akteure notwendig ist, Fortbildungen und Unterlagen zum Themenkreis der 
Ursachen delinquenten Verhaltens anzubieten. 
 
8.7.5 Problemfeldaufdeckung 
 
Um aufzudecken, auf welcher Grundlage die Präventionsgremien entscheiden, 
wer Zielgruppe oder welcher Deliktsbereich Gegenstand eines Präventionspro-
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jektes wird, enthielt der Fragebogen einen Katalog von Möglichkeiten, die zur 
Problemfeldaufdeckung in Betracht kommen: 
 

1) Bewertung der polizeilichen Kriminalstatistik 
2) Umfragen unter Bürgern 
3) Begehren betroffener Bürger 
4) Gespräche mit Präventionsratsmitgliedern 
5) Kriminologische Regionalanalyse 
6) Anfragen politischer Gremien (Ortsteilvertretung, Gemeindevertre-

tung, Parteien, o. ä.) 
 
Tabelle 8: Problemfeldaufdeckung 
 

Kreisfreie Städte 
n = 5 

Landkreise 
n = 8 

Städte/Ämter 
Gemeinden 

n = 30 

 

häufig 

selten 

nie 

k . A
. 

häufig 

selten 

nie 

k. A
 

häufig 

selten 

nie 

k. A
 

PKS 4 1 - - 5 2 - 1 18 4 1 7 
Bürgerbefragung - 3 - 2 0 5 2 1 9 10 3 8 
Begehren 
betroffener Bürger - 3 - 2 1 4 1 2 13 11 1 5 

Gespräche im PR 5 - - - 7 - 1 - 21 5 1 3 
Kriminologische 
Regionalanalyse 0 3 1 1 2 2 2 2 7 6 3 14 

Anfragen partei-
polit. Gremien 2 3 0 0 2 2 2 2 18 4 1 7 

 
Die Gespräche im Präventionsrat sind für die Entscheidung, welche Ziel-

richtung ein Präventionsprojekt haben soll, vorrangig ausschlaggebend. Aber 
auch die Bewertung der polizeilichen Kriminalstatistik nimmt im Prozess der 
Problemfeldaufdeckung viel Raum ein:  
 

„Wie kommt der Präventionsrat auf Problemlagen?  
Die Polizei macht jedes Jahr Auswertungen über Statistiken ... Jetzt ist wie-
der der Bericht vom Verfassungsschutz gekommen. Der wird ausgewertet. 
Andere Dinge ergeben sich auch aus der Kenntnis der Mitglieder. Jeder hat 
seine Sichtweise, sei es der Sport, die Jugendclubs, die Polizei. Die Infor-
mationslage ist sehr gut. Die Mitglieder wissen eigentlich schon, was im 
Landkreis läuft.“ (LK 2) 
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„Wie decken Sie im Präventionsrat Problemlagen auf? 
Durch Propaganda – durch das, was man gerade so erfährt. 
Bekommen Sie von der Polizei auch Informationen? 
Ja. Die Polizei gibt uns Informationen darüber, wo vielleicht ein Hand-
lungsbedarf besteht, wo man eingreifen könnte. Auch durch den Jugendclub, 
die Schule oder die Schüler selbst. Es sind ja auch zwei Schüler im Präven-
tionsrat mit drin.“ (S 5) 

 
Dagegen spielen Begehren von Bürgern oder politischen Gremien auf Ebene 

der Landkreise und kreisfreien Städte eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz 
dazu haben diese Gruppen auf Gremien der örtlichen Ebene größeren Einfluss. 

Die Bürgerbefragung ist für die Gremien in Mecklenburg-Vorpommern bis-
her kein relevantes Instrument, um Projektziele zu bestimmen. Die einzige ver-
öffentlichte Studie380 liegt für die kreisfreie Stadt Greifswald vor. Der Kommu-
nale Präventionsrat der Stadt bat den Lehrstuhl für Kriminologie der Universität 
Greifswald um eine Analyse der Erscheinungsformen, Epidemiologie und Hin-
tergründe der Jugendgewalt in der Stadt. Dazu wurden erstmals in Jahr 1998 die 
Schüler der 9. Klassen aller öffentlichen Schulen befragt. Neben dem allgemei-
nen Sicherheitsgefühl und der Kriminalitätsfurcht wurden auch gewaltkorres-
pondierende Einstellungen, fremdenfeindliche und rechtsextreme Haltungen 
sowie jugend(sub-)kulturelle Orientierungen (Freizeit, Konsum, Medien, Politik 
etc.) sowie Sozialisationsbedingungen (Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe) 
erhoben. In den Jahren 2002 und 2006 wurde diese Befragung wiederholt, so-
dass Vergleiche angestellt und Entwicklungen aufgezeigt werden konnten. Aus 
den Ergebnissen der Studien wurden Empfehlungen und Anregungen für die 
weitere Präventionsarbeit in Greifswald abgeleitet.  

 
Auch die kriminologische Regionalanalyse381 führt ein Schattendasein. Die-

ses zeitaufwendige und kostenintensive Verfahren wurde bisher nur vereinzelt 
von Gremien auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte durchgeführt. 
Veröffentlicht wurden bisher Regionalanalysen der kreisfreien Städte Ros-
tock382 und Greifswald383. Dass Gremien der örtlichen Ebene angeben, dieses 
Instrument häufiger zu verwenden, ist darauf zurückzuführen, dass die Befrag-
ten diesen Terminus technicus missverstehen. Im Rahmen der mündlichen Be-
fragung, fand die Regionalanalyse auf die Frage, wie Problemlagen in der 
Kommune aufgedeckt werden, bei den örtlichen Gremien keine Erwähnung 
                                                 

380 Dünkel/Geng 2003, S. 1 ff.; Dünkel/Gebauer/Geng 2008. 

381 Siehe dazu Kap. 6.1. 

382 Herrmann/Jasch/Rütz 2000. 

383 Bornewasser/Mächler/Krense 2000, abrufbar unter http://www.greifswald.de/pdf-cms/ 
praevention-kriminologische-regionalanalyse.pdf. 
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mehr. Dagegen zeigt die folgende Textpassage eines Interviews mit dem Koor-
dinator des Gremiums einer kreisfreien Stadt, welche Schwierigkeiten bei der 
Erstellung einer Regionalanalyse entstehen. Zudem wird deutlich, dass ein 
systematisches Auffinden von Problemfeldern auch mit weniger finanziellem 
Aufwand umsetzbar ist. 
 

„Das Ziel war eigentlich eine Vorbereitung einer kriminologischen Regio-
nalanalyse. Das ist dann aber bei den Kosten stecken geblieben. Wir hatten 
alles fertig. Ich hatte sogar schon Zusagen von ... Aber das wäre zu teuer 
gewesen. 
Wie teuer wäre es denn gewesen? 
Um die 50.000 bis 100.000 DM, je nach dem, was man inhaltlich gemacht 
hätte ... So etwas ist mit der Schnelligkeit der Zeit innerhalb eines Haus-
haltsjahres auch nicht mehr aktuell. Wir sehen das bei der Jugendhilfepla-
nung. Diese muss man jedes Jahr neu machen. Meistens überholt sich wegen 
Haushaltszwängen die Jugendhilfeplanung schon innerhalb der ersten Jah-
reshälfte. Insofern ist es bei einer Regionalanalyse recht ähnlich. Man 
kommt fast gar nicht so schnell dazu, wie im Haushaltsplan gekürzt wird. ... 
Seit dem ich angefangen habe, geht es eigentlich immer nur Berg ab mit den 
Finanzen in den Kommunen. Es war dann immer schon ein Streitpunkt, was 
die Regionalanalyse überhaupt bringt. 
Es schien jedoch die Hoffnung zu bestehen, so etwas einmal zu machen, 
oder? 
Ich hatte im Prinzip die Genehmigung der Stadt mit diesem Beschluss, eine 
Regionalanalyse zu machen. Nur hatte ich danach keine Genehmigung in 
dieser Größenordnung Kosten einzustellen für solch ein Projekt. Was wir 
aber mit dem Landesrat doch zusammen gemacht haben, war eine Analyse 
der kriminologischen Daten von der Polizei für bestimmte Delikte. Unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherung. Das war auch teuer, aber wir haben es 
gemacht. Wir haben das die Fachhochschule machen lassen ... Es ist, so weit 
ich weiß, ein Planungsansatz für viele Architekten im Raum ... und darüber 
hinaus. Habe ich es Ihnen schon einmal gezeigt? 
Nein. 
Wir haben hier eine Arbeitsgruppe, die das gemacht hat. Wichtig war, dass 
wir zunächst eine Darstellung gemacht haben vom Kriminalitätslagebild, 
das gehört ja auch zu einer Regionalanalyse. Hier ist z. B. das Thema 
„Diebstahl Fahrrad“ ausgewiesen für den Bereich ... mit der grundsätzli-
chen Aussage: „Da, wo viele Fahrräder stehen, wird auch viel gestohlen“. 
Das trifft zu 100% zu und war eine entsprechende Aussage für den Umbau 
von fehlgenutzten Fahrradständern in sichere Ständer. Einige haben das 
dann auch gemacht, einige nicht. Das ist so das, was wir machen konnten. 
Im Prinzip können wir eine Regionalanalyse auch entbehren, weil wir an-
dere Planungen haben. Wir haben eine Sozialplanung, wir haben eine 
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Sportstättenplanung, Jugendhilfeplanung. Die Sozialplanung berücksichtigt 
auch andere Sachen, wie z. B. Senioren. Wenn man das alles zusammenführt 
und die Regionalplanung noch dazu hat, ist man eigentlich ganz gut. 
Welche Daten konnte man hier zu Grunde legen? 
Die polizeiliche Kriminalstatistik von drei Jahren ... Durch das Betrachten 
von mehreren Jahren wurde es noch deutlicher, so dass man die Brenn-
punkte ermitteln konnte. 
Für welche Delikte konnten Sie das noch machen? 
Das haben wir für die fünf häufigsten Delikte gemacht: „Diebstahl aus 
Fahrzeugen“, „Diebstahl sonstiges“, „Sachbeschädigung“ unter dem 
Grundsatz, auch Graffiti mit aufzunehmen, etc. 
Das haben wir für die ganze Stadt gemacht, für die einzelnen Stadtteile. Man 
kann also genau nach Gebäuden schauen, z. B. Marktplatz ... Hier sehen Sie 
die Flächen, wo viele Fahrräder stehen rot markiert. 
Das ist jetzt von 2000? 
Ja ... Wir haben jetzt, mit etwas weniger Aufwand, eine tatortbezogene Kri-
minalstatistik gemacht mit Diebstählen. „Diebstählen aus Lauben“, „Dieb-
stähle aus Kellern“, „Fahrraddiebstähle“, „Sachbeschädigung im öffentli-
chen Raum“ und „Raub“. Wir sind dabei von der ersten Darstellung etwas 
abgewichen, weil wir uns vorgenommen hatten, die Delikte darzustellen, die 
einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl haben, also im öffentlichen Raum 
stattfindet ... Wir sind jetzt einen Schritt weiter als die eigentliche PKS und 
können an Hand der Tabellen gut ausfindig machen, wo wir eine höhere 
Belastung haben. Was mir noch näher gelegen wäre, aber nicht zu finanzie-
ren gewesen war, ist die Zahlen in eine Karte umzusetzen.“ (KfS 1)  

 
8.8 Finanzierung 
 
Die Projekte werden häufig mischfinanziert. Um Fördermittel, wie beispiels-
weise die des Landespräventionsrates, zu erhalten, muss die Gebietskörperschaft 
einen bestimmten Anteil aus dem eigenen Haushalt beisteuern. Einige Gremien 
verfügen über einen eigenen Haushalttitel: 
 

„Ja. Ich habe hier eine Haushaltstelle. Das sind so zwischen 7.000 und 
7.500 Euro pro Jahr. 
Für Dienstreisen, Sachmittel usw.? 
Gar nicht. Nur Projektmittel. Das einzige, was ich noch daraus bezahle, ist 
Literatur zum Thema Kriminalprävention. 
Dieses Geld ist also praktisch nur für das Output? 
Ja. Darum habe ich gekämpft. Es war früher auch mal mehr, auch daran 
ging das Sparen nicht vorbei, aber es gibt immer noch Mittel dafür. 
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Wer bezahlt Ihre Sachkosten und Ihre Reisekosten? Läuft das über die 
Stelle bei der Verwaltung? 
Ja, über die Verwaltung.“ (KfS 1) 
 
„Weil es bei uns so gut lief, habe ich gleich zu Beginn von 2001 mit Herrn ... 
darüber diskutiert, was wir ohne Geld machen sollen. Wir haben es dann 
hinbekommen, dass wir eine bestimmte Summe haben, nur für die Präven-
tion im Landkreis. Ich habe also ein bisschen Bewegungsfreiheit. Wenn also 
ein Verein kommt, der einen Antrag stellen möchte, dem aber die Eigenleis-
tung fehlt, kann ich entscheiden, ob ich ihm die Eigenleistung bezahle. ... 
Diese Summe wird auch bleiben, da will (der Landrat) nicht ran, solange der 
Landkreis noch existiert.“ (LK 4) 
 
„Sie haben die Möglichkeit, an vielen Sitzungen und Tagungen teilzu-
nehmen. Haben Sie einen eigenen Haushaltstitel?  
Ja, wir hatten von Anfang an einen eigenen Haushalt für den Präventions-
rat. Aus dem können wir Zuschüsse für kleinere Projekte geben, damit das 
nicht so kompliziert ist für Präventionsträger vor Ort. Ich bin auch in einem 
Team drin, dem Team „Kommunikation und Information“. Dort haben wir 
eine Haushaltstelle für Dienstreisen und solche Sachen. Das ist sehr unkom-
pliziert ... Wir bekommen jedes Jahr eine bestimmte Summe zur Verfügung 
gestellt, die sich bis jetzt auch noch nicht verringert hat. 
Vom Kreis? 
Ja, vom Kreis. Da gab es auch noch nie Probleme. 
Gab es noch keine Diskussion? 
Nein, auch keine Diskussion. Es wird in diesem Jahr bestimmt schwieriger 
werden. Aber was die Präventionsarbeit angeht, gab es noch nie Schwierig-
keiten bei uns im Kreis. Wir finanzieren auch vieles über Landesmittel. Ich 
stelle dann die Anträge. Wir schwimmen zwar nicht im Geld, aber das was 
wir haben, reicht.“ (LK 1)  

 
Andere Gremien haben zwar keinen explizit für die Kriminalprävention 

ausgewiesenen Haushaltstitel. Die Situation in den Kommunen stellt sich aber 
zum Teil so dar, dass Mittel aus verwandten Titeln bereitgestellt werden: 

 
„Wie kann die Stadt sich finanziell an Projekten beteiligen, wie läuft das? 
Das läuft über den normalen Haushalt. Wir teilen mit, dass wir beim Lan-
despräventionsrat Landesfördermittel beantragen und dass wir dort einen 
entsprechenden Eigenanteil nachweisen müssen. Den haben wir bisher im-
mer im Haushalt drin gehabt. 
Es hat in diesem Bereich also nie Schwierigkeiten gegeben? 
Na ja, es wird schwieriger auf Grund der finanziellen Situation. Leider ist es 
ja so, dass erst im Bereich der freiwilligen Aufgaben gekürzt wird, was auch 
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die Präventionsarbeit betrifft. Da ist es oft frustrierend, ohne Mittel Präven-
tionsarbeit zu betreiben.“ (S 4) 

 
Dies sind jedoch lediglich positive Einzelbeispiele. Der überwiegende Teil 

der Gremien hat keinen eigenen Haushaltstitel und damit ungleich schlechtere 
Möglichkeiten eigene Projekte durchzuführen sowie Projekte bestimmter Träger 
oder die der örtlichen Gremien zu unterstützen: 
 

„Eine weitere Frage ist, ob man eine eigene Haushaltsstelle für die Koordi-
nationsarbeit schafft, zumindest in einem gewissen Umfang, damit man auch 
die ein oder andere Sache aus dem Präventionsrat heraus anschieben 
könnte. Wir sind immer darauf angewiesen erst mal einen Partner zu fin-
den.“ (LK 2) 

 
Einige wenige Gremien verfügen aber auch durch die bereits angesproche-

nen Fördervereine über eine gewisse Finanzierungskraft.384 
Dass im Feld der freiwilligen Aufgaben der Kommunen großer Konkur-

renzdruck bezüglich der Finanzierung herrscht, macht folgende Textpassage 
deutlich: 
 

„Im Grunde genommen finde ich, dass die Kriminalprävention oder auch 
wir als Institution, aufpassen müssen, dass man der Jugendarbeit nicht die 
Gelder abgräbt. Diese Gefahr besteht. Dadurch, dass wir so “trendy“ sind, 
bekamen wir eine Haushaltsstelle und man sieht daneben, dass der Haushalt 
der Jugendarbeit gekürzt wird. Das ist so nicht in ... geschehen, aber in an-
deren Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn das also in Konkur-
renz zu Bildung oder etwas anderem steht, halte ich es für problematisch.“ 
(KfS 4) 

 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Jugendhilfeberichts 

zu bedenken, aus dem hervorgeht, dass die Zahl von Vollzeitstellen in der Ju-
gendarbeit in den ostdeutschen Flächenländern seit 1998 um 40% gesunken ist 
und somit keineswegs im Verhältnis zum „demographischen Verlust“ steht.385 
Der Kommunalen Kriminalprävention, welche die Vernetzung und Koordinie-
rung aller Präventionsbemühungen bewirken soll, wird das Fundament entzo-
gen, wenn in den zu vernetzenden Bereichen Mittel eingespart werden. Die Idee 
der Kommunalen Kriminalprävention läuft ins Leere, wenn Träger der auch 
kriminalpräventiven Arbeit nicht mehr bestehen. 
 

                                                 

384 Siehe dazu Kap. 8.3.3. 

385 Pothmann 2008, S. 5 f. 
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8.9 Präventionsarbeit im ländlichen Raum 
 
Die befragten Koordinatoren der Präventionsgremien auf Landkreisebene kom-
men zu unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Präventionsarbeit im 
ländlichen Raum. Für einen Befragten ist die Arbeit im Landkreis einfacher als 
in der schnelllebigen Stadt: 
 

„... das Thema der „Prävention im ländlichen Raum“ ist nicht ganz so 
schwer. Sicherlich, vielleicht sind die Wege in der Stadt kürzer als hier. Aber 
kennen tun wir uns hier auch alle. Es ist also nicht schwieriger, Präventi-
onsarbeit im ländlichen Raum zu machen, verglichen mit der Stadt, viel-
leicht sogar eher leichter. 

 
Warum? 
Vielleicht, weil es hier nicht so viele Veränderungen gibt. Ich denke, in der 
Stadt geht doch einiges schneller. 
Was kann im Landkreis erschwerend sein? 
Die weiten Wege. 
Hat man nicht einfach auch mehr Standorte, um die man sich kümmern 
muss? 
Ja. Deswegen wäre es zu zweit schon günstiger. Es gibt hier im Landkreis 
sicherlich auch Gegenden, mit denen man nicht in so engem Kontakt steht. 
Von denen ich aber weiß, dass es dort gut läuft.“ (LK 1) 

 
Andere Koordinatoren zeichnen dagegen ein düsteres Bild und sehen den ländli-
chen Raum mit besonderen Problemen konfrontiert, die sich in der finanziellen 
Förderung auswirken sollten: 
 

Wir haben auf jeden Fall zwei große Probleme, die Städte nicht haben: wir 
haben eine riesige Fläche und wir haben wenig Leute. Das kann manchmal 
sehr angenehm sein, aber ist eben, wenn man sich für bestimmte Dinge ein-
setzt, schwierig. Das Erste, was wir immer zu beantworten haben ist, wie 
transportieren wir die Leute. Wenn man irgendwo eine Veranstaltung an-
bietet, muss man auch dafür sorgen, dass die Leute dorthin kommen. Das 
braucht man in Neubrandenburg oder Rostock nicht, dort ist der öffentliche 
Verkehr gut ausgestattet ... Wir haben keine 17 Leute mehr auf einem Quad-
ratkilometer. Es geht ja weiter. Die Infrastruktur wird schlechter, viele An-
gebote, wie z. B. den Jugendclub im Dorf bekommt man nicht mehr gehalten. 
Schließt man den, haben die 15 Jugendlichen gar nichts mehr. Daraus er-
wachsen dann wieder neue Probleme ... Große Fläche, wenig Leute, macht 
den Anonymitätsgrad relativ groß. Bestimmte Problemlagen und -felder 
verwurzeln sich hier eher in der Anonymität als in einer Stadt, wo alles 
schneller auffällt. Die Region zeichnet sich auch leider dadurch aus, dass 
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wir schon im extremistischen Bereich – sowohl rechts als auch links – eine 
hohe Konzentration haben. Dies kann sicher auch unter dem Schutzmantel 
dieser großen Fläche so gedeihen.  
Dann ist da noch ein Problem der Angebote. Wir haben relativ wenige 
Schulen auf dieser großen Fläche. Es werden immer weniger – die Schüler 
fahren immer weiter. Daraus entstehen auch Tendenzen, denen man entge-
genwirken muss. Das ist aber schwierig. Zum Beispiel „Gewalt an Schulen“. 
Wenn man über eine Stunde im Bus sitzt, macht man auch schon mal dumme 
Sachen ...  
Wenn man dann noch eine Förderung an die Einwohneranzahl bindet, dann 
geht das für unseren Bereich natürlich nach hinten los. Denn der Aufwand 
ist genau umgekehrt. Ich habe einen größeren Aufwand zu betreiben, als 
mancher in einem Ballungsgebiet. Auch wenn man es nicht wahr haben will. 
Den Jugendclub muss man heizen, egal ob für 15 Leute oder für 50 ... Die 
Fahrgeschichte kommt ja noch hinzu. Genau konträr läuft die Landesförde-
rung. Wir haben jedes Jahr weniger Köpfe, was heißt, dass wir jedes Jahr 
weniger Geld bekommen werden und das hat zur Folge, dass wir größere 
Einschnitte machen müssen, als anderswo ... Dann muss man aber auch an-
dere Verteilungsmechanismen anwenden und auf jeden Fall den Flächen-
faktor mitberücksichtigen. “ (LK 2) 

 
8.10 Positive Auswirkung 
 
Am Ende der Gespräche wurden die Interviewpartner gebeten, Rückschau zu 
halten und darüber nachzudenken, welche Aspekte der Arbeit des Präventions-
gremiums sie mit Stolz erfüllt. In diesem Zusammenhang verwiesen die Ge-
sprächspartner immer wieder auf einzelne Projekte: 
 

„Einiges hat ei uns gut funktioniert. Gerade im Bereich der häuslichen Ge-
walt sind die Polizisten geschult und die Schulung führte mit einer verstärk-
ten Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhten Fallzahlen. Wir haben also einen Ein-
blick ins Dunkelfeld bekommen. Bei einer Befragung haben die meisten 
angegeben, dass sie sich bisher nicht getraut haben, darüber zu reden. Jetzt 
trauen sie sich und das ist doch gut ... 
Die Sicherheitslage hat sich auch verändert. Es ist in den letzen zehn Jahren 
deutlich sicherer geworden. Wenn ich mir die Polizeiliche Kriminalstatistik 
anschaue, haben wir fast eine Halbierung der Fälle. Allein die grundsätzli-
chen Fallzahlen. Wir haben deutlich stagnierende Zahlen im Bereich der 
Jugendkriminalität.  
Ist das auch ein Ergebnis der Arbeit im Präventionsrat? 
Ja, das würde ich gerne wissen. Irgendwo sicherlich schon. Aber ich denke, 
dass auch die Abwanderung damit zu tun hat, die Überalterung, die Erzie-
hungsinstanzen und dann noch ein kleinwenig Präventionsarbeit. Es gibt 
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Ausnahmen. Es gibt Projekte, bei denen man sagen kann, dass man dadurch 
viel erreicht hat. Eine solche Ausnahme ist die Schulabschlussfeier, die wir 
im Hintergrund koordinieren. Wir hatten Auseinandersetzungen mit 400 be-
trunkenen, randalierenden Jugendlichen. Wir haben jetzt einen Träger für 
diese Veranstaltung und haben seit dem keine Krawalle mehr. Das ist eine 
Veranstaltung, die zu 100% ein Gewinn war.“ (KfS 1) 

 
Als positiver Effekt der Präventionsarbeit wird zudem immer wieder die 

verbesserte Vernetzung und Kommunikation zwischen den staatlichen und 
nichtstaatlichen Bereichen, denen die Akteure der Präventionsgremien angehö-
ren, erwähnt: 
 

Was bei uns sehr gut funktioniert, ist die Vernetzung, die sich über diesen 
Präventionsrat sehr gut entwickelt hat. Einfach, dass man voneinander mehr 
weiß. Damals gab es schon noch Berührungsängste oder einfach Nicht-
kenntnis, was Jugendgerichtshilfe, Polizeiarbeit usw. angeht, was die so tun. 
Das hat sich jetzt komplett aufgelöst. (LK 1) 

 
„Eigentlich, dass die Vernetzung und die Zusammenarbeit so gut geklappt 
haben, sonst hätten wir diese Projekte nicht so gut hinbekommen. Was mir 
am Kriminalpräventionsrat besonders gut gefällt ist, dass die Leute so 
spontan sind. Wir sind nicht so bürokratisch. Wenn ich jemanden anrufe, 
weil ich dringend mit ihm über ein Thema sprechen muss, dann klappt das 
auch sofort. Es sagt keiner, dass etwas nicht gehen würde.“ (S3) 

 
„... dass wir unterm Strich ein Gremium geschaffen haben, wo Austausch 
erfolgt, Informationsfluss erfolgt und ein Stück weit Ideen geboren werden, 
die auch vereinzelt in der Realität umgesetzt werden. Das ist positiv und 
dass es richtig ist, zeigt die Entwicklung in bestimmten Bereichen ... Das 
erste Projekt, das wir angeschoben haben, war Schulsozialarbeit. Die Be-
ziehungen, die wir da unter den Verantwortlichen aufgebaut haben, darauf 
kann man stolz sein. Ob das nun Polizei, Schulleiter oder Richter ist, wenn 
etwas ist, hat keiner ein Problem damit einen anderen anzurufen. Das ist 
viel wert“ (S 7) 

 
8.11 Zukunftsaussichten 
 
In Hinblick auf eine für Mecklenburg-Vorpommern geplante Kreisgebietsreform 
wurden die Interviewpartner zu ihren Vorstellungen befragt, welcher Strukturen 
es in Zukunft für die Kommunale Kriminalprävention bedürfe.  

Durch diese Kreisgebietsreform sollten im Jahre 2009 die bisherigen zwölf 
Landkreise aufgelöst werden. Es war geplant fünf neue Kreise zubilden, in wel-
che die bestehenden sechs kreisfreien Städte eingegliedert werden. Die Grund-
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lage dieser Reform – das Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern vom 23.05.2006 – wurde zwar mit Urteil des Lan-
desverfassungsgerichts vom 26.07.2007 für verfassungswidrig erklärt.386 Eine 
Reform der Kreisstruktur wird es dennoch aller Voraussicht nach geben, zumal 
die Verfassungsverstöße nicht derartig gravierend sind, als dass eine verbesserte 
Rechtsgrundlage, die den Vorgaben des Urteils Beachtung schenkt, einer er-
neuten Prüfung nicht standhalten könnte. 

Eine Vielzahl der Befragten kam zu dem Ergebnis, dass es dann auf Ebene 
der Kreise mehrerer hauptamtlicher Vollzeitkräfte bedürfte, die als Koor-
dinationsbüro die Gremien auf örtlicher Ebene unterstützen müssten: 
 

„Wir haben darüber schon mit Herrn Schlender387 gesprochen. Hauptamtli-
che Stellen könnte man sich dann in den Kreisstädten vorstellen. Die müss-
ten koordinierend tätig werden. Dadurch, dass die Einzugsgebiete auch sehr 
groß werden, hätten die keine anderen Aufgaben als zu koordinieren ... Man 
kann sich auch vorstellen, dort Präventionsbüros einzurichten, ein Koordi-
nator mit einer zweiten Fachkraft, beide zu 100%. Aber auch das bringt 
keine Projektarbeit, sondern nur Koordination.“ (KfS 1) 

 
„Im Grunde ist zu empfehlen, dass die Gemeinden und Kommunen dann 
kleinere Präventionsgremien haben sollten. Wobei ich denke, dass man auch 
nicht immer das gesamte Spektrum abdecken muss. Eine Kleinstadt muss 
keine Suchtprävention machen, wenn sie eher Krach am Sportplatz hat, 
muss sie sich damit beschäftigen. Man sollte (örtliche) Präventionsgremien 
einrichten und dann natürlich auf Kreisebene. 
Vielleicht sogar ein Präventionsbüro, in dem zwei bis drei Personen zu-
sammenarbeiten? 
Also mindestens zwei. 
Die dann die entsprechende Vernetzungsarbeit zu den örtlichen Gremien 
machen könnten und auch inhaltlich helfen könnten? 
Klar. Auf Gemeindeebene wird es immer nebenher laufen, so dass dort im-
mer der Input von Außen gebraucht werden wird. Auch Unterstützung von 
Leuten, die das professionell machen und bestimmte Probleme oder Themen 
moderieren können.“ (KfS 4) 

 
„Das heißt, Sie würden es nicht hin bekommen, wenn in diesem Großkreis 
nur eine Koordinatorin wäre? 
Würde ich auf keinen Fall. Es müssten dann auch neue Strukturen her. Ich 
denke, es müsste ganz viel passieren. Vor allem müsste auch der politische 

                                                 
386 LVerfG 9-17/06 abrufbar unter: 

http://www.landesverfassungsgericht-mv.de/index_aktuell.htm. 

387 Geschäftsführer des Landesrates für Kriminalitätsprävention. 
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Wille da sein, damit etwas passiert. ... Es wäre auch die Chance, dass man 
regelmäßigen Austausch hätte. Aber einer alleine, das ist unmöglich. 
Also, wenn man auf Großkreisebene eine Geschäftsstelle hätte, wo ein 
Team arbeitet und sich austauscht? 
Austauschen und dann kann man ja schauen, ob man Aufgaben zuteilt oder 
ob man sich auch auf Ehemalige beruft. Da wäre vieles denkbar. Aber das 
müsste dann auch gewollt sein und die Mittel müssten dementsprechend flie-
ßen, weil dort auch Stellen bezahlt werden müssten.“ (LK 1) 
 
„...Ein oder zwei Stellen, die dann auch ein bisschen Lobbyarbeit machen 
würden oder auch als Vertreter in den Ausschüssen sitzen würden.  
Mit welchen Rechten müssten sie dann ausgestattet sein? 
Die müssten durchaus dann in den verschiedenen Ausschüssen Rederecht 
oder auch Stimmrecht haben ... Eine koordinierende Stelle ohne Rechte, die 
nur den Zeigefinger hebt, das bringt nichts, das ist auch meine Erfahrung.“ 
(LK 3) 

 
Eine Kreisgebietsreform würde die einmalige Chance bieten, den Organisa-

tionsaufbau zu modernisieren und die Aufgabe der Kommunalen Kriminalprä-
vention auch strukturell zu verstetigen. Die Mitarbeiterteams der Präventionsbü-
ros könnten aus den erfahrenen Koordinatoren sowie neu einzustellenden 
Fachkräften bestehen. Diese Mitarbeiter könnten sodann das Gremium des 
Landkreises koordinieren als auch die örtlichen Gremien und ihre Koordinatoren 
organisatorisch und inhaltlich unterstützen.  
 

Einige Befragte befürchten jedoch, dass der Kontakt zwischen den örtlichen 
Gremien und dem Gremium des Landkreises abreißt: 
 

„Im Rahmen der Präventionsräte wird man sich auch den neuen Strukturen 
anpassen müssen. Dann ist zu klären, ob man es noch ehrenamtlich machen 
kann oder besser hauptamtlich und in wie weit man dann noch den Kontakt 
zu den Kommunen halten kann. Das ist heute schon sehr schwierig. Das ist 
eine große Gefahr. Die Strukturänderung wird sich auf alle Bereiche bezie-
hen, sei es Sport, Feuerwehr etc. alle werden überlegen müssen, wo sie ihre 
eigene Geschäftsführung ansiedeln werden. Sie wird immer dort angesiedelt 
werden, wo auch der Kreissitz ist, alles andere macht wenig Sinn. Die 
nächste Frage wird sein, wie viel „man power“ man einsetzen kann.“ (LK 2) 

 
„Man müsste dann ein gutes Netzwerk zwischen den Präventionsräten auf-
bauen, damit ein reger Austausch an Informationen und eine Vernetzung der 
Projekte untereinander stattfinden können. Erfahrungen müssten weiterge-
geben werden, damit man sich an Dingen orientieren kann, die sich bisher 
bewährt haben.“ (S 4) 
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9. Wesentliche Ergebnisse und Empfehlungen 
 
9.1 Gegenüberstellung von Soll-Konzept und Ist-Zustand 
 
9.1.1 Gesamtgesellschaft abbildende Zusammensetzung der 

Präventionsgremien 
 
Die Zusammensetzung der Gremien bildet keineswegs die gesamte Gesellschaft 
ab. Die Gremien setzen sich hauptsächlich aus Vertretern der Leitung der Kom-
munalverwaltung, der Ordnungsverwaltung, der Polizei und der Justiz zusam-
men. Sehr häufig stammen die Mitglieder auch aus den Bereichen Jugendarbeit 
und Schule sowie aus den Vereinen und Verbänden der Kommunen, also den 
Trägern der sozialen Arbeit. Das Präventionsgremium erlaubt also nicht eine le-
diglich überbehördliche Zusammenarbeit. Es ermöglicht allen, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Einfluss auf kriminalitätsrelevante Faktoren haben, eine Vernet-
zungs- und Zusammenarbeitsmöglichkeit.  

Um die Gesamtgesellschaft abzubilden, müssten in den Gremien typischer-
weise auch Jugendliche, Migranten, Ausländer, Täter, Opfer, Rechtsradikale etc. 
vertreten sein. Eine derartige Zusammensetzung würde die Arbeitsfähigkeit der 
Gremien jedoch stark beeinträchtigen. Denn zum einen hat sich herausgestellt, 
dass die Mitgliederzahl der Gremien beschränkt werden sollte. Zum anderen ist 
anzunehmen, dass derartig heterogen zusammengesetzte Gruppen auf große 
Schwierigkeiten in der Konsensbildung stoßen würden. Um Bedürfnisse oder 
Anliegen der gesellschaftlichen Gruppen zu erkennen, müssen diese nicht in 
Präventionsgremien vertreten sein. Es genügt, wenn die Gremien Maßnahmen 
ergreifen, die ein besseres Verständnis jedweder Gesellschaftsgruppen ermögli-
chen. 
 
9.1.2 Vorsitz durch Verwaltungsspitze 
 
In Mecklenburg-Vorpommern ist es überwiegend gelungen, dass sich wichtige 
Entscheidungsträger der verschiedenen Gebietskörperschaften an die Spitze der 
Präventionsgremien stellen. Wie wichtig es ist, dass der Bürgermeister, der 
Landrat oder Amtsvorsteher die Präventionsarbeit unterstützt, wurde durch die 
Befragten immer wieder betont. Präventionsgremien, die ohne diesen Rückhalt 
tätig sind, mühen sich häufig vergebens und geben ihre Arbeit infolgedessen 
bald auf. 

In den Gebietskörperschaften, in denen aktive Präventionsgremien bestehen, 
ist die Kriminalprävention also tatsächlich häufig „Bürgermeisterpflicht“. 
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9.1.3 Koordination durch eine im Idealfall hauptamtliche Kraft 
 
Vom Idealbild der hauptamtlichen Koordination hat sich Mecklenburg-Vor-
pommern leider außerordentlich stark entfernt. Im Jahr 2008 gab es hierzulande 
lediglich noch zwei hauptamtliche Koordinatoren. Der betreffende Landkreis 
und die betreffende kreisfreie Stadt bilden – und das mag kaum verwundern – 
die Musterbeispiele für Aktivität und Organisationsstruktur. Hier gibt es eine 
Vielzahl von Projekten. Die hauptamtlichen Koordinatoren haben zudem die 
Möglichkeit, die Arbeitsgemeinschaften sowie, im Fall des Präventionsrates auf 
Landkreisebene, die örtlichen Gremien zu unterstützen. Andere Präventions-
gremien zehren von Zeiten, in denen das Gremium ebenfalls komfortabler koor-
diniert wurde oder vom kräfteraubenden Engagement ihrer lediglich freigestell-
ten Koordinatoren oder Vorsitzenden. Wenn es in Mecklenburg-Vorpommern 
nicht gelingt, die Präventionsarbeit wieder auf mehrere hauptamtlich koordi-
nierte Gremien in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu stützen, wird die 
Gremienlandschaft verarmen. Nur hauptamtliche Kräfte oder zumindest Mitar-
beiter, die 20 Wochenstunden für die Koordinierungsarbeit freigestellt sind, 
können sich fortbilden und in den Arbeitsgemeinschaften des Landesrates mit-
arbeiten. Die Projektdokumentation und Selbstevaluation erfordern selbstver-
ständlich ebenfalls Arbeitszeit. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass auch 
die Querschnittsaufgabe der Kriminalprävention nicht ohne den Einsatz perso-
neller Ressourcen auskommt. 

Auf örtlicher Ebene ist die Koordinierung durch einen freigestellten Mitar-
beiter natürlich umsetzbar. Diese Gremien bedürfen jedoch der Unterstützung 
des kreislichen Präventionsrates. Diese Unterstützungsarbeit kann wiederum nur 
eine hauptamtliche Kraft auf Kreisebene leisten. 
 
9.1.4 Bürgerbeteiligung 
 
Die Mitgliedschaft „funktionsloser“ Bürger, also von Bürgern, die nicht auf-
grund ihrer Tätigkeit in Vereinen, der Verwaltung etc. in den Präventionsgre-
mien mitarbeiten, ist eine Ausnahmeerscheinung in den Präventionsgremien 
Mecklenburg-Vorpommerns. Viele Befragte erachten den Aspekt der Bürger-
beteiligung auch als weniger wichtig. Andere befürchten, dass die Effizienz der 
Gremienarbeit leiden würde, wenn die Gremien sich für Bürger öffnen würden. 
Zudem teilen auch einige Praktiker die Ansicht, dass die Kriminalprävention 
kein Arbeitsfeld für „Jedermann“ darstellt. So könnte die Arbeit der Gremien 
durch populistische oder gar verfassungsfeindliche Einflüsse boykottiert werden. 
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9.1.5 Aufspaltung der Gremien in Lenkungs- und Arbeitsebene 
 
Fast die Hälfte der befragten Gremien hat Arbeitsgruppen eingerichtet. Die 
praktische Arbeit in den Kommunen hat gezeigt, dass es am sinnvollsten ist, ein 
Lenkungsgremium einzurichten, dessen Mitglieder in ihren jeweiligen Berei-
chen entscheidungsbefugt sind, sowie Arbeitsgruppen mit bestimmten Projekten 
oder Themen zu betrauen. Diese Arbeitsgruppen laufen dann weniger Gefahr, in 
ihrer Arbeitskraft zu ermüden, wenn sie projektbezogen sind und dadurch be-
reits nur für einen bestimmten Zeitraum bestehen. Sind Arbeitsgruppen zur Be-
arbeitung eines bestimmten Themas eingerichtet, sollten diese Gruppen zeitlich 
begrenzt werden. 
 
9.1.6 Erstellung eines kommunalen Kriminalitätslagebildes 
 
Die Vorstellung, dass die Gremien vor der Entwicklung von Präventionsprojek-
ten umfassende kriminologische Regionalanalysen in ihrer Kommunen erstellen 
(lassen), entspricht nicht der Realität in Mecklenburg-Vorpommern. Der finan-
zielle und zeitliche Aufwand einer kriminologischen Regionalanalyse steht der-
zeit für viele Befragte außerhalb jeder Relation. Hierzulande wurden nur sehr 
vereinzelt umfassende kriminologische Regionalanalysen durchgeführt. Zur Be-
stimmung der Zielrichtung von Präventionsprojekten dienen vorwiegend die Ge-
spräche unter den Präventionsratsmitgliedern sowie die Bewertung der polizeili-
chen Kriminalstatistik. 
 
9.1.7 Durchführung von Präventionsprojekten  
 
Die in Mecklenburg-Vorpommern zum Zeitpunkt der Befragung bestehenden 
Präventionsgremien sind keine sogenannten „Labergremien“. Im Jahr 2004 ha-
ben 70% der Gremien mindestens ein Projekt durchgeführt. Dass ihr Gremium 
ein Projekt anderer Träger unterstützt habe, gaben 77% der Befragten an. 
 
9.1.8 Dokumentation und Evaluation der Projekte 
 
Im Rahmen der Befragung konnte eruiert werden, dass zumindest eine Doku-
mentation größerer Projekte recht häufig erfolgt. Dies ist insofern auch glaub-
würdig, weil diese größeren Projekte meist mischfinanziert sind und der Mittel-
geber eine Projektplanung und nach Abschluss des Projekts auch eine Verlaufs-
beschreibung verlangt. 

Selbst- oder Fremdevaluation findet dagegen nur äußerst selten statt. Diese 
qualitätsverbessernden Maßnahmen scheitern wiederum an der ungenügenden 
personellen und finanziellen Ausstattung.  
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9.2 Erfolgsfaktoren 
 
Auf Grundlage der Interviews mit den Akteuren der Kommunalen Kriminalprä-
vention konnten Strukturelemente herausgearbeitet werden, welche die Inter-
viewpartner für eine erfolgreiche und beständige Präventionsarbeit auf Ebene 
der Landkreise und kreisfreien Städte als notwendig erachten. Dies sind im 
Einzelnen folgende Erfolgsfaktoren: 
 

� Entscheidungsträger der Kommunen haben den Vorsitz in den Präven-
tionsgremien; 

� Hauptamtliche, in der Verwaltung angebunden Mitarbeiter koordinie-
ren die Gremien; 

� die Gremien sind in eine Lenkungs- und eine Arbeitsebene aufgespal-
tet; 

� die Arbeitsgruppen sind personell und zeitlich begrenzte sowie mit 
konkreten Arbeitsinhalten oder Projekten befasst; 

� die Gremien sind durch Mittel der Kommune sowie durch Mittel, wel-
che durch einen Förderverein akquiriert werden, in der Lage, Präven-
tionsprojekte zu finanzieren. 

 
Zu ähnlichen Empfehlungen kommt auch das Forschungsgruppe des „Insti-

tuts des Rauhen Hauses für soziale Praxis“ im ihrem Abschlussbericht über ein 
Projekt, welches die Kooperation von Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendge-
richten sowie der Jugendhilfe in den Präventionsgremien an drei Modellstand-
orten Mecklenburg-Vorpommerns untersuchte, sowie Schneiders und Franke, 
die im Rahmen ihrer Forschungsarbeit nach effektiven Organisationsstrukturen 
für die kommunale Sicherheitsvorsorge der Stadt Osnabrück. Suchten.388 

So empfehlen Pleiger, El Zaher und Friedrich, dass die Arbeit der Gremien 
von einer zentralen, hauptamtlichen Stelle koordiniert werden soll, die Kommu-
nale Kriminalprävention zur Chefsache zu machen und mit angemessenen fi-
nanziellen Mitteln auszustatten ist.389 

Schneider und Franke raten zur Berufung eines Präventionsbeauftragten, der 
in der Kommunalverwaltung direkt unter der Verwaltungsspitze anzusiedeln und 
von der Kommune zu finanzieren ist. Er sollte ohne Anbindung an ein be-
stimmtes Fachressort arbeiten, einen eigenen präventionsgebundenen Haus-
haltstitel zu Verfügung gestellt bekommen und mit umfassenden Teilnahme- 
und Mitspracherechten ausgestattet werden. Ihm ist ein Beratungsgremium zur 

                                                 

388 Siehe zu diesen Forschungsprojekten Kap. 6.2. 

389 Pleiger/El Zaher/Friedrich 2002, S. 96. 
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Seite zu stellen, das aus sechs bis acht Mitgliedern in leitenden Positionen aus 
den Bereichen Stadtverwaltung, Polizei, Justiz und Wissenschaft besteht.390 
 
9.3 Verbesserungsvorschläge 
 
Die größte Gefahr für die Entwicklung der Kommunalen Kriminalprävention in 
Mecklenburg-Vorpommern ist der massive Rückgang hauptamtlich koordinier-
ter Gremien auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Soll das Niveau 
der kriminalpräventiven Arbeit auf kommunaler Ebene erhalten oder gar verbes-
sert werden, braucht es Instrumente, welche die hauptamtliche Koordination der 
Gremien sichert. Das effektivste Mittel wäre die Schaffung eines Präventionsge-
setzes, welches Gebietskörperschaften ab einer bestimmten Größe verpflichtet, 
einen hauptamtlichen Präventionskoordinator zu bestellen, und welches Pflich-
ten und Rechte dieses Koordinators näher bestimmt – ähnlich der Regelungen 
im Bereich des Datenschutzes oder der Gleichstellung. Neben den klassischen 
Regelungsinhalten eines solchen Gesetzes, wie den Gesetzeszielen, dem Gel-
tungsbereich und den notwendigen Begriffsbestimmungen, wäre die zentrale 
Norm eines Präventionsgesetzes diejenige, welche die Einrichtung von Ge-
schäftsstellen und die Bestellung hauptamtlicher Koordinatoren verpflichtend 
festschreibt. Diese könnte wie folgt lauten:  
 

„Die Kreise, kreisfreien Städte, Ämter391 und amtsfreien Gemeinden ha-
ben eine Geschäftsstelle zur Koordination der Kommunalen Kriminal-
prävention einzurichten und einen Koordinator zu bestellen, welcher in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten hauptamtlich tätig ist.“ 

 
Zudem wären die Regelung bestimmter Beteiligungs- und Rederechte sowie 

die Informationspflicht eines Präventionskoordinators elementar. Denn die Kri-
minalprävention tangiert die unterschiedlichsten Bereiche, sodass eine Mitwir-
kung an den politischen Entscheidungen der Kommune von großer Bedeutung 
wäre. 

Dass der Erlass eines Präventionsgesetzes möglich ist, wurde in Kapitel 5 
erläutert.392 Gleichgültig ob die Kommunale Kriminalprävention nun als Auf-
gabe im übertragenen Wirkungskreis oder als pflichtige Selbstverwaltungsauf-
gabe wahrgenommen wird, hätte das Bundesland für finanziellen Ausgleich ei-
ner eventuell entstehenden finanziellen Mehrbelastung zu sorgen. Die 
Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wird zeigen, wie viel die Landesre-

                                                 

390 Franke/Schneiders 2007, S. 136 ff. 

391 Vgl. zum Begriff der Ämter Fn. 354. 

392 Siehe dazu Kap. 5.4. 
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gierung bereit ist, für die Kriminalprävention auf kommunaler Ebene zu inves-
tieren. 

Die anstehende Kreisgebietsreform393 böte eine hervorragende Gelegenheit, 
der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene neue Impulse zu geben. Ein 
Umstrukturierungsprozess wäre dann auch für die Struktur der Präventionsgre-
mien erforderlich. Auf der Ebene künftiger „Großkreise“ müssten dann Ge-
schäftsstellen eingerichtet werden, in welchen mehrere hauptamtliche Mitarbei-
ter beschäftigt würden, die das Gremium auf Kreisebene koordinierten und die 
Gremien der örtlichen Präventionsräte und deren Koordinatoren unterstützten. 
 

Ein alternatives aber weniger wirksames Instrument, die hauptamtliche Ko-
ordination der Gremien zu begünstigen, wären Zielvereinbarungen zwischen der 
Landesregierung und den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten. Diese 
Zielvereinbarungen könnten den gleichen Regelungsinhalt wie ein Präventions-
gesetz haben. Da diese weniger verbindlich als ein Präventionsgesetz sind, wä-
ren die Widerstände der kommunalen Spitzenverbände vermutlich geringer. 
 

Die qualitative Befragung brachte zum Vorschein, dass es an Informations-
austausch unter den Gremien mangelt. Die Koordinatoren brauchen mehr Gele-
genheiten, Anregungen für ihre Arbeit in den Kommunen zu erhalten. Denkbar 
wäre die Einrichtung einer Landeskonferenz, in deren Rahmen sich die Koordi-
natoren regelmäßig treffen. Das Amt des Vorsitzenden sollte rotieren und die 
Treffen unter bestimmte Mottos gestellt werden. Zudem könnten Untergruppen 
gebildet werden, die den unterschiedlichen Interessen der Koordinatoren auf 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte oder örtlichen Gremien gerecht 
würden. 

Eine weitere Möglichkeit, den Koordinatoren die Möglichkeit des Austau-
sches zu ermöglichen, wäre, ihnen Schulungen anzubieten. Gleichzeitig könnte 
die notwendige Professionalisierung der Akteure erfolgen. Bisher haben diese 
weder das Handwerkszeug, Projekte theoretisch zu fundieren, geschweige denn 
diese selbst zu evaluieren. So bietet der Landesrat Niedersachsens ab Februar 
2008 ein Qualifizierungsprogramm an, welches Basiswissen in der Kriminolo-
gie, der Kriminalprävention, zu den rechtlichen Grundlagen, der Selbstevalua-
tion und dem Projekt- und Qualitätsmanagement vermittelt. Ähnliches wäre 
auch für Mecklenburg-Vorpommern notwendig. 
 

Ein Instrument, die Dokumentation und Evaluation von Präventionsprojek-
ten zu fördern, wäre die Auslobung eines gut dotierten Präventionspreises durch 
den Landesrat. Zusätzlich würde auf diese Weise ein Pool dokumentierter 
Projekte entstehen, die veröffentlicht werden könnten und so als Ideengeber 
fungieren könnten. 
                                                 

393 Siehe dazu Kap. 8.11. 
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Um die vermehrte Gründung von Fördervereinen auch auf Ebene der amts-
angehörigen Städte, Ämter und Gemeinden anzuregen, sollte der Landesrat dar-
auf hinweisen, dass es auch möglich ist, dass die Mitglieder eines Präventions-
gremiums einen gemeinnützigen Verein gründen können, der dann in der Lage 
wäre, Spendengelder einzunehmen. Es muss keineswegs immer ein externer 
Förderverein angegliedert werden. Der Entwurf einer Mustersatzung wäre si-
cherlich ein hilfreiches Angebot. 
 
9.4 Schlussbetrachtung 
 
Ein wesentliches Ergebnis der theoretischen Überlegungen dieser Arbeit ist das 
Definitionsangebot zum Konzept der Kommunalen Kriminalprävention: 
 

Kommunale Kriminalprävention ist demnach eine praktische Strategie 
auf lokaler Ebene, bei der in einem ressortübergreifend besetztem Gre-
mium, Ursachen von Kriminalität ermittelt werden, um daran anknüp-
fend geeignete Maßnahmen zur Reduzierung von Ausmaß und Schwere 
der Kriminalität zu entwickeln und diese selbst – bzw. insbesondere bei 
Maßnahmen mit Eingriffscharakter durch Veranlassung der zuständigen 
Behörden – zu verwirklichen. 

 
Zudem konnte die Prüfung der rechtlichen Zuständigkeiten herausstellen, 

dass § 1 Abs. 2 SOG M-V allen Behörden und anderen Trägern öffentlicher 
Aufgaben des Landes sowie den Kommunen die Aufgaben der Kommunalen 
Kriminalprävention zuweist. 
 

Die Kartographierung der Gremienlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns 
ermöglicht außerdem endlich eine Diskussion über tatsächlich umgesetzte Kri-
minalprävention auf kommunaler Ebene. So läuft die Kritik, welche am Aspekt 
der Bürgerbeteiligung ansetzt,394 ins Leere, da „funktionslose“ Bürger in den 
Gremien Mecklenburg-Vorpommerns kaum vertreten sind.  

Das Konzept der Kommunalen Kriminalprävention sollte deshalb von der 
rückwärtsgewandten, sozialromantischen Vorstellung395 der Bürgerbeteiligung 
und des gesamtgesellschaftlichen Engagements bereinigt werden und die Ak-
teure Kommunaler Kriminalprävention von dem Dogma entbinden, dass ihr 
Gremium nur dann dem Ideal entspricht, wenn es Bürger zu seinen Mitgliedern 
zählen kann. Es genügt, wenn sich die Gremien ihrer Hauptaufgabe – der Redu-
zierung von Kriminalität – zuwenden. Wenn die Gemeinschaft einer Kommune 
gestärkt werden soll, weil man sich davon kriminalpräventive Wirkungen er-

                                                 

394 Vgl. dazu Kap. 3.7. 

395 So auch Heinz 1997, S. 87. 
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hofft, so kann dies im Rahmen konkreter Präventionsprojekte erfolgen (z. B. bei 
der Bekämpfung rechtsextremer Strukturen, wo es tatsächlich auf einen breiten 
bürgerschaftlichen Konsens und ein entsprechendes Engagement ankommt).396 
Die Vorstellung, dass die Entfaltung und Stärkung von Gemeinschaft quasi als 
Nebenprodukt der Gremienarbeit „abfällt“, ist im Übrigen jedoch eher unrealis-
tisch und belastend. 
 

Die Kommunalen Präventionsgremien Mecklenburg-Vorpommerns initiie-
ren Präventionsprojekte, bieten ihren Mitgliedern eine fächerübergreifende Zu-
sammenwirkungsmöglichkeit und schaffen zumindest bei den Akteuren ein Be-
wusstsein für das Themenfeld der Prävention delinquenten Verhaltens – dies für 
sich genommen ist schon eine Bereicherung. 

                                                 

396 Vgl. Dünkel/Geng 1999, S. 367 ff., 387 f.; Dünkel/Gebauer/Geng 2008, S. 331 ff., 344 ff. 
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12. Fragebogen Kommunale Präventionsräte in M-V 
 
Nr. 1 Seit wann sind Sie KoordinatorIn des Präventionsrates? 
  
 seit  (Monat/Jahr) 
  
Nr. 2 Auf welcher regionalen Ebene ist der Präventionsrat angesiedelt? 

 
 Landkreis 
 Kreisfreie Stadt 
 Gemeinde 
 Stadtteil 
 sonstige   nämlich   
  
Nr. 3 Sind Sie als KoordinatorIn derzeit hauptamtlich tätig oder sind Sie für eine 

bestimmte Stundenzahl von Ihrer sonstigen Tätigkeit freigestellt? 
 

 hauptamtlich  mit  Wochenstunden 
 freigestellt  mit  Wochenstunden 
 ehrenamtlich  mit  Wochenstunden 
 andere Konstellation  nämlich  
   mit  Wochenstunden 
     
Nr. 
3a 

Wenn Sie nicht hauptamtlich beschäftigt sind, welche Tätigkeit üben Sie noch aus? 

 
  
Nr. 4 Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? (Mehrfachnennungen 

möglich) 
 

  
  
  
Nr. 5 Welche der folgenden Arbeitsmittel stehen Ihnen für Ihre Tätigkeit als 

KoordinatorIn zur Verfügung? 
 Telefon 
 Anrufbeantworter 
 PC 
 Drucker 
 Scanner 
 Internetzugang 
 E-mailadresse 
 Homepage 
 sonstige  nämlich  
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Nr. 6 Wann wurde der Präventionsrat in Ihrer/m Stadt/Landkreis/Gemeinde/Stadtteil 
gegründet? 
 

 im Jahr   
Nr. 7 Gab es ein Ereignis, welches die Gründung des Präventionsrates auslöste oder 

begünstigte? 
 ja  nein  weiß nicht  
  
Nr. 
7a 

Wenn ja, welches? (Stichpunkte) 

  
  
  
  

Nr. 8 Aus welchen Bereichen kommen die Mitglieder des Präventionsrates derzeit? 
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Bereich ein? 
 
 Bereich Einschätzung 
 

eher  eher 
 gut normal schlecht 

  BürgermeisterIn/Landratsamt      
  Jugendamt      
  Ordnungsamt      
  Schulamt      
  Polizei      
  Staatsanwaltschaft      
  Kirche      

       
       
       
       
       
       
       
       
       

B
itte w

eitere ergänzen 

       
   
Nr. 9 Fehlt Ihrer Einschätzung nach das Engagement oder Unterstützung aus einem 

bestimmten Bereich? 
 

 

  nein, wir sind gut aufgestellt  ja, nämlich:   
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Nr. 10 Aus welchem Bereich kommt das Mitglied, das derzeit den Vorsitz in Ihrem Prä-
ventionsrat hat. Welche Funktion hat dieses Mitglied innerhalb seines Bereiches? 
 

  
Nr. 11 Haben sich aus dem Präventionsrat heraus Arbeitsgruppen oder andere 

„Tochtergremien“ gebildet? 
 

 

  nein  ja, und zwar  
    
  
  
  
  

Nr. 12 Wie häufig tagt der Präventionsrat im Jahr? 
 

 ca.  mal im Jahr, in regelmäßigen Abständen 
 ca.  mal im Jahr, bei Bedarf 
 ca.  mal im Jahr, in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf 
  (noch) gar nicht/nicht mehr 

 

Nr. 13 Werden die Sitzungen des Präventionsrates protokolliert? 
 

   ja  teils-teils  nein 
  
Nr. 14 Haben Sie oder andere Mitglieder des Präventionsrates in der Vergangenheit an die 

Präventionsarbeit betreffenden Fortbildungen oder Tagungen teilgenommen? 
 

 Fortbildung  ja  nein  
 Tagungen  ja  nein  
   
Nr. 15 Haben Sie oder andere Mitglieder in der Vergangenheit in Bürgerschaft/ 

Kreistag/ Gemeindevertretung oder ähnlichen Gremien über die Arbeit 
des Präventionsrates berichtet? 
 

 

   nein  ja, im/in  
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Nr. 16 Wie gestalten sich die Aufgabenfelder des Präventionsrates und wie verteilen sich 
nach grober Schätzung die %-Anteile dieser Aufgabenfelder? 
 
Aufgabenfelder  Anteil in % 
 

  Projekte in eigener Trägerschaft initiieren/planen/durchführen (      ) 
 Projekte anderer Träger unterstützen (      ) 
 Organisation von Arbeitsgruppen (      ) 
 Vernetzung anderer Präventionsaktivitäten (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 

B
itte w

eitere ergänzen 

  (      ) 
 
Nr. 17 Was sind Ihrer Einschätzung nach die zentralen Problemfelder in Ihrer/m Stadt/ 

Landkreis/Gemeinde/Stadtteil? Bitte setzen Sie das nach Ihrer Einschätzung 
größte Problem auf Rangplatz 1., das zweitgrößte auf Rangplatz 2. usw. 

   
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
   
Nr. 18 Wie werden Problemfelder in Ihrer/m Stadt/ Landkreis/Gemeinde/Stadtteil 

aufgedeckt? 
                                                                                           häufig     selten       nie  

 Bewertung der polizeilichen Kriminalstatistik       
 Umfragen unter Bürgern      

Begehren betroffener Bürger      
Gespräche mit Präventionsratmitgliedern      
kriminologische Regionalanalyse      
Anfragen politischer Gremien (Ortteilvertretung,       
Gemeindevertretung, Parteien, o. a.)      
       
       
       
       

B
itte w

eitere ergänzen 
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Nr. 19 Die Projekte die Ihr Präventionsrat durchführt oder unterstützt sind in 
folgenden Bereichen angesiedelt: (Mehrfachnennung möglich) 
 
 

 

 haben (noch) kein Projekt  
 Kinder/Jugend  
 Frauen/geschlechtsspezifische Prävention  
 Senioren  
 Migranten  
 Straffällige  
 Suchtprävention  
 Opferschutz/Opferhilfe  
 polizeiliche Prävention  
 Diebstahldelinquenz  
 Sachbeschädigung (Graffiti/Vandalismus)  
 Gewalt  
 Sexualdelikte  
 politisch motivierte Prävention  
 Wohnumfeldgestaltung  
 Soziale Kompetenz (Anti-Aggressions-Training etc.)  
 Schule  
 Sport  
 Medien  
 sonstiges   und zwar  
  

 
Nr. 20 Wie viele Projekte haben Sie im Jahr 2004 und in diesem Jahr durchgeführt und 

unterstützt? (inklusive den gerade laufenden Projekten) 
 

 durchgeführt  unterstützt  
 
Nr. 21 Was war das letzte größere Projekt das durch Sie/den Präventionsrat initiiert, 

geplant und durchgeführt wurde? (inklusive den gerade laufenden Projekten) 
(Stichpunkte) 
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Nr. 22 Treffen folgende Aussagen auf dieses Projekt zu? 
 ja nein 

 Das Ziel des Projekts wurde vor Projektbeginn definiert.    
 Bei Projektplanung wurden Theorien (kriminologische,    
 soziologische, o. a.) zugrunde gelegt.    
 Das Projekt wurde/wird dokumentiert.    
 Die Erreichung des Projektziels wurde/wird überprüft.    
 Das Projekt wurde/wird fremdevaluiert.    
   

Nr. 23 Aus welchen Mitteln wurde dieses Projekt finanziert? (Stichpunkte) 
  
  
  
  

 

Nr. 24 Aus welchen Mitteln wurden die Präventionsprojekte, die Sie im Jahr 2004 und in 
diesem Jahr durchgeführt und unterstützt haben, finanziert und wie verteilen sich 
nach grober Schätzung die %-Anteile der Finanzierung? 

 Finanzierung  Anteile in %
 
  Mittel der Landkreises/kreisfreien Stadt (      ) 
  Mittel des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung (      ) 
  andere Mittel des Landes (      ) 

 Mittel des Bundes (      ) 
 Mittel privater Geldgeber (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 
  (      ) 

B
itte w

eitere ergänzen 

 

Nr. 25 Wie hat sich das Interesse an der Kommunalen Kriminalprävention bei den 
Entscheidungsträgern in Ihrer/m Stadt/Landkreis/Gemeinde/Stadtteil/o. a. 
entwickelt? 
 

  größer geworden  gleich geblieben  hat abgenommen 
  

Nr. 26 Wie bewerten Sie die Unterstützung und den Rückhalt die Ihre Arbeit und die des 
Präventionsrates bei den Entscheidungsträgern in Ihrer/m Stadt/Landkreis/ 
Gemeinde/Stadtteil/o. a. erfährt? 
 

  gut  zufrieden stellend  wenig  keine 
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Nr. 28 Angaben zur Person 
 

 weiblich  männlich  Alter  
 
weitere Anmerkungen   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Vielen Dank. Sie haben uns mit Ihren Antworten sehr geholfen. 
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13. Interviewleitfaden 
 
Entstehung und Verlauf 
 
Der Präventionsrat wurde 1997 gegründet. Sie sind seit 1999 Koordinator. Wie 
kam es zur Gründung des Präventionsrates und wer hat sich für die Gründung 
eingesetzt? 
 
Wie wurden Sie Koordinatorin/Koordinator des Präventionsrates? Wer war zu-
vor Koordinatorin/Koordinator und wie lange? 
 
Können Sie mir kurz Ihren beruflichen Werdegang schildern? 
 
Wann und wie sind sie zum ersten Mal mit dem Thema „Kommunale Krimina-
litätsprävention“ in Berührung gekommen? Gab es ein prägendes Ereignis im 
persönlichen oder professionellen Bereich, welches für ihre Tätigkeit relevant 
ist? 
 
Zusammensetzung 
 
Vorsitz/weiteren Präventionsratsmitglieder  
 

- Engagement 
- arbeitet kontinuierlich 
- schon lange dabei 

 
Haben die Mitglieder des Präventionsrates die Möglichkeit der Einflussnahme 
auf Entscheidungsprozesse in ihrer Organisation/ Behörde/Institution? Nutzen 
die Mitglieder diese? 
 
Arbeitsweise  
 
Könnten Sie bitte eine typische Sitzung des Präventionsrates beschreiben. Also 
wer lädt ein, wer moderiert, wer schreibt Protokoll, Beschlüsse, werden Gäste 
eingeladen? Tagesordnung, Ergebnisprotokoll, Ordnung, Satzung? 
Können sie sich vorstellen, dass das Arbeiten mit Protokollen und Tagesordnun-
gen die Arbeit des Gremiums verbessern könnte? 
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Fortbildung/Tagungen 
 
Verfügen sie oder der Vorsitzende des Präventionsrates über einen eigenen 
Haushaltstitel oder stehen Ihnen sonst irgendwelche finanziellen Ressourcen zur 
verfügen? 
 
Wie machen sie den Präventionsrat und seine Arbeit für die Öffentlichkeit sicht-
bar? 
 
Arbeitsgruppen 
 
Die Arbeitsgruppen, die Sie im Fragebogen nennen, sind also thematisch 
und/oder zeitlich begrenzt? 
 
Sind Sie in einer oder mehreren Arbeitsgruppen vertreten? Wie werden Sie als 
Koordinator/in von der Arbeit der Arbeitsgruppen unterrichtet? 
 
Wie wird der Präventionsrat über die Arbeit der Arbeitgruppen unterrichtet? 
Wie findet der Informationsaustausch statt? 
 
Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den anderen lokalen/kommunalen Prä-
ventionsräten beschreiben? Wünschen Sie sich eine stärkere Vernetzung zu an-
deren Präventionsräten des Landes? 
 
Finden Treffen mit den anderen Präventionsraten der Stadt statt? Wie oft? Ge-
meinsame Projekte? 
 
Im Fragebogen geben Sie an, dass Sie über die Arbeit des Präventionsrates im 
Ortsbeirat berichtet haben. Gab es einen besonderen Anlass oder berichten Sie 
dort regelmäßig. 
 
Sie beschreiben den „Rückhalt“, den sie von Entscheidungsträgern/den oberen 
Verwaltungsbehörden in ihrer Stadt erhalten, als zufriedenstellend bzw. wenig? 
Woran lesen sie das ab? Wie wird das deutlich? 
 
Inhaltliches 
 
Wo liegt ihrer Meinung nach der inhaltliche Schwerpunkt des Präventionsrates? 
Kriminalitätsart, Zielgruppe (Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention). 
 
Können sie mir das letzte größere Präventionsprojekt beschreiben? (Entdeckung 
des Problemfeldes, Projektentwicklung, -umsetzung, -dokumentation). 
Wurden die Projekte fremd- oder selbstevaluiert? 
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Gab es eine Regionalanalyse zu Kriminalitätsschwerpunkten? 
 
Würden sie es für sinnvoll erachten, wenn der Präventionsrat demokratisch legi-
timiert wäre, also beispielsweise wie der Gemeinderat gewählt würde? 
 
Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, die Verbindlichkeit der Beschlüsse und Emp-
fehlungen des Präventionsrates zu erhöhen? Wie könnte dies gelingen? 
 
Wäre es sinnvoll, wenn es so etwas wie einen Präventionsbeauftragten gäbe, der 
mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattet ist, ähnlich einer Gleichstel-
lungs- oder Datenschutzbeauftragten? 
 
Wie sähe ein idealer Präventionsrat aus? Was fehlt für eine gute Arbeit? Welche 
Hindernisse gibt es? (Fortbildung, Selbstevaluation) 
 
Ideale Gremienstruktur im Landkreis/Kreisgebietsreform? 
 
Welches Fazit ziehen Sie, wenn Sie auf die letzten Jahre der Arbeit des Präven-
tionsrates zurückschauen? Welche Erfolge – welche Probleme? 
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14. Geschäftsordnung des Landesrates für 
Kriminalitätsvorbeugung (LfK) Mecklenburg-
Vorpommern 

 
1. Präambel 
 
Die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsempfinden sind we-
sentliche Bestandteile der Lebensqualität der Menschen. Sie sind zugleich be-
deutende wirtschaftliche und touristische Standortfaktoren. Gerade in Mecklen-
burg-Vorpommern gehört die Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere der 
Jugend-, Gewalt- und Massenkriminalität, zu den wichtigsten staatlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Neben einer konsequenten Strafverfolgung nimmt die Vorbeugung von Strafta-
ten, die Bekämpfung ihrer sozialen Ursachen und der sie begünstigenden Bedin-
gungen dabei einen besonderen Stellenwert ein. 
Der Kampf gegen Kriminalität kann langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn 
er bereits in ihrem Entstehungsstadium beginnt. Das jedoch kann nicht allein 
Aufgabe von Polizei und Justiz sein.  Es ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. 
Die Koordinierung staatlicher, gesellschaftlicher und möglichst vieler privater 
Initiativen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kriminalprä-
vention. Das setzt politische Unterstützung, staatliche Hilfe, die Bereitschaft zu 
gesellschaftlichem Engagement sowie schlanke und effiziente Organisations-
formen auf Landes- und Kommunalebene voraus. 
Die Tätigkeit des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung (LfK) sowie der 
kommunalen Präventionsräte soll hierfür die erforderlichen inhaltlichen und 
strukturellen Voraussetzungen schaffen und zugleich im Sinne eines dualen 
Systems die gesetzlich vorgeschriebene polizeiliche Kriminalprävention nutzen 
und ergänzen. 
 
2. Ziele und Aufgaben 
 
Der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung (LfK) verfolgt das Ziel, die gesamt-
gesellschaftliche Kriminalprävention auf Landes- und Kommunalebene weiter-
zuentwickeln und damit einen wirksamen Beitrag zur vorbeugenden Kriminali-
tätsbekämpfung, insbesondere auf dem Gebiet der Jugend-, Gewalt- und 
Massenkriminalität, sowie zum Opferschutz in Mecklenburg-Vorpommern zu 
leisten. 
Dazu stellt er sich die Aufgabe, die personellen, institutionellen und materiellen 
Möglichkeiten möglichst vieler staatlicher, gesellschaftlicher und privater Orga-
nisationen und Einrichtungen sowie das Engagement zahlreicher Bürger zu ko-
ordinieren und auf Landes- und Kommunalebene miteinander zu verknüpfen.  
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Im Einzelnen bedeutet dies: 
 

- den Sachverstand und die Initiativen breitester staatlicher, gesellschaftli-
cher und privater Kräfte auf dem Gebiet der Kriminalitäts-vorbeugung zu 
bündeln, 

- Vorschläge und Empfehlungen für Entscheidungen der Landesregierung 
zu erarbeiten, 

- die kriminalpräventive Tätigkeit staatlicher und nichtstaatlicher Einrich-
tungen und Institutionen zu koordinieren, 

- den Aufbau eines umfassenden Systems kommunaler Präventionsräte und 
deren Tätigkeit zu unterstützen, 

- die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch zwischen den kom-
munalen Präventionsräten weiterzuentwickeln, 

- kommunale Präventionsprojekte zu fördern sowie 
- die länderübergreifende Zusammenarbeit und die internationalen Kon-

takte auf dem Gebiet der gesamtgesellschaftlichen Kriminalprävention 
auszubauen. 

 
3. Mitgliedschaft 
 
Der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung (LfK) ist der freiwillige Zusam-
menschluss all jener staatlichen und nichtstaatlichen Behörden, Einrichtungen, 
Organisationen, Verbände, und Vereine, die sich in Mecklenburg-Vorpommern 
aufgrund fachlicher Zuständigkeit bzw. gesellschaftlicher oder privater Initiative 
auf Landesebene auf dem Gebiet der Kriminalprävention engagieren. 
Die Mitgliedschaft im LfK begründet sich durch die freiwillige Mitarbeit in 
mindestens einem seiner Organe und durch die Anerkennung dieser Geschäfts-
ordnung. 
Gesonderte Verfahren zur Aufnahme als Mitglied bzw. zur Beendigung der 
Mitgliedschaft bestehen nicht. 
 
4. Organisation 
 
Organe (Gremien) des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung sind 
 

- die Mitgliederversammlung, 
- der Vorsitzende, 
- der Vorstand, 
- die Arbeitsgruppen, 
- die Geschäftsstelle und 
- der Beirat. 
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Die Tätigkeit in den Gremien des Landesrates ist (mit Ausnahme jener Mitglie-
der, die von Amts wegen oder in Ausübung ihrer hauptamtlichen Tätigkeit mit-
arbeiten) grundsätzlich ehrenamtlich. 
Ehrenamtliche Mitglieder können im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
in einem der Gremien des Landesrates eine Entschädigung (Reisekostenvergü-
tung und Tagegeld) nach den für Landesbeamte geltenden Vorschriften erhalten. 
 
4.1 Die Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung ist 
das höchste Organ im Bereich der gesamtgesellschaftlichen Kriminalprävention 
in Mecklenburg-Vorpommern. Sie besteht aus der Gesamtheit der Mitglieder 
des Landesrates und tritt auf Einladung des Vorsitzenden des Landesrates min-
destens einmal jährlich zu einer Plenarsitzung zusammen. 
Die Mitgliederversammlung berät Grundsatzfragen der gesamtgesellschaftlichen 
Kriminalprävention, nimmt Berichte des Vorstandes und der Arbeitsgruppen 
entgegen und beschließt die Geschäftsordnung. 
Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der 2/3-Mehrheit, alle anderen Be-
schlüsse der einfachen Mehrheit aller anwesenden Mitglieder. 
Beschlussfähigkeit besteht, wenn mehr als die Hälfte der eingeladenen Mitglie-
der des Landesrates anwesend sind. 
 
4.2 Der Vorsitzende 
 
Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung ist von Amts wegen 
der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sein Vertreter der 
Staatssekretär im Innenministerium. 
Der Vorsitzende beruft die Plenarsitzungen ein und vertritt den Landesrat nach 
außen. 
 
4.3 Der Vorstand 
 
Der Vorstand des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung besteht aus 17 Mit-
gliedern.  
Dem Vorstand gehören  
 

- der Staatssekretär im Innenministerium (Stellv. Vorsitzender des Landes-
rates), 

- der Leiter der Geschäftsstelle, 
- der Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, 
- der Leiter der Abteilung Justizvollzug, Soziale Dienste im Justizministe-

rium,  
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- der Leiter der Abteilung Allgemeinbildende Schulen im Bildungsminis-
terium sowie 

- der Leiter der Abteilung Jugend und Sport im Sozialministerium  
 
von Amts wegen an. 
 
Die weiteren elf Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Sie sollten ein möglichst breites Spektrum der gesamtgesellschaftlichen 
Kriminalprävention in Mecklenburg-Vorpommern repräsentieren. Gewählt ist, 
wer die meisten der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. 
Der Vorstand tagt grundsätzlich einmal im Quartal zu den laufenden Geschäften 
des Landesrates und fasst entsprechende Beschlüsse. Er beruft die Arbeitsgrup-
pen des Landesrates, erteilt die Arbeitsaufträge und nimmt die Berichte der Ge-
schäftsstelle und der Arbeitsgruppen entgegen. 
Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vor-
standsmitglieder gefasst. Beschlussfähigkeit besteht, wenn mehr als die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. 
 
4.4 Die Arbeitsgruppen 
 
Zur Umsetzung zeitlich befristeter und auf konkrete Einzelthemen ausgerichteter 
Arbeitsaufträge werden durch den Vorstand Arbeitsgruppen eingesetzt. 
Die Arbeitsgruppen bestehen in der Regel aus max. acht Mitgliedern und 
bestimmen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Zur Mitarbeit können darüber 
hinaus auch Nicht-Mitglieder des Landesrates mit besonderer fachlicher Kom-
petenz hinzugezogen werden. 
Die Arbeitsgruppen regeln ihre Arbeitsorganisation nach eigenem Ermessen mit 
Unterstützung und in Abstimmung mit der Geschäftsstelle. 
Die Arbeitsgruppen berichten dem Vorstand nach einer festgelegten Frist und 
der Mitgliederversammlung einmal jährlich über ihre Arbeitsergebnisse und ge-
ben dem Landesrat bzw. den kommunalen Präventionsräten Empfehlungen für 
deren weitere Arbeit. 
 
4.5 Die Geschäftsstelle 
 
Der Geschäftsstelle des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, die unter Lei-
tung eines Geschäftsführers als eigenständige Organisationseinheit in der 
Polizeiabteilung des Innenministeriums eingerichtet ist, obliegt die Bearbeitung 
der laufenden Geschäfte des Landesrates. Sie hat insbesondere die Aufgabe, die 
Vorstands- und Plenarsitzungen vor- und nachzubereiten sowie zu dokumentie-
ren, die Arbeit der Arbeitsgruppen und der kommunalen Präventionsräte zu un-
terstützen, die Haushaltstitel des Landesrates zu bewirtschaften, die finanzielle 
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Förderung kommunaler Präventionsprojekte zu bearbeiten, die Kommunikation 
zwischen den kommunalen Präventionsräten und die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit des Landesrates zu koordinieren und den Landesrat auf Arbeitsebene 
in länderübergreifenden Gremien zu vertreten. 
Die Geschäftsstelle ist dem Vorstand rechenschaftspflichtig. 
 
4.6 Der Beirat 
 
Der Beirat besteht aus fünf Mitgliedern und wird durch den Vorsitzenden des 
Landesrates berufen. 
Aufgabe des Beirates ist die Beratung der Geschäftsstelle bei der Bewilligung 
von Fördermitteln für kommunale Präventionsprojekte. 
Der Beirat tagt anlassbezogen auf Einladung des Geschäftsführers. 
 
______________________________________________________________ 
 
Beschlossen im Rahmen der Plenarsitzung des LfK am 2. Juni 1999. 
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15. Richtlinie zur Förderung von Projekten der 
Kriminalitätsvorbeugung 

 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 4. Dezember 2006 – II 440 
LfK 200.32.01.1.5 
 
Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Abhörung des Landes-
rechnungshofs erlässt das Innenministerium folgende Verwaltungs-vorschrift: 
 
1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage 
 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt nach Maßgabe dieser Verwal-
tungsvorschrift, des § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpom-
mern und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung 
Mecklenburg-Vorpommern Zuwendungen zur Förderung von Projekten der 
Kriminalitätsvorbeugung. 
 
Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Für eine Förderung kommen Präventionsprojekte in Frage, die unmittelbar oder 
mittelbar zur Verhinderung von Kriminalität beitragen. 
Priorität haben dabei Projekte, die sich als Erfordernis aus aktuellen Kriminali-
tätslagebildern und kriminal-geographischen Entwicklungen ableiten, dazu bei-
tragen, kriminalpräventive Tendenzen zu erkennen und Ansätze für Präventions-
strategien zu entwickeln, zur Umsetzung der durch die Arbeitsgruppen des 
Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung erarbeiteten Handlungsempfehlungen 
beitragen, der Vernetzung von Projekten oder Aktivitäten mit dem Ziel dienen, 
Initiativen, Finanzen und Personal sinnvoll und ressourcenschonend zu bündeln, 
unmittelbar durch die Kommunalen Präventionsräte vor Ort geplant und umge-
setzt werden oder im Rahmen einer Evaluation ausgewählter Projekte eine Er-
folgskontrolle der Präventionsarbeit ermöglichen. 
 
3. Zuwendungsempfänger 
 
Zuwendungsempfänger sind: 
 

- kommunale Präventionsräte oder 
- freie Träger, Institutionen oder Einzelpersonen die im Sinne der Krimi-

nalitätsvorbeugung tätig sind. 
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4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
4.1 Der Zuwendungsempfänger muss seinen Sitz und Wirkungskreis in 
Mecklenburg-Vorpommern haben.  
 
4.2 Antragsteller, die Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 
Stellen, sowohl des Landes als auch von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts erhalten, werden nicht berücksichtigt. 
 
4.3 Bei Präventionsprojekten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ist 
ein fachspezifischer Nachweis über die Qualifikation des Betreuers zu 
erbringen. 
 
4.4 Für Projekte zur Thematik „Sport statt Gewalt“ ist die Qualifikation der 
Projektbetreuer (Trainer, Übungsleiter) durch eine Lizenz des Deutschen 
Olympischen Sportbundes oder eine Lehrbefähigung für den Sportunterricht 
nachzuweisen. Darüber hinaus ist für diese Projekte in der Projektbeschreibung 
auszuführen, inwieweit Kinder und Jugendliche einbezogen werden, die  
 

- sich bei Sport- oder anderen Vereinen ausgegrenzt sehen oder aus so-
zialen Gründen die Mitgliedsbeiträge nicht aufbringen können, 

- in Gebieten mit hoher Straftatenkonzentration (Brennpunkten) wohnen 
oder sich vorrangig dort aufhalten, 

- Opfer von Gewalt geworden oder anderweitig von Gewalt betroffen 
sind, bereits straffällig geworden oder gegenüber der Polizei oder an-
deren Behörden oder Institutionen auffällig geworden sind. 

 
Weiterhin ist anzugeben, wie umgesetzt werden soll, dass die Kinder und Ju-
gendlichen Sport aus eigenem Antrieb weiter betreiben, wie langfristig die 
Maßnahmen angelegt sind, wie regelmäßig sie stattfinden und ob auch nach Be-
endigung des Projektes die Möglichkeit besteht, die Maßnahmen weiterzufüh-
ren. 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 
 
5.1 Zuwendungsart, Finanzierungsform 
 
Die Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss bewilligt.  
 
5.2 Finanzierungsart 
 
5.2.1 Die Zuwendung wird im Zuge der Anteilfinanzierung in Höhe von 
maximal 80 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Dabei 
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soll die beantragte Förderung den Betrag von 1.000 Euro grundsätzlich nicht 
unterschreiten. 
 
5.2.2 Im begründeten Einzelfall entscheidet die Bewilligungsbehörde über 
eine Anhebung des in Nummer 5.2.1 festgelegten Fördersatzes. Dabei soll die 
Zuwendung 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nicht überstei-
gen. 
 
5.3 Zuwendungsfähige Ausgaben 
 
5.3.1 Personalausgaben 
 

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bis zu einer Höhe von fünf Euro 
je Stunde,  

- Vergütungen für nebenberuflich Tätige  
 
Die Förderung von Personalstellen ist ausgeschlossen. 
 
5.3.2 Sachausgaben 
 

- Verbrauchsmaterial,  
- Post- und Fernmeldegebühren,  
- Geschäftsbedarf,  
- Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410 Euro,  
- Miet- und Bewirtschaftungskosten,  
- Vergabe von Aufträgen, Honorare,  

 
Richtwert für Referentenhonorare sind 150 Euro je Tag, in Ausnahmefällen 250 
Euro je Tag; für sonstige Honorarleistungen im Bereich der Sozialarbeit maxi-
mal 25 Euro je Stunde,  
 

- Eintrittsgelder,  
- Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz, 
- Preise für maximal zehn Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, 
- Verpflegung für maximal fünf Euro pro Tag und Teilnehmer (keine 

Genussmittel) 
- spezielle Fortbildungen (keine Supervision),  
- Gebühren (Gema, Teilnahmegebühren) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Streumaterial für maximal zehn Prozent der zu-

wendungsfähigen Gesamtausgaben) 
 
5.3.3 Geräteinvestitionen ab 410 Euro im Einzelfall 
 
5.3.4 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 
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- Grunderwerb und 
- Vorhaben, die das Land zur Leistung von Ausgaben nach Ablauf der 

Förderfrist in künftigen Haushaltsjahren verpflichten, ohne dass der 
Haushaltsplan dazu ermächtigt (Folgeausgaben). 

 
6. Verfahren 
 
6.1 Antragsverfahren 
 
6.1.1 Anträge sind bis zum 28. Februar jeden Jahres schriftlich an den 
 
Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung 
- Geschäftsstelle - 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 
Alexandrinenstraße 1 
19048 Schwerin 
 
zu stellen. 
Im begründeten Einzelfall kann die Bewilligungsbehörde auch über Anträge, die 
zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden, entscheiden. 
 
6.1.2 Dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (Vordruck gemäß Anlage 
1) sind folgende Unterlagen beizufügen: 
a) Projektbeschreibung 
b) detaillierter Finanzierungsplan (Vordruck gemäß Anlage 2) 
c) Stellungnahme des kommunalen Präventionsrates auf Ebene der Land-

kreise oder der kreisfreien Stadt 
d) gegebenenfalls Vereinsregisterauszug, Satzung und ein Nachweis der An-

erkennung der Gemeinnützigkeit 
e) gegebenenfalls ein fachspezifischer Nachweis über die Qualifikation des 

Projektbetreuers. 
 
Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteile dieser Verwaltungsvorschrift. 
 
6.2 Bewilligungsverfahren 
 
Über die Bewilligung von Zuwendungen entscheidet der Landesrat für Krimi-
nalitätsvorbeugung durch seinen Geschäftsführer im Zusammenwirken mit dem 
Beirat nach Maßgabe dieser Richtlinie. 
 
6.3 Verwendungsnachweisverfahren 
 
Die einfachen Verwendungsnachweise, die aus einem zahlenmäßigen Nachweis 
(in dem die einzelnen Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Reihenfolge und 
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voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplanes aus-
zuweisen sind) und dem Sachbericht bestehen, sind durch die Zuwendungsemp-
fänger bis spätestens sechs Monate nach Beendigung der Maßnahme der Ge-
schäftsstelle des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung vorzulegen, soweit im 
Zuwendungsbescheid kein anderer Zeitpunkt festgelegt wurde.  
 
6.4 Zu beachtende Vorschriften 
 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung, die gegebenenfalls erforderli-
che Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landes-
haushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern, soweit nicht in dieser Verwal-
tungsvorschrift Abweichungen zugelassen worden sind, und das Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz. 
 
7. In-Kraft-Treten, Außer Kraft-Treten 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Richtlinie zur Förderung von Präventionsprojekten vom 6. August 1999 
(AmtsBl. M-V S. 763) und die Richtlinie zur Förderung des Präventionsprojek-
tes „Sport statt Gewalt“ vom 23. Januar 1996 (AmtsBl. M-V S. 193) außer 
Kraft. 
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16. Verzeichnis der bisher veröffentlichten Ausgaben der 
Zeitschrift „impulse“ das Landesrates für 
Kriminalitätsvorbeugung M-V 

 
� Ausgabe 01/1999: Nomen est omen – Neue Publikation des Landesrates 

für Kriminalitätsvorbeugung, Neue Akzente – Konzeption zur Weiterent-
wicklung der gesamtgesellschaftlichen Kriminalprävention in Mecklen-
burg-Vorpommern,  

 
� Ausgabe 02/1999: Jubiläum – Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung 

wird fünf Jahre alt, Meilenstein – Plenarsitzung des Landesrates beschloss 
grundsätzliche Veränderungen, außerdem: Geschäftsordnung des Landes-
rates,  

 
� Ausgabe 03/1999: Marktplatz von Ideen – „impulse“ stellt erstmals kom-

munale Präventionsprojekte vor,  Neue Förderrichtlinie – Vergabe der 
Fördermittel wird zielgerichteter, transparenter und gerechter, 

 
� Ausgabe 04/1999: So machen wir's – Präventionsideen aus Rostock, 

Stralsund und Zarnewanz (Landkreis Bad Doberan), 
 

� Ausgabe 01/2000: So machen wir's – „Bunt statt braun“ Ein Präventions-
projekt gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und weitere 
Präventionsideen aus Rostock, Schwerin und Wolgast; außerdem: Der 5. 
Deutsche Präventionstag in Hoyerswerda,  

 
� Ausgabe 02/2000: So machen wir's – Präventionsprojekte der Uni Greifs-

wald, des isp sowie der Gemeinde Bad Kleinen, Zusätzliche Fördermög-
lichkeiten zur Unterstützung von Präventionsprojekten in M-V, 

 
� Sonderausgabe April 2000: „Ladendiebstahl wirksam vorbeugen“ – Ein 

Aktionskonzept für den Einzelhandel und die kommunale Präventionsar-
beit in Mecklenburg-Vorpommern, Empfehlungen der Arbeitsgruppe 
Massenkriminalität des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, 

 
� Sonderausgabe Mai 2000: „Kritisch integrieren“ – Zum Umgang mit 

rechtsextremistischen Jugendgruppen und zu Möglichkeiten der präventi-
ven Arbeit in der Kommune, Empfehlungen der Arbeitsgruppe Extremis-
mus des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, 

 
� Sonderausgabe Juni 2000: „Chancen, Probleme und Visionen“ – Zur 

Organisation kommunaler Kriminalprävention sowie zu Möglichkeiten 
der Einbeziehung engagierter Bürger in die Präventionsarbeit vor Ort, 
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Empfehlungen der Arbeitsgruppe Kommunale Prävention des Landesrates 
für Kriminalitätsvorbeugung, 

 
� Ausgabe 1/2001: So machen wir's: Zwischenbilanz des Vereins zur För-

derung der Kriminalprävention Stralsund e.V., Massenkriminalität als 
Aufgabenschwerpunkt für kommunale Präventionsarbeit, Jugendpräventi-
onspreis der Polizei, Dokumentation: Beschluss der Innenministerkonfe-
renz zur Gründung des Deutschen Forums für Kriminalprävention, außer-
dem: LfK ist im Internet, XENOS – ein Förderprogramm der Bundesre-
gierung, Landespräventionstag M-V in Vorbereitung, AG Gewalt gegen 
Frauen gegründet, Fachtagung Sicherheit an Urlaubsorten, 

 
� Sonderausgabe Juni 2001: „Schule“ – Möglichkeiten der Prävention und 

Empfehlungen von Handlungskonzepten, erarbeitet von der Arbeits-
gruppe Jugendkriminalität des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung 

 
� Ausgabe 1/2002: Rückblick auf den 1. Landespräventionstag Mecklen-

burg-Vorpommern: Partner und Projekte zusammengeführt, Sollen Jour-
nalisten in die Präventionsräte? So machen wir's: Videoüberwachung an 
Schulen aber kein Big Brother (ein Projekt von LKA und Provinzial-Ver-
sicherung), Habt den Mut Euch zu engagieren (Auszeichnung „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“) 

 
� Sonderausgabe Juli 2002: „... und rede darüber!“ – Ein Ratgeber für die 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in der Kriminalprävention, erarbeitet 
von der AG Kommunale Prävention des Landesrates für Kriminalitäts-
vorbeugung, 

 
� Sonderausgabe August 2002: „Bleib sauber!“ – Empfehlungen zur Vor-

beugung und Eindämmung von illegalen Graffiti, erarbeitet von der AG 
Massenkriminalität des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung, 

 
� Februar 2003: „Konflikte gewaltfrei lösen“ – Mediation an Schulen in 

Mecklenburg-Vorpommern, Anregungen – Analysen – Empfehlungen, 
erarbeitet von der Arbeitsgruppe Jugendkriminalität des Landesrates für 
Kriminalitätsvorbeugung, 

 
� April 2003: „Häusliche Gewalt“ – Handlungsempfehlungen für die kom-

munale Präventionsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, erarbeitet von 
der Arbeitsgruppe Gewalt gegen Frauen des Landesrates für Kriminali-
tätsvorbeugung, 
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� November 2003: „So geht's“ – Schlaglichter und Empfehlungen aus der 
Präventionsarbeit für Demokratie und Toleranz in Mecklenburg-Vor-
pommern, erarbeitet von der Arbeitsgruppe Extremismus des Landesrates 
für Kriminalitätsvorbeugung, 

 
� November 2004: „Fazit, Dank und gute Wünsche“ – Rückblick auf die 

Festveranstaltung zum 10. Jahrestag des Landesrates für Kriminalitäts-
vorbeugung Mecklenburg-Vorpommern (beinhaltet u. a. die Festreden 
von Ministerpräsident Dr. Harald Ringstorff und Prof. Dr. Rudolf Egg 
(Vorstandsvorsitzender des DFK), die Liste der mit der Ehrenurkunde des 
LfK Ausgezeichneten sowie eine Zeitreise in die 10-jährige Geschichte 
des LfK, 

 
� 10 Gute Gründe: Argumente, Hinweise und Empfehlungen der Landes-

präventionsräte Mecklenburg-Vorpommerns, Niedersachsens und Schles-
wig-Holsteins, WARUM und WIE kommunale Präventionsräte einge-
richtet werden sollten, 

 
� März 2005: „Am Rande der Wahrnehmung“ – Kinder als Opfer häusli-

cher Gewalt – Handlungsempfehlungen für die kommunale Präventions-
arbeit in Mecklenburg-Vorpommern, 

 
� April 2005: „Aus der Mitte der Gesellschaft“ – Handlungsansätze für die 

kommunale Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus in Mecklenburg-
Vorpommern, 

 
� Mai 2005: „Sicherer Herbst“ – Hinweise und Erfahrungen zum Umgang 

mit dem Thema Senioren und Kriminalität, 
 

� November 2005: „Was Hänschen nicht lernt ...“ – Ideen und Möglichkei-
ten für die Präventionsarbeit mit Kindern im Vor- und Grundschulalter, 

 
� Juli 2007: „Gegen Gewalt und Rassismus im Amateurfußball“ – 100 Hin-

weise und Empfehlungen für die Präventionsarbeit, 
 

� Dezember 2007: „Blickpunkt Häusliche Pflege“ – Hinweise und Empfeh-
lungen zur Gewaltvorbeugung in der familiären Pflege. 
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